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Vorbemerkung 

Der vorliegende 2. Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie der 6. Landesplan zur 

Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen wurde im Laufe der 16. 

Legislaturperiode der saarländischen Landesregierung in den Jahren 2020 bis 2022 

erarbeitet. Den besonderen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie 

wurde mit einer intensiven Einbeziehung der Organisationen von und für Menschen 

mit Behinderungen, interessierten Akteurinnen und Akteuren sowie Bürgerinnen und 

Bürgern im Rahmen digitaler Beteiligungsformate Rechnung getragen. Dabei wurde 

auf Wunsch der Beteiligten noch ergänzend eine zweite Partizipationsphase 

durchgeführt. Bei dieser wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Beteiligung nicht 

hauptamtlicher Akteure zu gewährleisten. Mit dem digitalen Format der 

Veranstaltungen konnte ein unkomplizierter und barrierearmer Zugang gewährleistet 

werden. 

Mit dem nunmehr vorliegenden 2. Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie dem 6. 

Landesplan zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen ist erstmals eine 

zusammengeführte Datengrundlage verfügbar, auf der neue Ziele und Maßnahmen 

formuliert und umgesetzt werden können. 
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 VORWORT 

Liebe Saarländerinnen und Saarländer, 

seit vielen Jahren setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass Inklusion und damit 

die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen, getra-

gen von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und Rücksicht aufeinander, für uns 

als Gesellschaft selbstverständlich wird. Menschen mit Behinderungen sollen im Saar-

land ihr Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt gestalten können. Als Sozialminis-

terin und auch persönlich ist mir dieses Thema besonders wichtig. Aber – Inklusion, 

das selbstverständliche Miteinander und Teilhabe geschehen nicht von selbst – sie 

sind in einem kontinuierlichen Prozess von uns allen gemeinsam weiter zu gestalten 

und voranzubringen! 

In unserem Land sind von einer Behinderung oder Beeinträchtigung sehr viele Men-

schen betroffen. Eine Annäherung an die Dimension erlauben folgen Zahlen: Am 

31.12.2019 gab es im Saarland allein 214.596 Menschen mit einer amtlich festgestell-

ten Behinderung, das sind 22 Prozent der Gesamtbevölkerung. 59 Prozent dieser Per-

sonen hatten eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung 

ab 50. 

Das Saarland hat schon frühzeitig umfangreiche Initiativen unternommen, um die Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Bereits 1975 hat das Saarland 

in dem 1. Landesbehindertenplan grundlegend die Situation der Menschen mit Behin-

derungen im Saarland beschrieben und analysiert und seither kontinuierlich fortge-

führt. 

Mit dem 5. Landesbehindertenplan und dem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Be-

hindertenrechtskonvention (UN-BRK) verfügte das Saarland seit dem Jahr 2012 über 

zwei sich ergänzende Instrumente, um auf der einen Seite die Situation von Menschen 

mit Behinderungen zu beschreiben und zu analysieren und auf der anderen Seite hie-

raus Handlungsmöglichkeiten und –notwendigkeiten für die Politik in einem Aktions-

plan zu entwickeln und nachzuhalten. 

In einem über zweijährigen verzahnten Prozess „Saarland inklusiv“ wurden beide 

Pläne unter Berücksichtigung der Anforderungen der UN-BRK nun fortgeschrieben 
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und erstmals zusammengeführt. Dies bietet den Vorteil, dass Überschneidungen ver-

mieden und die Bedarfe und die darauf abgestimmten Maßnahmen einfacher mitei-

nander in Verbindung gebracht werden können.  

Die nun vorliegende Fortschreibung unseres Landesaktionsplans zeigt: Viele Verbes-

serungen für Menschen mit Behinderungen wurden in den letzten 10 Jahren umge-

setzt, verstetigt oder fortgeschrieben und ganz neue Wege wurden und werden einge-

schlagen. 

So hat die Saarländische Landesregierung gemäß dem Auftrag im Koalitionsvertrag 

eine Novelle des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes (SBGG) von 

2003 in Gang gesetzt, die im September 2019 in Kraft trat. Bei der durchgeführten 

externen Anhörung und dem Online-Konsultationsverfahren hat sich gezeigt, dass im 

ganzen Land eine hohe Übereinstimmung mit den Zielen des Gesetzes besteht. Um 

das Ziel von Inklusion zu erreichen, müssen Barrieren abgebaut werden. Das gilt für 

bauliche Barrieren und schriftliche Barrieren genauso wie für strukturelle Barrieren und 

Barrieren in den Köpfen. Daher ist und bleibt ein Kernziel des SBGG die Verbesserung 

der Barrierefreiheit z.B. in öffentlichen Gebäuden, im Bereich Bau und Verkehr oder 

beim Einsatz barrierefreier Informations- und Kommunikationstechnologie in den Be-

hörden. Auch wenn wir in der Vergangenheit schon viele wichtigen Projekte angehen 

und umsetzen konnten gilt es, Barrierefreiheit im Sinne eines universellen Designs in 

allen Ressorts stärker zu verankern und schrittweise eine bessere Auffindbarkeit, 

Nutzbarkeit und Zugänglichkeit für Bürgerinnen und Bürger mit oder ohne Behinderun-

gen zu verwirklichen.  

Vor dem Hintergrund, dass das Thema der Barrierefreiheit in allen Bereichen immer 

mehr Bedeutung erlangt und in der Zukunft mit weiteren zusätzlichen Anforderungen 

und Aufgaben zu rechnen ist, bedarf es einer zentralen Anlauf- und Koordinierungs-

stelle zu Fragen der Barrierefreiheit für die Behörden, die das SBGG umsetzen müs-

sen. Daher wird sich mein Haus sehr dafür einsetzen, dass das Saarland eine Lan-

desfachstelle für Barrierefreiheit bekommt. 

Als zweites Bundesland in Deutschland haben wir – ebenfalls in Umsetzung des Koa-

litionsvertrages – die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deut-
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schen Instituts für Menschenrechte beauftragt, die Funktion einer unabhängigen Mo-

nitoringstelle für unser Land zu übernehmen und uns bei der Umsetzung des Gesetzes 

und der UN-BRK im Saarland zu unterstützen. Zudem hat sie als „Überwachungsstelle 

Digitale Barrierefreiheit Saarland“ die Funktion, die Zugänglichkeit für ausgewählte In-

ternetauftritte und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen des Saarlandes periodisch 

zu überprüfen und darüber Bericht zu erstatten. 

Weitere neue Errungenschaften sind die außergerichtliche Schiedsstelle und die Stär-

kung des Amtes des oder der nunmehr unabhängigen Landesbeauftragten für die Be-

lange von Menschen mit Behinderungen. Nicht zuletzt kommt seit der Verabschiedung 

des neuen SBGG dem Einsatz der Leichten Sprache größere Bedeutung zu. 

All dies wird dazu beitragen Barrieren in unserem Land weiter abzubauen und die Teil-

habe zu verbessern. 

Neben diesen gesetzlichen Neuerungen haben wir in den letzten zwei Jahren intensiv 

in einem breiten Beteiligungsprozess und mit wissenschaftlicher Begleitung an der 

Fortschreibung unseres Aktionsplanes gearbeitet. Dabei konnten wir auf den Ergeb-

nissen des ersten Aktionsplans aufbauen und uns viele Ideen und Impulse aus dem 

Projektbeirat und den zwei Beteiligungsphasen mit elf durchgeführten Workshops 

zunutze machen. 

Im nun zweiten Aktionsplan finden sich in neun Handlungsfeldern fast zweihundert 

konkrete Maßnahmen aller Ministerien. Dieser umfangreiche Maßnahmenkatalog ver-

deutlicht: Inklusion betrifft alle Lebensbereiche und die Umsetzung der UN-BRK ist 

innerhalb der Landesregierung eine ressortübergreifende Aufgabe. Gesamtgesell-

schaftlich ist sie ein Anliegen, das auf allen Ebenen Unterstützer und Mitstreiter 

braucht – z.B. in den öffentlichen Verwaltungen, Kommunen, Kammern, Kirchen und 

Religionsgemeinschaften, Schulen und Kitas, Vereinen und Verbänden, am Arbeits-

platz und beim ÖPNV. Hier hat unser erster Aktionsplan schon sehr viel zur Bewusst-

seinsbildung beigetragen, wie es Artikel 8 der UN-BRK vorsieht. 

Die Umsetzung unseres Aktionsplans werden wir regelmäßig abfragen und die Ergeb-

nisse in die Weiterentwicklung einfließen lassen, denn Teilhabepolitik duldet keinen 

Stillstand angesichts sich dynamisch verändernder Rahmenbedingungen, Standards 

und Herausforderungen.  



 

9 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Im Saarland wird Inklusion von allen gesellschaftlichen Gruppen gestaltet und an vie-

len Orten gelebt. Allen Beteiligten, die sich im Projektbeirat, der Interministeriellen Ar-

beitsgruppe, den Workshops oder auf der Projekthomepage eingebracht haben, sage 

ich im Namen der saarländischen Landesregierung: Herzlichen Dank für ihr Engage-

ment und Ihre Ideen! Trotz der fehlenden persönlichen Kontakte aufgrund der Corona-

Pandemie ist es nach meiner Überzeugung gelungen, gemeinsam viele gute und an-

gemessene Ziele und Maßnahmen der Landesregierung für die nächsten Jahre zu 

entwickeln.  

Ich wünsche mir, dass unser Aktionsplan darüber hinaus allen Kommunen, gesell-

schaftlichen Akteuren sowie privaten Organisationen und Personen als Anregung und 

Ideengeber dienen kann, um die Behindertenrechtskonvention weiter mit Leben zu fül-

len. Seien Sie weiterhin dabei, das Saarland sozialer, bunter und inklusiver zu machen 

getreu unserem Leitmotiv „Saarland inklusiv – Unser Land für alle“! 

 

Monika Bachmann 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
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 EINFÜHRUNG SAARLAND INKLUSIV 

Deutschland hat im Jahr 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ratifi-

ziert und sich dazu verpflichtet, die darin enthaltenen Rechte umzusetzen. Aktions-

pläne mit konkreten Zielen und Maßnahmen sind ein empfohlenes Mittel, um diese 

Umsetzung auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen zu gewährleisten (Ouko 2015, 

S. 2). 

2012 wurde der erste Landesaktionsplan Inklusion zur Umsetzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention im Saarland verabschiedet, im gleichen Jahr entstand der 5. Lan-

desplan zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Saarland. 

Beide Pläne wurden nun im Rahmen eines zweijährigen Projektes 2020/2022 fortge-

schrieben und zu einem gemeinsamen Bericht „Saarland inklusiv“ zusammengeführt. 

Die Pläne wurden in diesem Schritt an aktuelle inhaltliche und strukturelle Anforderun-

gen angepasst. 

Hierbei standen drei zentrale Punkte im Vordergrund: 

•  Der Landesaktionsplan und der Landesplan zur Situation von Menschen mit Behin-

derungen korrespondieren inhaltlich miteinander: Die Ziele und Maßnahmen des 

Aktionsplans ergeben sich inhaltlich aus den empirischen Ergebnissen des Lan-

desplans. 

•  Die Fortschreibung erfolgte unter breiter Beteiligung von Interessenvertretungen, 

Vertreterinnen und Vertretern1  von Rehabilitationsträgern, Leistungserbringern, an-

deren Organisationen und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern. 

•  Der Landesaktionsplan orientiert sich an den Anforderungen des Deutschen Insti-

tuts für Menschenrechte.2  

Zur Begleitung des Projektes wurde ein Projektbeirat installiert, in dem Vertreterinnen 

und Vertreter der Ministerien und der Staatskanzlei, des Landesamtes für Soziales, 

 

1 Entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. wird auf ein Gendern durch 

Sonderzeichen verzichtet. „Saarland inklusiv – Unser Land für alle“ richtet sich unabhängig der verwendeten Personenbezeich-

nungen an Menschen aller Geschlechtsidentitäten. (https://www.dbsv.org/gendern.html; letzter Aufruf 22.01.2022) 

2 Hierzu unter anderem: Palleit 2010; Dr. Valentin Aichele et al. 2019; Sonnenberg 2019. 

https://www.dbsv.org/gendern.html
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der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, des Lan-

desbeirats für die Belange von Menschen mit Behinderungen, der kommunalen Behin-

dertenbeauftragten, des Landkreis- und Städte- und Gemeindetages, von Interessens-

vertretungen der Menschen mit Behinderungen, der Bundesagentur für Arbeit, der Ar-

beitskammer, der LIGA der Freien Wohlfahrtpflege sowie des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte das Projekt kritisch und konstruktiv unterstützten. 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Aufgrund der Corona-Pandemie war der Projektablauf mehreren Anpassungen unter-

worfen, eingespielte Arbeitsprozesse wurden erschwert, keine der geplanten Veran-

staltungen konnte in Präsenz durchgeführt werden. 

Diese Gegebenheiten haben zu einigen Anpassungen und Verbesserungen geführt: 

so wurde beispielsweise eine Projekthomepage als weitere Beteiligungsmöglichkeit 

installiert, die Workshops wurden digital durchgeführt, was die Mitwirkung für einige 

Teilnehmenden sicher vereinfachte. Gleichzeitig wurde der fehlende persönliche Kon-

takt von vielen Akteuren sehr bedauert. Bei allen Beteiligten stand jedoch das Anliegen 

im Fokus, in der Sache weiterzukommen. Im Ergebnis ist der vorliegende Landesakti-

onsplan in einem rein digitalen Prozess entstanden. 

Die Fortschreibung und Mitarbeit am vorliegenden Plan war – gerade auch unter die-

sen Umständen - für alle Beteiligten mit viel Engagement und Aufwand verbunden. 

Hierfür herzlichen Dank! 

Die Fortschreibung und Weiterentwicklung von „Saarland inklusiv“ beinhaltete ver-

schiedene Projektschritte: 

1.  Hintergrundanalyse und Anforderungskatalog 

Der Landesaktionsplan und der Landesplan zur Situation von Menschen mit Behin-

derungen wurden im Hinblick auf ihre Funktion, ihre rechtlichen Grundlagen, den 

qualitativen und strukturellen Anforderungen seitens der Vereinten Nationen sowie 

unter Heranziehung aktueller Literatur untersucht. Ausgehend von den Ergebnis-

sen wurde ein Anforderungskatalog für Saarland inklusiv erstellt. 
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2.  Datenanalyse 

Entsprechend dem Anforderungskatalog wurden vorhandene Daten zur Lebenssi-

tuation von Menschen mit Behinderungen ausgewertet und im 6. Landesplan zur 

Situation von Menschen mit Behinderungen dargelegt (siehe Kapitel 4). 

3.  Partizipationsphase 1 

Zentrales Anliegen war es, die Organisationen von und für Menschen mit Behinde-

rungen sowie interessierte Akteurinnen und Akteure und Bürgerinnen und Bürger 

über die Erstellung von „Saarland inklusiv“ zu informieren und in den Prozess mit-

einzubeziehen. Über eine im Dezember 2020 installierte Projekthomepage konnten 

die zentralen Informationen eingesehen, die erstellten Materialien und Protokolle 

abgerufen und kommentiert werden. Die Homepage wurde über einen breit ange-

legten Verteiler beworben, über 450 Akteure aus unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Bereichen wurden zur Mitwirkung eingeladen. 

Im Zeitraum Januar – April 2021 wurden neun digitale Workshops zu verschiede-

nen Handlungsfeldern durchgeführt. Diese standen allen interessierten Personen 

offen. Über die Homepage sowie einen breit angelegten Verteiler wurden zu jedem 

Handlungsfeld unterschiedlichste Akteure und Organisationen per Email eingela-

den. Insgesamt haben sich an den Workshops rund 240 Personen beteiligt. 

In den Workshops wurden zentrale Ergebnisse des Landesplans zur Situation von 

Menschen mit Behinderungen vorgestellt, validiert und hieraus Ziele und Ideen für 

eine Fortschreibung des Landesaktionsplans skizziert. 

4.  Im Rahmen einer intensiven Ressortabstimmung mit der Staatskanzlei und den 

Ministerien der Landesregierung wurden die bisherigen Maßnahmen mit den Im-

pulsen aus den Workshops abgeglichen und geprüft, wo und in welchem Maße 

eine Zuständigkeit und Möglichkeiten der Umsetzung bestehen. 

5.  Partizipationsphase 2  

Ausgehend von den Beratungen in der Ressortabstimmung wurde im Oktober/No-

vember 2021 eine zweite Partizipationsphase durchgeführt. Bei einer Auftaktver-

anstaltung wurde der aktuelle Stand des Projektes vorgestellt und die Teilnehmen-

den wurden zu zwei weiteren Workshops zur inhaltlichen Vertiefung eingeladen. In 

diesen Workshops berichteten Vertreterinnen und Vertreter der Ressorts über zent-
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rale Inhalte und Lösungsansätze des neuen Landesaktionsplans in den Handlungs-

feldern Arbeit und Beschäftigung, Barrierefreiheit, Wohnen und Bauen sowie Mo-

bilität und berieten diese zukunftsgerichtet gemeinsam mit den Teilnehmenden. 

Die Ergebnisse dieser Prozessschritte spiegeln sich nun in dem vorliegenden Bericht 

Saarland inklusiv – Unser Land für alle wider: 

Teil 1 des Berichts enthält die Fortschreibung des Landesaktionsplans aus dem Jahr 

2012 (s. Kapitel 3). 

Teil 2 des Berichts enthält den 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behin-

derungen (s. Kapitel 4). 

Kapitel 5 enthält den gesetzlich normierten Bericht der Landesregierung zur Umset-

zung des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes. 

Kapitel 6 beinhaltet das Abkürzungsverzeichnis, Kapitel 7 das Abbildungs- und Kapitel 

8 das Inhaltsverzeichnis. 

Kapitel 9 enthält als Anhang die Stellungnahme der Monitoringstelle zur Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention zum Entwurf von „Saarland inklusiv – Unser 

Land für alle“ (Stand Februar 2022). Diese Ausführungen dienen sehr gut als Anre-

gungen für künftige Fortschreibungen - punktuell konnten einige Hinweise direkt in 

dem nun vorliegenden Dokument berücksichtigt werden. 
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 DER 2. LANDESAKTIONSPLAN ZUR UMSETZUNG DER UN -BEHINDERTEN-

RECHTSKONVENTION IM SAARLAND 

Der 2. Landesaktionsplan greift die langjährige Arbeit der Landesregierung zur Umset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention im Saarland auf und führt diese fort. Die im 

ersten Landesaktionsplan 2012 formulierten Maßnahmen, Projekte und Förderpro-

gramme wurden von den Ressorts umgesetzt, geprüft und kontinuierlich weiterentwi-

ckelt. In einer interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) fand ein regelhafter Austausch 

statt. Die nun vorliegende Fortschreibung verdeutlicht dieses kontinuierliche Bemühen, 

strukturiert es neu und beinhaltet neue, wegweisende Impulse (Auswahl): 

•  Die 2020 installierte Monitoringstelle nach § 24 SBGG beinhaltet eine unabhängige 

Begleitung bei der Umsetzung der UN-BRK im Saarland. 

•  Die IMAG des Bündnisses für Inklusion wird neu aufgesetzt, um so die verantwort-

liche Arbeit in den einzelnen Ressorts zu stärken. 

•  Eine Landesfachstelle Barrierefreiheit soll die Barrierefreiheit in allen Belangen der 

öffentlichen Hand systematisch vorantreiben. 

•  Ein Landeskompetenzzentrum Inklusion soll die intensive und individuelle Förde-

rung der Schülerinnen und Schüler verbessern sowie Eltern, Erzieherinnen und 

Erzieher, Lehrkräfte und das pädagogische Personal begleiten und beraten. 

•  Verschiedene Förderprogramme sollen die Teilhabe am Arbeitsleben von Men-

schen mit Behinderungen stärken. 

•  Die Einrichtung eines Medizinischen Behandlungszentrums für Erwachsene mit 

geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) soll die ge-

sundheitliche Versorgung von Menschen mit komplexen Behinderungen verbes-

sern. 

Der 2. Landesaktionsplan ist wie folgt aufgebaut: 

In Kapitel 3.1 wird die Verankerung, Umsetzung und Evaluation des Aktionsplans dar-

gestellt, Kapitel 3.2 beinhaltet zentrale Verweise auf die inhaltliche Ausrichtung des 
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Aktionsplans.3  Der grundlegenden Bedeutung der Querschnittsthemen Bewusstseins-

bildung, Barrierefreiheit sowie Information und Beratung wird in Kapitel 3.3 Rechnung 

getragen. Hieran schließen sich die Kapitel zu den einzelnen Handlungsfeldern mit 

folgendem Aufbau an (Kapitel 3.4 - 3.12): 

•  So ist es aktuell: Jedes Handlungsfeld beinhaltet einen kurzen Überblick über die 

aktuelle Situation der Menschen mit Behinderungen im Saarland und bildet hiermit 

die Verbindung zu dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinde-

rungen. Ebenso werden die seit 2012 durchgeführten Maßnahmen und Projekte 

der Ressorts exemplarisch dargestellt. 

•  Das soll erreicht werden: Jedes Handlungsfeld beinhaltet in einer neu strukturier-

ten Ziele- und Maßnahmetabelle die geplanten Ziele, Maßnahmen und Projekte der 

Ressorts. 

 VERANKERUNG, UMSETZUNG UND EVALUATION 

Artikel 33 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sieht 

für die innerstaatliche Durchführung und Überwachung der Konvention insbesondere 

drei Mechanismen vor, welche im Saarland wie folgt implementiert sind: 

1.  Zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Inklusion bedarf es einer leis-

tungsstarken Organisation und Vernetzung aller Akteure. Die Staatliche Anlauf-

stelle (Focal Point) ist im Saarland beim Sozialministerium angesiedelt. Sie ist die 

verantwortliche Stelle für den Steuerungsprozess der Umsetzung der UN-Behin-

dertenrechtskonvention. Diese Steuerung wird mit dem Aktionsplan Inklusion um-

gesetzt. Dieser ist ein Maßnahmenkatalog, der stetig weiterentwickelt, auf den 

Prüfstand gestellt und ergänzt wird. Mit seinen fast 200 Vorhaben, Projekten und 

Aktionen aus allen Lebensbereichen von Menschen mit Behinderung sollen beste-

hende Lücken zwischen Gesetzeslage und der gelebten Praxis sukzessive ge-

schlossen werden. Verantwortlich für die Umsetzung der einzelnen Vorhaben sind 

in ihrer Zuständigkeit die Landesministerien. 

 

3 Auf eine wörtliche Übernahme der dort genannten Inhalte wurde zu Gunsten einer besseren Übersichtlichkeit verzichtet. 
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2.  Interministerielle Arbeitsgruppe des Bündnisses für Inklusion (IMAG): Die IMAG 

begleitet seit dem ersten Landesaktionsplan dessen Umsetzung in regelhaften Sit-

zungen und verankert das Thema der Inklusion in allen Ressorts. Im Zuge des 

zweiten Landesaktionsplans soll die IMAG im Rahmen einer Ministerratsvorlage 

neu aufgestellt werden. Die Verantwortung für die Durchführung sowie die Sit-

zungsleitung der IMAG obliegt dem Focal Point. 

3.  Die Fortschreibung des Landesaktionsplans wird in regelhaftem Turnus unter Ein-

beziehung von Organisationen von und für Menschen mit Behinderungen, der Zi-

vilgesellschaft und anderen Akteuren stattfinden. Auch bei der nächsten Fortschrei-

bung ist wieder eine breite und intensive Einbeziehung der genannten Organisati-

onen und Akteure beabsichtigt, um damit wertvolle Impulse und konstruktive, neue 

Blickwinkel im Sinne der UN-BRK sicherzustellen. 

4.  Das Saarländische Behindertengleichstellungsgesetz sieht in § 24 Abs.2 SBGG 

eine unabhängige Monitoringstelle zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-

vention vor. Das Monitoring der Umsetzung der UN-BRK liegt seit April 2020 bei 

dem Deutschen Institut für Menschenrechte. 

 INHALTLICHE AUSRICHTUNG 

Zentrale Zielsetzung dieses Landesaktionsplans ist es, die selbstbestimmte und 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Saarland „(…) zu för-

dern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 

Würde zu fördern“ (Art. 1 UN-BRK). Damit dies gelingt, sind bestimmte inhaltliche 

Grundlagen von Bedeutung: 

Die Allgemeinen Grundsätze und Verpflichtungen (Art. 3 und 4 UN-BRK) müssen 

im Bewusstsein aller handelnden Akteure verankert und bei der Umsetzung der in die-

sem Plan enthaltenden Ziele und Maßnahmen handlungsleitend sein. 

Neben den konkreten Inhalten der UN-BRK sind weiterhin folgende Dokumente von 

Bedeutung: 

Allgemeine Bemerkungen – Die „Allgemeinen Bemerkungen“ sind die konkretisie-

renden Auslegungen des UN-Fachausschusses zu einzelnen Artikeln der UN-BRK 

(Sonnenberg 2019, S. 2). 
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Frageliste zum Staatenberichtverfahren – im Rahmen des Prüfverfahrens zur Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention schickt der UN-Fachausschuss eine 

Frageliste an die Regierungen, welche als Basis für den Staatenbericht dient. Die ak-

tuelle Frageliste bezieht sich auf die momentan stattfindende kombinierte Zweite und 

Dritte Staatenberichtsprüfung Deutschlands und wurde im Herbst 2018 an die Bun-

desregierung übermittelt. 

Abschließende Bemerkungen – Die „abschließenden Bemerkungen“ sind der Prüf-

bericht des UN-Fachausschusses zu einem Staatenbericht zum Stand der Umsetzung 

der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie enthalten 

eine Zusammenfassung der Fortschritte und Mängel und sprechen Empfehlungen für 

den geprüften Staat aus (Sonnenberg 2019, S. 2). Die für Deutschland aktuellen „Ab-

schließenden Bemerkungen“ beziehen sich auf den Ersten Staatenbericht aus dem 

Jahr 2015.4  

Das Saarland als Sozialraum - Auf Grundlage der Hintergrundanalyse wurden für 

den Landesaktionsplan drei Querschnittsthemen identifiziert, welche das Saarland als 

Sozialraum begreifen lassen: die Bewusstseinsbildung (Art. 8 UN-BRK), die Barriere-

freiheit / Zugänglichkeit (Art. 9 UN-BRK) sowie der Zugang zu Information und Bera-

tung (Art. 21 – UN-BRK). Eine ausführliche Beschreibung dieser Querschnittsthemen 

ist in Kapitel 3.3 enthalten. 

Die Europäische Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(2021-2030) wurde im März 2021 verabschiedet. Sie konnte daher inhaltlich nicht für 

diesen Landesaktionsplan aufgegriffen werden. Mit ihren drei Hauptthemen – Europä-

ische Rechte, Unabhängige Lebensführung und Autonomie, Nichtdiskriminierung und 

Chancengleichheit – wird sie aber für die Umsetzung und Fortschreibung von Bedeu-

tung sein.  

Das spezifische Verständnis von Behinderung im Sinne der UN-BRK (Art. 1 UN-

BRK) ist von zentraler Bedeutung, damit bestehende Barrieren, die Menschen mit ei-

ner Beeinträchtigung an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe in den 

 

4 Aktuell findet die kombinierte Zweite und Dritte Staatenberichtsverfahren statt. Aufgrund der corona-bedingten Verzögerungen 

werden die Abschließenden Bemerkungen frühestens im ersten Halbjahr 2023 erwartet. (Homepage DIMR:2021) 
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verschiedenen Lebensbereichen hindern, aufgedeckt und beseitigt werden können 

(siehe Kapitel 4.2.3 Menschen mit Behinderungen im Saarland). 

 DAS SAARLAND ALS SOZIALRAUM - QUERSCHNITTSTHEMEN 

Das Saarland als Sozialraum zu begreifen, in dem Menschen mit und ohne 

Behinderungen ihr Leben gestalten, bedeutet, die verschiedenen und vielfältigen 

Aspekte dieses Raums anzuerkennen. Neben der physischen Umwelt gibt es soziale 

Prozesse, aber auch wirtschaftliche und administrative Steuerungsgrößen, die diese 

Räume gestalten. Diese „Räume stehen nicht jedem gleichermaßen offen, sondern 

sind für unterschiedliche Gruppen jeweils geöffnet oder geschlossen“ (Früchtel et al. 

2007, o. S.). Damit Menschen mit Behinderungen ihren Sozialraum nutzen und 

gestalten können, gibt es verschiedene Voraussetzungen. Die folgenden drei 

zentralen Umweltfaktoren scheinen für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen von grundlegender Bedeutung zu sein: die Bewusstseinsbildung 

(Art. 8 UN-BRK), die Barrierefreiheit/Zugänglichkeit (Art. 9 UN-BRK) und der Zugang 

zu Information und Beratung (Art. 21 UN-BRK).  

Bewusstseinsbildung und Zugänglichkeit gehören explizit zu den Querschnittsthemen 

der UN-BRK. Diese können sowohl in jedem Handlungsfeld mitgedacht als auch als 

eigenes Handlungsfeld entwickelt werden. Da beide Ansätze nicht zu 

deckungsgleichen Ergebnissen führen würden, wird jedoch als ideale Lösung kein 

„entweder - oder“, sondern ein „sowohl – als - auch“ (Deutsches Institut für 

Menschenrechte (DIMR) 2020, S. 64). Dieser Empfehlung wurde innerhalb der 

Erarbeitung des Landesaktionsplans gefolgt.  

Der Zugang zu Information und Beratung gehört nicht zu den Querschnittsthemen der 

UN-BRK. Dieses Thema wurde vorliegend als Querschnittsthema definiert, da in 

zahlreichen Artikeln der UN-BRK der Zugang zu Information und Beratung aufgegriffen 

wird5  und sie sowohl in Bezug auf die Bewusstseinsbildung als auch die Zugänglichkeit 

von zentraler Wichtigkeit scheinen. Das 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz 

hat darüber hinaus konsequent Regelungen für eine verbesserte Information und 

 

5 Bspw. Art. 16, Art. 21, Art. 27, Art. 28 UN-BRK 
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Beratung von Menschen mit Behinderungen aufgenommen: Das Wissen über die 

eigenen Rechte und Möglichkeiten ist die Grundlage, um diese auch wahrzunehmen 

und einzufordern. 

Mit Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention zur „Bewusstseinsbildung“ 
verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, sofortige, wirksame und geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um in der gesamten Gesellschaft das Bewusstsein für 

Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer 

Würde zu fördern. Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber 

Menschen mit Behinderungen sollen bekämpft, das Bewusstsein für die Fähigkeiten 

und den gesellschaftlichen Beitrag von Menschen mit Behinderungen soll gefördert 

werden. 

Die Bewusstseinsbildung wird als besonders förderliches Mittel angesehen, um 

grundsätzlich die Ziele der UN-BRK zu erreichen: Dies sei oft eine „entscheidende 

Voraussetzung für die richtige Umsetzung von Maßnahmen, (…) ohne ein 

angemessenes Verständnis für die Rechte von Menschen mit Behinderungen können 

viele Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung entfalten“ (Deutsches Institut für 

Menschenrechte (DIMR) 2020, S. 32). 

Zwar bestehe ein Zweck des Artikels auch darin, Menschen mit Behinderungen selbst 

über ihre Rechte aus der Konvention zu informieren und ihr Bewusstsein für die 

eigenen Fähigkeiten, ihren gesellschaftlichen Beitrag und die ihnen innenwohnende 

Würde zu stärken, vorrangig richte sich Artikel 8 UN-BRK aber an die „übrigen Teile 

der Gesellschaft (Welke 2012, S. 199 ff). 

Besonderes Augenmerk ist hierbei auf die staatlichen Bediensteten oder kommunalen 

Mitarbeitenden zu legen, die an der Förderung, dem Schutz oder der Implementierung 

der Rechte behinderter Menschen beteiligt sind oder anderweitig in ihrem 

Tätigkeitsbereich Umgang mit Menschen mit Behinderungen haben. Darüber hinaus 

dürfe der private Sektor nicht außer Acht gelassen werden (ebenda). 

Bewusstseinsbildung im Sinne von Artikel 8 UN-BRK richtet sich somit sowohl 

a)  an die staatlichen Akteure (Innenwirkung) als auch  

b)  an die Gesamtgesellschaft (Außenwirkung). 
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Im Sinne der Bewusstseinsbildung wurden folgerichtig bereits eine Reihe von 

Maßnahmen im Saarland umgesetzt; neben dem ständig fortgeschriebenen 

Aktionsplan selbst, ist hier insbesondere der Newsletter der Teilhabe- und 

Inklusionsbeauftragten des Sozialministeriums zu nennen.  

Der Artikel 9 zur „Zugänglichkeit“ verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, Menschen 

mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen 

Lebensbereichen zu ermöglichen. Hierzu zählen unter anderem der gleichberechtigte 

Zugang zur physischen Umwelt als auch zu Information und Kommunikation. 

Als wichtigste allgemeine Rechtsquelle für Pflichten zur Zugänglichkeit und 

Barrierefreiheit werden die Behindertengleichstellungsgesetze angesehen (Welke 

2012, S. 127 ff.) 

Entsprechend § 3 SBGG gelten als barrierefrei bauliche und sonstige Anlagen, 

Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informations-

verarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikations-

einrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte 

Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernisse und 

grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 

Das SBGG beinhaltet davon ausgehend sowohl Regelungen zur baulichen 

Barrierefreiheit (§ 8 SBGG), als auch zur kommunikativen (§§ 6, 9, 10, 11, 13 SBGG) 

und digitalen Zugänglichkeit (§§ 12 ff. SBGG). 

Barrierefreiheit war und ist auch ein wichtiges Anliegen der Landesregierung. 

Insbesondere mit der im September 2019 in Kraft getretenen Novelle des 

Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes wurden Vorgaben und Maßstäbe 

der Barrierefreiheit in eine zentrale Position innerhalb der öffentlichen Hand gehoben. 

Dieser Fokus entspricht der elementaren Bedeutung von umfassender Barrierefreiheit 

in der täglichen Lebenswirklichkeit. 

Der Artikel 21 zum Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und 
Zugang zu Informationen verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, Menschen mit 

Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Informationen rechtzeitig und ohne 

zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten und Technologien zur Verfügung zu 
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stellen und auch private Rechtsträger zur Bereitstellung von Informationen und 

Dienstleistungen in zugänglichen und nutzbaren Formaten aufzufordern. 

Im Umgang mit Behörden sollen neben Gebärdensprache und Brailleschrift alle, auch 

die von Menschen mit Behinderungen selbst gewählten Mittel, Formen und Formate 

der Kommunikation akzeptiert und erleichtert werden. 

Das SGB IX beinhaltet verschiedene Regelungen, welche die Information und 

Beratung von Menschen mit Behinderungen speziell in Bezug auf die Zugänglichkeit 

der Rehabilitationsleistungen verbessern sollen.  

Adressat der Regelungen sind die Rehabilitationsträger, deren allgemeine Pflichten 

aus dem SGB I (z.B. Beratungs- und Auskunftspflichten) durch das SGB IX deutlich 

erweitert werden. 

Diese sind verpflichtet geeignete barrierefreie Informationsangebote sowie 

organisationsinterne Ansprechstellen6  einzurichten (§ 12 SGB IX). § 25 SGB IX 

formuliert Regelungen zur Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, eine Beratung 

soll im Sinne der Ziele des SGB IX durchgeführt werden. Regionale 

Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsträger sollen dies unterstützen.  

Für die Träger der Eingliederungshilfe wurden in § 106 SGB IX deutlich höhere 

Anforderungen an Beratung und Unterstützung als bisher formuliert, dies betrifft 

sowohl die kommunikative Ausgestaltung als auch den Inhalt der Beratung und 

Unterstützung. 

Neben den neuen Informations- und Beratungspflichten der Rehabilitationsträger 

wurde mit der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung EUTB (§ 32 SGB IX) eine 

weitere Beratungsstelle geschaffen. Durch die EUTB soll die Position der Menschen 

mit Behinderungen weiter gestärkt werden – und zwar sowohl gegenüber den 

Rehabilitationsträgern als auch gegenüber den Leistungserbringern 

(www.teilhabeberatung.de; letzter Aufruf 10.03.2021). Die EUTB sind ausschließlich 

der ratsuchenden Person verpflichtet. Im Fokus steht die Peer-to-Peer-Beratung 

 

6 Verzeichnis der Ansprechstellen siehe www.ansprechstellen.de 

http://www.teilhabeberatung.de/
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(Betroffene beraten Betroffene). Im Saarland sind aktuell 14 EUTB verzeichnet 

(ebenda). 

Die Beratung wird derzeit durch drei Träger – die EUTB Lebenshilfe Landesverband 

Saarland e.V., die EUTB der Landesvereinigung SELBSTHILFE e.V. sowie die EUTB 

des passgenau e.V. – angeboten, wobei die unterschiedlichen Beratungsstellen 

flächendeckend das gesamte Land erfassen. Dieses niedrigschwellige Angebot, das 

auch aufsuchende Beratungsangebote umfasst, wird sehr gut angenommen und ist 

wertvoller Baustein um komplexe Angebote interessengerecht und praxisorientiert zu 

vermitteln (Email MSGFuF 2021). 

Die Arbeit und Wirkung der EUTB werden aktuell im Auftrag des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales evaluiert, der Zwischenbericht wurde im Juni 2021 veröffentlicht 

(siehe https://www.bundestag.de/presse/hib/850058-850058; letzter Aufruf 

15.08.2021). 

  

https://www.bundestag.de/presse/hib/850058-850058
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3.3.1 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

3.3.1.1 Bewusstseinsbildung 

Übergeordnetes Ziel: 
Die obersten Landesbehörden haben ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Umsetzung von UN-
BRK, SBGG und Aktionsplan als Querschnittsthemen und stimmen sich regelmäßig untereinander 
ab. 

(Artikel 8 Bewusstseinsbildung in Verbindung mit Artikel 33 Innerstaatliche Durchführung und Über-
wachung) 
Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie -

rung 

1 Es gibt eine unab-
hängige Monitoring-
stelle, die die Um-
setzung des SBGG 
begleitet und über 
die Einhaltung der 
Grundsätze der UN-
BRK im Saarland 
wacht. 

 

• Beauftragung des 
Deutschen Instituts 
für Menschenrechte 
(Berlin) mit der 
Wahrnehmung der 
Aufgaben der unab 
hängigen Monito 
ringstelle nach § 24 
SBGG 

-
-

• Regelmäßige Zu 
sammenarbeit der 
Kompetenz- und Ko 
ordinierungsstelle 
(Focal Point Saar 
land) im Sozialmi 
nisterium mit der 
Monitoringstelle z.B. 
in Form von Jour 
Fixe 

-

-

-
-

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

seit 
01.04.2020 
laufend 

Haus -
haltsmit -
tel 

2 Regelmäßige Tref-
fen der "neuen 
IMAG" 

Neuaufsetzen der 
Interministeriellen 
Arbeitsgruppe des 
Bündnisses für In-
klusion; nach der 
Gründung in 2012 
erneute Ministerrats-
vorlage in 2022 u.a. 
mit dem Ziel der 
Sensibilisierung, 
dass jedes Ressort 
die im SBGG nor-
mierten Anforderun-
gen eigenverant-
wortlich umzusetzen 
hat. 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales, alle 
Ressorts 

ab 2022-
2027 

Haus -
haltsmit -
tel 
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Übergeordnetes Ziel:  
Sensibilisierung für das Themenfeld Inklusion; Information und Vernetzung der Akteure. 

(Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie -
rung 

3 Schaffung des Am-
tes der Teilhabe- 
und Inklusionsbe-
auftragten im 
MSGFuF für den 
Bereich soziale Teil-
habe in Ergänzung 
zur Inklusionsbeauf-
tragten für Bildung 

Beispiele:  

• Infoveranstaltung 
zum neuen Saarlän-
dischen Behinder-
tengleichstellungs -
gesetz 

• Impulsschulungen 
zu den neuen ge-
setzlichen Anforde-
rungen des SBGG 
für Ministerien, 
nachgeordneten Be-
hörden, Landkreise 
und alle saarländi-
schen Kommunen 
und damit Schaffung 
eines gleichen Wis-
sensstandes (An-
merkung: Die Um-
setzung der Inhalte 
obliegt den Fachmi-
nisterien)  

• Leitung der IMAG  

• Besuchsreihe der 
Teilhabe- und Inklu-
sionsbeauftragten in 
den bestehenden In-
klusionsbetrieben 

• Information über 
aktuelle inklusions-
politische Aktivitäten 
des Landes in Form 
eines barrierefreien 
Newsletters 

MSGFuF, Abtei -
lung Soziales 

seit 2018 
fortlaufend 

 

4 Newsletter der Teil-
habe- und Inklusi -
onsbeauftragten im 
MSGFuF 

Vernetzung der un-
terschiedlichen Ak-
teure und der ver-
schiedenen Ebenen 
der Träger öffentli-
cher Gewalt durch 
regelmäßigen 
Newsletter über 
Teilhabepolitik 

MSGFuF, Abtei -
lung Soziales 

seit 2021 
fortlaufend 

Haus -
haltsmit -
tel 
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Übergeordnetes Ziel:  
Es gibt in den Kommunen ein verstärktes Bewusstsein für eine familienfreundliche Gestaltung des 
Lebensumfeldes unter Berücksichtigung verschiedenster kommunaler Handlungsfelder, unter ande-
rem auch der Situation von Menschen mit Behinderungen, älteren Menschen oder zum Thema Mig-
ration und Flüchtlinge. 

(Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie -
rung 

5 Die 27 mit dem Lan-
dessiegel "Familien-
freundliche Kommu-
nen" prämierten 
Kommunen tau-
schen sich zu ihren 
Erfahrungen und 
Best-Practice-Bei-
spielen aus und des  
aktuellen Stands 
der Umsetzung ist 
erhoben. 

Initiierung eines Pra-
xisdialogs mit den 
27 Kommunen zum 
Erfahrungsaus-
tausch und Überprü-
fung des aktuellen 
Stands 

MSGFuF, Abtei -
lung Familie 

seit 2017 
kontinuierli-
che Weiter -
entwicklung; 
Termin Pra-
xisdialog vo -
raussichtlich 
Ende 
2021/Anfang 
2022 

Haus -
haltsmit-
tel 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Es gibt im Saarland ein gutes, wertschätzendes Miteinander.  

(Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie -
rung 

6 Das Sommerfest 
der Inklusion (SFdI) 
wird weiterhin als 
jährlich wiederkeh-
render Begeg-
nungstag und Fest 
für Alle durchge-
führt.  

Einbeziehung zahl-
reicher Vereine, 
Verbände und Insti-
tutionen  

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

seit 2014 
jährlich 
1-tägige  
Veranstal-
tung 
(Mai/Juni) 

Haus -
haltsmit-
tel 
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3.3.1.2 Barrierefreiheit 

Übergeordnetes Ziel:  
Ermöglichung faktisch fundierter Entscheidungen, Maßnahmen und Projekte im Hinblick auf Barrie-
refreiheit im Bereich der öffentlichen Hand. 

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 31 Statistik und Datensammlung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Verbesserung von 
umfassend verstan-
dener Barrierefrei-
heit in allen Berei-
chen der öffentli-
chen Verwaltung 

Umsetzung der 
Vorgaben und Neu-
erungen des novel-
lierten SBGG 

alle Ressorts seit 
06.09.2019 
fortlaufend 

Haushalts-
mittel 

2 Es findet eine fort-
laufende Evaluie-
rung und Weiterent-
wicklung des 
SBGG statt. 

• Erstellung und 
Auswertung der ge-
setzlich vorgegebe-
nen Berichte und 
Übergabe als Eva-
luierung an den 
Landtag des Saar-
landes 

• Weiterentwicklung 
der Vorschriften 
des SBGG auf der 
Grundlage der Er-
gebnisse der Evalu-
ierungen 

MSGFuF, alle 
Ressorts 

seit 
06.09.2019 
fortlaufend; 
Übergabe 
Evaluierung 
an den 
Landtag 
des Saar-
landes erst-
mals zum 
01.01.2025 

 

3 Zur weiteren Ver-
besserung der Bar-
rierefreiheit in der 
öffentlichen Verwal-
tung wird eine Lan-
desfachstelle Barri 
erefreiheit

-
 einge-

richtet. Sie ist die 
zentrale Anlauf-
stelle zu allen Fra-
gen der Barriere-
freiheit für die Be-
hörden, sowie nach 
Kapazität auch für 
die Wirtschaft und 
die Zivilgesell-
schaft. 

Forderung einer 
Fachstelle zur Be-
ratung der öffentli-
chen Hand in allen 
Belangen der Barri-
erefreiheit (Bau; In-
formationstechnik, 
etc.) 

MSGFuF, alle 
Ressorts 

geplant; ab 
2022 

Zusätzliche 
Mittel 

 

 

https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Presse-und-Service/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=629898&lv3=638960
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Presse-und-Service/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=629898&lv3=638960
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Ermöglichung faktisch fundierter Entscheidungen, Maßnahmen und Projekte im Hinblick auf Barrie-
refreiheit im Bereich der öffentlichen Hand. 

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 31 Statistik und Datensammlung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Es gibt eine Daten-
grundlage für wei-
tere Maßnahmen 
der Barrierefreiheit. 

Erstmalige Erstel-
lung eines Berichts 
zur Erfassung des 
Standes der Barrie-
refreiheit bei Bau-
ten in öffentlicher 
Hand; 
regelmäßige Fort-
schreibung und Ak-
tualisierung in der 
Zukunft durch wei-
tere Berichtslegung 
auf Grundlage der 
bestehenden ge-
setzlichen Ver-
pflichtungen 

Erstmaliger Be-
richt erstellt durch 
MSGFuF, Abtei-
lung Soziales; Zu-
ständigkeit weite-
rer Berichte klä-
rungsbedürftig 

laufend Erstmaliger 
Bericht im 
Rahmen 
bestehen-
der Haus-
haltsan-
sätze; 
weitere 
fachlich fun-
dierte, und 
schon jetzt 
gesetzlich 
normierte 
Berichte er-
fordern 
zwingend 
zusätzliche 
Mittel min-
destens im 
siebenstelli-
gen Bereich 

 

  



 

28 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Übergeordnetes Ziel:  
Die IT der öffentlichen Stellen des Landes Saarlands ist barrierefrei gestaltet.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

5 Die IT der öffentli-
chen Stellen des 
Saarlands ist barri-
erefrei gestaltet. 
Dies betrifft Web-
sites, mobile An-
wendungen ein-
schließlich Intranet 
sowie die elektroni-
schen Verwaltungs-
abläufe und elektro-
nische Aktenfüh-
rung. 

• Umsetzung §§ 12 
ff. SBGG 
 
• Überwachung 
durch die Überwa-
chungsstelle des 
Landes für Barriere-
freiheit von Informa-
tionstechnik  
• eingeschränkte 
Beratungsfunktion: 
Nur die geprüften 
Stellen werden zu 
den Prüfungsergeb-
nissen beraten 
• weitergehende 
Beratung soll durch 
die geplante Lan-
desfachstelle Barri-
erefreiheit erfolgen 
• regelmäßige Be-
richte an Land, 
Bund und EU 

alle Ressorts 

 

aktuell MSGFuF, 
Abteilung Sozia-
les; in Zukunft zu 
prüfen 

seit April 
2020 

Haushalts-
mittel  

 
 

 

 

 

 

 

 

zusätzliche 
Mittel erfor-
derlich 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Vereinfachung und Kundenorientierung im Rahmen der Antragstellung beim Landesamt für Soziales.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Es gibt die Möglich-
keit einer elektroni-
schen Antragstel-
lung für 
• Eingliederungs-
hilfe-Online-Antrag 
• Online-Antrag auf 
Feststellung einer 
Schwerbehinde-
rung 

barrierefreie Gestal-
tung der elektroni-
schen Antragstel-
lung 

Landesamt für 
Soziales (LAS) 

bis 2024 Haushalts-
mittel 
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Übergeordnetes Ziel:  
Die Justizvollzugsanstalten sind barrierefrei zugänglich.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

7 Die Zugänge zu 
und Infrastruktur 
der Justizvollzugs-
anstalten im Saar-
land werden suk-
zessive barrierefrei 
gestaltet. (z.B. 
behindertenge-
rechte Hafträume 
und Bäder, Auf-
züge) 

• barrierefreie Infra-
struktur bei der Sa-
nierung der JVA 
Ottweiler -Teilan-
stalt Saarlouis 
• barrierefreier Zu-
gang beim Neubau 
der Besuchsabtei-
lung der JVA Saar-
brücken 

Ministerium der 
Justiz (MdJ) 

fortlaufend  
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3.3.1.3 Information und Beratung 

Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen haben einen guten Zugang zu Information und Beratung.  

(Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen in 
Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Stärkung der Posi-
tion der/des Landes-
beauftragten für die 
Belange von Men-
schen mit Behinde-
rungen als unabhän-
gige Ansprechstelle 
für die individuellen 
und allgemeinen 
Probleme von Men-
schen mit Behinde-
rungen und ihrer An-
gehörigen  

Änderung des Saar-
ländischen Behinder-
tengleichstellungsge-
setzes mit Wahl 
der/des Landesbe-
auftragten durch den 
Landtag des Saar-
landes und Stärkung 
des Amtes als haupt-
amtliche Funktion 
mit Ansiedelung bei 
der Landtagsverwal-
tung 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales für 
Gesetzesänderung 

seit Sep 
2019 

Haus-
haltsmit-
tel Land-
tag 

2 Publikationen des 
LAS werden als 
Downloads barriere-
arm bzw. barrierefrei 
gestaltet. 

technische Umset-
zung 

LAS fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel 

3 Informationen und 
Formulare werden 
barrierefrei zur Ver-
fügung gestellt. 

Newsletter der Teil-
habe und Inklusions-
beauftragten des 
MSGFuF zum 
Thema Inklusion und 
Teilhabe (erstmals 
April 2021) ist barrie-
refrei 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit Behinderungen haben einen guten Zugang zu Information und Beratung.  

(Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen in 
Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Für Menschen mit 
Behinderungen lie-
gen bedeutsame In-
formationen auch in 
Leichter Sprache 
vor. 

Beispiele:  

• Fortbildungsveran-
staltung zur "Leich-
ten Sprache" in 
2018/2019 
• Veröffentlichung 
bestimmter Broschü-
ren (z.B. das SBGG 
in Leichter Sprache 
unter www.saar-
land.de) 

alle Ressorts fortlaufend  

5 Für Menschen mit 
Behinderungen be-
deutsame Informati-
onen liegen auch in 
Leichter Sprache 
vor. 

• Informationsbro-
schüren des LAS 
werden auch in 
Leichter Sprache 
herausgegeben 
• Informationsange-
bote des LAS wer-
den auch auf den In-
ternetseiten des LAS 
in besonderen Arti-
keln in Leichter 
Sprache vorgehalten 
und sukzessive er-
weitert. 

LAS seit 2021 Haus-
haltsmit-
tel 

6 Leistungen des LAS 
können barriereär-
mer bzw. barrierefrei 
online beantragt 
werden. 
 

• technische Umset-
zung in der neuen 
Verwaltungscloud 
• Information über 
diese Möglichkeit an 
Menschen mit Be-
hinderungen und 
zentrale Akteure 
(z.B. EUTB) 
 

IT-Innovationszent-
rum (IT-I)/IT-
Dienstleistungs-
zentrum (IT-
DLZ)/MSGFuF/LAS 

in Vorbe-
reitung  

 

7 Termine mit dem 
LAS können barrie-
refrei online verein-
bart werden. 

technische Bereit-
stellung der Online-
Terminvergabe 
Information über 
diese Möglichkeit an 
Menschen mit Be-
hinderungen und 
zentrale Akteure 
(z.B. EUTB) 

LAS in Kooperation 
mit IT-Innovations-
zentrum 

geplant; ab 
Ende 2022 

Haus-
haltsmit-
tel 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit Behinderungen haben einen guten Zugang zu Information und Beratung.  

(Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen in 
Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

8 Es gibt das Angebot 
einer persönlichen 
Video-Beratung für 
Menschen mit Be-
hinderungen durch 
das LAS.  

technische Bereit-
stellung der Video-
Beratung 
Information über 
diese Möglichkeit an 
Menschen mit Be-
hinderungen und 
zentrale Akteure 
(z.B. EUTB) 

LAS in Kooperation 
mit IT-Innovations-
zentrum 

geplant; ab 
Ende 2022 

Haus-
haltsmit-
tel 

9 Hör- oder sprachbe-
hinderte Eltern kön-
nen im Kontakt mit 
der Schule ihre el-
terlichen Rechte 
ausüben, und über 
die Entwicklung und 
den Bildungsweg ih-
res Kindes wirksam 
im Sinne der Barrie-
refreiheit mitbestim-
men. 

 

Umsetzung des 
Rechtsanspruchs 
nach § 9 Abs. 2 Nr. 
4 SBGG im Wege 
der Erstattung der 
notwendigen Auf-
wendungen für die 
Kommunikation mit 
der Schule in deut-
scher Gebärden-
sprache, mit laut-
sprachbegleitenden 
Gebärden oder über 
andere geeignete 
Kommunikationshil-
fen 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales in 
Kooperation mit 
MBK 

seit 2021 
fortlaufend 

Haus-
haltsmit-
tel 
MSGFuF 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen haben einen guten Zugang zu Information und Beratung. Hierfür gibt 
es eine konstruktive, positive Zusammenarbeit und einen Informationsaustausch zwischen Reha-
Trägern und EUTB.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

10 Die EUTB und Re-
habilitationsträger 
haben eine gemein-
same Wissensbasis 
zu Leistungsarten, 
Zugangsvorausset-
zungen und anderen 
Themen. 

• Weiterhin regelmä-
ßige Treffen Landes-
amt und EUTB 

• Vernetzung mit an-
deren Reha-Trägern  
• Fortsetzung der AG 
nach § 25 SGB IX  
 

LAS laufend  
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit Behinderungen haben einen guten Zugang zu Information und Beratung. Hierfür gibt 
es eine konstruktive, positive Zusammenarbeit und einen Informationsaustausch zwischen Reha-
Trägern und EUTB.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

11 Es gibt einen ständi-
gen Informations-
austausch zwischen 
Verwaltung und 
EUTB. 

Teilnahme eines/ei-
ner Vertreters/Ver-
treterin des MSGFuF 
an regelmäßigen 
Netzwerktreffen 

MSGFuF laufend  
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 BILDUNG, BETREUUNG UND ERZIEHUNG – ART. 7 UND ART. 24 

Das Handlungsfeld Bildung, Betreuung und Erziehung bezieht sich insbesondere auf 

die Artikel 7 – Kinder mit Behinderungen und Artikel 24 – Bildung der UN-BRK. Im 

Bereich der beruflichen Bildung und des Studiums gibt es eine Schnittstelle mit Kapitel 

3.5 Arbeit und Beschäftigung – Art. 27.  

3.4.1 SO IST ES AKTUELL 

3.4.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.1 Betreuung, Erziehung, Bildung ent-

halten. 

•  Im Dezember 2019 gab es insgesamt 561 Kinder, die mit Unterstützung einer heil-

pädagogischen Maßnahme der Eingliederungshilfe nach SGB IX eine Kita im Saar-

land besuchten. Das sind 43 Prozent mehr als im Dezember 2013. 75 Prozent der 

Kinder besuchten einen Regelkindergarten, das ist deutlich mehr als noch im Jahr 

2013 (60 %). Leistungen der Frühförderung erhielten im Dezember 2019 1.654 Kin-

der. Das sind fünf Prozent weniger als 2013 (vgl. Kapitel 4.3.1.1). 

•  2014 hat der saarländische Landtag das Schulordnungsgesetz verabschiedet: Seit 

dem Schuljahr 2016/2017 ist die Regelschule der Regelförderort für alle Kinder. 

Die Regelschulen werden durch Förderzentren sonderpädagogisch unterstützt. 

Eine formale sonderpädagogische Überprüfung ist nur noch notwendig, wenn von 

den Eltern eine Förderschule als Förderort gewählt wurde. Die Exklusionsquote als 

Anteil der Schülerinnen und Schüler in einer Förderschule lag im Schuljahr 

2019/2020 im Saarland bei 4,5 Prozent, 2011 lag der Wert bei 4,2 Prozent.7  Bun-

desweit lag die Exklusionsquote 2019 bei 4,2 Prozent (vgl. Kapitel 4.3.1.2). 

•  Im Jahr 2019 bildeten die Betriebe mit mindestens 20 Arbeitsplätzen im Saarland 

66 schwerbehinderte Auszubildende aus, 2014 waren es 69 Auszubildende. Im 

 

7 Aktualisierung: Die zwischenzeitlich vorhandenen Zahlen von 2020/2021 weisen einen Rückgang der Förderschulbesuchszahl 

um 1,6 % bei nahezu gleichbleibender Gesamtschülerzahl aus. Bei der Exklusionsquote werden auch SuS im Förderschwer-

punkt Kranke berücksichtigt, die keine SuS von Förderschulen sind, sondern zusätzliche und temporäre Unterstützung durch 

Krankenhaus- und Hausunterricht erhalten. (MBK, 06/2021) 
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Kontext Übergang Schule – Beruf haben im Jahr 2019 im Rahmen der beruflichen 

Ersteingliederung 197 junge Menschen eine berufsvorbereitende Bildungsmaß-

nahme und 194 eine außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahme der Bundesagentur 

für Arbeit begonnen. Eine Ausbildung für Menschen mit Behinderungen nach § 66 

BbiG/42r HWO absolvierten zum 31.12.2019 303 Personen, das sind 1,9 Prozent 

aller Auszubildenden im Saarland, bundesweit waren es 1,5 Prozent (vgl. Kapitel 

4.3.1.6.1). 

•  Zum Wintersemester 2019/2020 gab es insgesamt 31.329 Studierende im Saar-

land. Saarlandspezifische Daten im Hinblick auf Studierende mit Behinderungen 

liegen nicht vor (vgl. Kapitel 4.3.1.6.2). 

3.4.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012. 

Frühkindliche Bildung 

•  Die Zusammenarbeit zwischen Kita und Schule wurde über ein flächendeckendes 

Kooperationsjahr gestaltet und ein entsprechender Leitfaden entwickelt. 

•  Die Frühförderung als Komplexleistung wurde sichergestellt, eine neue Landesrah-

menvereinbarung trat am 01. Juni 2020 in Kraft. 

•  Im Rahmen eines Bildungsprogramms mit Handreichungen für saarländische Krip-

pen und Kindergärten wurden inklusive Angebote in der frühkindlichen Bildung ver-

ankert. 

•  Die Unterstützung von Kindern mit Behinderungen in integrativen und in Regel-

Kindertageseinrichtungen wurden über den neuen Landesrahmenvertrag nach § 

131 SGB IX überarbeitet. 

•  Weitere Planungen der Ressorts richteten sich auf  

o  die Etablierung der „Interdisziplinären Frühförderung und integrationspäda-

gogischen Leistungen (IFiL)“ 

o  die Berücksichtigung des Anspruchs auf Teilhabe aller Kinder an wohnort-

nahen Bildungsangeboten bei der Überarbeitung des saarländischen Kin-

derbetreuungs- und Bildungsgesetzes  
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o  die Weiterentwicklung der Arbeitsstellen für Integrationshilfen auf der Grund-

lage des Modellprojekts „Frühförderung Plus“ (2014) 

Schulischer Bereich 

•  Die rechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines inklusiven Bildungssys-

tems wurden mit dem Schulordnungsgesetz (2014), dem Schulpflichtgesetz (2014) 

und der Inklusionsverordnung (2015) geschaffen und befinden sich in der Umset-

zung. 

•  Die Beratungsgruppe Inklusion befasst sich regelmäßig mit Themen der schuli-

schen Inklusion. 

•  Die Themen Inklusion und Individualisierung werden bei der externen Evaluation 

der saarländischen Schulen einbezogen und als Aspekte des Orientierungsrah-

mens zur Schulqualität berücksichtigt. 

•  Ein Schulversuch wendet die Inklusionsverordnung auf die noch nicht von der In-

klusionsverordnung erfassten Klassenstufen an Gemeinschaftsschulen an (2016-

2023), die Ergebnisse fließen in die Planung und Umsetzung von Unterstützungs-

maßnahmen und Fortbildungen für alle Schulen ein. 

•  Für eine Stärkung der bruchlosen Förderung wurden sieben regionale Vernet-

zungsveranstaltungen zwischen den Schulformen durchgeführt (2019), die Lehr-

pläne der Gemeinschafts- und Förderschulen werden fortlaufend aufeinander ab-

gestimmt. 

•  Im Bereich der Lehreraus- und -fortbildung fand 2016-2019 die Qualitätsoffensive 

Lehrerausbildung (SaLUt) statt. Inklusion wird bei der Lehrerausbildung aller Schul-

formen und Lehrämter berücksichtigt. Die Landesfachberaterin „Gemeinsame Un-

terrichtung“ vermittelt an den Studienseminaren aller Lehrämter den Ausbildungs-

inhalt „Inklusion“.  

•  Neben einer Vielzahl an Einzelveranstaltungen werden seit 2016 die Lehrerteams 

der neuen Fünferklassen in Regionalveranstaltungen in inklusives schulisches Ar-

beiten eingeführt. 

•  Seit 2018 gibt es das Staatliche Studienseminar für Sonderpädagogik. 

•  ProfiL – Projekt für individuelle Lernbegleitung an Gymnasien und Gemeinschafts-

schulen zielt seit 2015 auf eine Stärkung eines individualisierenden und schülerak-

tivierenden Unterrichts. 
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•  Das Projekt GUDIS – GW-Unterricht – differenziert und sprachsensibel zielt seit 

2016 auf die Entwicklung sprachsensibler Unterrichtsmaterialien in der Gemein-

schaftsschule. 

•  Das Projekt Schulen stark machen unterstützt seit 2018 Grund- und Gemein-

schaftsschulen in schwierigen Lagen. 

•  Die Einführung einer Inklusionspauschale (2017) unterstützt landesweit Schülerin-

nen und Schüler mit einem erweiterten Bedarf an Schulbüchern (zum Beispiel auf-

grund besonderer pädagogischer Förderung) bei der Schulbuchausleihe. 

•  An Förderschulen werden seit 2015 Integrationshelferinnen und -helfer in Helfer-

pools eingesetzt. 

•  Das Infrastrukturmodell der Jugendhilfe im Regionalverband Saarbrücken unter-

stützt seit 2017 über „Sozialpädagogische Förder- und Inklusionsteams“ des Ju-

gendhilfeträgers unter Beteiligung der Stadt Saarbrücken Grund- und Gemein-

schaftsschulen bei der pädagogischen Arbeit. 

•  Weitere Planungen der Ressorts richteten sich auf  

o  Die Umsetzung des neuen Landesrahmenvertrags gemäß § 131 SGB IX, 

unter anderem durch den Einsatz von Integrationshelferinnen und -helfer in 

schulischer Bildung. 

o  Neuverhandlung der Helferpools an Förderschulen, u.a. unter Einbeziehung 

der Ergebnisse der Unterarbeitsgruppe „schulische Eingliederungshilfe“ (ge-

plant für Schuljahr 2021/2022) 

o  Weitere Umsetzung der inklusiven Schulgesetzgebung 

o  Weitere Vernetzung über die Schulformen hinweg 

o  Ausdehnung des Infrastrukturmodells der Jugendhilfe 

o  Start des neuen Systems „Schulsozialarbeit an Allgemeinbildenden Schu-

len“ zum Schuljahr 2020/2021 

Kooperation Jugendhilfe und Eingliederungshilfe 

•  Die Versorgung von Kindern mit Behinderungen im Rahmen erzieherischer Maß-

nahmen soll durch eine Kooperation zwischen Jugendhilfeträger und Eingliede-

rungshilfeträger verbessert werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Arbeitsge-

meinschaft bzgl. der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Pflegefamilien. 
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Übergang Schule-Beruf, Ausbildung und Hochschule 

•  Die Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler mit Teilhabebedarf wurde seit 

2017 in den Förderschulen für geistige Entwicklung und in den Förderschulen für 

körperliche und motorische Entwicklung neu gestaltet und ein übertragbares Modell 

im Rahmen inklusiver Beschulung entwickelt. 

•  Es wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Regionaldirektion der Bun-

desagentur für Arbeit sowie dem MBK und dem MSGFuF zur Umsetzung von Be-

rufsorientierungsmaßnahmen geschlossen. 

•  Angemessene Erleichterungen entsprechend den Ausbildungs- und Prüfungsord-

nungen (APO) für schwerbehinderte Anwärterinnen und Anwärter während der 

fachtheoretischen Ausbildung bzw. des fachwissenschaftlichen Studiums.  

•  Auflage verschiedener Programme hinsichtlich der Zielsetzung „Jeder Jugendliche 

hat einen Anspruch auf eine Ausbildung, die seinen Fähigkeiten gerecht wird“. 

Hierzu zählen unter anderem ein ESF- und ein Landesprogramm „Ausbildung jetzt“ 

sowie der Einsatz von Ausbildungscoaches/Migrationscoaches bei IHK und HWK. 

•  Überbetriebliche Bildungsstätten wurden modernisiert bzw. neu gebaut. 

•  Alle 20 beruflichen Schulen erhalten Informationsangebote zur Umsetzung der In-

klusionsverordnung (seit 2017/2018). 

•  In den Funktionsstellenqualifikationen der beruflichen Schulen wurden Pflicht- und 

Wahlmodule zur Inklusion fest verankert. 

•  Die Kontaktstelle Studium und Behinderung (KSB) wurde eingerichtet und verste-

tigt, es gibt Beauftragte für Studierendenfragen mit Behinderungen oder chroni-

schen Erkrankungen und Diversity Management. 

•  Die Barrierefreiheit in den baulichen, didaktischen und strukturellen Bereichen der 

Hochschulen wurden und werden in einem fortlaufenden Prozess berücksichtigt 

(z.B. zahlreiche räumliche Anpassungen, „Engagierte Eulen“, Anschaffung techni-

scher Hilfsmittel, Kurse in Dt. Gebärdensprache, Themenabende zu psychischen 

Beeinträchtigungen, Informationen zum Nachteilsausgleich). 

•  Weitere Planungen der Ressorts richteten sich auf  

o  Verstetigung der Berufsorientierung in Kooperation mit der Bundesagentur 

für Arbeit 
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o  Die Prozessanweisungen der beruflichen Schulen werden an die Aufgaben 

der Inklusion angepasst. 

o  Entwicklung eines Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK an der htw saar 

und weitere barrierefreie Gestaltung der Hochschulen in allen Bereichen. 

3.4.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

3.4.2.1 Frühkindliche Bildung 

Übergeordnetes Ziel:  
Es findet eine kontinuierliche Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit in der 
frühkindlichen Bildung statt.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Das Bildungspro-
gramm mit Handrei-
chungen für saarlän-
dische Krippen und 
Kindergärten wird 
fortgeführt. 

Handreichungen und 
Evaluationsmaßnah-
men werden den 
Trägern und Einrich-
tungen zur Verfü-
gung gestellt.  
 

 

Ministerium für Bil-
dung und Kultur 
(MBK) 

fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 

 

2 Die Qualifizierung 
zur Fachkraft für In-
klusionspädagogik 
und in sonstigen pä-
dagogischen Ange-
boten wird fortge-
führt. 

Weitere Finanzie-
rung und Umsetzung 
der Veranstaltung 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales; mit 
UdS Fachrichtung 
Bildungswissen-
schaften 

seit 1999 
fortlaufend 

Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel:  
In der frühkindlichen Bildung sind inklusive Angebote verankert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Der Anspruch auf 
Teilhabe an wohnor-
tnahen Bildungsan-
geboten für alle Kin-
der wird bei der 
Überarbeitung des 
Saarländischen Kin-
derbetreuungs- und 
-bildungsgesetzes 
berücksichtigt. 

Inklusion als Quer-
schnittsthema veran-
kert; Regelungen In-
tegrative Kitas auf-
genommen 

MBK fortlaufend Landes-
zu-
schüsse 
an Träger 
und EGH 

 

Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
In der frühkindlichen Bildung sind inklusive Angebote verankert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Überprüfung von 
Konzeptionen 

Die Konzeption stellt 
u.a. die Grundlage 
für die Aussprache 
einer Betriebserlaub-
nis dar. Seit 2019 
wurde aus diesem 
Grund ein Gesamt-
überprüfungsverfah-
ren im Landesju-
gendamt etabliert, 
um seiner Wäch-
teraufgabe gerecht 
werden zu können. 

Prüfungsverfahren 
des Landesjugend-
amtes; ggf. Aufforde-
rung zur Überarbei-
tung/Weiterentwick-
lung 

MSGFuF/Landes-
jugendamt 

fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel:  
Kinder mit Behinderungen erhalten bei Notwendigkeit weiterhin Leistungen der Frühförderung als 
Komplexleistung.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

5 Es gibt weiterhin ein 
flächendeckendes 
Netz von Frühförder-
stellen in unter-
schiedlicher Träger-
schaft mit einem 
niedrigschwelligen 
Angebot. 

Umsetzung der 
neuen Landesrah-
menvereinbarung 
Frühförderung (LRV 
FF) (seit 01. Juni 
2020 in Kraft) 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

fortlaufend; 
Evaluation 
Landes-
rahmen-
vereinba-
rung 
Frühförde-
rung 
31.12.2022 

LAS 
EGH, 
Kranken-
kassen 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Kinder mit Behinderungen erhalten in den Regel-Kindertageseinrichtungen weiterhin die notwendige 
Unterstützung durch Mitarbeitende der Arbeitsstellen für Integrationshilfe (AfI).  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Der Landesrahmen-
vertrag gem. § 131 
SGB IX beinhaltet 
eine überarbeitete 
Fassung der Leis-
tungen. 

Umsetzung des 
neuen Landesrah-
menvertrags gem. § 
131 SGB IX vom 
21.07.2021 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

seit 1994 
fortlaufend 
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Übergeordnetes Ziel:  
Der Übergang Kita - Schule ist für Kinder mit Behinderungen und ihre Eltern nachvollziehbar und gut 
gestaltet. Hierfür gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Kita und Schule zur präventiven und unter-
stützenden Förderung von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf.  

(Artikel 24 Bildung  in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

7 Das flächende-
ckende Kooperati-
onsjahr Kita - Schule 
wird fortgeführt. 

• Umsetzung des 
Leitfadens durch die 
Kitas und Grund-
schulen vor Ort 

• kontinuierliche Wei-
terentwicklung in Zu-
sammenarbeit zwi-
schen der Praxis, 
den Kita-Trägern 
und den zuständigen 
Referaten Frühkindli-
che Bildung und 
Grundschulen im 
MBK 

MBK fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 

 

3.4.2.2 Schule 

Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler werden intensiv und individuell gefördert, Eltern, Erzieherinnen und Erzie-
her, Lehrkräfte und das pädagogische Personal werden gut beraten und begleitet.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Einrichtung eines 
Landeskompetenz-
zentrums Inklusion 
im Rahmen des Bil-
dungscampus Saar 
und Weiterentwick-
lung der Förderzen-
tren an Förderschu-
len zu regionalen 
Kompetenzzentren 
Inklusion. 

konzeptionelle Ge-
staltung des Landes-
kompetenzzentrums 
unter Einbeziehung 
wissenschaftlicher 
Expertise Bereichen 
Eingliederungshilfe, 
Jugendhilfe und den 
verschiedenen son-
derpädagogischen 
Fachbereichen  

MBK in Vorbe-
reitung 

haus-
haltsrele-
vant, Um-
fang erst 
nach wei-
teren 
konzepti-
onellen 
Überle-
gungen 
darstell-
bar 
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Übergeordnetes Ziel:  
Es gibt eine regelhafte Datenlage zur inklusiven Bildung im Saarland.  

(Artikel 31 Statistik und Datensammlung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und 
Artikel 24 Bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

2 Die Themen Inklu-
sion und Individuali-
sierung werden aus-
drücklich in die ex-
terne Evaluation der 
saarländischen 
Schulen einbezogen 
und als Aspekte des 
Orientierungsrah-
mens zur Schulqua-
lität berücksichtigt. 

Im Rahmen der re-
gelmäßigen externen 
Evaluation von 
Grund- und weiter-
führenden Schulen 
sind die inklusiven 
Konzepte des Stan-
dortes angespro-
chen. Die Exklusi-
onsquote und Über-
gangsprozesse fin-
den Berücksichti-
gung bei der Pla-
nung des MBK. 

MBK fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Es findet eine kontinuierliche Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit im 
schulischen Bereich statt.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Die bestehenden ko-
operativen, multipro-
fessionellen Struktu-
ren für inklusive Bil-
dung und effektive 
Ressourcennutzung 
befassen sich wei-
terhin regelmäßig 
mit Fragen der inklu-
siven Bildung. 

Runde Tische und 
Arbeitsgruppen mit 
Jugendhilfe, Schul-
ärzten, Schulpsycho-
logen 

MBK fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Es findet eine kontinuierliche Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit im 
schulischen Bereich statt.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Die Regelschulen 
verfügen über eine 
gute Beratungskom-
petenz. 
 

• regelhafte Treffen 
der Beratungsgruppe 
Inklusion zur Bera-
tung der konkreten 
Arbeit der Förder-
zentren an den Re-
gelschulen 
Zu der Beratungs-
gruppe gehören 
zwölf Koordinatorin-
nen und Koordinato-
ren der Förderzen-
tren, eine Beraterin 
mit Zuständigkeits-
bereich Grundschu-
len, zwei Landes-
fachberaterinnen in 
beruflichen Schulen, 
neun Ansprechpart-
nerinnen und An-
sprechpartner Inklu-
sion der Referate im 
MBK, vier Beratende 
Inklusion aus dem 
Bereich der Leh-
rer(fort)bildung.  

MBK seit Schul-
jahr 
2014/2015 
fortlaufend 

Haus-
haltsmit-
tel MBK 

 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen besuchen gemeinsam die Schule.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

5 Es wird ein Schul-
versuch zur Anwen-
dung der Inklusions-
verordnung auf die 
noch nicht von der 
Inklusionsverord-
nung erfassten Klas-
senstufen an Ge-
meinschaftsschulen 
durchgeführt. 

• regelmäßiger Aus-
tausch mit Vertreten-
den  der Schulen 
• Berücksichtigung 
der Ergebnisse in die 
Planung und Umset-
zung von Unterstüt-
zungsmaßnahmen 
und Fortbildungen 
für alle Schulen 

MBK 01.08.2016 
- 
31.07.2023 

Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel:  
Lehrkräfte sind für gut für einen inklusiven Unterricht ausgebildet und sensibilisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Es findet eine Pro-
fessionalisierung der 
Lehrkräfte statt in 
den Bereichen der 
Diagnose, Förder-
planung, Individuali-
sierung und Koope-
ration, Schülerzent-
rierung und Aktivie-
rung sowie Feed-
back-Kultur und 
Leistungsverständi-
gung. 

Fortführung des Pro-
jekts "ProfIL - Projekt 
für individuelle Lern-
begleitung an Ge-
meinschaftsschulen 
und Gymnasien" 

MBK seit 2015 
fortlaufend 

Haus-
haltsmit-
tel MBK 

7 Förderschullehrerin-
nen und -lehrer sind 
auch auf eine Tätig-
keit zur sonderpäda-
gogischen Unterstüt-
zung in saarländi-
schen Regelschulen 
vorbereitet. 

Staatliches Studien-
seminars für Sonder-
pädagogik  
Kooperation zwi-
schen verschiedener 
Akteurinnen und Ak-
teure im Zentrum für 
Lehrerbildung 

MBK  seit 2018 Haus-
haltsmit-
tel MBK 

 

  



 

46 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Lehrkräfte sind für gut für einen inklusiven Unterricht ausgebildet und sensibilisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusst-
seinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

8 Das Thema Inklu-
sion wird bei ver-
schiedenen Veran-
staltungen für die 
Lehrerinnen und 
Lehrer berücksich-
tigt. 

Es werden verschie-
dene Veranstal-
tungsformate sowohl 
übergreifend als 
auch schulintern 
konzipiert und durch-
geführt: 
• Pädagogische 
Tage 
• (Schulleiter-)Ta-
gungen 
• Didaktikleitertagun-
gen 

MBK/Landesinsti-
tut für Pädagogik 
und Medien 
(LPM)/Institut für 
Lehrerfort- und -
weiterbildung (ILF) 

fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 

9 Inklusion wird in der 
universitären Lehrer-
ausbildung aller 
Schulformen berück-
sichtigt, ein individu-
alisierender Unter-
richt bei heterogener 
Schülerschaft ist 
Ausbildungsinhalt 
der Bildungswissen-
schaften und in den 
Fächern. 

Einstellung einer zu-
sätzlichen Lehrkraft 
für besondere Aufga-
ben im Bereich Inklu-
sion bei der Profes-
sur für Diagnostik, 
Beratung, Interven-
tion. An diese Pro-
fessur ist inzwischen 
auch die universitäre 
Weiterbildung zur 
Fachkraft für inklu-
sive Pädagogik an-
gesiedelt. 

MBK, Staatskanz-
lei (StK), Universi-
tät des Saarlands 
(UdS) 
 

fortlaufend Haushalt 
UdS; 
Haushalt 
MBK (Ab-
ordnun-
gen Lehr-
kräfte) 

 

10 Das Thema Inklu-
sion ist in der Leh-
rerausbildung aller 
Lehrämter veran-
kert. 

• Vermittlung des 
Ausbildungsinhalts 
Inklusion durch die 
Landesfachberaterin 
Gemeinsame Unter-
richtung an den Stu-
dienseminaren aller 
Lehrämter 
• Projektarbeit "Inklu-
sion" im Staatlichen 
Landesseminar für 
das Lehramt an be-
ruflichen Schulen im 
Saarland 

MBK seit 2009 
fortlaufend 
 

Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Lehrkräfte sind für gut für einen inklusiven Unterricht ausgebildet und sensibilisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

11 Die saarländische 
Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung ist 
hinsichtlich der För-
derung des Um-
gangs mit Heteroge-
nität und Individuali-
sierung im Unterricht 
optimiert. Hierbei 
sollen vor allem die 
Themen Inklusion 
und Digitalisierung 
in den Fokus ge-
rückt werden. 

Durchführung des 
Verbundprojekts Sa-
LUt der Universität 
des Saarlandes 
(UdS), der Hoch-
schule der Bildenden 
Künste Saar (HBK) 
und der Hochschule 
für Musik Saar (HfM) 
gefördert vom Bun-
desministerium für 
Bildung und For-
schung (BMBF) 
https://www.uni-saar-
land.de/pro-
jekt/qlb/salut.html  

Staatskanzlei; 
MBK, alle Ressorts 
bzgl. zugeordneter 
Fachhochschu-
len/Hochschulen 
 

seit 2016, 
aktuell 2. 
Pro-
jektphase 
SaLUt II 
bis 
31.12.2023 

 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Bildungsbenachteiligung wird durch die strukturelle Ausstattung der Schule verhindert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

12 Das Projekt "Schu-
len stark machen" 
wird fortgeführt. Am 
Projekt nehmen all-
gemein bildende 
und berufliche Schu-
len in schwierigen 
Lagen und mit be-
sonderen Herausfor-
derungen teil. 

Teilnahme weiterer 
sieben Schulen ab 
dem Schuljahr 
2020/2021 (insge-
samt dann 25 Schu-
len) 

MBK seit 2018  Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen haben Zugang zu geeigneten Lehrmateria-
lien und erleben einen diskriminierungsfreien und ressourcenorientierten Schulalltag.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

13 Es werden sprach-
sensible Unterrichts-
materialien für The-
men des Lehrplans 
Gesellschaftswis-
senschaften der Ge-
meinschaftsschulen 
entwickelt und be-
reitgestellt 

Fortführung von GU-
DiS (GW-Unterricht - 
differenziert und 
sprachsensibel) 

MBK seit 2016  Haus-
haltsmit-
tel MBK 

 

Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen haben Zugang zu geeigneten Lehrmateria-
lien und erleben einen diskriminierungsfreien und ressourcenorientierten Schulalltag.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

14 Die Belange von 
Schülerinnen und 
Schülern mit beson-
deren Bedarfen flie-
ßen in die Vorberei-
tung der digitalen 
Schulbuchausleihe 
ein. 

• Gestaltung der 
Schulbuchausleihe: 
Ausstattung mit diffe-
renten Lehrwerken 
auf Grundlage indivi-
dueller Förderpläne 
• Fortführung Inklusi-
onspauschale 

MBK fortlaufend Bis auf 
weiteres 
wird die 
Förde-
rung aus 
der ana-
logen 
Schul-
buchaus-
leihe fort-
geschrie-
ben.8  

 

 

 

8 Digitalpaktmittel: Hinweis: Die DigitalPakt-Mittel betreffen ausschließlich die sächliche Ausstattung in der Zustän-

digkeit der Schulträger. Soweit assistive Technologien benötigt würden, kann für diese eine Förderung aus dem 

DigitalPakt beantragt werden. Sie sind als Fördergegenstand in der Förderrichtlinie explizit aufgeführt.   
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Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen können möglichst bruchlos zwischen verschiedenen 
Schulformen wechseln.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

15 fallunabhängiger 
und fallbegleitender 
Kontakt zwischen 
den Schulen 

Ansprechpartnerin-
nen und Ansprech-
partner an den Schu-
len sind bekannt. 
Gegenseitige Einla-
dungen fallunabhän-
gig finden statt. In 
Regelschulen einge-
setzte Förderschul-
lehrkräfte unterstüt-
zen bei den Über-
gängen. Förderun-
terlagen können wei-
tergegeben werden. 
Gegenseitige Teil-
nahme an Förderpla-
nung ist möglich. 

MBK fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 

16 Die Lehrpläne der 
Gemeinschafts- und 
Förderschulen wer-
den weiterhin so 
aufeinander abge-
stimmt, dass ein 
Schulwechsel nicht 
zum Abbruch erfolg-
reicher Lernpro-
zesse führt. 

Landesfachkonferen-
zen Förderschulen 
überarbeiten Lehr-
pläne kompetenzori-
entiert. 

MBK fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen können möglichst bruchlos zwischen verschiedenen 
Schulformen wechseln.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

17 Die inklusive Schul-
gesetzgebung wird 
weiterhin umgesetzt. 
Dazu gehören: 
• Abstimmung ver-
waltungstechnischer 
Angelegenheiten 
wie die Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten und Daten-
weitergabe 
• sonderpädagogi-
sche Unterstützung 
• budgetierte Zuwei-
sung von Förder-
schullehrerstunden 
an alle Grund- und 
Gemeinschaftsschu-
len 

Kontakte zwischen 
den Schulaufsichten 
der Schulformen, 
Kooperationen der 
Schulen und Schul-
teams im Einzelfall, 
Einbezug der Schu-
len und Förderzen-
tren bei der Budget-
planung sonderpä-
dagogischer Unter-
stützung 

MBK 1.seit 
2014/2015 
Grund-
schulen 
alle Klas-
senstufen 
2.seit 
2016/2017  
weiterfüh-
rende all-
gemeinbil-
dende 
Schulen 
aufstei-
gend 
3.seit 
2018/19 
Schulen 
des berufli-
chen Be-
reichs auf-
steigend 

Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler werden multiprofessionell und ganzheitlich unterstützt, in ihrer Teilhabe 
am Schulleben gefördert und so ihre Bildungschancen erhöht.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen, Artikel 8 Bewusstseinsbil-
dung und Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

18 Zwei saarländische 
Schulen (Gemein-
schaftsschule Ott-
weiler, gebundene 
Ganztagsschule 
Saarbrücken-Dellen-
garten) nehmen an 
der Bund-Länder-Ini-
tiative "Schule 
macht stark" teil. 
Hierbei werden Stra-
tegien und Konzepte 
für Schulen in 
schwierigen sozialen 
Lagen entwickelt. 

Teilnahme mit zwei 
saarländischen 
Schulen  

MBK, 
BMBF – Kultusmi-
nisterkonferenz 
der Länder (KMK) 

Schuljahr 
2021/2022 
- 
2030/2031 

Haushalt-
mittel 
MBK; Ge-
samtfi-
nanzie-
rung 
Bund und 
Länder 
entspre-
chend 
vertragli-
chen Re-
gelungen 

19 In den Landkreisen 
St. Wendel und 
Saarlouis wird das 
Modellprojekt zu 
MUT (Multiprofessio-
nelle Unterstüt-
zungsteams) durch-
geführt.  

• Begleitung der teil-
nehmenden Schulen 
bei ihrer individuellen 
Bedarfsermittlung 
• Unterstützung beim 
Auf-/Ausbau bzw. 
der Optimierung der 
Zusammenarbeit des 
multiprofessionellen 
Teams und Netz-
werkstrukturen, auch 
in den Sozialraum 
hinein 
• Übertragung der 
Erkenntnisse auf alle 
Schulen 

MBK, Landkreise 
 

Start 2020, 
auf zwei 
Jahre an-
gelegt 

Mittel 
Land und 
Kreise 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Schülerinnen und Schüler werden multiprofessionell und ganzheitlich unterstützt, in ihrer Teilhabe 
am Schulleben gefördert und so ihre Bildungschancen erhöht.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen, Artikel 8 Bewusstseinsbil-
dung und Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

20 Das Unterstützungs- 
und Beratungssys-
tems der Bega-
bungsförderung wird 
ausgebaut: 
 
Es werden inte-
grierte Angebote zur 
Förderung beson-
ders leistungsfähiger 
oder leistungswilli-
ger Schülerinnen 
und Schüler imple-
mentiert. 

• weiterhin Möglich-
keiten der individuel-
len Förderplanung 
• Fortführung des 
Qualifizierungs- und 
Netzwerkprojekts für 
professionell Bera-
tende - Karg Cam-
pus Beratung 
• weitere Teilnahme 
von vier Schulen an 
Leistung macht 
Schule (LemaS) 

MBK fortlaufend  

 

Übergeordnetes Ziel:  
Allen Schülerinnen und Schüler wird das Erlernen der Gebärdensprache (DGS) erleichtert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

21 Es gibt Fremdspra-
chenangebote in 
DGS für alle Schüle-
rinnen und Schüler 

Schaffung von 
Fremdsprachange-
boten DGS für alle 
Schülerinnen und 
Schüler 

MBK in Vorbe-
reitung 

haus-
haltsrele-
vant 
(Lehrer-
stellen) 
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Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung erhalten die erforderliche Unterstützung für den Schulbe-

such.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

22 Das Infrastrukturmo-
dell der Jugendhilfe 
im Regionalverband 
Saarbrücken wird 
auf andere Stand-
orte ausgedehnt: An 
den Schulen werden 
"sozialpädagogische 
Förder- und Inklusi-
onsteams zur päda-
gogischen Unterstüt-
zung" eingesetzt.  

Zum Schuljahr 
01.02.2021 wurde 
eine weitere Schule 
aufgenommen. 

MBK, Regionalver-
band Saarbrücken, 
Stadt Saarbrücken 

seit 2017 Haus-
haltsmit-
tel Regio-
nalver-
band und 
Stadt 
Saarbrü-
cken 

3.4.2.3 Kinder- und Jugendhilfe 

Übergeordnetes Ziel:  
Es gibt eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe.  

(Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Das Kinder- und Ju-
gendlichenstär-
kungsgesetz (KJSG) 
wird umgesetzt und 
Lösungen und Un-
terstützung für alle 
Kinder und Jugendli-
chen aus einer Hand 
entwickelt. 

Intra- und interminis-
terielle Arbeitsgrup-
pen 
 

MSGFuF/Landes-
jugendamt 

2021-2028 
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Übergeordnetes Ziel:  
Die Interessen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen werden in der Kinder- und Ju-
gendhilfe stärker berücksichtigt.  

(Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

2 Im Landesjugendhil-
feausschuss sind 
auch Organisation 
von Menschen mit 
Behinderungen ver-
treten. 

Änderung der Ge-
schäftsordnung  

Landesjugendamt 2022 ff.  

3 In der Kinder- und 
Jugendhilfe werden 
für alle zugängliche 
Ombudsstellen mit 
einem 
inklusiven Be-
schwerdemanage-
ment eingerichtet. 

Einrichtung einer Ar-
beitsgruppe: 
Prüfung der Veror-
tung zu schaffender 
Ombudsstellen im 
Saarland und Schaf-
fung einer entspre-
chenden landes-
rechtlichen Regelung 
auf Basis des neuen 
§ 9a Satz 4 SGB VIII 

MSGFuF/Landes-
jugendamt 

  

 

Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler erhalten präventive und intervenierende sozialpädagogische Angebote 
eines multiprofessionellen Teams bestehend aus Regel- und Förderschullehrkräften sowie Schulso-
zialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. 

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 7 Kinder mit Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Es gibt ein flächen-
deckendes, gemein-
sames Angebot 
durch Jugendhilfe 
und Schule an allen 
allgemeinbildenden 
Schulen des Saar-
landes. 

Umsetzung des 
neuen Systems 
"Schulsozialarbeit an 
Allgemeinbildenden 
Schulen im Saar-
land"   

MBK und Jugend-
hilfeträger 

ab 
2020/2021 

 

Haus-
haltsmit-
tel MBK 
und 
Land-
kreise 
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3.4.2.4 Übergang Schule-Beruf; Ausbildung und Studium 

Übergeordnetes Ziel:  
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen können den Übergang aus der Schule in die Ausbil-
dung/Studium selbstbestimmt gestalten. 

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Die Richtlinien zur 
Berufs- und Studien-
orientierung an all-
gemeinbildenden 
Schulen im Saarland 
werden weiter um-
gesetzt und aktuali-
siert. 

z.B. Einbindung der 
Rehaberaterinnen 
und -berater auch in 
die Berufsorientie-
rung der Regelschu-
len; zusätzliche Be-
rufsorientierung, zu-
sätzliche Praktika 

MBK seit 2016 Haus-
haltsmit-
tel MBK 

2 Die Kooperation mit 
der Bundesagentur 
für Arbeit zur Verste-
tigung der Berufsori-
entierung wird fort-
gesetzt, das überar-
beitete Konzept und 
die Modulbeschrei-
bung für die Förder-
periode 2021-2024 
wird umgesetzt. 
Hierbei soll Schüle-
rinnen und Schülern 
mit schweren Behin-
derungen entspre-
chend ihrer Neigun-
gen und Kompeten-
zen eine umfas-
sende berufliche 
Orientierung und an-
schließende be-
darfsgerechte För-
derung ermöglicht 
werden. 

Kooperation mit der 
Bundesagentur für 
Arbeit und weiteren 
Partnern 
 
Z.B. Einbindung der 
Rehaberaterinnen 
und -berater auch in 
die Berufsorientie-
rung der Regelschu-
len; zusätzliche Be-
rufsorientierung, zu-
sätzliche Praktika 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales, 
MBK in Koopera-
tion mit der Agen-
tur für Arbeit 

2021-2024 Finanzie-
rung 
durch Re-
gionaldi-
rektion 
Rhein-
land-
Pfalz-
Saarland 
der Bun-
desagen-
tur für Ar-
beit (RD-
BA), In-
klusions-
amt (Aus-
gleichs-
abgabe) 
und MBK 
(Anteil 
Lehrer-
stellen) 

 

 

 

 



 

56 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen können den Übergang aus der Schule in die Ausbil-
dung/Studium selbstbestimmt gestalten. 

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Die Inklusionsver-
ordnung wird in allen 
20 beruflichen Schu-
len umgesetzt. 

Informationsange-
bote an den Schulen 
Anpassung der Pro-
zessanweisungen 
der Schulen an die 
Aufgaben der Inklu-
sion. 
Weiterhin: 
Dienstbesprechung 
mit Gesamtkollegien 
zur Information über 
die rechtlichen Be-
dingungen schuli-
scher Inklusion, Un-
terstützungs- und 
Beratungsstrukturen. 
 
Berufung von zwei 
Landesfachberate-
rinnen Inklusion in 
berufliche Schulen 
 
Einberufung einer 
Landesfachkonfe-
renz Inklusion an be-
ruflichen Schulen 

MBK fortlaufend Haus-
haltsmit-
tel MBK 
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Übergeordnetes Ziel:  
Chancengerechte Bedingungen von Studierenden mit Behinderung wurden realisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit und Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Bei der Berufsaus-
bildung im Landes-
polizeipräsidium 
werden schwerbe-
hinderte Bewerbe-
rinnen und Bewer-
ber bei gleicher Eig-
nung vorrangig be-
wertet. 
 
Gleiches gilt im 
MIBS in den Ausbil-
dungsberufen Ver-
waltungsfachange-
stellte sowie Kauf-
leute für Bürokom-
munikation. 

• Hinweis in den 
Stellenausschreibun-
gen 
• Hilfe und Unterstüt-
zung in der Ausbil-
dung und Zusam-
menarbeit mit Dritten 

Ministerium für In-
neres, Bauen und 
Sport (MIBS) 

  

5 Es gibt weiterhin 
eine kostenlose und 
vertrauliche Bera-
tung durch die Psy-
chotherapeutische 
Universitätsambu-
lanz und Weiterbil-
dungsambulanz an 
der Universität des 
Saarlandes für Be-
schäftigte und Stu-
dierende. 

Unterstützung in Ein-
zel- und Gruppenge-
sprächen durch ein 
Fachteam aus 7 
Dipl.- Psychologin-
nen und Psycholo-
gen 

StK/ Hoch-
schule/UdS 

fortlaufend  

6 Die Hochschulen er-
arbeiten ein über-
greifendes Konzept 
zur baulichen Barrie-
refreiheit auf dem 
Campus. 

Erstellung Kriterien-
katalog (unter zu Hil-
fenahme der Praxis-
hilfen der Bundes-
fachstelle Barriere-
freiheit) 
Bestandsaufnahme 
Schulungen 
Finanzielle Förde-
rung bei Maßnah-
men zur Verbesse-
rung der Barrierefrei-
heit 

Staatskanzlei, 
Hochschulen 

 Global-
haushalt 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Chancengerechte Bedingungen von Studierenden mit Behinderung wurden realisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit und Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

7 Die Hochschule für 
Technik und Wirt-
schaft Saar hat ei-
nen Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-
BRK an der htw saar 
entwickelt. 

• Koordination des 
Entwicklungsprozes-
ses unter Beteiligung 
aller Hoch-schulebe-
nen 

Staatskanzlei 2022 - 
2025 Anvi-
sierter 
Start des 
Entwick-
lungspro-
zesses als 
Teilprojekt 
im Rah-
men der 
Re-Auditie-
rung Diver-
sity-Audit 
„Vielfalt 
gestalten“  

Global-
haushalt 

8 Es wurden spezielle 
Ansprechpartnerin-
nen und Ansprech-
partner zur individu-
ellen Hilfestellung 
etabliert. 

• Verstetigung der 
Kontaktstelle Stu-
dium und Behinde-
rung 
• Bestellung des/der 
Beauftragten für Stu-
dierende mit Behin-
derungen oder chro-
nischen Erkrankun-
gen und Diversity 
Management (nach 
§ 7 SHSG) 

Staatskanzlei, UdS fortlaufend Global-
haushalt 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Chancengerechte Bedingungen von Studierenden mit Behinderung wurden realisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit und Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

9 Die Barrierefreiheit 
wird in den bauli-
chen, didaktischen 
und strukturellen Be-
reichen der Hoch-
schulen weiterhin 
berücksichtigt. 

Hochschule für 
Technik und Wirt-
schaft Saar: 
• Verstärkte Berück-
sichtigung der Barri-
erefreiheit bei den 
anstehenden Neu-
/Umbaumaßnahmen 
und – sofern baulich 
möglich – entspre-
chende Verbesse-
rungen/ Nachrüstun-
gen am  
Altbestand  
• Taktile Beschilde-
rung 
• Prüfung der Teil-
nahme an der Re-
Auditierung des 
Diversity-Audits 
"Vielfalt gestalten" 
• Prüfung der Ein-
richtung eines Ruhe-
raums - Raum der 
Stille 
• Fortführung und 
ggf. Neuanschaffung 
von Hilfsmitteln, 
bspw. Telepräsenz-
roboter 
• Sukzessive barrie-
refreie Aufbereitung 
von Informationen 
und Aufbau barriere-
freier Kommunika-
tion (z.B. Videos in 
DGS, mit Untertitel) 
•  Erarbeiten einer 
Handreichung zur 
diversitätsgerechten 
Organisation von 
Weiterbildungsver-
anstaltungen 

Staatskanzlei, 
Hochschulen 

fortlaufend Global-
haushalt 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Chancengerechte Bedingungen von Studierenden mit Behinderung wurden realisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit und Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

10 Die Barrierefreiheit 
wird in den bauli-
chen, didaktischen 
und strukturellen Be-
reichen der Hoch-
schulen weiterhin 
berücksichtigt. 

Universität des Saar-
landes: 
• Realisierung des 
Diversity-Raumes 
• Einrichtung weite-
rer Ruheräume auf 
dem Campus Saar-
brücken 
• Ausbau der Bera-
tungen und Ange-
bote auf dem Cam-
pus Homburg und in 
den Fakultäten 
• Weiterarbeit an der 
Vereinfachung der 
Beantragung von 
Nachteilsausglei-
chen (NTA) und Um-
setzung 
• Praktische Umset-
zung des Teilpro-
jekts Diversity@UdS, 
Z.B. im Rahmen der 
Diversity Night 
• Teilprojekt "Enga-
gierte Eulen" durch 
Budget um die Mög-
lichkeit von Studie-
rendenjobs erweitern 
• Integration der On-
line-Angebote in der 
Lehre in einer ein-
heitlichen Kommuni-
kationsplattform 
• Gasthörerstudium 
für wissenschaftlich 
Interessierte des 
Zentrums für Le-
benslanges Lernen 

Staatskanzlei in 
Kooperation mit 
allen Ressorts 
bzgl. 
zugeordneter 
Fachhochschu-
len/Hochschulen 

fortlaufend Global-
haushalt 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Chancengerechte Bedingungen von Studierenden mit Behinderung wurden realisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit und Artikel 27 Arbeit und Beschäfti-
gung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

11 Weiterbildungsmaß-
nahmen, 
„Lebenslanges Ler-
nen“ 
 

• Vereinfachter Zu-
gang 

• Finanzierung  

• Einzelne Module 
• Maßnahmen  zur  
Sensibilisierung  für  
und  Verhinderung  
von  Diskriminierung 
werden intensiviert.  

Staatskanzlei, 
Hochschulen 

 Global-
haushalt 

12 Im Rahmen des 
Diversity- und Be-
schwerde- und 
Ideen-Managements 
soll an der htw saar 
das Informations-, 
Service- und Bera-
tungsangebot zur 
Steigerung der 
Chancengerechtig-
keit ausgebaut und 
weiterentwickelt 
werden. 

Sicherstellung des 
Rechts auf Zugang 
zu relevanten Infor-
mationen (z.B. Hoch-
schulgremien, Ver-
waltung), Vernet-
zung und Austausch 
der saarländischen 
Hochschulbeauftrag-
ten im Bereich Stu-
dieren mit Beein-
trächtigung; Vernet-
zung mit außeruni-
versitären Akteurin-
nen und Akteure 
(z.B. Landesbehin-
dertenbeauftragter, 
Landesbehinderten-
beirat) 

Staatskanzlei, 
Hochschulen 

fortlaufend Global-
haushalt 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Chancengerechte Bedingungen von Studierenden mit Behinderung wurden realisiert.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit und Artikel 27 Arbeit und Beschäfti-
gung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

13 Der Nachteilsaus-
gleich wird in allen 
Fakultäten mit glei-
chen Standards und 
transparent umge-
setzt. Die Ergeb-
nisse der Antrags-
verfahren werden 
regelmäßig erhoben 
und evaluiert. 

Information und Sen-
sibilisierung aller be-
troffenen Personen 
(Hochschulleitung, 
Lehrbeauftragte, 
Prüfungsausschuss-
mitglieder, Kommili-
toninnen und Kom-
militonen...)  
Infoveranstaltungen 
und Öffentlichkeits-
arbeit (intern + ex-
tern); Ausbau der 
Weiterbildungsange-
bote (u.a. zur Kom-
munikation mit Stu-
dierenden mit psy-
chischen Beeinträch-
tigungen); Standardi-
sierung der Antrags-
prozesse (z.B. durch 
Formulare), Erarbei-
tung eines Konzepts 
zur unbürokratische-
ren Teilhabe von 
Studierenden mit Be-
hinderung oder 
sonstigen Diversi-
tätsmerkmalen (vgl. 
KOMPASS der Uni 
Magdeburg), Über-
prüfung und Optimie-
rung der Online- und 
Printinformationen 

Staatskanzlei, 
Hochschulen 

fortlaufend Global-
haushalt 
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3.4.2.5 Weitere Ziele und Maßnahmen 

Übergeordnetes Ziel:  
Die saarländischen Bildungsangebote sind barrierefrei zugänglich.  

(Artikel 24 Bildung in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Es gibt einen Maß-
nahmeplan zur Ver-
besserung der Barri-
erefreiheit in einzel-
nen Bildungsange-
boten (z.B. Berufs-
schulen, VHS…). 
Maßnahmen zur 
Sensibilisierung für 
und Verhinderung 
von Diskriminierung 
werden intensiviert. 

Erstellung Kriterien-
katalog (unter zu Hil-
fenahme der Praxis-
hilfen der Bundes-
fachstelle Barriere-
freiheit) 
Bestandsaufnahme 
Schulungen 
Finanzielle Förde-
rung bei Maßnah-
men zur Verbesse-
rung der Barrierefrei-
heit 

Staatskanzlei, 
Hochschulen 

 Global-
haushalt 
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 ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG – ART. 27 

Das Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung bezieht sich insbesondere auf Artikel 27 

– Arbeit und Beschäftigung der UN-BRK. Im Bereich der beruflichen Bildung und des 

Studiums gibt es eine Schnittstelle mit Kapitel 3.4 Bildung, Betreuung und Erziehung. 

3.5.1 SO IST ES AKTUELL 

3.5.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.2 Arbeit und Beschäftigung enthalten. 

•  Seit 2016 haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen an verschiedenen Stel-

len verändert. Dies betrifft z. B. Regelungen zu Inklusionsbetrieben, das Budget für 

Arbeit und das Budget für Ausbildung, andere Leistungsanbieter sowie das Teilha-

bechancen- und das Teilhabestärkungsgesetz. Diese bundesweiten Veränderun-

gen lassen sich noch nicht in den empirischen Ergebnissen nachzeichnen (vgl. Ka-

pitel 4.3.2.1). 

•  Im Jahresdurchschnitt 2019 werden für das Saarland rund 534.000 erwerbstätige 

Personen ausgewiesen. Dies sind 1,7 Prozent mehr als 2012 (vgl. Kapitel 4.3.2.2). 

•  Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Beschäftigte lag gemäß des Anzeige-

verfahrens 2019 im Saarland bei 4,3 Prozent, dieser Wert lag 2014 bei 4,2 Prozent. 

In Deutschland lag die Beschäftigungsquote bei 4,6 Prozent (vgl. Kapitel 4.3.2.3). 

•  Im Jahr 2020 waren 2.131 Personen mit Schwerbehinderung im Saarland arbeits-

los gemeldet. Das sind sechs Prozent aller saarländischer Arbeitslosen. 2012 lag 

der Wert bei 5,7 Prozent. Deutschlandweit lag der Anteil schwerbehinderter Ar-

beitsloser bei 6,3 Prozent (vgl. Kapitel 4.3.2.4). 

•  Im Jahr 2019 nahmen im Saarland 1.596 Personen unterschiedliche Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die Bundesagentur für Arbeit in Anspruch, 18 

Prozent hatten eine Schwerbehinderung. Bezogen auf die erwerbsfähige Bevölke-

rung waren dies im Saarland etwas mehr Leistungen als in Deutschland (vgl. Ka-

pitel 4.3.2.5.1). 

•  Die Deutsche Rentenversicherung erbrachte 2.064 im Jahr 2019 abgeschlossene 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Saarland, 2012 waren es 1.242 (+66 
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%). Bezogen auf die aktiv Versicherten ohne Rentenbezug erhielten im Saarland 

mehr Personen diese Leistungen als in Deutschland (vgl. Kapitel 4.3.2.5.2). 

•  Ein Inklusionsamt hat unter anderem die Aufgabe, die Ausgleichabgabe zu erhe-

ben. Im Jahr 2019 wurden rund 6 Millionen Euro an Ausgleichsabgaben an das 

saarländische Inklusionsamt gezahlt, 2012 waren es rund 4,6 Millionen Euro (+30 

%). Die Ausgaben lagen im Jahr 2019 bei 4,7 Millionen Euro (vgl. 2012: 5,4 Mio. 

Euro) (vgl. Kapitel 4.3.2.5.3). 

•  2019 arbeiteten 248 Beschäftigte in saarländischen Inklusionsbetrieben, 2012 wa-

ren es 161 Personen (+54 %). 45 Prozent der Beschäftigten hatten eine Schwer-

behinderung (vgl. Kapitel 4.3.2.5.3). 

•  Im Dezember 2019 arbeiteten im Saarland 3.340 Beschäftigte in einer WfbM, 2013 

waren es 3.137 Beschäftigte (+ 6 %). 569 Personen besuchten eine Tagesförder-

stätte, diese Anzahl liegt seit 2013 auf einem gleichbleibenden Niveau (vgl. Kapitel 

4.3.2.5.5). 

3.5.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012 

Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer 

•  In der saarländischen Landesverwaltung werden die Integrationsrichtlinien sowie 

die Saarländische Laufbahnverordnung beachtet und die Integrationsfachdienste 

bei der Arbeitsplatzgestaltung einbezogen. Es wurden unter anderem Schulungs-

angebote zur Sensibilisierung von Vorgesetzten und Führungskräften angeboten 

und dienststellenbezogene Integrations- und Reha-Maßnahmen geplant und 

durchgeführt. 

•  2018 wurde die Rahmenrichtlinie des MSGFuF zur nachhaltigen Beschäftigung we-

sentlich behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit Durchfüh-

rungshinweisen erstellt und im Zuge des Bundesteilhabegesetzes das Budget für 

Arbeit umgesetzt. 
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•  Verschiedene Programme – auch in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und den 

Jobcentern – förderten die Beschäftigung behinderter Menschen auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel das Saarländische Sonderprogramm für Men-

schen mit Behinderungen oder die Förderung von Inklusionsbetrieben durch das 

Bundesprogramm „Alle im Betrieb“. Über eine Besuchsreihe der Teilhabe- und In-

klusionsbeauftragten des Sozialministeriums in Inklusionsbetrieben (ab 2019) 

wurde für deren Arbeit sensibilisiert.  

•  Das saarländische Integrationsamt wurde entsprechend des SGB IX in „Inklusions-

amt“ umbenannt, eine breit angelegte Werbekampagne durchgeführt sowie eine 

Broschüre über die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben 

herausgegeben. 

•  Über das Agrarinvestitions-Förderprogramm (AFP) und LEADER (Maßnahmepro-

gramm der Europäischen Union zur Förderung des ländlichen Raums) wurde die 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in landwirtschaftlichen Betrieben 

gefördert. 

•  Die Universität des Saarlandes hat seit 2019 eine freigestellte Schwerbehinderten-

beauftragte bzw. einen freigestellten Schwerbehindertenbeauftragten und plant 

eine Inklusionsvereinbarung. Zudem gibt es eine Kooperation der Schwerbehinder-

tenbeauftragten mit der Kontaktstelle Studium und Behinderung und verschiedene 

Schulungsangebote zu diversitätssensibler Führung. 

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 

•  Der Arbeitsförderbereich innerhalb der Werkstätten sowie die Werkstattplätze für 

Menschen mit Behinderungen werden kontinuierlich auf- und ausgebaut, ebenso 

der Anteil an spezialisierten Werkstattplätzen für Menschen mit seelischer Behin-

derung. 

•  Das Aufgabengebiet der Fachkräfte betrieblicher Integration (FbI) wurde neu kon-

zipiert, um die Förderung der Übergänge aus den Werkstätten auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu verstärken. 

•  Es gibt eine Kooperationsvereinbarung zur Verbesserung der Übergänge von der 

Tagesförderstätte in die WfbM. 

•  Das neue Leistungsangebot des Bundesteilhabegesetztes „Andere Leistungsan-

bieter“ (seit 01.01.2019) wurde und wird umgesetzt. 
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3.5.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

Übergeordnetes Ziel:  
Die Zielsetzung „Jeder Jugendliche hat einen Anspruch auf eine Ausbildung, die seinen Fähigkeiten 
gerecht wird“ ist realisiert. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 24 Bildung und Artikel 8 Bewusst-
seinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Schaffung von 30 
Ausbildungsstellen 
auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 

• Information über 
Unterstützungsmög-
lichkeiten für Arbeit-
geber; 
• Förderprogramm 
zur finanziellen Un-
terstützung des Ar-
beitgebers; Umset-
zung erfolgt bereits 
durch Förderpro-
gramm 
• Beispiele Öffentli-
cher Arbeitgeber als 
best-practice kom-
munizieren  

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

01.01.2020 
bis 
31.12.2022 

Agentur 
für Arbeit 
Saarland 
(Rege-
linstru-
menta-
rium) und 
Inklusi-
onsamt 
(Aus-
gleichs-
abgabe) 

2 Jugendliche mit För-
derbedarf erhalten 
bedarfsgerechte Un-
terstützungsmaß-
nahmen bei der Ver-
mittlung in und wäh-
rend der Ausbildung. 

• Weiterführung der 
Teilnehmer im ESF 
(Europäischer Sozi-
alfonds) Programm 
REACT bis Ende 
2023 
• Anpassung des 
Operationellen Pro-
gramms zur ver-
stärkten Unterstüt-
zung von Jugendli-
chen mit Förderbe-
darf 
• Ausgleich pande-
miebedingter Defizite 
(schulisch und fach-
praktisch) 
• Förderung des 
Übergangs in eine 
vollqualifizierende 3-
jährige Ausbildung 
nach Abschluss ei-
ner 2-jährigen Aus-
bildung 
  

Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Ver-
kehr (MWAEV) 

bis Ende 
2023 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Die Zielsetzung „Jeder Jugendliche hat einen Anspruch auf eine Ausbildung, die seinen Fähigkeiten 
gerecht wird“ ist realisiert. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 24 Bildung und Artikel 8 Bewusstseins-
bildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Bei Modernisierung 
/Neubau von Bil-
dungsstätten werden 
Inklusionsaspekte 
berücksichtigt. 

• Umbau der ÜBS 
des Kfz-Verbandes; 
Neubau der Bil-
dungsstätte der 
Handwerkskammer 
(HWK) des Saarlan-
des 
• Modernisierung der 
Überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätte 
(ÜBS) des Wirt-
schaftsverbandes 
Holz- und Kunststoff 
• Neubau und Mo-
dernisierung der Bil-
dungsstätte der 
Handwerkskammer 
des Saarlandes 

MWAEV            fortlaufend  

 

Übergeordnetes Ziel:  
Arbeitgeber und Betriebe sind für die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen 
sensibilisiert und über die Möglichkeiten informiert. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Die Öffentlichkeit 
und insbesondere 
schwerbehinderte 
Menschen und Be-
triebe sind über die 
Möglichkeiten von 
Inklusionsbetrieben 
und die Aufgaben 
des Inklusionsamtes 
informiert. 

Öffentlichkeitskam-
pagne zum Inklusi-
onsamt „Inklusion 
gewinnt“ www.inklu-
sion-gewinnt.saar-
land 
 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales; Um-
setzung durch 
LAS-Integrations-
amt 

ab 01.10. 
2021/2022 

Aus-
gleichs-
abgabe 

 

  

http://www.inklusion-gewinnt.saarland/
http://www.inklusion-gewinnt.saarland/
http://www.inklusion-gewinnt.saarland/
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Arbeitgeber und Betriebe sind für die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen 
sensibilisiert und über die Möglichkeiten informiert. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

5 Arbeitgeber werden 
zur Einstellung und 
Arbeitsplatzsiche-
rung von Menschen 
mit Behinderungen 
ermutigt. 

Veranstaltungen, 
Konferenzen  

Akteure: Kammern, 
Verbände, Fach-
dienste, Agenturen;  
Adressaten: Schulen, 
Gewerbe, öffentlicher 
Dienst 

laufende Umsetzung 
durch Inklusions-
preis, durch Sonder-
förderprogramm, Ein-
zelinformationen 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

fortlaufend  

6 Arbeitgeber werden 
zur Einstellung und 
Arbeitsplatzsiche-
rung von Menschen 
mit Behinderungen 
ermutigt. 

ASMK-Antrag zu ei-
ner möglichen Erhö-
hung und Öffnung 
der Ausgleichsab-
gabe für weitere Ver-
wendungsmöglich-
keiten 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

ab 2022  

7 Einrichtung einer 
einheitlichen An-
sprechstelle für Ar-
beitgeber nach § 
185a SGB IX 

Vertragliche Verein-
barung mit potentiel-
lem Leistungsanbie-
ter 

 

LAS Inklusionsamt ab 2022 Aus-
gleichsab-
gabe 

8 Führungskräfte der 
UdS werden in 
diversitätssensibler 
Führung geschult. 

• Durchführung von 
Schulungen 
• Broschüre "Arbeiten 
im Homeoffice" (April 
2020, umgesetzt) 
• Online-Informatio-
nen für neuberufene 
Professor innen und 
Professoren zum Be-
ratungsangebot der 
Kontaktstelle Stu-
dium und Behinde-
rung 

StK/Hoch-
schule/UdS 

dauerhaft Global-
haushalt 

 



 

70 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Übergeordnetes Ziel:  
Mehr Menschen mit Behinderungen haben die Möglichkeit, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

9 Neues Modell-Son-
derförderprogramm 
„Beschäftigung von 
behinderten Men-
schen mit multiplen 
oder gravierenden 
Vermittlungshemm-
nissen auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt“. 
Schaffung von min-
destens 40 Arbeits-
plätzen 

• Kooperationsver-
einbarung und Richt-
linien 
• Vorstellung des 
neuen Modell-Son-
derförderpro-
gramms und Wer-
bung bei potentiellen 
Arbeitgebern - För-
derung mit 5 Millio-
nen Euro aus der 
Ausgleichsabgabe 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales in 
Zusammenarbeit 
mit RD-BA, Land-
kreistag, Agentur 
für Arbeit Saar-
land/Jobcenter und 
Inklusionsamt 

2021 bis 
2024 

Agentur 
für Arbeit 
Saarland 
(Rege-
linstru-
menta-
rium) und 
Inklusi-
onsamt 
(Aus-
gleichsab-
gabe) 

10 Schaffung von 30 
Ausbildungsplätzen 
und 70 Arbeitsplät-
zen 

Saarländisches Son-
derprogramm für 
Menschen mit Behin-
derungen (Nachfol-
geprogramm der Ini-
tiative Inklusion) 

MSGFuF, Abtei-
lung Sozia-
les/Agentur für Ar-
beit Saarland/Job-
center 

bis 
31.12.2022 

Agentur 
für Arbeit 
Saarland 
(Rege-
linstru-
menta-
rium) und 
Inklusi-
onsamt 
(Aus-
gleichsab-
gabe) 

11 Schaffung von wei-
teren Inklusionsbe-
trieben im Saarland.  

Umsetzung der 
Richtlinien des 
MSGFuF zur Förde-
rung von Inklusions-
betrieben nach §§ 
215 ff. SGB IX vom 
05.03.2020 - Anpas-
sung und Erhöhung 
der Förderkonditio-
nen 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales in 
Zusammenarbeit 
mit dem Inklusi-
onsamt 

fortlaufend Aus-
gleichsab-
gabe 

12 Es werden 6 neue 
Arbeitsplätze in In-
klusionsbetrieben 
geschaffen. 

Umsetzung des Bun-
desprogramms "Alle 
im Betrieb" 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 
(Grundsatz) 

fortlaufend Aus-
gleichs-
fond Bund 
und Aus-
gleichsab-
gabe 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung) 
Mehr Menschen mit Behinderungen haben die Möglichkeit, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

13 Aktualisierung der 
Richtlinie der Ar-
beitsassistenz 
schwerbehinderter 
Menschen gemäß § 
185 SGB IX mit 
Stand 23.04.2021 

Fortschreibung und 
Überarbeitung der 
Richtlinien für die Er-
bringung finanzieller 
Leistungen zur  
Arbeitsassistenz 
schwerbehinderter 
Menschen gemäß § 
185 Abs. 5 SGB IX  

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

ab 
23.04.2021 

 

14 Eine mögliche Ren-
tenlücke bei Inan-
spruchnahme des 
Budgets für Arbeit 
wird geschlossen. 

Beteiligung an ent-
sprechenden Maß-
nahmen der zustän-
digen Bundesebene 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

von hier 
nicht ab-
sehbar, da 
Bundeszu-
ständigkeit 

noch 
nicht ab-
sehbar 

15 Landwirtschaftliche 
Betriebe bieten Be-
schäftigungsmög-
lichkeiten für Men-
schen mit Behinde-
rungen. 

Investitionen über 
das Agrarinvestiti-
ons-Förderpro-
gramm (AFP) und 
LEADER. In den In-
vestitionsförderpro-
grammen können 
landwirtschaftliche 
Integrationsbetriebe 
gefördert werden, 
soweit sie alle För-
derbedingungen er-
füllen. 

Ministerium für 
Umwelt und Ver-
braucherschutz 
(MUV) 

2014-2020 
und fol-
gende För-
derperio-
den 

AFP und 
LEADER 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung) 
Mehr Menschen mit Behinderungen haben die Möglichkeit, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

16 Umsetzung der bun-
desrechtlichen Ar-
beitsschutzvorschrif-
ten, die sichere und 
gesunde Arbeitsbe-
dingungen für Be-
schäftigte mit Behin-
derung gewährleis-
ten sollen. 

• Beratung der Ar-
beitgeber bei der Er-
füllung ihrer Pflichten 
zum Arbeitsschutz 
im Zusammenhang 
mit der Beschäfti-
gung von Menschen 
mit Behinderung so-
wie Beratung ande-
rer Akteure im Ar-
beitsschutz oder be-
troffener Beschäftig-
ter zu dieser Thema-
tik.                                                                                                                  
• weitere Sensibili-
sierung des Auf-
sichtspersonals 
durch die oberste 
Landesbehörde.  

MUV dauerhaft beste-
hende 
Haus-
haltsan-
sätze der 
Arbeits-
schutz-
verwal-
tung 

17  Die Schwerbehin-
dertenvertretung der 
Universität des 
Saarlandes wurde 
gestärkt und schwer-
behinderte Beschäf-
tigte der UdS unter-
stützt. 

• Erhebung des IST-
Zustandes bei den 
schwerbehinderten 
Beschäftigten. 
• Arbeit an einer In-
klusionsvereinba-
rung 
• Kooperation zwi-
schen der Schwer-
behindertenbeauf-
tragten mit der Kon-
taktstelle Studium 
und Behinderung 

StK/Hoch-
schule/UdS 

dauerhaft Global-
haushalt 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Mehr Menschen mit Behinderungen haben die Möglichkeit, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

18 Die Teilhabe am Ar-
beitsleben für Be-
schäftigte sowie die 
Teilhabe an Bildung 
für Studierende mit 
psychischen Beein-
trächtigungen ist ge-
sichert: Es gibt wei-
terhin eine kosten-
lose und vertrauliche 
Beratung durch die 
Psychotherapeuti-
sche Universitäts-
ambulanz und Wei-
terbildungsambulanz 
an der Universität 
des Saarlandes.  

Unterstützung in Ein-
zel- und Gruppenge-
sprächen durch ein 
Fachteam aus 7 
Dipl.-Psychologinnen 
und Psychologen 

StK/Hoch-
schule/UdS 

fortlaufend  

 

Übergeordnetes Ziel:  
Es sind mehr Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor beschäftigt. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 
Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

19 Die Beschäftigungs-
quote schwerbehin-
derter Menschen im 
öffentlichen Dienst 
wird weiter erhöht.  

Information und Wer-
bung bei den Kom-
munen - Modell-Son-
derförderprogramm 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales, LAS 

2021 - 
2024 

 

20 Führungskräfte und 
Mitarbeitende wer-
den für die Situation 
von schwerbehinder-
ten Kolleginnen und 
Kollegen sensibili-
siert. 

verschiedene Infor-
mationsangebote,  
bspw. Informations-
blätter/Veröffentli-
chungen im Intranet, 
im Rahmen der Ge-
sundheitsbroschüre 
für Mitarbeitende des 
MIBS 

Ministerium für In-
neres, Bauen und 
Sport (MIBS), alle 
Ressorts 

fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Es sind mehr Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor beschäftigt. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 
Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

21 Schwerbehinderte 
Anwärterinnen und 
Anwärter erhalten 
während der fach-
theoretischen Aus-
bildung bzw. des 
fachwissenschaftli-
chen Studiums und 
bei der Laufbahnprü-
fung angemessene 
Erleichterungen ent-
sprechend den Aus-
bildungs- und Prü-
fungsordnungen 
(APO). 

Kommunikation der 
entsprechenden Re-
gelungen an die 
schwerbehinderten 
Personen und die 
Ausbilder/Prüfer 

MIBS fortlaufend  

22 Es gibt eine gezielte 
Ansprache von 
schwerbehinderten 
Personen für eine 
Ausbildung und Stel-
lenangeboten inner-
halb des MIBS. 

• weiterhin Veröffent-
lichung von entspre-
chenden Stellenaus-
schreibungen an der 
SVS/Friedrich-List-
Schule 
• Aushang an Schu-
len bzgl. der Mög-
lichkeit, Praktika in-
nerhalb des MIBS 
und des Geschäfts-
bereichs zu absolvie-
ren 
• Teilnahme an 
Schüler-/Auszubil-
denden-Messen; 
Hier soll der Fokus 
auch auf schwerbe-
hinderte Menschen 
gerichtet werden. 
• Einsatz von Apps 
zur Gewinnung von 
Azubis und Mitarbei-
tenden 

MIBS, alle Res-
sorts 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Es sind mehr Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor beschäftigt. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 
Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

23 Im Betrieblichen Ge-
sundheitsmanage-
ment (BGM) wird die 
Situation schwerbe-
hinderter Mitarbei-
tenden weiterhin be-
rücksichtigt. Mitar-
beitende mit und 
ohne Behinderung 
können gemeinsam 
an den Angeboten 
teilnehmen. 

ganzheitliches Ge-
sundheits- und Ein-
gliederungsmanage-
ment durch Ange-
bote wie Dienstsport, 
Kurse (Ernährung, 
Gesundheit, Fitness, 
...). 

MIBS, alle Res-
sorts 

fortlaufend  

24 Die Richtlinien zur 
Integration und 
Gleichstellung von 
schwerbehinderten 
Menschen in der 
saarländischen Lan-
desverwaltung (In-
tegrationsrichtlinien) 
und die Saarländi-
sche Laufbahnver-
ordnung (SLVO) 
werden weiter um-
gesetzt. 

• Jährliche Sitzung 
des Integrations-
teams im MIBS. 
• Gestaltung barrie-
refreier Arbeitsplätze  
• Fortbildungsveran-
staltungen für Füh-
rungskräfte und In-
klusionsbeauftragte 
der Ressorts 
• weiterhin Einbin-
dung der Bunde-
sagentur für Arbeit 
bei Stellenausschrei-
bungen 
 
MIBS/A1/Erhaltungs-
ziel: 
Einbindung der Bun-
desagentur für Arbeit 
(BA) bei Stellenaus-
schreibungen (An-
frage an die BA, ob 
zu einer Ausschrei-
bung schwerbehin-
derte Menschen ge-
eignet sind, die bei 
der BfA als arbeits-
suchend gemeldet 
sind) 
 

MIBS, alle Res-
sorts  

fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Es sind mehr Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor beschäftigt. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 
Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

25 Die Richtlinien zur 
Integration und 
Gleichstellung von 
schwerbehinderten 
Menschen in der 
saarländischen Lan-
desverwaltung (In-
tegrationsrichtlinien) 
sind überarbeitet 
und werden in allen 
Ressorts umgesetzt. 

Überarbeitung MIBS, alle Res-
sorts 

ab 2022 
geplant 

 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Die Teilhabe am Arbeitsleben hat sich für Besucherinnen und Besucher der TAF und Beschäftigte 
der WfbM verbessert. Dabei werden Personen, die bereits Leistungen erhalten und Personen, die 
Leistungen neu beantragen, berücksichtigt. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 
Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

26 Es gibt eine ver-
stärkte Förderung 
der Übergänge aus 
den Werkstätten auf 
den allgemeinen Ar-
beitsmarkt. 

Regelmäßige Fach-
gespräche zwecks 
gemeinsamen Aus-
tausches mit den 
Fachkräften für be-
triebliche Integration 
(FbI) 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales, LAS 

jährlicher 
Austausch 

 

27 Es gibt mehr andere 
Leistungsanbieter 
nach § 60 SGB IX 
und somit neue 
Plätze für Menschen 
mit seelischer Behin-
derung.  

• Abschluss der Ver-
einbarungen mit 
Leistungserbringern 

• Information/ Öffent-
lichkeitsarbeit: Infor-
mationen über 
Homepage, Newslet-
ter 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales, LAS 

laufend 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Die Teilhabe am Arbeitsleben hat sich für Besucherinnen und Besucher der TAF und Beschäftigte 
der WfbM verbessert. Dabei werden Personen, die bereits Leistungen erhalten und Personen, die 
Leistungen neu beantragen, berücksichtigt. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 
Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

28 Einzelne Werkstatt-
beschäftigte werden 
gezielt durch interne 
Fortbildungsmaß-
nahmen und Prak-
tika zum Wechsel 
ins Budget für Arbeit 
vorbereitet. 

Rahmenrichtlinie und 
Durchführungshin-
weise bereits erlas-
sen 
Information/ Öffent-
lichkeitsarbeit bei 
AG: Informationen 
über Homepage, 
Newsletter 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales, LAS  

fortlaufend LAS (Ein-
gliede-
rungs-
hilfe) und 
Inklusi-
onsamt 
(Aus-
gleichs-
abgabe) 

29 Mit dem neuen 
Budget für Ausbil-
dung haben nun-
mehr auch Beschäf-
tigte im Arbeitsbe-
reich der WfbM die 
Möglichkeit, eine 
Ausbildung zu be-
ginnen (Teilhabe-
stärkungsgesetz). 

• Erarbeitung von 
Durchführungsbe-
stimmungen 

• Information/ Öffent-
lichkeitsarbeit bei al-
len Akteuren und Be-
schäftigten 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales, LAS 

gesetzli-
cher An-
spruch ab 
01.01.2022 

Leistung 
der Ein-
gliede-
rungshilfe 

30 Einzelne Werkstatt-
beschäftigte werden 
gezielt durch interne 
Fortbildungsmaß-
nahmen und Prak-
tika zum Wechsel 
ins Budget für Aus-
bildung vorbereitet. 

• ASMK-Antrag, um 
mehr Werkstattbe-
schäftigten ein 
Budget für Ausbil-
dung zu ermöglichen 
• Schaffung von För-
dermöglichkeiten 
aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

ab 2022 Aus-
gleichs-
abgabe 

31 Die Übergänge zwi-
schen der Tagesför-
derstätte (TAF) und 
der WfbM werden 
attraktiver gestaltet.  

• Ausbau der Ar-
beitsförderbereiche 
• Räumliche Nähe 
von TAF und WfbM 
schaffen  

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

laufend in 
Umset-
zung   

32 Die Kooperations-
vereinbarung zur 
Verbesserung der 
Übergänge von Ta-
gesförderstätten in 
Werkstätten wird 
umgesetzt.  

Begleitung der Um-
setzung 
 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

fortlaufend 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Die Teilhabe am Arbeitsleben hat sich für Besucherinnen und Besuchern der TAF und Beschäftigte 
der WfbM verbessert. Dabei werden Personen, die bereits Leistungen erhalten und Personen, die 
Leistungen neu beantragen, berücksichtigt. 

(Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

33 Konstruktive Unter-
stützung der Weiter-
entwicklung eines 
neuen Entgeltsys-
tems 

ASMK-Antrag zur 
frühzeitigen Einbin-
dung der Politik in 
den Diskussionspro-
zess 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

ab 2022  

 

Übergeordnetes Ziel:  
Eckpunkte zur konzeptionellen Weiterentwicklung der WfbM im Saarland vom 05.12.2006. Umset-
zung in den Leistungsvereinbarungen von Dez. 2012.  

(Art. 27 Arbeit und Beschäftigung in Verbindung mit Artikel 19) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

34 Flexibilisierung des 
Übergangs von 
Werkstattbeschäftig-
ten in den Ruhestand 
durch spezielle 
Werkstattleistungen 
im Rahmen der 
neuen »Hilfebedarfs-
gruppe C« 

Der Übergang in den 
Ruhestand durch 
Teilzeitarbeit und er-
gänzender Tages-
struktur wird unter-
stützt. 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

fortlaufend LAS (Ein-
gliede-
rungshilfe)  
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 GESUNDHEIT UND PFLEGE – ART. 25 UND ART. 26 

Das Handlungsfeld Gesundheit und Pflege bezieht sich insbesondere auf Artikel 25 

Gesundheit und Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation der UN-BRK. In Bezug auf 

die Situation pflegebedürftiger Personen gibt es eine Schnittstelle zu Kapitel 3.7 

Bauen, Wohnen und häusliches Leben – Art. 19 und Art. 22. 

3.6.1 SO IST ES AKTUELL 

3.6.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.3 Gesundheit und Pflege enthalten. 

•  Im Jahr 2019 gab es im Saarland 24 Krankenhäuser9 , drei mehr als beim letzten 

Berichtszeitpunkt. Die gesamte Bettenkapazität je 100.000 Einwohnerinnen und 

Einwohner liegt mit 686 Betten im Saarland über der Anzahl in Deutschland mit 595 

Betten. Es wurden knapp 290.000 entlassene Patientinnen und Patienten in den 

Krankenhäusern erfasst, 2012 war es 17.657 Fälle weniger. Insgesamt lagen die 

saarländischen Fallzahlen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner über den 

gesamtdeutschen Vergleichswerten (s. Kapitel 4.3.3.1). 

•  Im Jahr 2019 wurden insgesamt 21.120 Fälle von Personen mit Wohnsitz im Saar-

land in den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gezählt. Dies waren insge-

samt 631 Fälle weniger als im Jahr 2012. Im Vergleich zu Deutschland gab es im 

Saarland insgesamt mehr stationäre Rehabilitationsfälle je 1.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner, es gibt jedoch Unterschiede bezüglich der Altersgruppen und Di-

agnosen (s. Kapitel 4.3.3.1.2). 

•  Im Jahr 2019 schlossen insgesamt 12.388 Personen mit Wohnsitz im Saarland 

12.697 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur 

Teilhabe der Deutschen Rentenversicherung ab. 2012 wurden für 12.125 Personen 

mit Wohnsitz im Saarland mit 12.588 Leistungen verschiedener Maßnahmenarten 

durchgeführt. Je 1.000 versicherter Personen wurden im Saarland insgesamt 29 

 

9 Quelle: Krankenhausstatistik 2019; nach Angaben des MSGFuF gibt es zum 01.01.2021 20 Krankenhäuser. 
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Maßnahmen durchgeführt, bezogen auf die BRD waren es 26,9 Maßnahmen (s. 

Kapitel 4.3.3.1.3). 

•  Ende 2019 waren 55.318 Personen im Saarland pflegebedürftig, 2011 waren es 

32.793 Personen. Die Pflegequote lag 2019 im Saarland bei 5,6 Prozent, bundes-

weit bei fünf Prozent (s. Kapitel 4.3.3.2). 

•  2019 waren insgesamt rund 2.100 niedergelassene Ärzte im Saarland angesiedelt. 

Gemäß dem Portal zur Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigung sind die meis-

ten Praxen nicht oder nur teilweise barrierefrei erreich- und nutzbar. Es gibt im 

Saarland verschiedene besondere Gesundheitsdienste für Menschen mit Behinde-

rungen, hierzu gehören neben sieben Landesärzten auch die Psychiatrischen In-

stitutsambulanzen (PIA) und das sozialpädiatrische Zentrum (s. Kapitel 4.3.3.3). 

3.6.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012  

Information, Beratung und Kooperation 

•  Das Projekt Das Saarland lebt gesund (DSLG) wurde/wird in alle 52 saarländischen 

Kommunen ausgebaut und verstetigt. 

•  Kommunale Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention wurden 

entwickelt und ausgebaut. 

•  Es gibt eine Kooperation mit den Gesetzlichen Krankenkassen im Saarland und 

dem Verein Prävention und Gesundheitsförderung im Saarland (PuGiS). 

•  Der aktualisierte Schmerzführer Saarland bietet zielgerichtete Informationen für 

Schmerzpatienten. 

•  Das Parkinson Kompetenzzentrum wird unbefristet fortgeführt. 

Gesundheitsmanagement und Assistenz 

•  Mit der Studie zur Versorgungssituation und einer eventuellen Erprobung alternati-

ver Versorgungsformen und einer in St. Wendel durchgeführten Studie wurde die 

medizinische Versorgung im ländlichen Raum untersucht. 
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•  Die Möglichkeiten des Ambient Assist Living (AAL) wurden über die Schulung von 

AAL-Lotsen durch den VdK, der Gründung eines saarlandweiten AAL-Netzwerkes 

und weiteren Veranstaltungen gestärkt. 

•  An der Universität des Saarlandes gibt es ein Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment, unter anderem werden Gesundheitstage in Kooperation mit Krankenkassen 

durchgeführt. 

Versorgungssituation von Menschen mit dementieller Erkrankung 

•  Der Demenzplan und die Demenzstrategie des Saarlandes wurde mit 63 Partnern 

in der Allianz für Demenz – Netzwerk Saar umgesetzt und weiterentwickelt. 

•  Über die Projekte Demenz im Krankenhaus (Dem-i-K) und Sektorenübergreifender 

Einsatz von Betreuungskräften an der Schnittstelle von Krankenhaus und ambu-

lanter Versorgung (SEBKam), der Studie Demenz im Krankenhaus sowie einem 

Bildungsprogramm für Fachkräfte wurde die Situation und Therapie von Menschen 

mit dementieller Erkrankung im Krankenhaus verbessert. 
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3.6.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigten Zugang zu einer qualitativ guten, ambulan-
ten medizinischen Versorgung. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglich-
keit)  

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Ärzte sind besser 
über die Bedürfnisse 
von Menschen mit 
Behinderung infor-
miert. 

Schulungen zu The-
men: Kommunikation 
mit Menschen mit 
Behinderung, Aufga-
ben der rechtlichen 
Betreuung (Aufga-
benbereich Gesund-
heitsfürsorge); Infor-
mation über Curricu-
lum 

Hierbei ist eine Ko-
operation mit der 
Ärztekammer des 
Saarlandes und der 
Landesvereinigung 
Selbsthilfe e.V./Kon-
takt- und Informati-
onsstelle für Selbst-
hilfe im Saarland 
KISS anzustreben. 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

2023 im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 

2 Übernommene Arzt-
praxen sind barriere-
frei zugänglich. 

Zuschüsse für Um-
bauten von Praxen 
sind mit der Auflage 
zur Gewährleistung 
der Barrierefreiheit 
verbunden.  
 
Sofern solche Zu-
schüsse zur Verfü-
gung stehen, kann 
dieser Aspekt aufge-
nommen werden. 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

2023 Mehraus-
gaben 
sind zu 
erwarten 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigten Zugang zu einer qualitativ guten, ambulan-
ten medizinischen Versorgung. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglich-
keit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Behandlungen und 
Medikationen sind 
barrierefrei und für 
alle Patienten nach-
vollziehbar. 

barrierefreie Informa-
tion über Behand-
lung/Medikation für 
Menschen mit Behin-
derungen (zum Ver-
stehen und Mitneh-
men, als Info für Ver-
trauensperson) 
 
Perspektivisch 
könnte eine Schu-
lung für Praxismitar-
beiterinnen und -mit-
arbeiter durchgeführt 
werden, welche als 
Ansprechpartner für 
Menschen mit Behin-
derungen tätig sind, 
mit der Aufgabe, Be-
handlung und Medi-
kation nachvollzieh-
bar zu erklären 

Hierbei wäre eine 
Kooperation mit der 
Ärztekammer des 
Saarlandes und der 
Landesvereinigung 
Selbsthilfe e.V./KISS 
anzustreben. 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

  im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigten Zugang zu einer qualitativ guten, ambulan-
ten medizinischen Versorgung. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglich-
keit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Ein barrierefreies In-
formationsportal 
über die Barrierefrei-
heit von Arztpraxen 
ist installiert.  

Systematische Er-
fassung barriere-
freier Praxen und 
weiterer Informatio-
nen, z.B. Fremdspra-
chen, Gebärden-
sprache, Kabinen-
größe 
 
Zur Umsetzung der 
Maßnahme ist eine 
Abfrage über die 
Ärztekammer oder 
die Kassenärztliche 
Vereinigung Saar-
land erforderlich, so-
dass hier eine Zu-
sammenarbeit anzu-
streben ist; in Ab-
stimmung mit diesen 
Partnern Kommuni-
kation der Ergeb-
nisse (z.B. in deren 
Informationsportalen 
oder Erstellung eines 
eigenen Informati-
onsportals zu dem 
Thema) 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

2023 derzeit 
noch 
keine 
Aussage 
möglich 

5 Es gibt im Saarland 
ein MZEB. 

Gespräche mit po-
tentiellen Trägern 
führen. Sofern ein 
Träger bereit ist, ein 
MZEB anzubieten 
und ein tragfähiges 
Konzept nach §119c 
SGB V vorgelegt 
wird, kann dieses 
Vorhaben durch den 
Zulassungsaus-
schuss für ambu-
lante Behandlung er-
mächtigt werden. Die 
Vergütungen werden 
mit den Krankenkas-
sen vereinbart (§120 
Abs. 2 SGB V). 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

in Abhän-
gigkeit von 
der Vor-
lage eines 
Konzepts 
durch ei-
nen poten-
tiellen Trä-
ger 

Finanzie-
rung über 
SGB V 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigten Zugang zu einer qualitativ guten, ambulan-
ten medizinischen Versorgung. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglich-
keit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Anreize zur Behand-
lung von Menschen 
mit Behinderung 
schaffen. 

Gesonderte Finan-
zierung besonderer 
Leistungen für die 
Behandlung von 
Menschen mit Behin-
derung (z.B. höherer 
Zeitaufwand) 
 
Sofern eine entspre-
chende Finanzierung 
vorhanden ist, wäre 
eine Pauschale für 
einen höheren zeitli-
chen Aufwand denk-
bar. Die Höhe der 
Pauschale wäre je-
doch noch in Abhän-
gigkeit vom Bedarf 
zu ermitteln. 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

2023 Mehraus-
gaben 
sind zu 
erwarten  

7 Das Parkinson Kom-
petenzzentrum wird 
in Trägerschaft des 
Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) un-
befristet fortgeführt. 

Das Parkinson Kom-
petenzzentrum wird 
in Trägerschaft des 
DRK unbefristet fort-
geführt. 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention / DRK 

seit 2011 im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 

8 Schmerzpatienten 
haben zielgerichtete 
Informationen, an 
wen sie sich wenden 
können. 

Aktualisierung des 
Schmerzführer Saar-
land 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

seit 2010, 
wird 2022 
aktualisiert 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 

 

  



 

86 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Übergeordnetes Ziel: 
Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigten Zugang zu einer qualitativ guten, stationä-
ren medizinischen Versorgung. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglich-
keit)  

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

9 Menschen mit Be-
hinderungen erhal-
ten bei Bedarf im 
Krankenhaus eine 
Assistenz. 

Umsetzung und 
Kommunikation der 
neuen Möglichkeiten 
zur Finanzierung der 
Assistenz im Kran-
kenhaus (Bundes-
tagsdrucksache (BT-
Drs). 19/31069). 

MSGFuF, Abtei-
lung Krankenhaus-
wesen 

  

10 Es gibt einen Aus-
tausch über die zahl-
reichen guten Bei-
spiele aus den Klini-
ken, welche die Be-
dürfnisse von Men-
schen mit Behinde-
rungen berücksichti-
gen.  Unter anderem 
zu diesen Themen:  
• Aufnahme-/Entlas-
sungsmanagement  
• interne Abläufe 
• Pflegekonzepte 
• Umgebungsgestal-
tung 
• Zusammenarbeit 
mit anderen Akteu-
ren, z.B. Selbsthilfe-
gruppen, EUTB, 
Kommunen 
• Zertifizierung 
Selbsthilfefreundli-
ches Krankenhaus 
(Knappschaftsklini-
kum Saar) 
• leichte Sprache auf 
der Homepage 

Abstimmung mit der 
Saarländischen 
Krankenhausgesell-
schaft e.V. (SKG) 
zur Weitergabe und 
Kommunikation von 
Best-Practice-Bei-
spielen und Erfah-
rungen, die im Rah-
men einer internen 
Umfrage bei den Kli-
niken zur Situation 
von Patienten mit 
Behinderungen in 
06/2021 rückgemel-
det wurden. 

MSGFuF, Abtei-
lung Krankenhaus-
wesen 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigten Zugang zu einer qualitativ guten, stationä-
ren medizinischen Versorgung. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglich-
keit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

11 Die Krankenhäuser 
stellen barrierefreie 
Informationen zur 
Verfügung, begin-
nend bei den Home-
pages. 

Hier besteht noch 
Handlungsbedarf. 
Die Homepages wer-
den derzeit in vielen 
Krankenhäusern um-
gestaltet und in Be-
zug auf einstellbare 
Schriftgröße, Audio-
beiträge etc. überar-
beitet. 

Die Pflicht zur Um-
setzung wurde be-
reits von Seiten 
des MSGFuF ge-
setzlich im Rah-
men des § 9 SKHG 
geregelt. 

Die Krankenhäuser 
gestalten ihre 
Homepage in eige-
ner Zuständigkeit. 

fortlaufend Die Fi-
nanzie-
rung liegt 
im Ver-
antwor-
tungsbe-
reich des 
jeweiligen 
Kranken-
hausträ-
gers 

12 Im Rahmen der Qua-
litätssicherung wird § 
9 SKHG - Qualitätssi-
cherung und Barrie-
refreiheit weiterhin 
berücksichtigt. 

Die Einbeziehung 
von Selbsthilfever-
bänden hängt vom 
jeweiligen Kranken-
hausträger ab. Aus § 
9 SKHG ergibt sich, 
dass im Rahmen der 
Qualitätssicherung 
auch die Versor-
gungsanforderungen 
von Menschen mit 
Behinderungen be-
rücksichtigt werden, 
insbesondere auch 
die baulich-techni-
sche sowie kommu-
nikative Barrierefrei-
heit. 

MSGFuF, Abtei-
lung Krankenhaus-
wesen 

Die Maß-
nahme 
wurde be-
reits umge-
setzt. 

Die Fi-
nanzie-
rung liegt 
im Ver-
antwor-
tungsbe-
reich des 
jeweiligen 
Kranken-
hausträ-
gers 
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Übergeordnetes Ziel: 
Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung haben Zugang zu einer guten psychiatrischen Ver-
sorgung in den Bereichen des SGB V, SGB IX und SGB XI. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

13 Die psychiatrische 
Situation im Saarland 
ist evaluiert. 

Wissenschaftliche 
Begleitung und Un-
tersuchung zum 
Thema „Die psychiat-
rische Versorgung 
von Erwachsenen mit 
psychischer Störung 
und seelischen Be-
hinderungen im 
Saarland für den 
Rechtsbereich des 
SGB mit den Teilen 
SGB V – Gesetzliche 
Krankenversiche-
rung, SGB IX – Re-
habilitation und Teil-
habe von Menschen 
mit Behinderungen – 
sowie SGB XI – Sozi-
ale Pflegeversiche-
rung mittels SWOT –  
Analyse unter Einbe-
ziehung aller relevan-
ten Akteure  

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

2022 im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze 

14 Es gibt eine Online-
Broschüre "Wegwei-
ser zu psychiatri-
schen Angeboten für 
Erwachsene im Saar-
land". 

Bereitstellung der In-
formationen leicht 
auffindbar auf der 
Homepage des 
MSGFuF 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

2020 - fort-
laufend 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 

15 Es gibt eine Online-
Broschüre "Wegwei-
ser zu psychiatri-
schen Angeboten für 
Kinder und Jugendli-
che im Saarland". 

Bereitstellung der In-
formationen leicht 
auffindbar auf der 
Homepage des 
MSGFuF 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

Herbst 
2021 - fort-
laufend 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 

16 Es gibt eine Online-
Broschüre "Suchtprä-
vention, -beratung 
und Behandlung im 
Saarland auf einen 
Blick" 

Bereitstellung der In-
formationen leicht 
auffindbar auf der 
Homepage des 
MSGFuF 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

Herbst 
2021 - fort-
laufend 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung haben Zugang zu einer guten psychiatrischen Ver-
sorgung in den Bereichen des SGB V, SGB IX und SGB XI. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

17 Es gibt einen barrie-
refreien Zugang zur 
Forensisch-Psychiat-
rischen Ambulanz 
der Saarländischen 
Klinik für Forensische 
Psychiatrie (SKFP) 

 MdJ fortlaufend 
 

 

18 Auf allen 6 Stationen 
der Saarländischen 
Klinik für Forensische 
Psychiatrie gibt es  
barrierefreie nutzbare 
Bäder. (SKFP) (Aktu-
ell auf 3 Stationen) 

 MdJ fortlaufend 
 

 

 

Übergeordnetes Ziel: 
Menschen mit einer Demenz haben Zugang zu einer guten medizinischen und pflegerischen Versor-
gung: Umsetzung und Weiterentwicklung des Demenzplanes Saarland und der Demenzstrategie auf 
Grundlage des Landtagsbeschlusses September 2018. 

(Artikel 25 Gesundheit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

19 Der Demenzplan 2.0 
wird kontinuierlich 
überprüft und fortge-
schrieben. 
In der aktuellen Fas-
sung ist unter ande-
rem das Thema De-
menz und geistige 
Behinderung aufge-
nommen und in 
Workshops bearbei-
tet worden. 

Zusammenarbeit von  
• Allianz für Demenz 
- Netzwerk Saarland 
(über 70 Kooperati-
onspartner mit Ko-
operationsvereinba-
rung) 
•  Landesfachstelle 
Demenz 
• Lokale Allianzen 
und lokale institutio-
nelle Demenzakteure 
• Landesärztin für an 
einer Demenz er-
krankte Menschen 
• weitere Akteure 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheits- 
und Pflegeberufe 
mit über 70 Part-
nern in der Allianz 
für Demenz – Netz-
werk Saar 

Dauerauf-
gabe 

im Rahmen 
vorhande-
ner Haus-
haltsmittel 
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Übergeordnetes Ziel: 
Menschen mit Behinderungen haben Zugang zu einer guten, auf ihre Bedürfnisse angepasste 
Pflege. 

(Artikel 25 Gesundheit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

20 Die Pflegeschulen grei-
fen behinderungsspezi-
fische Themen in ihren 
schulinternen Curricula 
auf. 
Mitarbeitende der 
Pflege kennen die be-
sonderen Bedürfnisse 
von Menschen mit Be-
hinderung. 
Die Rahmenpläne der 
Fachkommission nach 
§ 53 PflBG. beinhalten 
mehrere Aspekte zur 
Pflege von Menschen 
mit Einschränkungen 
und haben bindenden 
Charakter im Saarland. 
Die Curricularen Ein-
heiten werden berück-
sichtigt im 1. / 2. und 3. 
Ausbildungsdrittel.  
Exemplarisch hier: 
"Die Auszubildenden 
können selbstbewusst 
den pflegerischen Bei-
trag zur Wiederherstel-
lung von Gesundheit 
oder zur Erlangung von 
Lebensqualität, Auto-
nomie und Selbststän-
digkeit im interprofessi-
onellen Team auswei-
sen und positionieren 
sich dazu. Sie reflektie-
ren widersprüchliche 
Anforderungen, die 
sich aus dem Wunsch 
der zu pflegenden 
Menschen nach Nor-
malität und ein Leben 
mit bedingter Gesund-
heit ergeben und neh-
men zu dem gesell-
schaftlichen Phänomen 
der Stigmatisierung von 
Menschen mit Behinde-
rung Stellung." 

Information und Aus-
tausch/Vernetzung mit 
den Pflegeschulen  

MSGFuF, Abtei-
lung Gesund-
heits- und Pfle-
geberufe 

Dauerauf-
gabe  
 
01.04.2020 
und 
01.10.2020 
starteten 
die ersten 
Jahrgänge 
der gene-
ralistischen 
Pflegeaus-
bildungen. 
Die ersten 
generalis-
tisch aus-
gebildeten 
Pflegeas-
sistentin-
nen und 
Pflegeas-
sistenten 
werden 
Ende Au-
gust 2022 
erwartet. 

im Rah-
men vor-
handener 
Haus-
haltsmit-
tel 
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Übergeordnetes Ziel: 
Effektiver Schutz der Menschen mit Behinderungen vor den besonderen Gefährdungen im Rahmen 
der pandemischen Situation. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 17 Schutz und Unversehrtheit der Person) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

21 Menschen mit 
Behinderungen, 
die Leistungen 
der Eingliede-
rungshilfe erhal-
ten, haben einen 
gleichberechtig-
ten und wirksa-
men Zugang zu 
Impf- und Test-
angeboten. 

Impfstrategie:   
Organisation der Impfungen 
im Bereich der Eingliede-
rungshilfe, Bereitstellung von 
Priorisierungscodes für Leis-
tungsberechtigte und Be-
schäftigte, Begleitung der 
mobilen Impfteams durch 
Mitarbeitende des MSGFuF, 
Teststrategie:  
Bestellmöglichkeit von Anti-
gentests über das MSGFuF, 
Refinanzierung der Tests 
Handlungs- und Hygienekon-
zepte: Am Inzidenzwert Stu-
fenweise ausgerichtetes 
Handlungskonzept des 
MSGFuF, je nach Pandemie-
lage angepasste Maßnah-
men. Prüfung der Hygiene-
konzepte im MSGFuF, Auf-
rechterhaltung der Angebote 
möglichst auch im Lock-
down, um das Recht auf Teil-
habe bei gleichzeitig größt-
möglichen, in Bezug auf das 
Infektionsgeschehen verhält-
nismäßigen Schutzmaßnah-
men zu sichern. Gesonderte 
Erfassung von Infektionsfäl-
len im Bereich der Eingliede-
rungshilfe, Hotline für EGH 
und Bereitschaftsdienste im 
MSGFuF. Bestellmöglichkeit 
kostengünstiger Schutzaus-
rüstung über das MSGFuF. 
Unterstützung besonderer 
Wohnformen bei der Be-
schaffung von Luftfilteranla-
gen. Wirtschaftliche Absiche-
rung der Angebote:  
Weiterzahlung der Vergütung 
von Leistungen der Einglie-
derungshilfe, auch wenn 
diese pandemiebedingt nicht 
erbracht werden konn-
ten.                                                                                                                                                                                                                                  

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

ab 2020 Sonder-
vermö-
gen 
Corona 
bzw. LAS 
EGH 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung) 
Effektiver Schutz der Menschen mit Behinderungen vor den besonderen Gefährdungen im Rahmen 
der pandemischen Situation  

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 17 Schutz und Unversehrtheit der Person) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

22 Menschen mit Be-
hinderungen haben 
einen gleichberech-
tigten und wirksa-
men Zugang zu den 
Impfangeboten in 
den Impfzentren des 
Landes. 

• Bereitstellung barri-
erefreier Informati-
onsmaterials zum 
Pandemiegesche-
hen, zu Schutzmaß-
nahmen und zur 
Impfthematik, auch 
in Leichter Sprache 
•Kostenübernahme 
der Begleitung von 
Betroffenen durch 
Gebärdensprachdol-
metscher in Impfzen-
tren bei gleichzeiti-
ger Berücksichtigung 
des Wunsch- und 
Wahlrechts der Be-
troffenen 
• Begehung Impf-
zentrum durch die 
Teilhabe- und Inklu-
sionsbeauftragte des 
MSGFuF in Beglei-
tung des Landesbe-
auftragten für die Be-
lange von Menschen 
mit Behinderungen 
und von Betroffenen 
zur Sicherstellung 
weitestgehender 
Barrierefreiheit 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

2020 fort- 
laufend 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze 
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Übergeordnetes Ziel: 
Menschen mit Behinderungen haben Zugang zu Informationen bezüglich der Verarbeitung ihrer Da-
ten durch das Krebsregister und ihre Rechte. 

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

23 Bereitstellung der in 
§ 5 Abs. 2 SKRG 
festgelegten Informa-
tionen für betroffene 
Patientinnen und Pa-
tienten auch in Leich-
ter Sprache 

Bereitstellung der In-
formationen leicht 
auffindbar auf der 
Homepage des 
Krebsregisters  

MSGFuF, Abteilung 
Gesundheit, Prä-
vention 

Dauerauf-
gabe 

 

 
 

Übergeordnetes Ziel: 
Die Selbsthilfe im Gesundheitswesen wird inhaltlich und strukturell unterstützt.  

(Artikel 25 Gesundheit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

24 Die Landesvereini-
gung Selbsthilfe e.V. 
sowie die Kontakt- 
und Informations-
stelle für Selbsthilfe 
im Saarland (KISS) 
werden unbefristet 
fortgeführt. 

Förderung der Lan-
desvereinigung 
Selbsthilfe e.V. sowie 
Kontakt- und Infor-
mationsstelle für 
Selbsthilfe im Saar-
land (KISS) 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

Förderung 
KISS seit 
1989, För-
derung 
Landesver-
einigung 
Selbsthilfe 
seit 2008 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 

25 Das MSGFuF ist An-
sprechpartner für Ta-
gungen und Fortbil-
dungen für verschie-
dene Themen, die 
der Sensibilisierung 
für die Belange der 
Selbsthilfegruppen 
dienen.  

Tagungen und Fort-
bildungen in Koope-
ration mit Selbsthilfe-
organisationen. 

Hierbei ist inhaltliche 
Beratung sowie fi-
nanzielle und organi-
satorische Unterstüt-
zung durch das 
MSGFuF möglich. 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention 

auf An-
frage 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 
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Übergeordnetes Ziel: 
Die individuelle und personenbezogene gesundheitliche und pflegerische Versorgung für volljährige 
Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen nach § 1a HeimG SL leben, wird sichergestellt.  

(Artikel 25 Gesundheit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

26 Im Rahmen der 
Überwachung nach § 
11 HeimG SL werden 
bei Regelprüfungen 
und Anlassprüfun-
gen, Pflegeplanun-
gen und Pflegever-
läufe eingesehen und 
die Qualitätsanforde-
rungen gemäß § 5 
HeimG SL überprüft. 

Einsichtnahme vor 
Ort 

MSGFuF, Bera-
tungs- und Prüfbe-
hörde nach dem 
HeimG SL 

wiederkeh-
rend und 
anlassbe-
zogen 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 

 

Übergeordnetes Ziel: 
Kommunale Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention werden entwickelt und 
ausgebaut.  

(Artikel 25 Gesundheit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

27 Das Projekt "Das 
Saarland lebt Ge-
sund" (DSLG) ist in 
allen 52 saarländi-
schen Kommunen 
verstetigt.  

Kooperation mit den 
Gesetzlichen Kran-
kenkassen im Saar-
land und dem Verein 
Prävention und Ge-
sundheitsförderung 
im Saarland PuGiS 

MSGFuF, Abtei-
lung Gesundheit, 
Prävention und 
PuGiS 

seit 2011  im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze um-
setzbar 
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 BAUEN, WOHNEN UND HÄUSLICHES LEBEN – ART. 19 UND ART. 22 

Das Handlungsfeld Bauen, Wohnen und häusliches Leben bezieht sich insbesondere 

auf Artikel 19 Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft und 

Artikel 22 Achtung der Privatsphäre der UN-BRK. In Bezug auf die Situation pflegebe-

dürftiger Personen gibt es eine Schnittstelle zu Kapitel 3.6 Gesundheit und Pflege – 

Art. 25 und Art. 26. 

3.7.1 SO IST ES AKTUELL 

3.7.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse der sind in Kapitel 4.3.4 Bauen, Wohnen und das häus-

liche Leben enthalten. 

•  Es liegen keine Angaben über die Anzahl oder den Anteil barrierefreier Eigentums- 

oder Mietwohnungen im Saarland vor. Die Landesbauordnung (LBO), die zentrale 

Vorgaben für den barrierefreien Wohnungsbau beinhaltet, wurde im Dezember 

2019 aktualisiert. Ein Bericht zur Umsetzung des § 50 Abs. 1 LBO muss bis zum 

01. Januar 2023 dem Landtag vorgelegt werden (s. Kapitel 4.3.4.1). 

•  Das Saarländische Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetz (HeimG SL) re-

gelt ordnungsrechtliche Aspekte bestimmter Wohn- und Betreuungsformen. Im Juli 

2021 wurde die neue Saarländische Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsmin-

destbauverordnung verabschiedet, diese gilt jedoch nicht für die Einrichtungen er-

wachsener Menschen mit Behinderungen (s. Kapitel 4.3.4.2). 

•  Das Bundesteilhabegesetz hat die Leistungen der Eingliederungshilfe auch im Be-

reich des Wohnens grundlegend reformiert. Die sich hieraus ergebenden Änderun-

gen lassen sich im vorliegenden Bericht noch nicht statistisch abbilden (s. Kapitel 

4.3.4.3.1). 

•  Im Januar 2020 gab es im Saarland insgesamt 2.250 Plätze in stationären Einrich-

tungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen. 2011 waren es 2.200 Plätze. 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gab es 2020 sechs Wohnstätten 

und 100 vollstationäre Plätze, 2010 gab es zehn Wohnheime mit insgesamt 217 

Plätzen (s. Kapitel 4.3.4.3.2). 
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•  Im Dezember 2019 erhielten im Saarland insgesamt 4.337 erwachsene Personen 

Hilfen zum Wohnen im Rahmen der Eingliederungshilfe. Dies sind 19 Prozent mehr 

als 2013. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt erhielten im Saarland anteilig we-

niger Personen entsprechende Hilfen zum Wohnen durch die Eingliederungshilfe 

(s. Kapitel 4.3.4.3.3). 

•  In Bezug auf pflegebedürftige Personen ist mit Fokus auf das häusliche Leben fest-

zuhalten, dass die Pflegequoten in der vollstationären Dauerpflege bei den Alters-

gruppen unter 75 Jahren im Saarland deutlich über den bundesdeutschen Pflege-

quoten liegen (s. Kapitel 4.3.4.4). 

3.7.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012  

Barrierefreies Bauen und Wohnen 

•  Bauliche Barrieren im Bestand wurden und werden weiter reduziert und beseitigt. 

Hierfür dient das Wohnraumförderprogramm entsprechend der „Gemeinsamen 

Förderrichtlinie des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport und des Ministeri-

ums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zur Förderung der behinderten-

gerechten Anpassung vorhandenen Wohnraums an die Belange von älteren Men-

schen ab der Vollendung des 60. Lebensjahres und Menschen mit erheblicher oder 

außergewöhnlicher Gehbehinderung mit Merkzeichen G oder Merkzeichen aG 

bzw. und/oder Pflegegrad nach SGB IX“ (seit 1. April 2017). Ca. 1.700 Anträge 

wurden bearbeitet, bereits über 1.150 Maßnahmen konnten mit rund 6,3 Millionen 

Euro gefördert werden, z.B. Badumbau, Lift u.v.m.. 

•  Für Studierende mit körperlichen Behinderungen sollen barrierefreie Apartments in 

Wohnheimen zur Verfügung gestellt werden. 

Unterstützendes Wohnen im Kontext der Eingliederungshilfe 

•  Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurde mit der Neufassung der Leis-

tung zur sozialen Teilhabe in eigenem Wohnraum und in besonderen Wohnformen 

(Leistung Wohnen) vorbereitet und begleitet. 
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•  Die Hilfen zum selbstbestimmten Leben wurden mit Hilfe eines Runden Tisches 

zum Ausbau ambulanter Hilfen vernetzt. 

•  Die Empfehlungen des con_sens Gutachten zu einer Ausweitung der Wohnange-

bote für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung werden seit 2016 

umgesetzt und begleitet. 

•  Über Konzepte und Schulungsmaßnahmen soll die Privatsphäre in allen Wohnfor-

men gewahrt werden. 

•  Die Inanspruchnahme des Instruments der Zielvereinbarung durch Verbände auch 

im Bereich des Wohnens wurde durch eine gesetzgeberische Initiative erleichtert. 

3.7.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

Übergeordnetes Ziel:  
Die bauliche Barrierefreiheit im Saarland ist übergreifend hergestellt.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Mögliche Verbesse-
rungen bei öffentlich 
zugänglichen Anla-
gen gemäß § 50 Abs. 
2 LBO werden im 
Landtag beraten. 

Beratungen im Land-
tag 

MIBS   
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Übergeordnetes Ziel:  
Es gibt im Saarland ausreichend barrierefreien Wohnraum. 

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 19 Unabhängige Lebensführung und Art. 8 Be-
wusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

2 Barrieren im bauli-
chen Bestand wer-
den reduziert oder 
beseitigt. 

Verlängerung des 
Wohnraumförderpro-
gramms für Men-
schen ab dem 60. Le-
bensjahr bzw. Men-
schen mit Merkzei-
chen "G", "aG" 
und/oder Pflegegrad 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales/ 
MIBS 

bis 
31.12.2022 
verlängert 

Maß-
nahme 
wird im 
Rahmen 
zur Verfü-
gung ste-
hender 
Mittel um-
gesetzt  

3 Die Architektenkam-
mer des Saarlandes 
bietet weiterhin Fort-
bildungen im Bereich 
des barrierefreien 
Bauens an und weist 
ihre Mitglieder auf 
Fortbildungen ande-
rer Anbieter hin. 

wiederkehrende Kon-
taktaufnahme und Zu-
sammenarbeit mit der 
Architektenkammer 
unter Hinweis auf § 
47 SAIG (Fortbil-
dungspflicht) 

MIBS dauerhaft Fortbil-
dungen 
laufen 
über die 
Architek-
tenkam-
mer, 
keine 
Haus-
haltsmittel 
seitens 
der 
obersten 
Landes-
baube-
hörde 

4 Es gibt mehr barrie-
refreien Mietwohn-
raum im Rahmen der 
sozialen Wohnraum-
förderung. 

Zuschussprogramm 
zur Förderung ent-
sprechenden Miet-
wohnraums, Miet-
wohnraums, der min-
destens § 50 Abs. 1 
Satz 3 LBO entspricht 

MIBS 01.01.2021 
bis 
31.12.2022 

Haus-
haltsan-
sätze vor-
handen 

5 Es gibt mehr barrie-
refreien Wohnraum 
für Studierende.  

Zuschussprogramm 
zur Förderung der 
Schaffung von Wohn-
raum für Studierende 
mit einem erhöhten 
Zuschuss zur Schaf-
fung barrierefreier 
Wohnplätze 

MIBS 01.01.2021 
bis 
31.12.2022 

Haus-
haltsan-
sätze vor-
handen 
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Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen haben im Saarland gleichberechtigt die Möglichkeit, ihren Aufent-
haltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und sind nicht verpflichtet, in be-
sonderen Wohnformen zu leben. 

(Artikel 19 Unabhängige Lebensführung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen   Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Es gibt auch in den 
ländlichen Gebieten 
des Saarlands aus-
reichend Anbieter der 
EGH. 

Förderung und Wei-
terentwicklung der 
Strukturen der Ein-
gliederungshilfe in 
der AG gemäß § 94 
SGB IX.  

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales/ 
Leistungserbrin-
ger/Verbände für 
Menschen mit Be-
hinderungen 

fortlaufend LAS EGH 

 

Übergeordnetes Ziel: 
Die Teilhabe volljähriger Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf sowie volljähriger Men-
schen mit Behinderungen wird durch die Überwachung der besonderen baulichen Anforderungen in 
Einrichtungen nach § 1a HeimG SL sichergestellt.  

(Artikel 19 Unabhängige Lebensführung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen   Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

7 Die Beratungs- und 
Prüfbehörde hat die 
Funktion zur Über-
prüfung der Konzep-
tionen, Baupläne und 
Anzeige zur Inbe-
triebnahme. Die bau-
lichen Anforderungen 
gemäß Heimmindest-
bauverordnung die-
nen der Einhaltung 
der gesetzlichen 
Rahmenbedingun-
gen. Die bauliche 
und räumliche Ge-
staltung soll sich an 
den konzeptionell 
vorgesehenen Be-
dürfnissen der dort 
lebenden Personen 
orientieren und zu 
deren größtmöglich 
selbstbestimmtem 
Leben beitragen. 

Einsichtnahme vor 
Ort: Überprüfung von 
Bauplänen und Kon-
zeptionen; Bera-
tungsgespräche  

MSGFuF, Bera-
tungs- und Prüfbe-
hörde nach dem 
HeimG SL 

wiederkeh-
rend und 
anlassbe-
zogen 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze  
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 MOBILITÄT – ART. 9 UND ART. 20 

Das Handlungsfeld Mobilität bezieht sich insbesondere auf Artikel 9 Zugänglichkeit 

und Artikel 20 Persönliche Mobilität der UN-BRK. 

3.8.1 SO IST ES AKTUELL 

3.8.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.5 Mobilität enthalten. 

•  Zum 31.12.2019 gab es rund 5.700 blinde oder sehbeeinträchtigte Personen im 

Saarland (vgl. 2011: 4.778), 3.782 Personen mit Sprach- oder Sprechstörungen, 

Taubheit, Schwerhörigkeit oder Gleichgewichtsstörungen (vgl. 2011: 3.838) und 

mindestens 35.000 Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen (vgl. 2011: 

27.229) (s. Kapitel 4.3.5.1). 

•  Im Juli 2021 wurde der neue Verkehrsentwicklungsplan ÖPNV vom saarländischen 

Ministerrat beschlossen. Das darin enthaltene Handlungsfeld 11 beinhaltet expli-

zite Strategien zu Barrierefreiheit. Es gibt im Saarland verschiedene Projekte im 

Bereich der Mobilität von Menschen mit Beeinträchtigungen, bspw. der Lotsen-

dienst von mobisaar oder das Mobilitätstraining und das Projekt „Blindenapp“ der 

Saarbahn (s. Kapitel 4.3.5.2). 

3.8.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012  

•  Bahnhofsentwicklungsprogramm: Das Land investiert seit Jahren gemeinsam mit 

DB Station&Service in die Modernisierung der Bahnhöfe und Haltepunkte im Saar-

land. Im Rahmen des Bahnhofsentwicklungsprogramms hat DB Station&Service 

unter finanzieller Beteiligung des Saarlandes bisher sieben Neubauprojekte, vier 

Verlegungen und 15 Umbaumaßnahmen einschließlich Ersatzinvestitionen umge-

setzt. Über 38 Millionen Euro hat das Land zu den Bahnhofsmaßnahmen beige-

steuert. Das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) für das Saarland hat ein Volumen 

von ca. sechs Millionen Euro. Das Land trägt 54 Prozent der Umbaukosten. 
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•  Ein Förderprogramm zum barrierefreien Umbau von ÖPNV – Bushaltestellen hat 

eine Förderquote von 90 % bei Kommunen und Straßenbaulastträgern. Mit Hilfe 

dieses Programms sind bereits mehrere hundert Bushaltestellen umgebaut worden 

bzw. im Umbau begriffen. An dem Programm beteiligen sich alle saarländischen 

Kommunen. 

•  Über ein ÖV-Routing wird die Haltestelleninfrastruktur landesweit bezüglich der 

Barrierefreiheit erfasst und über verschiedene Medien (Webseite, App) zugänglich 

gemacht. Es werden hierbei alle 3500 Haltestellenbereiche und Bahnhöfe erfasst, 

das sind ca. 8000 Bus- und Bahnsteige mit ihren Verbindungswegen etc.. Es ist 

eine Projektdauer von zwei Jahren angesetzt, die technische Umsetzung erfolgt im 

Jahr 2022. Es wird die höchste Qualitätsstufe 4 laut Handbuch des BMVI ange-

strebt. 

•  In enger Abstimmung mit den Beauftragten für die Belange von Menschen mit Be-

hinderungen des Landes und der Kommunen werden für seh- und gehbeeinträch-

tigte Personen Lichtsignalanlagen neu gebaut bzw. erneuert. 

•  Die Barrierefreiheit im Schienenpersonenverkehr für mobilitätseingeschränkte 

Bahnkunden durch entsprechende Ausgestaltung der Bahnhofsinfrastruktur und 

des eingesetzten Zugmaterials wird verbessert. Hierbei spielen eine Beschilderung 

und Informationen nach dem Grundsatz des universellen Designs eine wesentliche 

Rolle. 

•  Das Projekt „mobisaar“ beinhaltet Begleitservices für mobilitätseingeschränkte 

Fahrgäste in erster Linie mit Hilfe von Mobilitätslotsen auf dem Weg zur / von der 

Arbeit, Ein-, Um- und Ausstiegsservice, bei Freizeitaktivitäten mit dem ÖPNV, beim 

Arztbesuch, Einkauf, usw. und Routingdienstleistungen, d.h. Wegeplanung ent-

sprechend den individuellen Bedürfnissen der Nutzer unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten. 
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3.8.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit und ohne Behinderungen können im Saarland regelhaft ihre Anforderungen und Vor-
stellungen für eine gute Mobilität einbringen. 

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 29 Teilhabe 
am politischen und öffentlichen Leben) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Es gibt einen gemeinsa-
men Fahrgastbeirat für 
das Saarland. 

Vorlage eines Konzep-
tes für die Zusammen-
setzung und weitere Ini-
tiierung durch den 
Zweckverband Perso-
nennahverkehr Saarland 
(ZPS) 

ZPS in Ko-
operation mit 
MWAEV 

2022 im Rah-
men be-
stehender 
Haushalts-
ansätze 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Die saarländische Bevölkerung ist für das Thema Mobilität im Alter sensibilisiert und kennt vorhan-
dene Angebote und Informationsplattformen.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

2 Die Veranstaltungsreihe 
zur Mobilität (im Alter) 
findet seit 2018 in Ko-
operation mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft 
der Kommunalen Senio-
renbeiräte (LAG-KSB) im 
Landesseniorenbeirat 
des Saarlandes (LSB) 
statt und wird weiterhin 
fortgeführt. 

Neben Vorträgen von 
Expertinnen und Exper-
ten zu unterschiedlichen 
Schwerpunkten werden 
Mitmachangebote und 
Informationen zu den 
Angeboten lokaler Aus-
steller präsentiert. Mobi-
lität im Alter stellt die 
Grundlage für soziale 
Teilhabe dar. Neben 
dem Wissen über sozi-
ale, technische, organi-
satorische und körperli-
che Bedingungen für er-
folgreiche Mobilität im 
Alter spielen insbeson-
dere präventive Aspekte 
und Vorsorge eine 
Rolle.   

MSGFuF, Ab-
teilung Senio-
ren, Familie 

jährlich  
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Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen haben im Saarland gleichberechtigten Zugang zu Fahrzeugen des 
öffentlichen Verkehrs, ihrer Nutzung und dafür notwendigen Informationen.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Die Digitalisierung im 
Bereich der Mobilität ist 
barrierefrei gestaltet. Da-
bei werden auch die An-
forderungen von Perso-
nen, die technische Ge-
räte nicht nutzen kön-
nen, weiter berücksich-
tigt, z.B. bei einfachen 
Bezahlmöglichkeiten. 
Die Potenziale der Digi-
talisierung werden zur 
Verbesserung der Teil-
habe im Mobilitätsbe-
reich genutzt. 

 

• Berücksichtigung bei 
der Gestaltung zukünfti-
ger Angebote 
• Nutzung der Innovati-
onspotenziale der Digi-
talisierung durch Ent-
wicklung von Lösungen 
zur Verbesserung der 
Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen 

 

Ministerium 
für Wirtschaft, 
Arbeit, Ener-
gie und Ver-
kehr 
(MWAEV) 

ab 2022  im Rah-
men be-
stehender 
Haushalts-
ansätze 

4 Im Rahmen des Bahn-
hofsentwicklungspro-
gramm 3 wird bei anste-
henden Bauarbeiten an 
den saarländischen 
Bahnhöfen auf die Errei-
chung der Barrierefrei-
heit Wert gelegt und in 
Abwägung der hierfür er-
forderlichen Mittel auch 
baulich umgesetzt. 

 

• Entsprechende Ausge-
staltung der Bahn-
hofsinfrastruktur und 
des eingesetzten Zug-
materials, Dabei spielt 
eine Beschilderung und 
Informationen nach dem 
Grundsatz des Univer-
sellen Design eine we-
sentliche Rolle. 
• Bahnhofsentwicklungs-
programm 3: Projekte 
zur Verbesserung der 
saarländischen Statio-
nen  

MWAEV 2021 - 
2029 

im Rah-
men be-
stehender 
Haushalts-
ansätze 

5 Das Land unterstützt 
Städte, Gemeinden und 
Landkreise weiterhin mit 
einem Förderprogramm 
zum barrierefreien Um-
bau von Haltestellen. 

Förderprogramm zum 
barrierefreien Umbau 
von ÖPNV Bushaltestel-
len mit Förderquote von 
90 % bei Kommunen 
und Straßenbaulastträ-
gern 

MWAEV 2022 im Rah-
men be-
stehender 
Haushalts-
ansätze 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung): 
Menschen mit Behinderungen haben im Saarland gleichberechtigten Zugang zu Fahrzeugen des 
öffentlichen Verkehrs, ihrer Nutzung und dafür notwendigen Informationen.  

(Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Es gibt ein ÖV-Routing 
mit Berücksichtigung in-
dividueller Einschrän-
kungen. 

• Erfassung der landes-
weiten Haltestelleninfra-
struktur bzgl. der Barrie-
refreiheit 
• Technische Umset-
zung im Hinblick auf die 
höchste Qualitätsstufe 4 
laut Handbuch des Bun-
desministeriums für Di-
gitales und Verkehr 
(BMVI) 

MWAEV 2022 im Rah-
men be-
stehender 
Haushalts-
ansätze 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen können im Saarland gleichberechtigt unterwegs sein. 

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 20 Persönliche Mobilität) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

7 Menschen mit Behinde-
rungen können dank des 
Begleitservice mobisaar 
im Saarland gleichbe-
rechtigt unterwegs sein. 

mobisaar wird bis auf 
die Landkreise Merzig-
Wadern und St. Wendel 
auf das ganze Saarland 
ausgeweitet. Bei Start in 
einem der teilnehmen-
den Landkreise und 
/oder dem Regionalver-
band wird eine Beglei-
tung zu allen Zielen im 
Saarland gewährleistet. 
Aus dem Saarpfalz-
Kreis werden Fahrten in 
die „grenznahen“ Orte 
ins benachbarte Rhein-
land-Pfalz begleitet. 

MWAEV zunächst 
bis Ende 
2023 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Menschen mit Behinderungen können im Saarland gleichberechtigt unterwegs sein. 

(Artikel 9 Zugänglichkeit in Verbindung mit Artikel 20 Persönliche Mobilität) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

8 Erweiterung der Gruppe 
parkberechtigter Men-
schen für Behinderten-
parkplätze und Parker-
laubnis für Menschen die 
sich in einem Antrags-
verfahren für die Aner-
kennung des Merkzei-
chens "aG" befinden 

Menschen mit Behinde-
rung, die sich in einem 
Antragsverfahren auf 
Anerkennung des Merk-
zeichens "aG" befinden, 
bekommen von den ört-
lichen Straßenverkehrs-
behörden einen befriste-
ten blauen Parkausweis 
ausgestellt, welcher zur 
Nutzung von Behinder-
tenparkplätzen berech-
tigt.  

MSGFuF Ab-
teilung Sozia-
les, MWAEV 

  

9 Menschen mit Schwer-
behinderung werden ge-
gen Vorzeigen eines ent-
sprechend gekennzeich-
neten Ausweises nach § 
152 Abs. 5 SGB IX im 
Nahverkehr unentgeltlich 
befördert. 

Umsetzung der §§ 228 
ff. SGB IX: Abrechnung 
mit den Verkehrsunter-
nehmen bzw. Ausstel-
lung der entsprechen-
den Wertmarken 

MSGFuF, Ab-
teilung Sozia-
les/LAS 

fortlau-

fend 
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 SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE – ART. 30 

Das Handlungsfeld soziale und kulturelle Teilhabe bezieht sich insbesondere auf Arti-

kel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport der UN-

BRK.  

3.9.1 SO IST ES AKTUELL 

3.9.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.6 Soziale und kulturelle Teilhabe ent-

halten. 

•  Im Bereich des Tourismus wird über das Netzwerk Hören und die Beteiligung an 

dem Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ die Barrierefreiheit im Hotel- und 

Gaststättengewerbe sowie bei Freizeitangeboten im Saarland erhoben und voran-

getrieben. Auf der Homepage der Tourismus Zentrale Saarland gibt es zahlreiche 

Informationen rund um das barrierefreie Reisen (s. Kapitel 4.3.6.1). 

•  Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft waren im Saarland bisher 

Bestandteile der bisherigen Leistungstypen des ambulanten und stationären Woh-

nens der Eingliederungshilfe für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung 

und können daher nicht differenziert ausgewiesen werden. Im Dezember 2019 er-

hielten im Saarland insgesamt rund 4.340 Personen Leistungen im Bereich des 

Wohnens, im Dezember 2013 waren es 3.642 Personen. 46 erwachsene Personen 

mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung erhielten Leistungen zur Teil-

habe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben ohne Hilfen zum Wohnen (vgl. 

Dez. 2013: 47 Personen) (s. Kapitel 4.3.6.2). 

3.9.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012.  

•  2015 wurde das Netzwerk Hören gegründet und ist ein Zusammenschluss von 

sechs Partnern aus Medizin und Tourismus. Es wird ein barrierefreies Touris-

musangebot für Menschen mit Hörbehinderung entlang der Dienstleistungskette 
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aufgebaut (www.hoeren.saarland). Es wurden/werden verschiedene Veranstaltun-

gen und Seminare durchgeführt, 2016 wurden beispielsweise 150 touristische Ak-

teure für die Belange hörgeschädigter Menschen ausgebildet, 17 Einrichtungen er-

hielten das Qualitätssiegel „Hören mit Herz“10 . Ein Förderprojekt unterstützte die 

Anschaffung hörunterstützender Technik in touristischen Betrieben. 

•  Das Saarland wurde Lizenznehmer von „Reisen für Alle“ und möchte mehr Betriebe 

zur Zertifizierung führen und ein Marketing für den barrierefreien Tourismus auf-

bauen. Hierfür wird mit Pro Ehrenamt e.V. Saarland kooperiert, welcher mit dem 

von Aktion Mensch geförderten Projekt „WohnGutUrlaub“ und einem Dienstleis-

tungsvertrag der Tourismus Zentrale Saarland (TZS) Akquise, Beratung und Erhe-

bung von touristischen Betrieben durchführt.  

•  Mit Hilfe von Veranstaltungen und Qualifizierung werden die Leistungsträger ent-

lang der gesamten touristischen Dienstleistungskette für barrierefreien Tourismus 

sensibilisiert. Die Wiederaufnahme eines Arbeitskreises zum barrierefreien Touris-

mus ist angedacht. 

•  Die barrierefreien Angebote werden unter www.barrierefreies.saarland fortlaufend 

veröffentlicht. 

•  Im Rahmen von „Package-Tours“ wird der barrierefreie, grenzüberschreitende Tou-

rismus gefördert. 1-2 Mal im Jahr finden Kooperationstreffen mit den saarländi-

schen Behindertenorganisationen, touristischen Fachverbänden und Ministerien 

statt. 

•  Im Rahmen eines Projektes des Saarländischen Museumsverbands e.V. in Koope-

ration mit der Landesfachstelle Demenz Saarlouis und dem Kulturschlüssel Saar 

wurde mit Förderung des MSGFuF ein Erinnerungskoffer für Menschen mit De-

menz entwickelt. 

•  Einige Museen haben Themen der Barrierefreiheit aufgenommen, z.B. Programme 

für Demenzerkrankte, barrierefreie Zugänge für Menschen mit Mobilitätseinschrän-

 

10 Aktualisierung: Seit 2016 wurden 150 touristische Akteure für die Belange hörgeschädigter Menschen ausgebildet, 23 Einrich-

tungen erhielten das Qualitätssiegel „Hören mit Herz“. (MWAEV, 03/2022) 

http://www.hoeren.saarland/
http://www.barrierefreies.saarland/
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kungen. In Kooperation mit dem Saarländischen Museumsverband und den saar-

ländischen Behindertenverbänden war eine Netzwerkveranstaltung zum Thema 

geplant. 

3.9.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

Übergeordnetes Ziel:  
Es gibt im Saarland ein stärkeres Bewusstsein für Barrierefreiheit im touristischen Bereich sowie 
gute Informationen über die Zugänglichkeit einzelner Angebote. 
Barrierefreiheit ist entsprechend der Tourismusstrategie als Querschnittsthema verankert.  

(Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport in Verbindung mit 
Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Die Tourismuszentrale 
berücksichtigt Barriere-
freiheit sowohl als 
Querschnittsthema als 
auch als spezifische 
Zielsetzung in ihrer 
Marketingstrategie. 
 
Die Situation von Men-
schen mit nicht sichtba-
ren Beeinträchtigungen 
wird dabei berücksich-
tigt.  

• Netzwerkarbeit mit 
verschiedenen Akteu-
ren 
• Schaffen von Ange-
botsbündeln für eine 
bessere Orientierung 
für Nutzer 
• Darstellung der Ange-
bote und Initiativen auf 
Tourismusmessen 
• Gestaltung von Bro-
schüren und sonstige 
Vermarktung auf unter-
schiedlichen Kanälen 
• Aktualisierung und 
Pflege von barriere-
freies.saarland 
Ausweisung  Wander-
wege und Berücksichti-
gung von Barrierefrei-
heit 

MWAEV / 
Tourismus 
Zentrale 
Saarland 

bis 2025 ggfls. Ge-
genstand 
der (Tou-
rismus-) 
Förderung 

2 Es gibt weiterhin eine 
Kooperation mit den 
saarländischen Behin-
dertenorganisationen, 
touristischen Fachver-
bänden und Ministerien. 
Die Ergebnisse der 
Workshops werden da-
bei berücksichtigt. 

1-2 Treffen pro Jahr 
zum Austausch und ge-
meinsamer Planung 
von Maßnahmen 

MWAEV / 
Tourismus 
Zentrale 
Saarland 

fortlaufend ggfls. Ge-
genstand 
der (Tou-
rismus-) 
Förderung 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Es gibt im Saarland ein stärkeres Bewusstsein für Barrierefreiheit im touristischen Bereich sowie 
gute Informationen über die Zugänglichkeit einzelner Angebote. 
Barrierefreiheit ist entsprechend der Tourismusstrategie als Querschnittsthema verankert.  

(Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport in Verbindung mit 
Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Es gibt eine bessere 
barrierefreie Ausstat-
tung im Beherbergungs- 
und Gastgewerbe im 
Saarland. 

Förderung im Rahmen 
des Sonderkonjunktur-
programms Gastge-
werbe und der zusätzli-
chen Gewinnung von 
EU-REACT-Mitteln 

MWAEV 2023 Im Rah-
men einer 
Sonderfi-
nanzie-
rung sind 
Haushalts-
mittel ver-
fügbar. 

4 Es werden weitere 
Lauschtouren mit Ge-
bärdensprache angebo-
ten (Stand zum Zeit-
punkt des Berichts: acht 
Touren). 

Begleitung der Umset-
zung 

MWAEV in 
Kooperation 
mit Saarpfalz-
Touristik/ Bio-
sphäre Blies-
gau oder an-
deren Land-
kreisen 

jederzeit 
umsetzbar 

ggfls. Ge-
genstand 
einer För-
derung, 
z.B. LEA-
DER 

5 Es gibt in weiteren Mu-
seen barrierefreie An-
gebote wie z.B. FM-An-
lagen oder Führungen 
in Gebärdensprache.  

Gespräche und Treffen 
mit dem Museumsver-
band. 

MWAEV / 
Tourismus 
Zentrale 
Saarland 

fortlaufend ggfls. Ge-
genstand 
einer För-
derung 

6 Die Leistungsträger ent-
lang der gesamten tou-
ristischen dienstleis-
tungskette sind sensibi-
lisiert und qualifiziert. 

Das bundesweit einheit-
liche Kennzeichnungs-
system "Reisen für Alle" 
ist im Saarland imple-
mentiert, es gibt mehr 
ausgezeichnete Be-
triebe (aktuell 11 Be-
triebe, davon 8 beson-
ders hörfreundlich) . 

• Prüfung von Förder-
möglichkeiten 
• Aufbau des Kenn-
zeichnungssystems 
• Akquise und Beratung 
von Betrieben über den 
Verein Pro Ehrenamt 
e.V. über das Projekt 
"WohnGut Urlaub" 
(Förderprojekt der Ak-
tion Mensch) und ei-
nem Dienstleistungs-
vertrag der TZS 
• Erheberschulungen 
nach "Reisen für Alle" 
• Arbeitskreis 
• Pflege von www.barri-
erefreies.saarland 

MWAEV in 
Kooperation 
mit Touris-
mus Zentrale 
Saarland und 
Pro Ehrenamt 
e.V. Saarland 

seit 
10/2018 
bzw. 2019, 
Dauerauf-
gabe 

Haushalts-
mittel ste-
hen bis 
2024 im 
Rahmen 
der Haus-
haltspla-
nung be-
reit 

 

 

http://www.barrierefreies.saarland/
http://www.barrierefreies.saarland/
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Es gibt im Saarland ein stärkeres Bewusstsein für Barrierefreiheit im touristischen Bereich sowie 
gute Informationen über die Zugänglichkeit einzelner Angebote. 
Barrierefreiheit ist entsprechend der Tourismusstrategie als Querschnittsthema verankert.  

(Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport in Verbindung mit 
Artikel 8 Bewusstseinsbildung und Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

7 Das Netzwerk Hören 
wird fortgeführt und um 
das Themenfeld barrie-
refreier Tourismus aus-
gebaut und so als Quer-
schnittsthema des 
Saarland-Tourismus 
aufgebaut. 

(Entsprechend der Tou-
rismusstrategie: dort ist 
der Medizintourismus 
als Ziel bis 2025 formu-
liert.)  

 

• Netzwerkarbeit mit 
den Partnern 
• Schulungen für Gäs-
teführerinnen und -füh-
rer im Umgang mit FM-
Anlagen und Gäste-
gruppen 
• Seminare und Akqui-
rierung von Betrieben 
• Aktualisierung 
www.hoeren.saar-
land.de 
• Stabilisierung beste-
hender Angebote 
• Prüfung von weiteren 
Fördermöglichkeiten für 
hörunterstützende 
Technik. 
• Film: Hör-Reise einer 
Cochlea-Implantat-Trä-
gerin durchs Saarland 
weiterhin abrufbar             
• Verbindung des Netz-
werk Hören mit dem 
barrierefreien Touris-
mus Entwicklung von 
touristischen Angebots-
bündeln nach Reisen 
für Alle 

MWAEV in 
Kooperation 
mit und Tou-
rismus Zent-
rale Saar-
land, MediC-
lin Bosen-
berg/ Unikli-
nik Homburg / 
TTHZ / Auveo 
/ SNN-Unit 
der HTW/ 
Hörgeräte 
Ritter/ TZS 

fortlaufend 
bis 2024 

Haushalts-
mittel ste-
hen bis 
2024 im 
Rahmen 
der Haus-
haltspla-
nung be-
reit 
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Übergeordnetes Ziel: 
Digitale Teilhabe – Medienkompetenz verstärken: Menschen mit Behinderungen können digitale 
Medien sicher nutzen und anwenden. 

(Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport in Verbindung mit 
Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

8 Es gibt verschiedene 
zielgruppengerechte 
Angebote rund um 
Medienkompetenz 
für Menschen mit 
Behinderungen. 

Weiterführung und 
Ausbau bestehender 
Projekte und Initiati-
ven, vor allem der 
LandesMedienan-
staltSaar (LMS) und 
das MedienNetz-
werk. 
Auswahl: 
• Projekt Onlineland, 
u.a. Bereitstellung in-
dividueller Assisten-
zen 
• Seminare zu "Mo-
bile Medien und In-
klusion" 
• Projekte an Förder-
schulen 
• Kurse mit sozialen 
Trägern 
• Broschüre "Recht 
am eigenen Bild" in 
leichter Sprache 
• Austauschgesprä-
che mit Trägern und 
Interessenvertreten-
den zur Konzeption 
von zielgruppenge-
rechten Medienkom-
petenzangeboten für 
Menschen mit Behin-
derungen  

StK. in Koopera-
tion mit der Lan-
desMedienan-
staltSaar und wei-
teren Partnern 

dauerhaft Global-
haushalt 
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Übergeordnetes Ziel: 
Familien mit beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Familienmitgliedern kennen die vielfältigen 
Familienangebote im Saarland. 

(Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport in Verbindung mit 
Artikel 8 Bewusstseinsbildung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

9 Familien mit beein-
trächtigten Familien-
mitgliedern haben 
die Möglichkeit an 
der Familienerho-
lung teilzunehmen. 

Die Kooperation mit 
der BAG Familiener-
holung im Bereich 
Familienerholung für 
Menschen mit Be-
hinderungen, Pflege-
bedürftige und An-
gehörige mit Pflege-
verantwortung wird 
fortgesetzt. 

Passgenaue Bera-
tung und Förderung 
der Familienerholung 
für Menschen mit 
Handicap, Pflegebe-
dürftige und Angehö-
rige mit Pflegever-
antwortung 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien 

fortlaufend  

10 Hilfe/Unterstützung 
für Familien 

Saarländisches Fa-
milienfest: Plattform 
für Verbände und 
Organisationen zum 
Themenfeld Familie, 
die ihre Angebote 
präsentieren können. 
Transparenz von 
saarländischen Fa-
milienangeboten 
steigern. Öffentlich-
keitswirksame Be-
wusstseinsbildung 
für das Thema Fami-
lie in allen Facetten. 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien in 
Kooperation mit 
Vereinen/Verbän-
den aus dem Fa-
milienbereich 

jährlich  
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Übergeordnetes Ziel: 
Soziale und kulturelle Teilhabe innerhalb der Einrichtung für Menschen mit Behinderung nach § 1a 
HeimG SL wird sichergestellt. 

(Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

11 Prüfung der Dokumen-
tation der Hilfe- und 
Förderpläne; 
Bewohnerbezogene 
Gespräche und Gesprä-
che mit Einrichtung zur 
Abfrage des Angebotes 
Sozialer Teilhabe; 
Prüfung der baulichen 
Voraussetzungen zum 
Einrichtungskonzept für 
Zugänglichkeit zu Ange-
boten in der Einrichtung 
(z.B. rollstuhlgerechter 
Zugang bei rollstuhlge-
rechten Wohnplätzen) 

Regel- und anlassbezo-
genen Prüfungen und 
generelle Beratung; 
bauliche Voraussetzun-
gen, die die Zugäng-
lichkeit gewährleisten 

MSGFuF, Be-
ratungs- und 
Prüfbehörde 
nach dem 
HeimG SL 

anlassbe-
zogen, 
wiederkeh-
rend 

im Rah-
men be-
stehender 
Haushalts-
ansätze 
umsetzbar 
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 SELBSTBESTIMMUNG UND SCHUTZ DER PERSON – ART. 10 – 19 UND ART. 28 

Das Handlungsfeld Selbstbestimmung und Schutz der Person bezieht sich auf fol-

gende Artikel 30 der UN-BRK.  

Artikel 10 – Recht auf Leben 

Artikel 11 – Gefahrensituationen und humanitäre Notlagen 

Artikel 12 – Gleiche Anerkennung vor dem Recht 

Artikel 13 – Zugang zur Justiz 

Artikel 14 – Freiheit und Sicherheit der Person 

Artikel 15 – Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe 

Artikel 16 – Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch 

Artikel 17 – Schutz der Unversehrtheit der Person 

Artikel 18 – Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit 

Artikel 19 – Unabhängige Lebensführung 

Artikel 28 – Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 

3.10.1 SO IST ES AKTUELL 

3.10.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.7 Selbstbestimmung und Schutz der 

Person enthalten. 

•  Selbstbestimmung ist ein zentraler Begriff des SGB IX – Rehabilitation und Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen sowie des reformierten Betreuungsrechts 

und beinhaltet die gleichberechtigten Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behin-

derungen. Im Saarland gibt es aktuell 14 Betreuungsvereine und sechs örtliche 

Betreuungsbehörden. Das Persönliche Budget als Leistungsform der Eingliede-

rungshilfe soll speziell die Wahlmöglichkeiten und die Selbstbestimmung fördern. 

Zum 31.05.2020 bezogen im Saarland 251 leistungsberechtigte Personen ein Per-

sönliches Budget (vgl. 2010: 183 Personen) (s. Kapitel 4.3.7.1). 
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•  Es gibt im Saarland verschiedene Angebote und Mechanismen, welche (auch) 

Menschen mit Behinderungen vor körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt 

schützen sollen. Hierzu gehören unter anderem die Koordinierungsstelle gegen 

häusliche Gewalt, verschiedene Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen für ge-

waltbetroffene Frauen und verpflichtende Schutzkonzepte seitens der Leistungser-

bringer der Eingliederungshilfe (s. Kapitel 4.3.7.2). 

•  Die Datenlage zu freiheitsentziehenden Maßnahmen und/oder Zwangsmaßnah-

men ist bundesweit gering. Mit dem am 13.10.2021 in erster Lesung durch den 

saarländischen Landtag einstimmig angenommenem Gesetz über Hilfen bei psy-

chischen Erkrankungen soll unter anderem ein Melderegister über Unterbringun-

gen, Zwangs- und Sicherungsmaßnahmen geschaffen werden (s. Kapitel 4.3.7.3). 

3.10.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012.  

Selbstbestimmung 

•  Gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer werden bei der Weiterbildung in Bezug 

auf betreute Personen mit Behinderung unterstützt, zu Beginn jeden Jahres finden 

Sitzungen der LAG rechtliche Betreuung statt. 

•  Als neues Bedarfsermittlungsinstrument in der Eingliederungshilfe wurde der „Teil-

habeplan Saarland“ (THP-SL) erstellt und wird flächendeckend eingesetzt. 

Schutz der Person 

•  Die „Handlungsrichtlinie für die polizeiliche Arbeit in Fällen häuslicher Gewalt“ be-

handelt auch die Thematik Gewaltbetroffene mit Behinderungen und wird aktuali-

siert. 

•  Die Fachhochschule für Verwaltung führt mehrmals jährlich drei- bis viertägige 

Lehrgänge für den Wach- und Streifendienst sowie die Schwerpunktsachbearbei-

tung häusliche Gewalt durch, an denen unter anderem die Koordinierungsstelle 

mitwirkt und auch die spezifischen Anforderungen im Umgang mit Gewaltbetroffe-

nen mit Behinderungen thematisiert. 
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•  Die Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt wirkt an Aus- und Fortbildungen 

verschiedener Berufsgruppen mit (Familienrichterinnen und -richter, Rechtsrefe-

rendarinnen- und -referendare, Bedienstete von Rechtsantragsstellen, Justiz-

wachtmeisterinnen- und -meister) zur Thematik häuslicher Gewalt mit und thema-

tisiert dabei auch die hohe Prävalenz unter Menschen mit Behinderungen und spe-

zifische Anforderungen. Es finden 1-2 Aus- bzw. Fortbildungen im Jahr pro Berufs-

gruppe statt. 

•  Die unter Federführung der Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt erstellte 

Broschüre „Häusliche Gewalt: Erkennen – Behandeln – Dokumentieren. Eine In-

formation für Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte“ beinhaltet spezi-

fische Hinweise zu gewaltbetroffenen Patientinnen und Patienten mit Behinderun-

gen und wurde 2020 aktualisiert. Die Broschüre ist im Internet eingestellt, eine Aus-

lieferung an die niedergelassenen und in Krankenhäusern tätigen Ärztinnen, Ärzte 

und Zahnärztinnen und Zahnärzte verzögerte sich pandemiebedingt. 

•  Um den Bedarfen von häuslicher Gewalt betroffener Frauen Rechnung zu tragen, 

setzt das Saarland sich – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Inkrafttretens der 

Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämp-

fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) am 01.02.18 - im Zusam-

menhang mit den Planungen der Bundesregierung für die Initiierung eines Investi-

tions- und Sanierungsprogramms schließlich auch für die finanzielle Unterstützung 

des bedarfsgerechten Ausbaus bzw. den barrierefreier Ausbau der Einrichtungen 

ein. 

•  Für die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe und der Hilfen zur Überwein-

dung besonderer sozialer Schwierigkeiten wurde die Vorlage eines „Schutzkonzep-

tes gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch“ verpflichtend. 
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3.10.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN  

Übergeordnetes Ziel:  
Die Selbstbestimmung und die Autonomie unterstützungsbedürftiger Menschen im Vorfeld und in-
nerhalb einer rechtlichen Betreuung sind im Sinne von Artikel 12 UN-BRK gestärkt. Das hierauf ab-
zielende reformierte Betreuungsrecht wird umgesetzt. 

(Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht in Verbindung mit Artikel 13 Zugang zur Justiz) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Das reformierte Be-
treuungsgesetz wird 
hinsichtlich seiner in-
haltlichen, rechtli-
chen und finanziel-
len Folgen geprüft. 
Entsprechend des 
Ergebnisses werden 
bei Bedarf weitere 
Ziele und Maßnah-
men initiiert. 

Initiierung einer AG 
zur Auseinanderset-
zung mit dem refor-
miertem Betreuungs-
gesetz 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

2. Halbjahr 
2021/1. 
Halbjahr 
2022 

Haus-
haltstitel 

2 Es gibt im Saarland 
anerkannte und ge-
förderte Betreuungs-
vereine: Betreuungs-
vereine werben eh-
renamtliche Betreuer 
an, bilden sie aus 
und beraten sie. 
Diese wiederum 
werden u.a. auch für 
Menschen mit Be-
hinderung tätig, 
sollte im Einzelfall 
eine Betreuung not-
wendig sein. 

Anerkennung und 
Förderung von Be-
treuungsvereinen 

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales 

dauerhaft Haus-
haltstitel 

3 Es gibt einen Aus-
tausch in der LAG 
rechtliche Betreu-
ung. 

Die LAG rechtliche 
Betreuung tagt wei-
terhin einmal im 
Jahr. 

MdJ / MSGFuF, 
Abteilung Soziales 

fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel:  
Zentrale Berufsgruppen sind zu dem Thema Häusliche Gewalt auch von Menschen mit Behinderun-
gen sensibilisiert und informiert. Es gibt eine Vernetzung zentraler Akteure. 

(Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Artikel 6 Frauen mit 
Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Der Saarländische 
Runde Tisch "Häus-
liche Gewalt" wird 
fortgeführt, die Situ-
ation von Menschen 
mit Behinderungen 
wird hierbei regelhaft 
berücksichtigt. 

Beobachtung und 
Bewertung der Situa-
tion im Bereich häus-
licher Gewalt und ih-
rer Bekämpfung im 
Saarland unter Fe-
derführung der Koor-
dinierungsstelle ge-
gen häusliche Ge-
walt. Der Runde 
Tisch setzt sich zu-
sammen aus Exper-
tinnen und Experten 
der zuständigen Mi-
nisterien, der spezia-
lisierten Fachstellen 
und Organisationen 
wie Ärztekammer 
des Saarlandes, 
Landkreise, Landes-
polizeipräsidium etc. 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien und 
Frauen 

fortlaufend  

5 Die "Handlungsricht-
linie für die polizeili-
che Arbeit in Fällen 
häuslicher Gewalt" 
beinhaltet weiterhin 
die spezifischen Be-
darfe von besonders 
vulnerablen Opfer-
gruppen, hierunter 
auch Gewaltbe-
troffene mit Behinde-
rungen und gibt Hin-
weise für Gefahren-
abwehr und Straf-
verfolgung. 

• Aktualisierung in 
2021 
• Polizeiinterne Ver-
öffentlichung 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien und 
Frauen / MIBS / 
MdJ 

fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Zentrale Berufsgruppen sind zu dem Thema Häusliche Gewalt auch von Menschen mit Behinderun-
gen sensibilisiert und informiert. Es gibt eine Vernetzung zentraler Akteure. 

(Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Artikel 6 Frauen mit 
Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Für Polizei und Justiz 
werden weiterhin re-
gelhaft Lehrgänge, 
Aus- und Fortbildun-
gen zum Thema Op-
ferschutz und Häusli-
che Gewalt in Koope-
ration mit der Koordi-
nierungsstelle für 
Häusliche Gewalt 
durchgeführt, an de-
nen auch die hohe 
Prävalenz unter Men-
schen mit Behinde-
rungen und die spezi-
fischen Anforderun-
gen im Umgang mit 
Gewaltbetroffenen mit 
Behinderungen the-
matisiert werden. 

• 3-4 tägige Lehr-
gänge an der Fach-
hochschule für Ver-
waltung für den 
Wach- und Streifen-
dienst sowie die 
Schwerpunktsachbe-
arbeitung häusliche 
Gewalt, mehrmals 
jährlich 
•  1-2 Aus-/Fortbildun-
gen im Jahr pro Be-
rufsgruppe der Justiz 
(Familienrichterinnen 
und -richter; Rechts-
referendarinnen und 
- referendare; Be-
dienstete von 
Rechtsantragstellen, 
Justizwachtmeisterin-
nen und -meister) 

MIBS fortlaufend 

 

 

7 Die Broschüre "Häus-
liche Gewalt: Erken-
nen - Behandeln - Do-
kumentieren. Eine In-
formation für Ärztin-
nen und Ärzte, Zahn-
ärztinnen und Zahn-
ärzte" beinhaltet wei-
terhin spezifische Hin-
weise zu besonders 
vulnerablen Opfer-
gruppen, darunter 
auch gewaltbetroffe-
nen Patientinnen und 
Patienten mit Behin-
derungen.  
https://www.saar-
land.de/doku-
mente/res_jus-
tiz/Haeusliche_Ge-
walt_erkennen_be-
handeln_dokumentie-
ren_2016_Webver-
sion.pdf. 

•  Aktualisierung (6. 
Auflage im März 
2020) 
• Veröffentlichung auf 
der Homepage und 
Auslieferung an rund 
2.700 (Zahn-)Ärztin-
nen und Ärzte. 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien 
und Frauen in 
Kooperation mit 
der Ärztekammer 

fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Zentrale Berufsgruppen sind zu dem Thema Häusliche Gewalt auch von Menschen mit Behinderun-
gen sensibilisiert und informiert. Es gibt eine Vernetzung zentraler Akteure. 

(Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Artikel 6 Frauen mit 
Behinderungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

8 Es gibt eine Beauf-
tragte für kindge-
rechte Justiz und 
Opferschutz. 

Bestellung ist erfolgt MdJ ab 2022 ohne 
Mehrauf-
wand 

 

Übergeordnetes Ziel:  
Frauen mit Behinderungen haben einen gleichberechtigten Zugang zu Hilfen und Unterstützungsan-
geboten bei Gewalt gegen Frauen.  

(Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Artikel 6 Frauen mit 
Behinderung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

9 Das Saarland beteiligt 
sich an dem Bundes-
förderprogramm "Ge-
meinsam gegen Ge-
walt an Frauen".  

Im Rahmen der Ko-
operation mit dem 
Bund beteiligt sich 
das Saarland an ei-
nem Investitions- und 
Sanierungspro-
gramm und fördert 
damit den bedarfsge-
rechten Ausbau bzw. 
den barrierefreien 
Ausbau der Schutz-
einrichtungen. 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien und 
Frauen 

fortlaufend Bundes-
mittel mit 
Kofinan-
zierung 
aus dem 
Landes-
haushalt 

 

10 Sichere Unterbrin-
gung für Frauen, die 
häusliche Gewalt er-
fahren haben 

•  Vorhaltung von 
Schutzeinrichtungen 
für gewaltbetroffene 
Frauen und ihre mit-
betroffenen Kinder 

• sukzessive Herstel-
lung barrierefreier 
Zugänge 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien und 
Frauen 

fortlaufend Haushalts-
mittel so-
wie SGB II 
- Leistun-
gen bzw. 
Eingliede-
rungshilfe 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Frauen mit Behinderungen haben einen gleichberechtigten Zugang zu Hilfen und Unterstützungsan-
geboten bei Gewalt gegen Frauen.  

(Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Artikel 6 Frauen mit 
Behinderung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

11 Beratung für Frauen 
und Mädchen die Ge-
walt erfahren bzw. er-
fahren haben  
 

• Vorhaltung von Be-
ratungsstellen, die 
gewaltbetroffenen 
Frauen hinsichtlich 
der Gewalterfahrung 
und der Entwicklung 
von Zukunftsper-
spektiven beraten, 
die ein gewaltfreies 
Laben ermöglichen 
sollen. 
• sukzessive Herstel-
lung barrierefreier 
Zugänge 

 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien und 
Frauen 

fortlaufend Förderung 
aus dem 
Landes-
haushalt 
in Koope-
ration mit 
den Trä-
gerverei-
nen/-ver-
bänden 

12 Vertrauliche Spurensi-
cherung nach sexuel-
ler Gewalt 
 

Ermöglichung einer 
vertraulichen medizi-
nischen Erstversor-
gung sowie einer 
verfahrensunabhän-
gigen Spurensiche-
rung nach sexueller 
Gewalt 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien und 
Frauen in Zusam-
menarbeit mit 
dem Frauennotruf 
Saarland 

fortlaufend Haushalts-
mittel  

13 Beratung für Migran-
tinnen und Frauen im 
Migrationsprozess, 
die häusliche Gewalt 
erfahren bzw. die in 
einer Zwangsehe le-
ben.  
 

• Vorhaltung speziali-
sierter Fachbera-
tungsangebote für 
Migrantinnen bei Ge-
walt 

• sukzessive Hinwir-
kung auf barrierefreie 
Zugänge 

MSGFuF, Abtei-
lung Familien und 
Frauen 

fortlaufend Förderung 
aus dem 
Landes-
haushalt 
in Koope-
ration mit 
den Trä-
gerverei-
nen/-ver-
bänden 
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Übergeordnetes Ziel:  
Der Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen, die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe erhalten, ist sichergestellt. 

(Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Artikel 11 Gefahren-
situationen und humanitäre Notlagen, Artikel 19 unabhängige Lebensführung, Artikel 22 Pri-
vatsphäre, Artikel 25 Gesundheit, Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung und Zugang zu In-
formationen und Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben u.a.m.) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

14 Der Katastrophenschutz 
für Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe ist 
angepasst und hier-
durch eine Verhinde-
rung bzw. Minimierung 
von Gefährdungen für 
die Bewohnerschaft und 
die Mitarbeitenden gesi-
chert. 

Abfrage bei den Leis-
tungserbringern für be-
sondere Wohnformen 
im Saarland, ob es für 
die jeweiligen 
Wohnstätten Gefähr-
dungsanalysen für den 
möglichen Eintritt von 
Naturkatastrophen wie 
z.B. Überflutungen oder 
Erdrutsche gibt; per-
spektivisch Gefähr-
dungsanalysen als 
zwingende Vorgabe zur 
Entscheidungsfindung 
der Standorte bei Neu- 
und Umbaumaßnah-
men  

MSGFuF, Ab-
teilung Sozia-
les 

ab 2021 
fortlaufend 

 

15 Alle Leistungserbringer 
der Eingliederungshilfe 
(SGB IX) sowie zur 
Überwindung besonde-
rer sozialer Schwierig-
keiten (SGB XII) haben 
ein „Schutzkonzept ge-
gen Gewalt und sexuel-
len Missbrauch“ vorge-
legt. 

Prüfung der Vorlage MSGFuF, Ab-
teilung Sozia-
les 

seit 
31.12.2019 
fortlaufend 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Der Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen, die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe erhalten, ist sichergestellt. 

(Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Artikel 11 Gefahren-
situationen und humanitäre Notlagen, Artikel 19 unabhängige Lebensführung, Artikel 22 Pri-
vatsphäre, Artikel 25 Gesundheit, Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung und Zugang zu In-
formationen und Artikel 30 Teilhabe am kulturellen Leben u.a.m.) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

16 In Einrichtungen nach § 
1a HeimG SL sind die 
Qualitätsanforderungen 
und Anzeigepflichten 
des HeimG SL sowie 
anschließender Verord-
nungen erfüllt. Diese 
sind 
• Verordnung über per-
sonelle Anforderungen 
• Mitwirkungsverord-
nung 
• Heimmindestbauver-
ordnung 

Überwachung der Ein-
richtungen im Rahmen 
der Regel- und Anlass-
prüfungen, unter ande-
rem zu 
• Förderung durch In-
formationen und Bera-
tung die Tätigkeit von 
bewohnerbezogenen 
Organen im Sinne der  
Mitwirkung 
• bewohnerbezogene 
Gespräche und Ab-
frage der Einrichtungen 
hinsichtlich der Ange-
bote der  Sozialen Teil-
habe 
• Sichtung individueller 
Hilfe- und Förderpläne 
• Sichtung von Pflege-
planungen und Pflege-
verläufe 
• Abfrage und Aufzei-
gen von Gewalt- und 
Schutzkonzepte 
• Beratung von Be-
troffenen als auch Ein-
richtungen bei Fällen 
von Gewalt und/oder 
sexueller Übergriffigkeit 
• Überprüfung der Kon-
zeptionen, Baupläne 
und Anzeige der Inbe-
triebnahme im Rahmen 
der heimrechtlichen 
Regelungen 
• Einhaltung der Infor-
mationspflicht nach §6 
HeimG SL des Trägers 
ggü. der Bewohner-
schaft, Beschwerdever-
fahren, 

MSGFuF, Be-
ratungs- und 
Prüfbehörde 
nach dem 
HeimG SL 

wiederkeh-
rend und 
anlassbe-
zogen 

im Rah-
men be-
stehender 
Haushalts-
ansätze 
umsetzbar 

 



 

124 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

 POLITISCHE UND RECHTLICHE TEILHABE – ART. 4 UND ART. 29 

Das Handlungsfeld politische und rechtliche Teilhabe bezieht sich insbesondere auf 

Artikel 4 Allgemeine Verpflichtungen und Artikel 29 Teilhabe am politischen und öffent-

lichen Leben der UN-BRK.  

3.11.1 SO IST ES AKTUELL 

3.11.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.8 Politische und Rechtliche Teilhabe 

enthalten. 

•  Der Zugang zu Informationen über das politische System und Geschehen sind eine 

Voraussetzung für eine wirksame politische und rechtliche Teilhabe. Auf Bundes-

ebene gibt es zahlreiche Informationen auch in Leichter Sprache oder Gebärden-

sprache. Für das Saarland sind grundlegende Informationen bspw. zur Arbeit der 

Landesregierung oder eines Ministeriums auf der Homepage www.saarland.de 

auch in Leichter Sprache hinterlegt. Das SBGG beinhaltet verschiedene Regelun-

gen im Hinblick auf eine barrierefreie Information und Kommunikation, die Leichte 

Sprache wird gestärkt. Ein Schwerpunkt im SBGG bildet die Barrierefreie Informa-

tionstechnik, die für alle öffentlichen Stellen des Landes verpflichtend gilt. Eine Be-

richtspflicht wurde eingeführt, eine Überwachungsstelle eingerichtet (s. Kapitel 

4.3.8.1.1). 

•  Im August 2020 hat der saarländische Landtag das Gesetz zur Schaffung eines 

inklusiven Wahlrechts beschlossen. Bisherige Wahlrechtsausschlüsse sind damit 

aufgehoben, die Stimmabgabe unter Hilfestellung einer anderen Person wurden 

geregelt. Bei der Landtagswahl 2017 waren 82 Prozent der Wahlräume barrierefrei 

zugänglich (s. Kapitel 4.3.8.1.2). 

•  Im Saarland gibt es auf unterschiedlichen Ebenen Beauftragte und Beiräte für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen. Hierzu gehören der Landesbeauf-

tragte, der Landesbeirat sowie Beauftragte auf kommunaler Ebene. Der Landes-

beirat wurde per Verordnung zur maßgeblichen Interessenvertretung der Men-

schen mit Behinderungen nach § 131 Abs. 2 SGB IX benannt. Darüber hinaus gibt 

es im Saarland sehr zahlreiche und vielfältige Organisationen, die sich mit und für 

http://www.saarland.de/
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Menschen mit Behinderungen engagieren und deren Interessen vertreten (s. Kapi-

tel 4.3.8.2). 

3.11.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Die folgenden Inhalte aus der Ressortumfrage mit Stand Juni 2020 geben einen Ein-

blick in die vergangene und aktuelle Arbeit der Ressorts zur Umsetzung des Landes-

aktionsplans 2012.  

•  Am 26. August 2020 hat der saarländische Landtag das Gesetz zur Schaffung ei-

nes inklusiven Wahlrechts beschlossen, welches Änderungen des Landtagswahl-

gesetzes, der Landeswahlordnung, des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kom-

munalwahlordnung beinhaltet. 

•  Mit dem Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetz (SBGG) wurde die 

Wahl des/der Landesbeauftragten sowie die Bestellung von kommunalen Beauf-

tragten und die Bildung von kommunalen Beiräten für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen geregelt. 

•  Die Stärkung der kommunalen Beauftragten über eine Anpassung des Kommunal-

selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) soll im Rahmen einer Arbeitsgruppe überprüft 

werden. 

•  Ein zeitgemäßer Schwerbehindertenausweis als handliche Plastikkarte wurde 

2013 eingeführt. 

Zur Beauftragung von Gebärdensprachdolmetschern wurde eine internetgestützte 

Plattform eingerichtet. Diese enthält eine Verlinkung zu Web-Seiten der Schriftdol-

metschung und der LAG Gebärdensprachdolmetscher 

(https://reha.shg-kliniken.de/index.php?id=5956; letzter Aufruf 22.10.2021). 

  

https://reha.shg-kliniken.de/index.php?id=5956
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3.11.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

Übergeordnetes Ziel:  
Die Mitbestimmung, Teilhabe und Interessenwahrnehmung bei der Gestaltung und Mitgestaltung po-
litischer Prozesse und Entscheidungen von Menschen mit Behinderungen ist gewährleistet.  

(Artikel 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben in Verbindung mit Artikel 4 Allgemeine 
Verpflichtungen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Die Interessen der 
Menschen mit Be-
hinderungen werden 
im Saarland über 
eine/einen unabhän-
gige/n, hauptamtli-
che/n Landesbeauf-
tragten für die Be-
lange von Menschen 
mit Behinderungen 
vertreten - Stärkung 
der Selbstbestim-
mung und Eigenver-
antwortung der/des 
Landesbeauftragten. 

• Schaffung der ge-
setzlichen Grundla-
gen in § 18 SBGG: 
Wahl durch den 
Landtag des Saar-
landes und unabhän-
gige Amtsführung  

• Anpassung der 
Landesbehinderten-
beiratsverordnung 
an das Gesetz 
  

MSGFuF, Abtei-
lung Soziales für 
Gesetzesänderung 

seit in 
Krafttreten 
des SBGG 
am 
06.09.2019  

Haus-
haltsmit-
tel Land-
tag 

2 In allen Gemeinden 
und Gemeindever-
bänden des Saarlan-
des wurden pflicht-
gemäß Beauftragte 
für die Belange von 
Menschen mit Be-
hinderungen bestellt. 
Zusätzlich können 
Beiräte für die Be-
lange von Menschen 
mit Behinderungen 
gebildet werden. 

Beratung der Kom-
munen. 

MIBS fortlaufend  
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Übergeordnetes Ziel:  
Die öffentlichen Stellen des Saarlandes haben ein Bewusstsein für die Wichtigkeit barrierefreier Kom-
munikation sowie die Kompetenz, diese umzusetzen. 

(Artikel 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben in Verbindung mit Artikel 8 Bewusstseins-
bildung, Artikel 9 Zugänglichkeit und Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung und Zugang zu 
Informationen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Informationen und For-
mulare werden barrie-
refrei zur Verfügung 
gestellt. 
Für Menschen mit Be-
hinderungen liegen be-
deutsame Informatio-
nen auch in Leichter 
Sprache vor. 

• Fortbildungsveranstal-
tung zur "Leichten Spra-
che" 
•  Veröffentlichung rele-
vanter Broschüren in 
Leichter Sprache  

alle Ressorts fortlaufend  

 

Übergeordnetes Ziel:  
Die Wahlen im Saarland sind inklusiv gestaltet. 

(Artikel 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Das inklusive Wahlrecht 
wird weiter umgesetzt. 

 

z.B. Bereitstellung von 
Stimmzettelschablonen 
für blinde oder sehbe-
hinderter Menschen 

MIBS laufend  
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Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen können ihre Rechten im Umgang mit Behörden und im Verwaltungs-
verfahren effektiv und gleichberechtigt wahrnehmen.  

(Artikel 29 Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben in Verbindung mit Artikel 9 Zugänglichkeit 
und Artikel 21 Recht der freien Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

5 Recht auf Verwendung 
von Gebärdensprache 
und 
anderen Kommunikati-
onsmitteln im Umgang 
mit Trägern öffentlicher 
Gewalt 

Gesetzliche Regelung 
in § 9 SBGG 

alle Ressorts, 
jeweils in ei-
gener Verant-
wortung 

seit 2019 
laufend 

 

6 Barrierefreie Gestaltung 
von Bescheiden, Vor-
drucken, etc. 

Laufende Umsetzung 
der gesetzlichen Vorga-
ben aus § 10 SBGG  

alle Ressorts, 
jeweils in ei-
gener Verant-
wortung 

seit 2019 
laufend 

 

7 Es gibt eine unabhän-
gige Schlichtungsstelle 
und ein geregeltes Ver-
fahren zur außergericht-
lichen Beilegung von 
Streitigkeiten zur Beför-
derung der Umsetzung 
des Benachteiligungs-
verbotes und insbeson-
dere der Barrierefrei-
heit. 

Laufende Umsetzung 
der gesetzlichen Vorga-
ben aus § 17 SBGG 
durch 
• Einrichtung der 
Schlichtungsstelle beim 
Sozialministerium 
• Regelung des Verfah-
rens der Schlichtungs-
stelle in der Schlich-
tungsverordnung  

MSGFuF, Ab-
teilung Sozia-
les 

seit 23.10. 
2020 lau-
fend 
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 VULNERABLE PERSONENGRUPPEN/MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN VULNERAB-

LEN LEBENSLAGEN 

Das Handlungsfeld vulnerable Personengruppen/Menschen mit Behinderungen in vul-

nerablen Lebenslagen bezieht sich auf die von der Monitoringstelle zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland benannten Personengruppen sowie 

– als Ergänzung – von Mädchen und Frauen mit Behinderungen (Art. 6 UN-BRK).11  

3.12.1 SO IST ES AKTUELL 

3.12.1.1 Überblick aus dem 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

Die ausführlichen Ergebnisse sind in Kapitel 4.3.9 Vulnerable Personengruppen / Men-

schen mit Behinderungen in vulnerablen Lebenslagen enthalten. 

•  Zu den vulnerablen Personengruppen bzw. Personen in potentiell vulnerablen Le-

benslagen gehören Menschen mit Mehrfachbehinderungen, Menschen mit Behin-

derungen in Einrichtungen, Menschen mit Behinderungen mit Migrationshinter-

grund, in Armut und in Wohnungslosigkeit. Für den Bericht wurden Frauen mit Be-

hinderungen als weitere potentiell vulnerable Gruppe berücksichtigt. Die Datenlage 

ist insgesamt sehr lückenhaft (s. Kapitel 4.3.9.1). 

•  In Bezug auf die Situation von Menschen mit Mehrfachbehinderungen wird auf den 

Zweiten Teilhabebericht der Bundesregierung abgestellt. Spezifische Daten für das 

Saarland liegen nicht vor (s. Kapitel 4.3.9.2). 

•  In Bezug auf die Situation von Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen wer-

den die zentralen Merkmale von Einrichtungen dargestellt und auf die Leistungs-

daten der Eingliederungshilfe und der Pflege im Saarland verwiesen. Im Dezember 

2019 erhielten 2.226 erwachsene Personen und zehn Kinder und Jugendliche sta-

tionäre Hilfen der Eingliederungshilfe in einer Einrichtung. 2013 waren es 3.629 

Erwachsene und 13 Kinder und Jugendliche. In Einrichtungen der vollstationären 

 

11 Die Begriffe „vulnerable Personengruppen“ und „vulnerable Lebenslagen“ werden parallel verwendet. Hiermit wird der Euro-

päischen Strategie der Vielfalt der Behinderungen und den Wechselwirkungen zwischen Beeinträchtigungen und umweltbeding-

ten Barrieren Rechnung getragen: Sie soll eine „intersektionale Perspektive“ fördern, bei der eine Mehrfachzugehörigkeit zu 

verschiedenen Identitäten oder einer schwierigen Lage eine besondere Aufmerksamkeit erfordert.  (Europäische Kommission; 

2021) 
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Dauerpflege wohnten 11.405 Personen, 1.274 davon waren unter 65 Jahre alt (s. 

Kapitel 4.3.9.3). 

•  Für die Menschen mit Behinderung und einem Migrationshintergrund identifiziert 

der Dritte Bundesteilhabebericht eine besondere Vulnerabilität in den Bereichen 

Familie und Soziales Netz, Bildung und Ausbildung, Erwerbstätigkeit und materielle 

Lebenssituation, Freizeit, Kultur und Sport. Spezifische Daten liegen keine vor (s. 

Kapitel 4.3.9.4). 

•  In Bezug auf Menschen mit Behinderungen in Armut liegen ebenfalls keine spezi-

fischen Daten vor. Es wird insbesondere auf die Teilhabeberichte des Bundes ver-

weisen. Im Saarland berücksichtigt der zweite Aktionsplan zur Armutsbekämpfung 

die Situation von Menschen mit Behinderungen (s. Kapitel 4.3.9.5). 

•  Auch zu wohnungslosen Menschen mit Behinderungen liegen keine spezifischen 

Daten vor. Mit der Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung zum 01. Ja-

nuar 2022 ist eine Verbesserung der Datenlage zu erwarten (s. Kapitel 4.3.9.6). 

3.12.1.2 Durchgeführte Maßnahmen aus dem Landesaktionsplan 2012 

Im Landesaktionsplan 2012 waren für diesen Bereich keine spezifischen Ziele und 

Maßnahmen benannt. 
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3.12.2 DAS SOLL ERREICHT WERDEN 

Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit Behinderungen in vulnerablen Lebenslagen erhalten Unterstützung. 

(UN-BRK übergreifend) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

1 Das Landes-Demo-
kratiezentrum setzt 
sich für ein respekt-
volles Zusammenle-
ben von Menschen 
unterschiedlicher Le-
benslagen, Herkunft, 
Kultur, Religion und 
für die Einhaltung 
der Menschenrechte 
in einer demokrati-
schen Gesellschaft 
ein.  

Das landesweit aus-
gebaute Netzwerk 
bietet Beratungen in 
Fällen von gruppen-
bezogener Men-
schenfeindlichkeit 
an.  Im Rahmen ei-
ner Erstberatung 
wird geklärt, welche 
Hilfs- und Unterstüt-
zungsleistungen er-
forderlich sind. 

MSGFuF, Landesde-
mokratiezentrum 

Fortlau-
fend 

Projektför-
derung  

 

Übergeordnetes Ziel:  
Menschen mit schwereren Behinderungen haben mehr Wahlmöglichkeiten für ihre Lebensführung 
und können in selbstbestimmteren Wohnformen leben.  

(Artikel 19 Unabhängige Lebensführung in Verbindung mit Artikel 31 Statistik und Datensammlung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

2 Es gibt eine Über-
sicht und Beratung 
über mögliche Fehl-
belegungen in Alten-
heimen, einer not-
wendigen Leistungs-
erbringung außer-
halb des Saarlandes 
sowie eine Prüfung 
und Beratung der Er-
gebnisse des Teilha-
besurveys. 

Befassung in der 
AG gem. § 94 Abs. 
4 SGB IX 

MSGFuF, Abteilung 
Soziales/Leistungs-
erbringer/Verbände 
für Menschen mit Be-
hinderungen 
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Übergeordnetes Ziel (Fortsetzung):  
Menschen mit schwereren Behinderungen haben mehr Wahlmöglichkeiten für ihre Lebensführung 
und können in selbstbestimmteren Wohnformen leben.  

(Artikel 19 Unabhängige Lebensführung in Verbindung mit Artikel 31 Statistik und Datensammlung) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

3 Die entsprechenden 
Angebote werden im 
Rahmen der AG zur 
Förderung und Wei-
terentwicklung der 
Strukturen der Ein-
gliederungshilfe 
gem. § 94 SGB IX 
auf Grundlage der 
verbesserten Daten-
lage beraten. 

Beratung in der AG 
gem. § 94 Abs. 4 
SGB IX 

MSGFuF, Abteilung 
Soziales//Leistungs-
erbringer/Verbände 
für Menschen mit Be-
hinderungen 

  

 

Übergreifendes Ziel: 
Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund erhalten Unterstützung. 

(UN-BRK übergreifend) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

4 Der Migrationsfach-
dienst "Integrations-
lotse“ bietet ein um-
fassendes Bera-
tungs- und Unterstüt-
zungsangebot für 
Menschen mit Migra-
tionshintergrund zur 
Integrationsförde-
rung. 

Die Kontaktauf-
nahme und Unter-
stützung nach Zu-
zug wird in vielen re-
levanten Bereichen 
sichergestellt. Die 
Zielgruppe umfasst 
alle neu zugewan-
derten Migrantinnen 
und Migranten. 

MSGFuF, Abteilung 
Familien 

fortlau-
fend 

Projektför-
derung  
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Übergeordnetes Ziel: 
Die Perspektive von Mädchen und Frauen mit Behinderungen wird gestärkt und bei der Entwicklung 
von Unterstützungsstrukturen berücksichtigt. 

(Artikel 23 Achtung der Familie in Verbindung mit Artikel 6 Frauen mit Behinderungen und Artikel 25 
Gesundheit)  

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

5 Es gibt Unterstüt-
zungsstrukturen für 
Paare mit Kinder-
wunsch, von denen 
insbesondere auch 
Menschen mit Behin-
derungen profitieren 
können. 

Implementierung ei-
nes neuen Förder-
programms zur Kin-
derwunschbehand-
lung ab 2022. Ziel 
der Förderung ist 
insbesondere, 
Paare mit einem bis-
lang unerfüllten Kin-
derwunsch dabei zu 
unterstützen, die In-
anspruchnahme me-
dizinischer Maßnah-
men der assistierten 
Reproduktion zu fi-
nanzieren. Derzeit 
Erarbeitung/Erlass 
der Landes-Förder-
richtlinie in Abstim-
mung mit dem MFE 
und dem Rech-
nungshof; Schaffung 
der administrativen, 
personellen und 
technischen Voraus-
setzungen beim 
LAS als vorgesehe-
ner Bewilligungsbe-
hörde.   

MSGFuF, Abteilung 
Familien/LAS 

Beginn 
des För-
derpro-
gramms 
voraus-
sichtlich 
in 2022  

Für die 
Durchfüh-
rung des 
Förderpro-
gramms 
ist im HH-
Plan 
2021/2022 
des SL ein 
begrenz-
tes Mittel-
budget 
einge-
stellt.  
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Übergeordnetes Ziel: 
Wohnungslose Menschen mit Behinderungen können Unterstützung erhalten. 

(UN-BRK übergreifend) 

Nr. Konkretes Ziel Maßnahmen  Zuständigkeit Laufzeit Finanzie-
rung 

6 Wohnungslose Men-
schen erhalten mög-
lichst schnell ein An-
gebot für Wohnraum 
und weiterführende 
Maßnahmen. (Hou-
sing First – Wohnen 
zuerst). Dieses steht 
grundsätzlich auch 
den wohnungslosen 
Menschen mit Behin-
derungen offen. 

Mit dem Modellpro-
jekt Housing First 
wird ein neuer An-
satz u.a. zur Lösung 
der Schnittstellen-
problematik zwi-
schen Sucht-, Ein-
gliederungs- und 
Wohnungslosenhilfe 
im Saarland erprobt. 

 

• Landesförderung 
des Modellprojekts 
in Kooperation mit 
der Diakonie Saar 

• Wohnraum sofort 
• weiterführende 
Maßnahmen (z.B. 
Betreuung, Tages-
strukturierung) wer-
den zwar forciert an-
geboten, die An-
nahme ist jedoch 
freiwillig. 

MSGFuF, Abteilung 
Soziales 

laufendes 
Projekt 

Projektfi-
nanzie-
rung 

7 Es gibt für woh-
nungslose Men-
schen bedarfsorien-
tierte Hilfen wie bei-
spielsweise Street-
work, Tagestreffs, 
Notschlafstellen, am-
bulant betreute 
Wohnmöglichkeiten 
sowie stationäre und 
längerfristige Wohn-
möglichkeiten, die 
grundsätzlich auch 
den wohnungslosen 
Menschen mit Behin-
derungen offenste-
hen. 

Abschluss der Ver-
einbarungen mit 
Leistungserbringern 

MSGFuF, Abteilung 
Soziales 

fortlau-
fend 

im Rah-
men be-
stehender 
Haus-
haltsan-
sätze 

 



 

135 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

 DER 6. LANDESPLAN ZUR LEBENSSITUATION VON MENSCHEN MIT BEHINDE-

RUNGEN 

Das Saarland kommt mit dem vorliegenden 6. Landesplan zur Lebenssituation von 

Menschen mit Behinderungen seiner Pflicht zur Vorlage eines Landesbehinderten-

plans nach § 24 Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz (SBGG) sowie den 

Anforderungen des Artikel 31 UN- Behindertenrechtskonvention zu Statistik und Da-

tensammlung nach. 

Der 6. Landesplan schreibt damit den 5. Plan aus dem Jahr 2012 fort und wurde 

2020/2021 in dem verzahnten Prozess „Saarland inklusiv“ gemeinsam mit dem Lan-

desaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entwickelt und in 

dem hier vorliegenden Bericht „Saarland-inklusiv“ zusammengeführt. 

Kapitel 4 ist wie folgt aufgebaut: 

In Kapitel 4.1 werden die vorrangig verwendeten Datenquellen im Überblick vorge-

stellt. 

In Kapitel 4.2 wird das dem Bericht zugrunde liegende Verständnis von Behinderung 

erläutert und grundlegende Angaben zu der Bevölkerung und den Menschen mit Be-

hinderungen im Saarland als Ergebnis verschiedener Datenquellen dargestellt. 

Kapitel 4.3 stellt die Situation von Menschen mit Behinderungen in unterschiedlichen 

Lebensbereichen dargestellt. Jeder Lebensbereich beginnt mit einem Überblick, wel-

cher unter Bezug auf die einschlägigen Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention 

die zentralen Ergebnisse der jeweiligen Unterkapitel enthält.  
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 DATENGRUNDLAGEN 

Der 5. Landesplan aus dem Jahr 2012 wurde im Rahmen einer Hintergrundanalyse 

mit verschiedenen aktuellen Anforderungen an Berichte zur Lebenssituation von Men-

schen mit Behinderungen abgeglichen. Orientierungspunkt war insbesondere der 

zweite Teilhabebericht des Bundes12 , der sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen 

mit Behinderung orientiert. Ausgehend hiervon wurde mit dem Projektbeirat ein Anfor-

derungskatalog an den 6. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

beraten. 

Ausgangspunkt des Landesplans ist Artikel 31 Statistik und Datensammlung der UN-

BRK und damit die menschenrechtliche Teilhabesituation. Der Bezugspunkt der Daten 

ist – soweit möglich – der Vergleich zur dem 5. Landesplan aus dem Jahr 2012 sowie 

zu bundesweiten Daten. Wo möglich wurde bei den Grunddaten und relevanten Merk-

malen das Geschlecht sowie eine ausländische Staatsangehörigkeit13  dargestellt. 

Folgende Datenquellen wurden dem Bericht in den jeweiligen Lebensbereichen 

schwerpunktmäßig zu Grunde gelegt: 

•  Schwerbehindertenstatistik: Angaben zu Menschen mit amtlich anerkannter Behin-

derung (GdB ab 50); Datenhalter: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 

zweijährliches Erscheinen, zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich 2019 auswert-

bar 

•  Statistik anerkannter Behinderung: Anerkennungsverfahren als Datenquelle (wie 

Schwerbehindertenstatistik), aber auch Auswertungen für Personen mit GdB unter 

50 sowie in jährlichen Abständen möglich; Datenhalter: Landesamt für Soziales 

Saarland, zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich 2019 auswertbar 

•  Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik: Angaben zu Menschen mit Schwerbehin-

derung auf dem Arbeitsmarkt; Datenhalter: Bundesagentur für Arbeit, zum Be-

richtszeitpunkt bis einschließlich 2019 bzw. teilweise 2020 auswertbar 

 

12 Zwischenzeitlich wurde der Dritte Teilhabebericht des Bundes veröffentlicht, welcher auf die gleichen Lebensbereiche zurück-

greift. 

13 Die Staatsangehörigkeit ist nicht gleich zu setzen mit einem Migrationshintergrund und damit einer potentiell vulnerablen Le-

benssituation. Da der Migrationshintergrund in den verwendeten Statistiken jedoch nicht als Merkmal ausgewiesen wird, bietet 

die erfasste Staatsangehörigkeit zumindest einen möglichen Bezug.  
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•  Grundsicherungsstatistik nach SGB II: Angaben zu Personen und Bedarfsgemein-

schaften mit Bezug von Mindestsicherungsleistungen; Datenhalter: Bundesagentur 

für Arbeit, zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich 2020 auswertbar 

•  Sozialhilfestatistik: insbesondere Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach Ka-

pitel 4 und Eingliederungshilfe nach Kapitel 6 SGB XII; Datenhalter: Statistische 

Ämter des Bundes und der Länder, zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich 2019 

auswertbar 

•  Kinder- und Jugendhilfestatistik: insbes. Angaben zu den Empfängerinnen und 

Empfängern der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendli-

che nach § 35a SGB VIII und zu Einrichtungen; Datenhalter: Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder, zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich 2019 auswertbar 

•  Schulstatistik: insbes. Angaben zu Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago-

gischer Förderung; Datenhalter: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 

zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich Schuljahr 2019/2020 auswertbar 

•  Statistiken des Landesamtes für Soziales Saarland zu Kindern mit Behinderungen 

in vorschulischen Kindertageseinrichtungen und Leistungen der Frühförderung, 

zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich 2019 auswertbar 

•  Pflegestatistik: insbesondere Angaben zu Menschen mit Pflegebedarf nach SGB 

XI, Datenhalter: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, zweijährliches Er-

scheinen, zum Berichtszeitpunkt bis einschließlich 2019 auswertbar 

Diese Datenquellen beziehen sich auf unterschiedliche Personengruppen und unter-

schiedliche Merkmale. Zudem können sich die zeitlichen Bezugspunkte unterschei-

den. Wenn möglich und sinnvoll wurden Zeitreihenberechnungen ab 2012, dem Zeit-

punkt des letzten Landesplans zur Situation von Menschen mit Behinderungen, vor-

genommen. 

Die Mikrodatensätze aus regelmäßig durchgeführten Bevölkerungs- und Haushaltsbe-

fragungen (Mikrozensus und Sozio-ökonomisches Panel SOEP) sind aufgrund der be-

grenzten Stichprobengröße für das Saarland nicht aussagekräftig und wurden nicht 

berücksichtigt.     

•  Der Mikrozensus wird jährlich von den Statistischen Ämtern der Länder erhoben, 

enthielt bisher aber nur in vierjährlichen Abständen Angaben zu Behinderung (seit 
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2018 jährlich). Es werden bundesweit rund 800.000 Datensätze in Privathaushal-

ten erfasst (1 %-Stichprobe). Angaben zur Lebenssituation in Heimen fehlen. Men-

schen, die in besonderen Wohnformen leben, sind nicht erfasst. Behinderungsspe-

zifische Merkmale werden nicht sehr differenziert erhoben. 

•  Das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) wird jährlich vom Deutschen Institut für 

Wirtschaftsforschung Berlin in Kooperation mit Infratest Sozialforschung erhoben. 

Enthalten sind Angaben zu amtlich anerkannter Behinderung, chronischen Erkran-

kungen in Kombination mit Einschränkungen alltäglicher Aktivitäten. Der Stichpro-

benumfang ist mit bundesweit rund 30.000 Befragungspersonen begrenzt. Im 

Saarland leben rund ein Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung. Selbst unter 

der Annahme, dass Menschen mit anerkannter Behinderung entsprechend ihren 

Anteils an der Bevölkerung in Befragung des SOEP einbezogen wären, läge die 

Stichprobengröße unter 50. Damit sind aus dieser Datenquelle keine Daten nutz-

bringend verwertbar. 

Zwischen 2017 und 2021 wird eine Repräsentativbefragung von Menschen mit und 

ohne Behinderungen im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

durchgeführt: der sogenannte Teilhabesurvey. Hierbei wurden auch Menschen mit Be-

hinderungen, die in Einrichtungen leben, schwer erreichbar oder schwer befragbar 

sind, mit einbezogen. 

Die Ergebnisse der Studie konnten in diesem Landesplan zur Situation von Menschen 

mit Behinderungen noch nicht berücksichtigt werden, der Abschlussbericht wurde für 

Ende 2021 angekündigt. Die Einbeziehung des Teilhabesurveys sollte bei einer wei-

teren Fortschreibung des Landesplans geprüft werden – erwartet wird eine verbes-

serte Datenlage und insbesondere eine Verdeutlichung der Perspektive von Menschen 

mit Behinderungen in verschiedenen Handlungsfeldern. 

  



 

139 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

 MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IM SAARLAND 

Dieses Kapitel beinhaltet die statistischen Ergebnisse zu Menschen mit Behinderun-

gen, beginnend mit einer Heranführung an den Begriff der Behinderung (Kapitel 4.2.1) 

und einer Darstellung ausgewählter Grunddaten zu der saarländischen Gesamtbevöl-

kerung (Kapitel 4.2.2). Anschließend werden die Daten der Schwerbehindertenstatistik 

sowie die Leistungsdaten der Eingliederungshilfe nach SGB IX dargestellt (Kapitel 

4.2.3). 

Überblick 

UN-BRK: Artikel 1 

•  Die UN-BRK greif auf ein dynamisches und offenes Verständnis von Behinderung 

zurück. Eine Funktionsbeeinträchtigung wird in Wechselwirkung mit anderen Fak-

toren gebracht. Je nach Kontext stehen unterschiedliche Dimensionen im Vorder-

grund.  

•  Ende 2019 lebten 986.887 Menschen im Saarland, das sind 0,7 Prozent weniger 

Menschen als 2012. Die Zahl der älteren Menschen ab 65 Jahren stieg seit 2012 

kontinuierlich an. 

•  Zum 31.12.2019 besaßen 103.028 Einwohnerinnen und Einwohner des Saarlan-

des einen Schwerbehindertenausweis, das sind elf Prozent mehr als 2011. Je 

1.000 Einwohnerinnen und Einwohner besaßen im Saarland 104 Personen einen 

Schwerbehindertenausweis, in Deutschland waren es 95 Personen.  

•  Im Dezember 2019 erhielten rund 12.800 Personen Leistungen der Eingliederungs-

hilfe, das sind elf Prozent mehr als 2013. Je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 

erhielten im Saarland zehn Personen Leistungen der Eingliederungshilfe, in 

Deutschland waren es elf Personen. 
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4.2.1 VERSTÄNDNIS VON BEHINDERUNG 

UN-Behindertenrechtskonvention 

Artikel 1 Abs. 2 

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, 

seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwir-

kung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Beauftragte der Bundesregierung für 

die Belange behinderter Menschen 2009, S. 8) 

Das in der UN-Behindertenrechtskonvention verfasste dynamische, offene und sich 

weiterentwickelnde Verständnis von Behinderung sieht in einer Behinderung keine in-

dividuelle Eigenschaft einer Person, sondern betont die Wechselwirkungen zwischen 

der Beeinträchtigung einer Person und den einstellungs- und umweltbedingten Barri-

eren, die an der „vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-

schaft“ hindern können. (vgl. Welke 2012; Beauftragte der Bundesregierung für die 

Belange behinderter Menschen 2009) 

Konzeptionell wird hierbei das bio-psycho-soziale Modell der ICF der Weltgesundheits-

situation Bezug aufgegriffen (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation 

und Information 2005). Die ICF unterscheidet zwischen dem Vorliegen einer Beein-

trächtigung der Funktionsfähigkeit (medizinischer Aspekt), welche in Wechselwirkung 

mit Umweltfaktoren zu einer Behinderung im Sinne einer eingeschränkten Teilhabe 

führen kann (sozialer Aspekt). Der Dritte Teilhabebericht der Bundesregierung führt 

diese Überlegungen aus und unterscheidet die verschiedenen Perspektiven, die hier-

mit verbunden sind14  und die in einer Darstellung von Egen und Gutenbrunner skizziert 

wurden: 

 

14 Siehe hierzu auch den Dritten Teilhabebericht der Bundesregierung (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

2021.) 
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Abbildung 1 ICF-orientierte Begriffsverständnisse in Anlehnung an den Dritten Teilhabebericht des Bundes, 2021 

 

Quelle: Egen, Gutenbrunner in RP Reha 3/2021 

In Bezug auf die soziale Dimension von Behinderung und die darin beachtete Wech-

selwirkung einer Beeinträchtigung mit Barrieren ist zu beachten, dass diese Barrieren 

im Sinne der ICF auch in fehlenden Förderfaktoren (z.B. fehlenden Hilfsmitteln, feh-

lender Assistenz…) bestehen können. Die juristische Dimension wiederum ist bedeut-

sam, da hierüber Nachteilsausgleiche und (sozialrechtliche) Leistungsansprüche ge-

klärt werden können und müssen – eine stärkere Operationalisierung des dynami-

schen Verständnisses von Behinderung scheint hierfür notwendig und kommt bspw. 

in der Versorgungsmedizinverordnung zur Geltung.15  (Egen und Gutenbrunner 2021, 

S. 32–41; vgl. Ouko 2015) 

In den ersten Abschließenden Bemerkungen forderten die Vereinten Nationen 

Deutschland auf, den in der Bundesrepublik verankerten rechtlichen Begriff von Be-

hinderung anzupassen (Ouko 2015, S. 2) – mit Verabschiedung des Bundesteilhabe-

gesetzes im Dezember 2016 ist dies in § 2 Abs. 1 SGB IX umgesetzt worden – die 

juristische Dimension hat sich verändert: 

 

15 Die Verordnung wird aktuell – so das BMAS - teilhabeorientiert überarbeitet: https://www.bmas.de/DE/Soziales/Versorgungs-

medizin/Ueberarbeitung-der-Versorgungsmedizin-Verordnung/ueberarbeitung-der-versorgungsmedizin-verordnung-art.html 
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Sozialgesetzbuch IX 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1)  „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-

schaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine 

Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand 

von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Be-

hinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.“ 

Das SBGG bezieht sich ebenfalls auf das wechselseitige Verständnis von Beeinträch-

tigung und Barrieren in der Umwelt der UN-BRK:  

Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz 

§ 3 Menschen mit Behinderungen 

„Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die langfris-

tige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie 

in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichbe-

rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Als langfristig gilt ein Zeit-

raum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert“. 

Für den vorliegenden Bericht wird der Begriff „Menschen mit Behinderungen“ im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention verwendet. Je nach Kontext stehen dabei unter-

schiedliche Dimensionen im Vordergrund und werden entsprechend erläutert. 

4.2.2 BEVÖLKERUNG IM SAARLAND 

Die Auswertungen im Rahmen der Routineberichterstattung (s. Kapitel 4.2.3) werden 

für eine bessere Einordnung der Ergebnisse an einigen Stellen in Beziehung zu der 

Gesamtbevölkerung des Saarlandes gesetzt. Um dies zu erleichtern, werden in die-

sem Kapitel ausgewählte Grunddaten der saarländischen Bevölkerung aus der Bevöl-

kerungsstatistik des Bundes dargestellt.  

Im Saarland lebten zum 31.12.2019 986.887 Einwohnerinnen und Einwohner (EW), 

etwa die Hälfte davon waren Männer (49 %), die Hälfte Frauen (51 %). Damit ist die 
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Zahl der Einwohnerschaft seit dem letzten Landesplan zur Situation von Menschen mit 

Behinderungen aus dem Jahr 2012 um 0,7 Prozent zurückgegangen. Deutschlandweit 

nahm die Bevölkerung um drei Prozent ab. Das Geschlechterverhältnis blieb im Saar-

land konstant, der Ausländeranteil ist von acht auf elf Prozent gestiegen (vgl. BRD: 12 

%). 

Die Altersgruppen entwickelten sich unterschiedlich: Während die Einwohnerzahl in 

den mittleren Altersgruppen abnahm, stieg die Zahl der älteren Menschen ab 65 Jah-

ren seit 2012 kontinuierlich an, die Zahl der Kinder bis 5 Jahre seit 2015. 

Abbildung 2 Bevölkerung Saarland nach Altersgruppen, absolut, 2012-2019 

  

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

4.2.3 MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IM SAARLAND 

Für eine Annäherung an die Grunddaten von Menschen mit Behinderungen kann auf 

unterschiedliche Datenquellen zurückgegriffen werden, beispielsweise 

•  die Schwerbehindertenstatistik, 

•  die Eingliederungshilfestatistik, 

•  die Statistik Berufliche Rehabilitation, 

•  die Leistungsdaten der medizinischen Rehabilitation sowie 
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•  die Pflegestatistik.16   

Jede Datenquelle bezieht sich auf unterschiedliche Dimensionen von Behinderung, sie 

lassen sich nicht systematisch zusammenführen: 

Eine Person kann mehreren Teilgruppen angehören oder nur einer, das Vorliegen ei-

ner anerkannten (Schwer-)Behinderung ist keine Voraussetzung für den Leistungsbe-

zug der Pflege, der Eingliederungshilfe, der beruflichen oder medizinischen Rehabili-

tation oder umgekehrt. Und es wird Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention geben, die sich in keinerlei Leistungsbezug befinden 

und somit auch in keiner Statistik erfasst werden. Die Gründe für einen fehlenden Leis-

tungsbezug bzw. einer fehlenden anerkannten (Schwer-)Behinderung können dabei 

vielfältig sein: fehlendes Wissen über die Möglichkeiten und Ansprüche,  eine befürch-

tete Ausgrenzung, Schamgründe oder fehlende Motivation können beispielsweise 

dazu führen, dass erst gar keine entsprechenden Anträge gestellt werden (siehe auch 

Anhang in Kapitel 8). Die dargestellten Daten bilden dementsprechend nicht die Ge-

samtheit der Menschen mit Behinderungen ab. 

Im Folgenden werden die Personenkreise der Menschen mit einer anerkannten 

(Schwer-)Behinderung sowie die Leistungsbeziehenden der Eingliederungshilfe im 

Überblick vorgestellt, da auf diese in mehreren Handlungsfeldern Bezug genommen 

wird. Angaben zu den weiteren Personenkreisen werden unter Berücksichtigung spe-

zifischer Aspekte in den einzelnen Handlungsfeldern erläutert. 

4.2.3.1 Schwerbehindertenstatistik 

Nach § 2 Abs. 2 SGB IX sind Menschen im Sinne des SGB IX, Teil 3 schwerbehindert, 

„wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren 

Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeits-

platz im Sinne des § 156 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben“ 

(SGB IX).  

 

16 Systematisch wird die Situation pflegebedürftiger Personen in der Regel im Rahmen von altersspezifischen Planungen darge-

stellt und analysiert. Die Daten der Pflegestatistik werden in diesem Bericht herangezogen, da pflegebedürftige Personen oft-

mals Einschränkungen im Alltag haben und ebenso von Unterstützungsleistungen und einer barrierefreien Umwelt profitieren. 

Darüber hinaus lassen sich hierüber Aussagen zur Versorgungssituation auch jüngerer pflegebedürftiger Personen generieren. 
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Eine Schwerbehinderung wird nur auf Antrag der Person geprüft und festgestellt. Die 

Schwere einer vorliegenden Behinderung wird dabei mit dem Grad der Behinderung 

(GdB) ausgedrückt: ab einem GdB von 50 gilt die Person als schwerbehindert.  

Es liegen zwei Datenquellen zu Menschen mit einer (Schwer-)Behinderung vor: Das 

Landesamt für Soziales erfasst Personen, die eine festgestellte Behinderung unab-

hängig von dem GdB oder dem Vorhandensein eines Schwerbehindertenausweises 

haben. 

In der Schwerbehindertenstatistik des Bundes werden nur Personen mit einem 

GdB ab 50 erfasst, die auch einen Schwerbehindertenausweis beantragt und erhalten 

haben. Für diese Personengruppe liegen alters- und schädigungsbezogene Daten vor, 

zudem ist ein Vergleich mit der BRD möglich. 

Gemäß den Daten des Landesamtes für Soziales gab es im Saarland zum 31.12.2019 

214.596 Menschen mit einer festgestellten Behinderung, das sind 22 Prozent der Ge-

samtbevölkerung und 20 Prozent mehr Menschen mit einer festgestellten Behinderung 

als im Jahr 2014. Der Anteil der Frauen mit einer anerkannten Behinderung liegt mit 

etwa 46 Prozent niedriger als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung (51 %).  

59 Prozent dieser 214.596 Personen hatten einen GdB zwischen 50 und 100 und da-

mit eine anerkannte Schwerbehinderung, 41 Prozent hatten einen GdB unter 50. 

Der Anteil der ausländischen schwerbehinderten Personen lag seit 2014 konstant zwi-

schen 4,3 und 4,7 Prozent und damit deutlich unter ihrem Anteil an der Gesamtbevöl-

kerung (11 %). 

Gemäß der Schwerbehindertenstatistik des Bundes besaßen zum 31.12.2019 

103.028 Einwohnerinnen und Einwohner des Saarlandes einen Schwerbehinderten-

ausweis, zum 31.12.2011 waren es noch 91.533 Personen (+11 %). 1.848 davon wa-

ren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (2 %), 36.241 Personen waren zwischen 

18 und 64 Jahre alt (35 %), 64.939 Personen waren 65 Jahre oder älter (63 %). Bezo-

gen auf die Zahl der Einwohnerschaft besaßen im Saarland 104 Personen je 1.000 

Einwohnerinnen und Einwohner einen Schwerbehindertenausweis, in Deutschland 

waren es 95 Personen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die untenstehende 

Darstellung zeigt, dass es zum Stichtag im Saarland in den jüngeren Altersgruppen 
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geringfügig weniger Personen, in der ältesten Altersgruppe dafür mehr Personen mit 

einem Schwerbehindertenausweis gab als in Deutschland. 

Abbildung 3 Personen mit einem Schwerbehindertenausweis je 1.000 EW, SL – BRD, 2019 

 

Quelle: Schwerbehindertenstatistik des Bundes, Berechnung und Darstellung transfer 

Die Altersverteilung zeigt, dass eine (Schwer-)Behinderung mit zunehmendem Alter 

wahrscheinlicher wird. Dies wird auch über die in der Statistik erfassten Ursachen der 

schwersten Behinderung verdeutlicht: eine angeborene Behinderung wurde im Saar-

land in knapp drei Prozent als Ursache für die schwersten Behinderungen angegeben, 

allgemeine Krankheiten (einschließlich Impfschaden) waren in 94 Prozent der Fälle die 

am häufigsten genannte Ursache. Die Zahlen für Deutschland bewegen sich auf einem 

ähnlichen Niveau. 

Die Daten des Landesamtes für Soziales ermöglichen einen differenzierteren Blick auf 

Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung: Zum 31.12.2019 hatten 198 Kinder bis 

5 Jahre einen Schwerbehindertenausweis, 2014 waren es 162 Kinder (+22 %) – aller-

dings ist ihr Anteil an der gesamten Altersgruppe konstant bei rund 0,4 Prozent geblie-

ben. In der Gruppe der 6- bis 17-Jährigen hatten 1.061 Kinder und Jugendliche einen 

Schwerbehindertenausweis. Zugleich stieg ihr Anteil an der gesamten Altersgruppe 

von 0,9 Prozent in 2014 auf 1,2 Prozent im Dezember 2019. 

Die der anerkannten Schwerbehinderung zugrundeliegenden Beeinträchtigungen ge-

hen am häufigsten auf Schädigungen innerer Organe bzw. Organsysteme zurück (26 

0  -  17  Jahre 18  -  64  Jahre ab  65  Jahre Gesamt
Saarland  je  1.000  EW 13 60 273 104
Deutschland  je  1.000  EW 14 62 251 95

0

50

100

150

200

250

300



 

147 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

%), gefolgt von Funktionseinschränkungen im Bereich der Wirbelsäule/des Rump-

fes/des Brustkorbes (20 %).  

Abbildung 4 Personen mit einem Schwerbehindertenausweis nach Art der Behinderung, prozentual, 2019 

 

Quelle: Schwerbehindertenstatistik des Bundes, Berechnung und Darstellung transfer 

4.2.3.2 Leistungsbeziehende der Eingliederungshilfe 

Der leistungsberechtigte Personenkreis der Eingliederungshilfe wurde bisher in § 53 

SGB XII bzw. § 99 SGB IX i.V. mit § 53 SGB XII und §§ 1 - 3 der Eingliederungshilfe-

Verordnung beschrieben. Demnach erhalten Menschen mit einer Behinderung, die we-

sentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben eingeschränkt sind, Leistun-

gen der Eingliederungshilfe. Mit dem im Juni 2021 beschlossenen Teilhabestärkungs-

gesetz wird der Personenkreis neu gefasst. Die „wesentliche Behinderung“ bezieht 

sich dann nicht mehr auf die Fähigkeit einer Person zur Teilhabe, sondern auf die we-

sentliche Einschränkung der gleichberechtigten Teilhabe an sich (§ 99 SGB IX) und 

schließt hiermit direkt an das neue Verständnis von Behinderung an (s. Kapitel 4.2.1). 

Um Leistungen der Eingliederungshilfe zu erhalten ist eine Antragsstellung erforder-

lich. 

Es liegen zwei Datenquellen zu den Leistungen der Eingliederungshilfe vor: Das Lan-

desamt für Soziales führt eine Statistik nach den unterschiedlichen Leistungsarten, 
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über die Daten der Sozialhilfestatistik des Bundes ist ein Vergleich zum Leistungsge-

schehen in Deutschland möglich. 

Gemäß den Daten des Landesamts für Soziales erhielten im Dezember 2019 insge-

samt 12.107 (+11 % im Vergleich zu 2013) Personen Leistungen der Eingliederungs-

hilfe in Zuständigkeit des Saarlandes. 2013 waren es 10.861 Personen. (Landesamt 

für Soziales, 2020)  

Die Sozialhilfestatistik weist in Summe abweichende Daten aus. Demnach erhielten 

zum Jahresende 2019 9.553 Personen Leistungen der Eingliederungshilfe, 40 Prozent 

davon waren Frauen, fünf Prozent hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit. (Sta-

tistisches Amt Saarland, 2021) 

Bezogen auf die Einwohnerzahl erhielten im Saarland zehn Personen je 1.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohner Leistungen der Eingliederungshilfe, in Deutschland wa-

ren es elf Personen. 

Angaben zu den einzelnen Leistungsarten werden in den jeweiligen Handlungsfeldern 

vorgenommen. Dort wird auf die differenzierteren Daten des Landesamts für Soziales 

zurückgegriffen. 
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 TEILHABESITUATION UND PLANUNG IN DEN LEBENSBEREICHEN 

4.3.1 BETREUUNG, ERZIEHUNG, BILDUNG 

Dieses Handlungsfeld beinhaltet die statistischen Ergebnisse zur Situation von Kin-

dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderungen und beinhaltet An-

gaben für die frühkindliche Bildung (Kapitel 4.3.1.1) und den schulischen (Kapitel 

4.3.1.2) Bereich sowie für Ausbildung und Studium (Kapitel 4.3.1.6).  

Je nach Lebensabschnitt stehen dabei unterschiedliche Aspekte von Bildung, Betreu-

ung und Erziehung im Vordergrund. 

Überblick 

UN-BRK: Artikel 7, Artikel 24 

•  Im Dezember 2019 gab es insgesamt 561 Kinder, die mit Unterstützung einer heil-

pädagogischen Maßnahme der Eingliederungshilfe nach SGB IX eine Kita im Saar-

land besuchten. Das sind 43 Prozent mehr als im Dezember 2013. 75 Prozent der 

Kinder besuchten einen Regelkindergarten, das ist deutlich mehr als noch im Jahr 

2013 (60 %). Leistungen der Frühförderung erhielten im Dezember 2019 1.654 Kin-

der. Das sind fünf Prozent weniger als 2013 (vgl. Kapitel 4.3.1.1). 

•  2014 hat der saarländische Landtag das Schulordnungsgesetz verabschiedet: Seit 

dem Schuljahr 2016/2017 ist die Regelschule der Regelförderort für alle Kinder. 

Die Regelschulen werden durch Förderzentren sonderpädagogisch unterstützt. 

Eine formale sonderpädagogische Überprüfung ist nur noch notwendig, wenn von 

den Eltern eine Förderschule als Förderort gewählt wurde. Die Exklusionsquote als 

Anteil der Schülerinnen und Schüler in einer Förderschule lag im Schuljahr 

2019/2020 im Saarland bei 4,5 Prozent, 2011 lag der Wert bei 4,2 Prozent.17  Bun-

desweit lag die Exklusionsquote 2019 bei 4,2 Prozent (vgl. Kapitel 4.3.1.2). 

•  Im Jahr 2019 bildeten die Betriebe mit mindestens 20 Arbeitsplätzen im Saarland 

66 schwerbehinderte Auszubildende aus, 2014 waren es 69 Auszubildende. Im 

 

17 Aktualisierung: Die zwischenzeitlich vorhandenen Zahlen von 2020/2021 weisen einen Rückgang der Förderschulbesuchs-

zahl um 1,6 % bei nahezu gleichbleibender Gesamtschülerzahl aus. Bei der Exklusionsquote werden auch SuS im Förder-

schwerpunkt Kranke berücksichtigt, die keine SuS von Förderschulen sind, sondern zusätzliche und temporäre Unterstützung 

durch Krankenhaus- und Hausunterricht erhalten. (MBK, 06/2021) 
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Kontext Übergang Schule – Beruf haben im Jahr 2019 im Rahmen der beruflichen 

Ersteingliederung 197 junge Menschen eine berufsvorbereitende Bildungsmaß-

nahme und 194 eine außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahme der Bundesagentur 

für Arbeit begonnen. Eine Ausbildung für Menschen mit Behinderungen nach § 66 

BbiG/42r HWO absolvierten zum 31.12.2019 303 Personen, das sind 1,9 Prozent 

aller Auszubildenden im Saarland, bundesweit waren es 1,5 Prozent (vgl. Kapitel 

4.3.1.6.1). 

•  Zum Wintersemester 2019/2020 gab es insgesamt 31.329 Studierende im Saar-

land. Saarlandspezifische Daten im Hinblick auf Studierende mit Behinderungen 

liegen nicht vor (vgl. Kapitel 4.3.1.6.2). 

4.3.1.1 Kinder mit Behinderungen in der frühkindlichen Bildung 

Für Kinder mit Behinderungen gibt es im Saarland im Wesentlichen drei Möglichkeiten 

zur Teilnahme an frühkindlichen Bildungsangeboten: 

1.  „Einzelintegration in der Regeleinrichtung vor Ort mit zusätzlicher Unterstützung 

durch Fachkräfte der Arbeitsstellen für Integrationshilfen oder Frühförderung Plus 

oder anderen unterstützenden Institutionen, 

2.  Integrative Gruppen in Regeleinrichtungen, 

3.  Integrative Gruppen in Fördereinrichtungen“18 . 

Das Landesamt für Soziales erfasst Daten zu den Kindern, die mit Unterstützung der 

Eingliederungshilfe eine Kindertagesstätte besuchen. 

Im Jahr 2020 gab es im Saarland rund 470 Regelkindertagesstätten (Kitas). (Saarland 

- Frühkindliche Bildung und Betreuung; letzter Aufruf 20.12.2020) und 20 ausgewie-

sene integrative Kindertagesstätten bzw. Förderkindergärten. Leistungen der Frühför-

derung werden aktuell von 14 Leistungserbringern angeboten (Email Landesamt für 

Soziales 22.12.2020). Darüber hinaus bietet das bei der Marienhausklinik St. Josef 

Kohlhof angesiedelte Sozialpädiatrische Zentrum ambulante und stationäre Unterstüt-

zung für Familien sowie weitere Leistungen bspw. für Kindergärten in Zusammenarbeit 

 

18 Ministerium für Bildung und Kultur Saarland: https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-
bildungsthemen/inklusion/infospaedagogen/fruehkindlichebildungseinrichtungen/fruehkindlichebildungseinrichtungen_node.html 
(letzter Zugriff am 10.07.2021). 

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/fruehkindliche-bildung-und-betreuung/fruehkindliche-bildung-und-betreuung_node.html
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/fruehkindliche-bildung-und-betreuung/fruehkindliche-bildung-und-betreuung_node.html


 

151 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

mit dem Jugendamt an. (Email Landesamt für Soziales 22.12.2020 und Homepage 

www.marienhausklinik-st-josef-kohlhof.de; letzter Aufruf 27.07.2021) 

Im Dezember 2019 gab es insgesamt 561 Kinder, die mit Unterstützung einer heilpä-

dagogischen Maßnahme der Eingliederungshilfe nach SGB IX eine Kita besuchten. 

Das sind rund 1,5 Prozent aller Kita-Kinder im Saarland.  

74 Prozent von ihnen besuchten einen Regelkindergarten, 26 Prozent eine integrative 

Einrichtung bzw. eine Förderkindertagesstätte. (Landesamt für Soziales 2020) Die 

Zahl der Kinder, die heilpädagogische Maßnahmen in Regelkindergärten in Anspruch 

nehmen, ist damit seit Dezember 2013 um 125 Kinder angestiegen (+43 %), die Zahl 

der Maßnahmen in integrierten oder Förderkindertageseinrichtungen ist im gleichen 

Zeitraum um 22 Prozent gesunken. Die Zahlen im Zeitverlauf zeigt die folgende Abbil-

dung.  

Abbildung 5 Kinder mit heilpädagogischen Maßnahmen der EGH in Kindertageseinrichtungen, absolut, 2013-2019 

 

Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Kinder vor Schuleintritt können bei vorliegender oder drohender Behinderung Leistun-

gen der Frühförderung in Anspruch nehmen.  

Im Dezember 2019 erhielten insgesamt 1.654 Kinder im Saarland entsprechende Leis-

tungen (-5 % im Vergleich zu 2013), 2013 waren es 1.741. Eine Übersicht nach Leis-

tungsarten enthält die folgende Tabelle. 
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Tabelle 1 Inanspruchnahme der Leistung Frühförderung, jeweils im Dezember eines Jahres 

Leistung19  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Verände-

rung 
2013-
2019 

Allgemeine Frühförderung 1.535 1.538 1.673 1.725 1.684 1.310 1.389 -10 % 
Besondere Frühförderung für 
hörgeschädigte Kinder 13 11 10 10 12 6 6 -54 % 

Frühförderung plus 193 224 291 233 219 203 235 22 % 
Frühförderung SPZ  22 35 43 48 43 24 9 %20  
Insgesamt 1.741 1.795 2.009 2.011 1.963 1.562 1.654 -5 % 

Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Neben den expliziten Leistungen zur Frühförderung weist die Eingliederungshilfesta-

tistik weitere ambulante heilpädagogische Leistungen außerhalb von Einrichtungen 

aus: Im Dezember 2019 erhielten 18 autistische Kinder im Vorschulalter entspre-

chende Hilfen (-28 % im Vergleich zu 2013), 2013 waren es 25 Kinder. Daten hinsicht-

lich Geschlecht oder Staatsangehörigkeit der Kinder liegen nicht vor. 

4.3.1.2 Kinder mit Behinderungen in der Schule 

Der saarländische Landtag hat am 25. Juni 2014 das Schulordnungsgesetz einstimmig 

verabschiedet. Es soll die Voraussetzungen dafür schaffen, die schulrechtlichen Re-

gelungen an die Verpflichtungen anzupassen, die aus der UN-BRK erwachsen. Die 

Regelungen, die für die Umsetzung notwendig sind, sind in der Inklusionsverordnung 

vom 01. August 2015 festgelegt.  

Seit dem Schuljahr 2016/17 ist die Regelschule der Regelförderort für alle Kinder. Eine 

Umschulung in eine Förderschule erfolgt nur auf Antrag der Eltern, die grundsätzlich 

über den Lernort entscheiden (§ 4 Abs. 3 SchoG: § 5 Abs. 4 SchulPflG). Da die Inklu-

sionsverordnung aufsteigend ab Klassenstufe 5 umgesetzt wird, existiert vorüberge-

hend ein Parallelsystem aus Integrationsverordnung und Inklusionsverordnung. Mit 

dem Schuljahr 2020/2021 wird die Inklusionsverordnung bis Klassenstufe 9 in Kraft 

 

19 Es liegen keine altersbezogenen Daten zu den Leistungen vor. Bei den Werten handelt es sich um Stichtagswerte, nämlich all 

jene Zahlungsfälle, die zum entsprechenden Rechnungslauf bedient wurden. Insbesondere heißt das auch, dass Fälle, die sich 

noch in der Bearbeitung befanden und später rückwirkend bewilligt werden, nicht berücksichtigt werden konnten. (Auskunft 

LAS, Dez. 2020) 

20 Veränderung seit 2014 
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sein. (https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-

bildungsthemen/inklusion/allgemeine_informationen/allgeminfos_node.html; letzter 

Aufruf, 15.12.2020) 

Die dargestellten Ergebnisse beruhen auf den Daten der Schulstatistik der Kultusmi-

nisterkonferenz sowie Angaben des saarländischen Ministeriums für Bildung und Kul-

tur. Die Ergebnisse zu Schülerinnen und Schüler mit Leistungen der Eingliederungs-

hilfe beziehen sich auf die Daten des Landesamts für Soziales. 

Im Schuljahr 2019/2020 gab es rund 91.000 Schülerinnen und Schüler im allgemein-

bildenden Bereich im Saarland. Das sind sechs Prozent weniger als im Schuljahr 

2011/12. Knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler waren weiblich, der Anteil 

ausländischer Schülerinnen und Schüler lag bei 15 Prozent.  

2019 wurden 7.607 Schülerinnen und Schüler eingeschult, darunter waren 168 nach 

einer Rückstellung verspätet eingeschulte Kinder (2,2 %). Weitere 162 Kinder wurden 

2019 wegen einer Rückstellung nicht eingeschult. Verspätete und zurückgestellte Ein-

schulungen betreffen deutlich häufiger Jungen als Mädchen, der Anteil der Mädchen 

lag zuletzt nur bei etwa einem Drittel. (Daten der KMK 2018/2019) 

4.3.1.3 Schülerinnen und Schüler mit Behinderung an Regelschulen 

Bis einschließlich des Schuljahres 2015/16 können der Schulstatistik Angaben zu den 

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer Förderung an Regelschulen im 

Saarland entnommen werden. Mit dem Inkrafttreten der Schulrechtsänderung wird die 

Zahl der saarländischen Schülerinnen und Schüler nicht mehr in dieser Systematik 

erfasst. Der Zugang zu besonderer pädagogischer Förderung beim Besuch einer Re-

gelschule wurde erleichtert und ist nicht mehr an eine formale sonderpädagogische 

Überprüfung gebunden. Diese ist nur notwendig, wenn eine Förderschule als Förderort 

gewählt wird. Eine Ausweisung der Schülerinnen und Schüler mit anerkanntem För-

derbedarf bildet daher nicht mehr die Anzahl der tatsächlich geförderten Schülerinnen 

und Schüler ab.  

2015 besuchten 3.306 Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Un-

terstützungsbedarf eine Regelschule (+38 % im Vergleich zu 2011). 2011 waren es 

2.307 Schülerinnen und Schüler. 

https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/inklusion/allgemeine_informationen/allgeminfos_node.html
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/inklusion/allgemeine_informationen/allgeminfos_node.html
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Die höhere Gesamtzahl an Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-

derbedarf zeigte sich in allen Förderschwerpunkten: In allen Bereichen nahm die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler um mindestens 20 Prozent zu, im Bereich der geistigen 

Entwicklung sogar um 149 Prozent, allerdings bei niedrigen Fallzahlen.  

Abbildung 6 SuS nach Förderschwerpunkten an Regelschulen, absolut, 2011-2015 

 

Quelle: Kultusministerkonferenz, Berechnung und Darstellung transfer 

Der Blick auf die verschiedenen Schularten zeigt, dass gut die Hälfte der integrativ 

beschulten Kinder im Jahr 2015 eine Gemeinschaftsschule besuchte, weitere 45 Pro-

zent der Kinder besuchten eine Grundschule, vier Prozent ein Gymnasium. 

Die einzelnen Förderschwerpunkte waren insgesamt und auch nach Schulart recht 

unterschiedlich an den Regelschulen vertreten. So stellten Schülerinnen und Schüler 

mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Jahr 2015 rund ein Drittel der integrativ be-

schulten Grundschülerinnen und Grundschülern, zwei Drittel hatten einen sonstigen 

Förderschwerpunkt. Realschulen und Gymnasien wurden nicht von Kindern mit den 

Förderschwerpunkten Lernen besucht, an den Gemeinschaftsschulen stellten sie 42 

Prozent der dort integrativ beschulten Kinder dar. 
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Tabelle 2 Verteilung der Förderschwerpunkte nach Schularten, 2015 
 

Gesamt Grund-
schule 

Real-
schule 

Gymna-
sium 

Gemein-
schafts-

schule 
Förderschwerpunkt Lernen 36 % 32 % -- -- 42 % 
Sonstige Förderschwerpunkte  
zusammen 64 % 68 % 100 % 100 % 58 % 

- Sehen 2 % 2 % -- 8 % 2 % 
- Hören 6 % 5 % 60 % 27 % 4 % 
- Sprache 24 % 30 % 20 % 11 % 20 % 
- Körperl. u. motorische Entwicklung 7 % 7 % 20 % 35 % 6 % 
- Geistige Entwicklung 3 % 5 % -- -- 2 % 
- Emotionale und soziale Entwicklung 22 % 20 % -- 19 % 24 % 

Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Quelle: Kultusministerkonferenz, Berechnung und Darstellung transfer 

Zum Schuljahr 2019/2020 gab es im Saarland sechs regional verteilte Förderzentren 

sowie die überregionalen Förderzentren für Hören und Sehen, durch die die sonder-

pädagogische Unterstützung an den Regelschulen erfolgt. 

Die regional verteilten Förderzentren leisteten an den Grundschulen 4.199 Lehrerwo-

chenstunden (LWS), was einem Vollzeitäquivalent (VZÄ) von 155,5 Lehrkräften ent-

spricht. An den Gemeinschaftsschulen wurden 3.651 LWS (135,2 VZÄ) erbracht. 

Das überregionale Förderzentrum Hören brachte 188 LWS bzw. 7 VZÄ ein, das För-

derzentrum Sehen 68 LWS bzw. 2,5 VZÄ. 

Darüber hinaus hatten die Förderschulen, an denen die Förderzentren angeschlossen 

sind, 134 LWS (5 VZÄ) für zusätzliche Aufgaben im Bereich der Verwaltung und Be-

ratung zur Verfügung (Email MBK 18.12.2020). 

4.3.1.4 Schülerinnen und Schüler an Förderschulen 

Im Schuljahr 2019/2020 gab es im Saarland 38 Förderschulen. Zum Zeitpunkt des 

letzten Berichts waren es 37 Förderschulen im Schuljahr 2011/12. (Ministerium für So-

ziales, Gesundheit, Frauen und Familie Saarland 2012, S. 55) 

Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 3.545 Schülerinnen und Schüler eine der 

2019/2020 existierenden 38 Förderschulen im Saarland, 2011 waren es 3.738 Kinder 

und Jugendliche. Allerdings nahm in diesem Zeitraum auch die Gesamtschülerzahl ab, 

so dass sich die Förderschulbesuchsquote (Exklusionsquote) erhöhte: Gemessen an 
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allen Schülerinnen und Schüler bis Jahrgangsstufe 9/10 besuchten zuletzt 4,5 Prozent 

eine Förderschule.21   

Die Entwicklung der Schülerzahlen und der Förderschulbesuchsquote im Zeitverlauf 

ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Abbildung 7 Entwicklung der Anzahl der Förderschülerinnen und - schülern, absolut und prozentual, 2011 – 2019 

   

Quelle: Kultusministerkonferenz, Ministerium für Bildung Saarland, Berechnung und Darstellung transfer 

Im bundesweiten Vergleich sank die Förderschulbesuchsquote von 4,4 Prozent in 

2014 auf 4,2 Prozent in 2019 (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

2021, S. 122); (KMK-Statistik: Sonderpädagogische Förderung in allgemeinen Schu-

len 2019/2020).22  

Von den 3.545 Förderschülerinnen und Schüler im Schuljahr 2019/2020 waren rund 

zwei Drittel Jungen, sie sind damit im Vergleich zur Gesamtschülerzahl an Förderschu-

len deutlich überrepräsentiert. Am höchsten ist der Geschlechterunterschied im För-

derschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung ausgeprägt – hier waren rund 87 

 

21 Die in der KMK-Statistik ausgewiesenen SuS mit dem Förderschwerpunkt Kranke benennt im Saarland die Anzahl der SuS, 

welche zusätzlich und temporär Leistungen durch den Krankenhaus- und Hausunterricht erhalten, aber weiterhin in ihren Ur-

sprungsschulen geführt werden. In anderen Bundesländern gibt es dagegen Förderschulen für Kranke. Im Schuljahr 2020/2021 

besuchten 3.489 SuS 40 Förderschulen, das waren 3,8 % aller Schülerinnen und Schüler bis Jahrgangsstufe 9/10. (Anmerkung 

MBK, Juni 2021) 

22 Siehe statistische Hinweise in Fußnote 7. 
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Prozent Jungen. Der Anteil ausländischer Schüler lag an den Förderschulen zuletzt 

bei 14 Prozent und entspricht somit in etwa dem Ausländeranteil der Gesamtschüler-

zahl. 

An den 38 Förderschulen waren im Schuljahr 2019/2020 insgesamt 350 Klassen ein-

gerichtet; davon entfielen knapp ein Drittel bzw. 113 Klassen auf den Förderschwer-

punkt Lernen, die übrigen Klassen verteilten sich auf die sonstigen Förderschwer-

punkte. Die Mehrheit der Förderschülerinnen und Schüler wird im Förderschwerpunkt 

Lernen beschult, deswegen ergibt sich hier mit 11,8 ein höherer Durchschnitt an Schü-

lerinnen und Schüler je Klasse als in den Klassen mit sonstigen Förderschwerpunkten, 

dort sind es im Schnitt 8,2 Kinder je Klasse.  

Tabelle 3 Förderschulen und Klassen im Schuljahr 2019/202023  

 Anzahl 
Förderschulen 38 
Verteilung nach Klassen  
Förderschwerpunkt Lernen 113 
Sonstige Förderschwerpunkte 237 
Verteilung Schüler je Klasse 
Förderschwerpunkt Lernen 11,8 
Sonstige Förderschwerpunkte 8,2 

Quelle: Ministerium für Bildung Saarland, Berechnung und Darstellung transfer 

Die Zahl der Förderschülerinnen und -schüler insgesamt hat sich seit 2011 um 193 

verringert (-5 %). In den Förderschwerpunkten zeigen sich jedoch unterschiedliche 

Entwicklungen. Während deutlich weniger Kinder im Förderschwerpunkt Lernen er-

fasst sind (-22 %), wurden bspw. in den Schwerpunkten Geistige Entwicklung und Se-

hen im Mittel beinahe genauso viel Kinder unterrichtet wie 2011. 

In anderen Förderschwerpunkten haben sich wiederum deutliche Zuwächse ergeben. 

So ist die Zahl der Förderschülerinnen und -schüler im Schwerpunkt Emotionale und 

soziale Entwicklung 2019 um 28 Kinder bzw. 33 Prozent höher als 2011 und lag 2019 

bei 128 Kindern; im Bereich Hören wurden 2019 52 Schülerinnen und Schüler mehr 

 

23 Zum Schuljahr 2020/2021 gab es 40 Förderschulen. Im Förderschwerpunkt Lernen besuchten durchschnittlich 11,8 SuS eine 

Klasse, in den sonstigen Förderschwerpunkten 7,9 SuS. (MBK, 06/2021). 
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beschult als noch 2011, das ist ein Anstieg um 65 Prozent. Die folgende Abbildung 

stellt die Verteilung aller Förderschwerpunkte für die Jahre 2011 und 2019 verglei-

chend dar. 

Abbildung 8 Förderschülerinnen und -schüler nach Förderschwerpunkten, absolut, Vergleich 2011 zu 2019 

 
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ministerium für Bildung Saarland, Berechnung und Darstellung transfer 

Die Schulstatistik weist als Förderschwerpunkt auch die Kategorie „Schulen für 

Kranke“ aus. Hierbei handelt es sich um Unterrichtsangebote für erkrankte Schülerin-

nen und Schüler, die in Form von Krankenhausunterricht, in Schulen für Kranke an 

Krankenhäusern oder in Form von Hausunterricht durchgeführt werden.  

Im Jahr 2019 verließen 429 Schülerinnen und Schüler die Förderschule, 177 von ihnen 

hatten einen Hauptschulabschluss erreicht (41 %), andere Abschlüsse wurden nicht 

erzielt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Mehrheit der Förderschülerinnen 

und -schüler die Schule ohne einen Abschluss verlässt, dieser Anteil ist seit 2011 leicht 

gesunken, wie die folgende Abbildung zeigt.24  

 

24 Im Jahr 2020 wurden vom Saarland insgesamt 690 Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss an die Kultusminis-

terkonferenz gemeldet, davon waren 300 Jugendliche von einer Förderschule. Insgesamt betrug der Anteil der Abgängerinnen 

und Abgänger ohne einen Hauptschulabschluss am Gesamt der gleichaltrigen Bevölkerungsgruppe 2019 8,8 Prozent, 2020 nur 

noch 8,3 Prozent. (MBK, 06/2021) 
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Abbildung 9 Abgänger/Absolventen aus Förderschulen nach Schulabschluss, prozentual, 2011-2019 

  

Quelle: Kultusministerkonferenz, Ministerium für Bildung Saarland, Berechnung und Darstellung transfer 

Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss von Förderschulen wurde 

im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wegen der kognitiven Lernschwierigkeiten 

sonderpädagogisch gefördert.25   

4.3.1.5 Schülerinnen und Schüler mit Leistungen der Eingliederungshilfe 

Neben dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf von Schülerinnen und Schü-

lern kann Auskunft darüber gegeben werden, wie viele Kinder und Jugendliche zur 

Teilhabe am schulischen Leben Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen. 

Im Dezember 2019 nahmen 121 Kinder und Jugendliche stationäre Leistungen zur 

Schulbildung in Anspruch; 831 Schülerinnen und Schüler erhielten ambulante Hilfen – 

von diesen besuchten 122 eine sogenannte „Poolschule“, wo im Rahmen eines Mo-

dellprojekts an Förderschulen ein Pool von Eingliederungshelfern vorgehalten wird 

(Email Landesamt für Soziales 22.12.2020). Während die Zahl der stationären Hilfen 

 

25 Auch bei inklusiver Beschulung würden diese Schülerinnen und Schüler keinen Hauptschulabschluss, der nach den Kriterien 

der Kultusministerkonferenz den 1. Allgemeinbildenden Schulabschluss darstellt, erreichen. (MBK, 06/2021) 
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seit Dezember 2013 leicht zurückgegangen ist, hat die Zahl der Schülerinnen und 

Schülern, die ambulante Hilfen nutzen, um 368 zugenommen (+80 %). 

Abbildung 10 Leistungen der Eingliederungshilfe zur Schulbildung, absolut, 2013-2019 

 

Quelle: Landesamt für Soziales, Darstellung transfer 

4.3.1.6 Ausbildung und Studium 

Etwa zwei Jahre vor Ende des Schulbesuchs beginnt in den Schulen die Vorbereitung 

auf die Zeit danach: Die Schülerinnen und Schüler müssen sich auf den Übergang aus 

der Schule in den Beruf vorbereiten. Grundsätzlich nehmen Schülerinnen und Schüler 

mit Behinderungen an den allgemeinen berufsorientierenden Maßnahmen ihrer jewei-

ligen Klassenstufe teil. Für Schülerinnen und Schüler mit schwereren Behinderungen 

wird in Kooperation des Bildungsministeriums, des Sozialministeriums und der Bunde-

sagentur für Arbeit eine ergänzende berufsorientierende Maßnahme (BOM) an allen 

weiterführenden Schulen sowie den Förderschulen angeboten, welche durch einen 

Maßnahmeträger durchgeführt wird. 

Die dargestellten Ergebnisse beruhen auf unterschiedlichen Datenquellen: dem „Da-

tensystem Auszubildende“ auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik, Beschäfti-

gungsstatistik sowie der Statistik der beruflichen Rehabilitation der Bundesagentur für 

Arbeit und den Leistungsdaten der Eingliederungshilfe des Landesamtes für Soziales. 

Die Angaben zu Studentinnen und Studenten beziehen sich auf die entsprechende 

Statistik des Bundes. 

134 144 139 140 137 124 121

463
519 523

648

769 773
831

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Dez  13 Dez  14 Dez  15 Dez  16 Dez  17 Dez  18 Dez  19

Stationäre  Hilfen  zur  Schulbildung Amb.  Hilfen  zur  angemessenen  Schulbildung



 

161 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

4.3.1.6.1 Ausbildung 

Im Saarland befanden sich zum 31.12.2019 16.050 Menschen in Ausbildung26 , davon 

waren 5.451 Frauen (34 %) und 1.545 Menschen mit ausländischer Staatsangehörig-

keit (10 %).  

Aus dem Anzeigeverfahren für Betriebe mit mindestens 20 Arbeitsplätzen geht hervor, 

dass diese Betriebe im Jahr 2019 66 schwerbehinderte Auszubildende hatten, 2014 

waren es 69 Auszubildende.27  

Die Bundesagentur für Arbeit bietet verschiedene Maßnahmen für Menschen mit Be-

hinderungen im Sinne des § 19 SGB III (s. Kapitel 4.3.2.5.1) an, die auf einen gelin-

genden Übergang in den Beruf zielen. Hierzu gehören Maßnahmen der Berufsvorbe-

reitung und Berufsausbildung nach dem allgemeinen Förderinstrumentarium sowie im 

Rahmen der besonderen Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

rehaspezifische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Kurzmaßnahmen zur Eig-

nungsabklärung/Berufsfindung und besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförde-

rung. Nach der Statistik der beruflichen Rehabilitation haben im Jahr 2020 197 behin-

derte Menschen eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme und 194 eine außerbe-

triebliche Ausbildungsmaßnahme im Kontext Übergang Schule und Ausbildung be-

gonnen. 34 der Rehabilitanden hatten eine Schwerbehinderung (8,7 %).28  29  

Aus der Verbleibsanalyse von Teilnehmenden an arbeitsmarktpolitischen Instrumen-

ten in Kostenträgerschaft nach SGB III der Bundesagentur für Arbeit können Hinweise 

auf die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen gewonnen werden. Die Einglie-

derungsquote gibt Auskunft darüber, wie viele Personen, die innerhalb eines Jahres 

eine Maßnahme beendet haben, nach 6 Monaten in einer sozialversicherungspflichti-

 

26 „Datensystem Auszubildende“ (DAZUBI) des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatis-

tik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, abrufbar unter: https://www.bibb.de/dazubi (05.05.2021), Berechnung 

transfer. 

27 Bei den Betrieben mit weniger als 20 Arbeitsplätzen wird fünfjährig eine zusätzliche Abfrage durchgeführt, bei den letzten 

vorliegenden Zahlen aus dem Jahr 2015 sind die Auszubildenden nicht gesondert ausgewiesen. 

28 Zur vollständigen Darstellung der Maßnahmen siehe 4.3.2.5.1. 

29 Aufgrund des Datenschutzes und der statistischen Geheimhaltung sind nicht alle Zahlenwerte ausgewiesen.  
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gen Beschäftigung sind. Den Übergang in den Beruf betreffen insbesondere zwei Maß-

nahmen: Im Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2020 endeten 20 betriebliche Ausbildungen, 

für die Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für Menschen mit Behinderungen ge-

währt wurden. Nach sechs Monaten waren hiervon sieben Personen in einer sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung (35 %). Im gleichen Zeitraum wurden 192 be-

sondere Maßnahmen zur Ausbildungsförderung für Menschen mit Behinderungen be-

endet, 89 Personen waren nach sechs Monaten sozialversicherungspflichtig beschäf-

tigt (46 %). 

Für Menschen mit Behinderungen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung 

eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in Betracht kommt, be-

steht die Möglichkeit, eine Erstausbildung nach § 66 BbiG/§ 42r HWO zu absolvieren 

(bekannt als Ausbildung für Menschen mit Behinderungen oder Fachpraktikerausbil-

dung). Das Datensystem Auszubildende weist für den 31.12.2019 303 Personen in 

diesen Ausbildungen aus, 123 davon Frauen (41 %) und 15 Personen mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit (5 %). Der Anteil an allen Auszubildenden lag 2019 bei 1,9 

Prozent, im Jahr 2012 bei zwei Prozent. Auch in Deutschland lag 2012 der Anteil an 

Auszubildenden nach § 66 BbiG/§ 42r HWO bei zwei Prozent, nahm aber bis 2019 auf 

1,5 Prozent ab.  

Abbildung 11 Anteil der Auszubildenden nach § 66 BbiG/§ 42 r HWO an allen Auszubildenden, SL – BRD, 31.12.2019 

 

Quelle: DAZUBI, Berechnung und Darstellung transfer 
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96 Auszubildende nach § 66 BbiG/§ 42 r HWO nahmen im Jahr 2019 an einer Ab-

schlussprüfung teil, die Erfolgsquote lag mit 91 Prozent auf einem ähnlich hohen Ni-

veau wie in Deutschland (92 %) und über der Erfolgsquote aller Ausbildungsberufe 

insgesamt (88 %). 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge nach § 66 BbiG/§ 42 r HWO geben einen 

Ausblick in das zukünftige Geschehen: Im Jahr 2019 gab es 126 Neuabschlüsse, das 

waren – wie bereits 2012 – rund zwei Prozent aller neu abgeschlossenen Ausbildungs-

verträge (vgl. BRD: 1,5 %).  

Im Rahmen der Eingliederungshilfe stehen für leistungsberechtigte Personen Leistun-

gen zur Teilhabe an einer Berufsausbildung zur Verfügung. Im Dezember 2019 erhiel-

ten insgesamt 18 Personen diese Hilfen (vgl. 2012: 23 Personen) (Landesamt für So-

ziales 2020). 

4.3.1.6.2 Studium 

Im Saarland gibt es neben der Universität des Saarlandes vier Hochschulen mit unter-

schiedlichen fachlichen Ausrichtungen.  

Im Wintersemester 2019/2020 gab es an diesen Bildungsstätten insgesamt 31.329 

Studierende, das waren etwa 14 Prozent weniger als im Wintersemester 2011/2012. 

Die Hälfte der Studierenden waren Frauen, 15 Prozent hatten eine ausländische 

Staatsbürgerschaft. (Statistisches Bundesamt, 2020) Wie viele der Studierenden eine 

Behinderung haben, ist nicht bekannt. 

Im Rahmen der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks wurden 2016 Stu-

dierende bundesweit u.a. zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und damit verbun-

denen Studienerschwernissen befragt. Im Saarland beteiligten sich 483 Studierende 

an der Erhebung, von diesen gaben 80 Studierende an, eine gesundheitliche Beein-

trächtigung zu haben, in 36 Fällen wurde diese als studienerschwerende Beeinträch-

tigung eingeschätzt. Bundesweit betrachtet gaben Studierende mit studienerschwe-

renden Beeinträchtigungen häufiger einen Wechsel ihres Studiengangs oder ihrer 

Hochschule an und hatten mehr Unterbrechungen ihres Studiums als Studierende 

ohne Beeinträchtigungen (Middendorf 2017, S. 12 ff.). 
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Das Deutsche Studentenwerk hat mit der Datenerhebung beeinträchtigt studieren – 

best2 eine Befragung bei Studierenden mit Behinderungen und chronischen Krankhei-

ten durchgeführt. Saarlandspezifische Daten sind nur vereinzelt enthalten, so erwer-

ben im Vergleich zum Bundesdurchschnitt mehr Studierende mit Bewegungsbeein-

trächtigungen im Saarland ihre Hochschulzugangsberechtigung. (Poskowsky et al. 

2018, S. 70) 

4.3.2 ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG 

Dieser Lebensbereich beschäftigt sich mit der Arbeits- und Beschäftigungssituation 

von Menschen mit Behinderungen und beinhaltet neben einer Erläuterung aktueller 

rechtlicher Rahmenbedingungen (Kapitel 4.3.2.1) und allgemeinen Grunddaten (Kapi-

tel 4.3.2.2) Ergebnisse aus unterschiedlichen statistischen Auswertungen: Kapitel 

4.3.2.3 stellt die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im Rahmen des An-

zeigeverfahrens vor, die Situation in Bezug auf Arbeitslosigkeit wird in Kapitel 4.3.2.4 

erläutert. Kapitel 4.3.2.5 geht dann auf die Teilhabe am Arbeitsleben mit unterschied-

lichen Unterstützungsleistungen ein. Den Statistiken liegen teilweise unterschiedliche 

Begriffe von Behinderung zu Grunde. Die jeweilige Rechtsgrundlage und Bedeutung 

wird im Text erläutert.  

Überblick 

UN-BRK: Artikel 27 

•  Seit 2016 haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen an verschiedenen Stel-

len verändert. Dies betrifft z. B. Regelungen zu Inklusionsbetrieben, das Budget für 

Arbeit und das Budget für Ausbildung, andere Leistungsanbieter sowie das Teilha-

bechancen- und das Teilhabestärkungsgesetz. Diese bundesweiten Veränderun-

gen lassen sich noch nicht in den empirischen Ergebnissen nachzeichnen (vgl. Ka-

pitel 4.3.2.1). 

•  Im Jahresdurchschnitt 2019 werden für das Saarland rund 534.000 erwerbstätige 

Personen ausgewiesen. Dies sind 1,7 Prozent mehr als 2012 (vgl. Kapitel 4.3.2.2). 

•  Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Beschäftigte lag gemäß des Anzeige-

verfahrens 2019 im Saarland bei 4,3 Prozent, dieser Wert lag 2014 bei 4,2 Prozent. 

In Deutschland lag die Beschäftigungsquote bei 4,6 Prozent (vgl. Kapitel 4.3.2.3). 
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•  Im Jahr 2020 waren 2.131 Personen mit Schwerbehinderung im Saarland arbeits-

los gemeldet. Das sind sechs Prozent aller saarländischer Arbeitslosen. 2012 lag 

der Wert bei 5,7 Prozent. Deutschlandweit lag der Anteil schwerbehinderter Ar-

beitsloser bei 6,3 Prozent (vgl. Kapitel 4.3.2.4). 

•  Im Jahr 2019 nahmen im Saarland 1.596 Personen unterschiedliche Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die Bundesagentur für Arbeit in Anspruch, 18 

Prozent hatten eine Schwerbehinderung. Bezogen auf die erwerbsfähige Bevölke-

rung waren dies im Saarland etwas mehr Leistungen als in Deutschland (vgl. Ka-

pitel 4.3.2.5.1). 

•  Die Deutsche Rentenversicherung erbrachte 2.064 im Jahr 2019 abgeschlossene 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Saarland, 2012 waren es 1.242 (+66 

%). Bezogen auf die aktiv Versicherten ohne Rentenbezug erhielten im Saarland 

mehr Personen diese Leistungen als in Deutschland (vgl. Kapitel 4.3.2.5.2). 

•  Ein Inklusionsamt hat unter anderem die Aufgabe, die Ausgleichabgabe zu erhe-

ben. Im Jahr 2019 wurden rund 6 Millionen Euro an Ausgleichsabgaben an das 

saarländische Inklusionsamt gezahlt, 2012 waren es rund 4,6 Millionen Euro (+30 

%). Die Ausgaben lagen im Jahr 2019 bei 4,7 Millionen Euro (vgl. 2012: 5,4 Mio. 

Euro) (vgl. Kapitel 4.3.2.5.3). 

•  2019 arbeiteten 248 Beschäftigte in saarländischen Inklusionsbetrieben, 2012 wa-

ren es 161 Personen (+54 %). 45 Prozent der Beschäftigten hatten eine Schwer-

behinderung (vgl. Kapitel 4.3.2.5.3). 

•  Im Dezember 2019 arbeiteten im Saarland 3.340 Beschäftigte in einer WfbM, 2013 

waren es 3.137 Beschäftigte (+6 %). 569 Personen besuchten eine Tagesförder-

stätte, diese Anzahl liegt seit 2013 auf einem gleichbleibenden Niveau (vgl. Kapitel 

4.3.2.5.5). 

4.3.2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen war ein zentrales 

Thema der Abschließenden Bemerkungen zum Ersten Staatenbericht Deutschlands 

zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. In den letzten Jahren haben 

sich die rechtlichen Rahmenbedingungen an verschiedenen Stellen verändert:  
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2016 wurde unter anderem der Personenkreis der Inklusionsbetriebe um langzeitar-

beitslose schwerbehinderte Menschen sowie um psychisch kranke Menschen mit be-

sonderen beruflichen Teilhabeschwierigkeiten erweitert, zudem wurde der für eine För-

derung notwendige Wochenstundensatz reduziert (§ 215 SGB IX). 

2018 wurde das Budget für Arbeit bundesweit eingeführt (§ 61 SGB IX), außerdem 

gibt es seitdem die Möglichkeit, als Alternative zu den Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen andere Leistungsanbieter zuzulassen (§ 60 SGB IX).  

2019 wurden neue Fördermöglichkeiten für Langzeitarbeitslose mit und ohne Behin-

derungen geschaffen, zum Beispiel Lohnkostenzuschüsse, eine beschäftigungsbe-

gleitende Betreuung, die Übernahme von Weiterbildungskosten sowie eine Anpas-

sung des Lohnkostenzuschusses für Arbeitgebende (Teilhabechancengesetz - §§ 

16e, 16i SGB II). 

2020 wurde das Budget für Ausbildung als Alternative zu Leistungen im Eingangs-

verfahren und im Berufsbildungsbereich der WfbM oder anderen Leistungsanbietern 

eingeführt (§ 61a SGB IX), mit dem Teilhabestärkungsgesetz (Gesetz vom 

02.06.2021) sollen dieses auch Beschäftigte in den Arbeitsbereichen der WfbM ab 

2022 in Anspruch nehmen können. 

Mit dem Teilhabestärkungsgesetz wird auch eine verbesserte Betreuung der Reha-
bilitandinnen und Rehabilitanden (SGB II und SGB III) mit dem Ausbau der aktiven 

Arbeitsförderung bei anderweitiger Reha-Leistungsträgerschaft und der Abstimmung 

der Rehabilitationsträger untereinander erwartet. 

Mit dem Teilhabestärkungsgesetz hat der Gesetzgeber in § 185a SGB IX ab 

01.01.2022 die Rechtsgrundlage für Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber 
geschaffen, die Arbeitgeber unabhängig und trägerübergreifend über die Ausbildung, 

Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen sensibilisieren, be-

raten und bei der Antragsstellung unterstützen sollen. 

Diese Veränderungen sind noch nicht in den im folgenden abgebildeten Daten nach-

zuverfolgen, sollten aber für künftige Fortschreibungen berücksichtigt werden. 
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4.3.2.2 Grunddaten 

Die Erwerbstätigenrechnung des Arbeitskreises des Bundes und der Länder (AK ETR) 

weist für den Arbeitsort Saarland im Jahresdurchschnitt 2019 rund 534.000 erwerbs-

tätige Personen aus.30  Hierunter waren rund 492.000 abhängig Beschäftigte und 

42.000 Selbständige. Die Zahl der Erwerbstätigen im Saarland ist seit 2012 um rund 

9.000 Personen gestiegen (+1,7 %). 72.000 Personen waren marginal beschäftigt, 

hierzu zählen geringfügig entlohnte oder kurzfristig Beschäftigte sowie Beschäftigte in 

Arbeitsgelegenheiten (https://www.statistikportal.de/de/etr/ergebnisse/erwerbstaetige; 

letzter Aufruf 05.01.2021). Eine Differenzierung nach Geschlecht, Alter oder Staatsan-

gehörigkeit ist nicht möglich. 

4.3.2.3 Beschäftigung im Rahmen des Anzeigeverfahrens 

Mit § 154 SGB IX sind Arbeitgebende mit mindestens 20 Mitarbeitende in Deutschland 

dazu verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte 

oder diesen gleichgestellten Personen zu beschäftigen. Wird diese Beschäftigungs-

pflicht nicht erfüllt, ist nach § 160 SGB IX eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Die Be-

schäftigung von Menschen mit Behinderung ist von den beschäftigungspflichtigen Ar-

beitgebenden jährlich der Agentur für Arbeit anzuzeigen (vgl. § 163 Abs. 2 SGB IX); 

die nachfolgenden Daten beziehen sich auf dieses Anzeigeverfahren. 

Im Jahr 2019 gab es im Saarland 1.752 beschäftigungspflichtige Arbeitgebende mit 

insgesamt 292.983 Arbeitsplätzen31 , davon waren 245.992 Arbeitsplätze im Sinne des 

Anzeigeverfahrens zu zählen. 195.888 dieser Arbeitsplätze waren bei privaten Arbeit-

gebenden (80 %) angesiedelt, 50.104 bei öffentlichen Arbeitgebenden (20 %). 

 

30 „Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Größe des jeweiligen Berichtszeitraumes zum einen nach 
dem Inlandskonzept (Erwerbstätige am Arbeitsort). Erfasst werden alle Personen, die im jeweiligen Gebiet ihren Wohn- und Ar-
beitsort haben, zuzüglich der außerhalb dieses Gebietes wohnenden Personen, die als Einpendlerinnen bzw. Einpendler in diese 
Region ihren Arbeitsort erreichen. […] Zu den Erwerbstätigen rechnen alle Personen, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit 
ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit. Für die Zuordnung 
als Erwerbstätige ist es unerheblich, ob aus dieser Tätigkeit der überwiegende Lebensunterhalt bestritten wird. Im Falle mehrerer 
Tätigkeiten wird der Erwerbstätige nur einmal gezählt (Personenkonzept). Maßgebend für die Stellung im Beruf bzw. nach Wirt-
schaftszweigen ist die zeitlich überwiegende Tätigkeit. Nicht zu den Erwerbstätigen zählen Personen als Verwalterin bzw. Ver-
walter ihres Privatvermögens (z. B. Immobilien, Geldvermögen, Wertpapiere). Grundlage für diese Definition bilden die von der 
International Labour Organization (ILO) aufgestellten Normen, die auch in das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesam-
trechnungen (ESVG) 2010 eingegangen sind“ (ETR Glossar: https://www.statistikportal.de/de/etr/definitionen-und-methoden#E, 
letzter Zugriff am 18.01.2020). 

31 Eine regionale Zuordnung der Arbeitgebenden erfolgt nach dem Sitz des Hautbetriebs (Bundesagentur für Arbeit, 2021) 

https://www.statistikportal.de/de/etr/ergebnisse/erwerbstaetige
https://www.statistikportal.de/de/etr/definitionen-und-methoden#E
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Im Jahr 2014 waren es insgesamt 1.606 beschäftigungspflichtige Arbeitgebende mit 

224.864 zu zählenden Arbeitsplätzen (jeweils +9 %). Das Verhältnis in Bezug auf die 

zu zählenden Arbeitsplätze zwischen privaten und öffentlichen Arbeitgebenden ist 

gleichgeblieben. 

Die Arbeitgebenden hatten 2019 im Jahresdurchschnitt 10.506 Pflichtplätze besetzt. 

2014 waren es 9.616 (+9 %). 

Die Beschäftigungsquote lag im Saarland insgesamt im Jahr 2019 wie auch 2014 bei 

4,3 Prozent, also unter der Pflichtquote. Es gibt Unterschiede im Hinblick auf die Art 

der Arbeitgebenden: Die öffentlichen Arbeitgebenden erreichen mit 5,7 Prozent die 

gesetzliche Pflichtquote, die privaten nicht (3,9 %). Das untenstehende Schaubild zeigt 

die Entwicklung der Ist-Quote von 2014 – 2019: Während insgesamt und bei den pri-

vaten Arbeitgebenden keine/kaum eine Veränderung in den letzten 5 Jahren ersicht-

lich ist, hat sich die Beschäftigungsquote bei den öffentlichen Arbeitgebenden um 0,4 

Prozentpunkte reduziert. 

Abbildung 12 Ist-Quote (%) nach dem Anzeigeverfahren des SGB IX nach Art der Arbeitgebenden, 2014 – 2019 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Die Arbeitgebenden des Saarlandes haben im Vergleich zu den Arbeitgebenden in 

Deutschland insgesamt niedrigere Beschäftigungsquoten nach dem Anzeigeverfah-
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Abbildung 13 Ist-Quote (%) nach dem Anzeigeverfahren, SL – BRD, 2019 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Auch innerhalb der beiden Arbeitgebergruppen gibt es Unterschiede: 447 private Ar-

beitgebende beschäftigten überhaupt keine schwerbehinderten Arbeitnehmenden (27 

%), während es rund 20 Arbeitgebende mit Beschäftigungsquoten von über zehn Pro-

zent gibt. Acht öffentliche Arbeitgebende beschäftigten keine schwerbehinderten Ar-

beitnehmenden (6 %), während etwa sechs öffentliche Arbeitgebende eine Beschäfti-

gungsquote von über zehn Prozent hatten.32  

Untenstehende Abbildung zeigt die Verteilung in Bezug auf die Pflichtquote von fünf 

Prozent. So haben 82 Prozent der privaten Arbeitgebenden die Pflichtquote nicht er-

füllt, bei den öffentlichen Arbeitgebenden waren es 42 Prozent. 

 

32 Aufgrund der Geheimhaltung nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BstatG) werden Zahlenwerte von 1 oder 2 nicht abgebildet, 

daher ist hier kein exakter Wert abbildbar. A.d.V. 
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Abbildung 14 Anteil von Arbeitgebenden nach Erfüllung der Pflichtquote, Saarland, 2019 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Während bisher Bezug auf die Arbeitgebenden genommen wurde, wird im Folgenden 

der Blick auf die schwerbehinderten Beschäftigten gerichtet. 

Im Jahr 2019 wurden im Saarland durchschnittlich rund 12.740 Beschäftigte auf einem 

Pflichtarbeitsplatz beschäftigt (davon 2.809 gleichgestellte Personen und 66 Auszubil-

dende), das waren rund zehn Prozent mehr als im Jahr 2014.33  

Die Beschäftigten mit Schwerbehinderung sind mit 59 Prozent häufiger Männer als 

Frauen (vgl. 2014: 62 %). In Bezug auf die Altersstruktur waren 7.065 Beschäftigte 55 

Jahre oder älter (55 %), 124 Beschäftigte waren unter 25 Jahre alt (1 %). 

Angaben zur Staatsangehörigkeit werden nicht erfasst. 

4.3.2.4 Arbeitslosigkeit 

Gemäß § 16 SGB III sind Personen arbeitslos, die „(…) wie beim Anspruch auf Ar-

beitslosengeld 1) vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, 2) 

eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermittlungsbemü-

hungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen und 3) sich bei der Agentur für 

 

33 Alle fünf Jahre wird eine Teilerhebung bei den nicht anzeigepflichtigen Arbeitgebenden durchgeführt, die letzte vorliegende 

Teilerhebung war im Jahr 2015. Demnach waren im Oktober 2015 1.900 schwerbehinderte Beschäftigte bei saarländischen 

Arbeitgebenden mit weniger als 20 Arbeitsplätzen tätig. 
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Arbeit arbeitslos gemeldet haben.“ Teilnehmende an Maßnahmen der aktiven Arbeits-

marktpolitik gelten als nicht arbeitslos. 

Im Jahr 2020 waren im Saarland 38.364 Menschen arbeitslos gemeldet, knapp 60 

Prozent davon Männer. 2.131 Arbeitslose hatten eine Schwerbehinderung, das sind 

191 Personen mehr als im Jahr 2012.  

Die Arbeitslosenquote wird berechnet, indem die (registrierten) Arbeitslosen in Bezie-

hung zu den Erwerbspersonen (Erwerbstätige + Arbeitslose) gesetzt werden. Im De-

zember 2020 lag die Arbeitslosenquote im Saarland bei 7,1 Prozent (vgl. BRD 5,9 %). 

In Bezug auf schwerbehinderte Personen kann keine „eigene“ Arbeitslosenquote be-

rechnet werden, da die Gesamtzahl schwerbehinderter Erwerbspersonen unbekannt 

ist (s. auch Kapitel 4.3.2.2 und 4.3.2.3). Allerdings kann dargestellt werden, wie sich 

die Gesamtzahl schwerbehinderter Arbeitsloser und ihr der Anteil an allen Arbeitslosen 

entwickelte. 

Der Anteil schwerbehinderter Arbeitsloser an allen Arbeitslosen ist nach einem Rück-

gang bis 2016 wieder angestiegen und lag zuletzt im Jahr 2020 bei sechs Prozent. 

Dieser Wert liegt unter dem Niveau in Deutschland insgesamt (6,3 %). 

Abbildung 15 Schwerbehinderte Arbeitslose absolut und Anteil an allen Arbeitslosen, 2012-2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Zuletzt waren die arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten jeweils hälftig den 

Rechtskreisen SGB III (Anspruch auf Leistungen der Arbeitsförderung, Betreuung 

durch die Arbeitsagentur) und SGB II (Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung 
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für Arbeitssuchende, Betreuung durch Jobcenter) zuzuordnen. Hierbei fällt auf, dass 

der Anteil der Arbeitslosen nach SGB II seit 2012 von 62 Prozent auf 47 Prozent deut-

lich zurückgegangen ist. 

Tabelle 4 Schwerbehinderte Arbeitslose nach Rechtskreisen (Jahresdurchschnittswerte), 2012-2020 

Anzahl 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Arbeitslose mit Schwer-
behinderung gesamt 1.940 1.996 2.106 2.067 1.874 1.850 1.800 1.962 2.131 

- davon nach SGB III 38 % 37 % 38 % 38 % 40 % 46 % 48 % 50 % 53 % 
- davon nach SGB II 62 % 63 % 62 % 62 % 60 % 54 % 52 % 50 % 47 % 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Schwerbehinderte Arbeitslose sind im Durchschnitt älter als Arbeitslose ohne Schwer-

behinderung: 2020 waren rund 49,5 Prozent 55 Jahre und älter, bei den Arbeitslosen 

ohne Schwerbehinderung gesamt waren es lediglich 21 Prozent. 

Abbildung 16 Arbeitslose mit und ohne Schwerbehinderung nach Altersstruktur, prozentual, 2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Der Blick auf die Schulabschlüsse der arbeitslos gemeldeten Personen zeigt ebenfalls 

Unterschiede zwischen Arbeitslosen mit und ohne Schwerbehinderung: 

Schwerbehinderte Arbeitslose verfügten häufiger über einen Hauptschulabschluss 

oder eine Mittlere Reife, dafür aber seltener über Abitur bzw. eine (Fach-)Hochschul-

reife. Während knapp 19 Prozent der nicht schwerbehinderten Arbeitslosen keinen 

Schulabschluss hatten, war dies bei schwerbehinderten Arbeitslosen in 13 Prozent 

angegeben. 
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Abbildung 17 Arbeitslose mit und ohne Schwerbehinderung nach Schulabschluss, prozentual, 2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Der Blick auf die Berufsabschlüsse dagegen zeigt deutlich eine bessere Qualifikation 

der schwerbehinderten Arbeitslosen gegenüber den Arbeitslosen ohne Schwerbehin-

derung: knapp 60 Prozent der Arbeitslosen ohne Schwerbehinderung hatten keine ab-

geschlossene Berufsausbildung, bei den schwerbehinderten Personen waren es nur 

47 Prozent. 

Abbildung 18 Arbeitslose mit und ohne Schwerbehinderung nach Berufsabschluss, prozentual, 2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Die Zugänge in Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Arbeitsloser erfolgten im Jahr 2020 

in 52 Prozent aus der Nichterwerbstätigkeit heraus und endeten auch überwiegend in 

der Nichterwerbstätigkeit. Das bedeutet, dass dieser Personenkreis im Ergebnis dem 
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Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht. Die jeweiligen Anteile sind seit 2012 weitest-

gehend konstant. 

Nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit ist in beiden Fällen die gesundheit-

liche Situation der schwerbehinderten Personen ein wichtiger Zugangs- bzw. Ab-

gangsgrund (Email Regionaldirektion BA 2020).  

Abbildung 19 Zugänge und Abgänge schwerbehinderter Personen in bzw. aus Arbeitslosigkeit, prozentual, 2019 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Im Jahr 2020 galten im Schnitt rund 39,6 Prozent der arbeitslos gemeldeten Schwer-

behinderten als langzeitarbeitslos. Nach 2019 mit 39 Prozent ist dies der erste Anstieg 

seit 2012. Im Vergleich lag der Anteil im Jahr 2012 bei 47 Prozent. 
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IX). Für diese Leistungen können unterschiedliche Rehabilitationsträgern entspre-
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In diesem Kapitel wird auf die Daten der Statistik Berufliche Rehabilitation der Bunde-
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zur Teilhabe am Arbeitsleben der Deutschen Rentenversicherung (Kap. 4.3.2.5.2) zu-

rückgegriffen. Das Landesamt für Soziales ist Datenhalter für die dargestellten Ergeb-

nisse hinsichtlich der Tätigkeiten des Inklusionsamts (Kap. 4.3.2.5.3), der Inklusions-

betriebe (Kap. 4.3.2.5.4) sowie der Leistungen der Eingliederungshilfe in Bezug auf 

Arbeit und Beschäftigung (Kap. 4.3.2.5.5). 

4.3.2.5.1 Bundesagentur für Arbeit 

Nach § 19 SGB III sind Menschen im Sinne dieses Buches behindert „(…), deren Aus-

sichten, am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen Art und Schwere 

ihrer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX nicht nur vorübergehend wesentlich 

gemindert sind und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, ein-

schließlich lernbehinderter Menschen.“ Menschen, denen eine Behinderung mit den 

genannten Folgen droht, sind diesen gleichgestellt. Das SGB III nutzt für diesen Per-

sonenkreis den Begriff „Rehabilitanden“. Das Vorliegen einer Schwerbehinderung ist 

keine Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis. Aufgrund der 

Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit können Rehabilitandinnen und Rehabili-

tanden sowohl dem Rechtskreis des SGB II als auch des SGB III zugeordnet sein. 

Die Bundesagentur für Arbeit stellt für Rehabilitandinnen und Rehabilitanden unter-

schiedliche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) nach §§ 49 ff. SGB IX 

(konkretisiert im SGB III) zur Verfügung. Im Folgenden werden Daten der Statistik Be-

rufliche Rehabilitation dargestellt.34  Unterschieden werden allgemeine und besondere 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen. „Beson-

dere Leistungen (§§ 117 ff. SGB III) werden nur erbracht, wenn Art oder Schwere der 

Behinderung dies erfordern und das Ziel nicht bereits durch allgemeine Leistungen 

erreicht werden kann. Sie umfassen beispielsweise Maßnahmen, die in besonderen 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden oder die auf die 

speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind“ (Bunde-

sagentur für Arbeit, Hinweis Förderstatistik). 

 

34 Statistiken abrufbar unter https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formu-
lar.html?nn=15024&topic_f=berufliche-rehabilitation-reha; letzter Aufruf 02. Juni 2021). 

https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&topic_f=berufliche-rehabilitation-reha
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&topic_f=berufliche-rehabilitation-reha
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Im Jahr 2020 haben 1.329 Menschen mit Behinderung in der Erst- und Wiedereinglie-

derung Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

am Arbeitsleben in Anspruch genommen. Im Jahr 2019 waren es 1.596 (-16,7 %). 40 

Prozent der Eintritte entfielen auf die allgemeinen Leistungen, 60 Prozent auf die be-

sonderen Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 73 Prozent aller 

Leistungen entfielen auf die Ersteingliederung. 37 Prozent der Rehabilitanden waren 

Frauen, sieben Prozent hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit. 

Im Vergleich zu Deutschland zeigt sich, dass im Saarland anteilig mehr allgemeine 

Leistungen und weniger besondere Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behin-

derungen begonnen wurden. Der Anteil an schwerbehinderten Rehabilitanden lag mit 

18 Prozent im Saarland deutlich unter dem Anteil in Deutschland (27 %). 

Abbildung 20 Eintritte in Leistungen der beruflichen Rehabilitation, SL und BRD, 2020  

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wurden je 1.000 Einwohnenden 

im Alter von 15- bis unter 65 Jahren im Jahr 2019 2,5 Leistungen der beruflichen Re-

habilitation begonnen, in Deutschland waren es 2,3 Eintritte.35  

 

35 Für das Jahr 2020 lagen zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch keine altersdifferenzierten Bevölkerungszahlen vor, daher 

wurde hier das Jahr 2019 herangezogen. 
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Von den 533 begonnenen allgemeinen Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen entfielen 371 Leistungen auf die Aktivierung und beruflichen Einglie-

derung (70 %), 114 auf die Leistungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 

(21 %) und 48 auf die Berufsvorbereitung und Berufsausbildung (9 %). 

Von den 796 begonnenen besonderen Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen wurden am häufigsten besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförde-

rung, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen und sonstige individuelle rehaspezifi-

sche Maßnahmen begonnen. 

Abbildung 21 Eintritte in besondere Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach Art der Leistung, 
2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Zu den sonstigen individuellen rehaspezifischen Maßnahmen gehören auch Leistun-

gen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich einer WfbM. Im Jahr 2020 gab 

es 146 Eintritte (vgl. 2018: 165 Eintritte). 

Bezogen auf die Art der Behinderung wurden bei 1.030 Eintritten eine psychische, 

geistige oder neurologische Behinderung angegeben (78 %), bei 37 Eintritten eine Be-

hinderung der Sinnesorgane (3 %) und bei 262 Eintritten lagen sonstige Behinderun-

gen (insbesondere eine Körperbehinderung) vor (20 %). 

In der größten Gruppe der Eintritte mit einer psychischen, geistigen oder neurologi-

schen Behinderung entfielen 50 Prozent auf Personen mit einer Lernbehinderung.  
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Abbildung 22 Eintritte in die berufliche Rehabilitation nach Art der Behinderung, 2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

Der Statistik der beruflichen Rehabilitation können auch Angaben in Bezug auf den 

Verbleib der Rehabilitanden entnommen werden. 

Die Eingliederungsquote errechnet sich aus den Rehabilitanden, die sich nach sechs 

Monaten nach Austritt aus einer Leistungen in einer sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung befinden. Im Zeitraum von Juli 2019 bis Juni 2020 gab es im Saarland 

1.465 kumulierte Austritte, 787 Personen befanden sich nach sechs Monaten in einer 

sozialversicherungspflichten Beschäftigung (Eingliederungsquote: 53,7 %). 

Die Eingliederungsquoten (EQ) lagen im Saarland in dem betrachteten Zeitraum nur 

geringfügig unter den Quoten für Deutschland. 
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Abbildung 23 Eingliederungsquoten nach Art der Leistung, SL – BRD, Austrittszeitraum Juli 2019 – Juni 2020 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnung und Darstellung transfer 

4.3.2.5.2 Deutsche Rentenversicherung 

Nach § 9 SGB VI erbringen die Träger der Rentenversicherung „Leistungen zur Prä-

vention, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben, Leistungen zur Nachsorge sowie ergänzende Leistungen, um 

1. den Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seeli-

schen Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten vorzubeugen, entgegen-

zuwirken oder sie zu überwinden und 

2. dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit der Versicherten oder ihr vorzei-

tiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie möglichst dauerhaft 

in das Erwerbsleben wiedereinzugliedern. 

Die Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgrei-

chen Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeit-

punkt zu erbringen sind.“ 

Unter regionaler Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung Saarland wurden im 

Jahr 2019 2.064 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben abgeschlossen (+66 % im 

Vergleich zu 2012), 2012 waren es 1.242. 32 Prozent der Leistungen mit Wohnsitz im 

Saarland wurden von Frauen in Anspruch genommen, sechs Prozent von Versicherten 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit/staatenlos/unbekanntem Status. 
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Am häufigsten wurden im Jahr 2019 Leistungen zur Erhaltung/Erlangung eines Ar-

beitsplatzes genutzt (64 % aller abgeschlossenen Maßnahmen), gefolgt von Leistun-

gen zur beruflichen Bildung (15 %) und der Kategorie „Auswahl von Leistungen“ (8 %), 

zu letzterer gehört nach § 49 Abs. 4 SGB IX u.a. die Eignungsabklärung und Arbeits-

erprobung.  

Abbildung 24 Art der abgeschlossenen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Saarland (Wohnort), 2019 

 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung www.statistik-rente.de, Berechnung und Darstellung transfer 

Die 2.064 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wurden von 1.916 Rehabilitanden 

abgeschlossen, 57 Prozent der Personen waren älter als 50 Jahre. 

Im Vergleich zu Deutschland erhielten im Saarland mehr Personen Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben durch die Rentenversicherung: im Saarland waren es 4,4 

Personen je 1.000 aktiv Versicherter ohne Rentenbezug, in Deutschland 3,1 Perso-

nen.  

4.3.2.5.3 Inklusionsamt 

Das saarländische Inklusionsamt erfüllt die Aufgaben des Integrationsamtes nach § 

185 SGB IX, hierzu zählen insbesondere die Erhebung und Verwendung der Aus-

gleichsabgabe, der Kündigungsschutz sowie die begleitende Hilfe im Arbeitsleben. 

In § 160 Abs. 1 SGB IX heißt es: „Solange Arbeitgebende die vorgeschriebene Zahl 

schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten 

Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe“. Im Jahr 
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2019 wurden rund 6 Millionen Euro an Ausgleichsabgaben an das Inklusionsamt ge-

zahlt, 2012 waren es rund 4,6 Millionen Euro (+30 %). 

Die Mehreinnahmen sind u.a. auch auf die gesetzliche Erhöhung der Ausgleichsab-

gabe in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Zudem geht die stetige Steigerung 

der verfügbaren Mittel auch darauf zurück, dass in den letzten Jahren eine vermehrte 

Inanspruchnahme von Fördermitteln aus den verschiedensten Bundesprogrammen 

(Alle im Betrieb für Inklusionsbetriebe/ Initiative Inklusion) erfolgt ist. 

Die größten Ausgabenposten der Ausgleichsabgabe sind: 

•  Abführung von 20 Prozent der eingegangenen Ausgleichabgabemittel an den Aus-

gleichsfonds des Bundes 

•  Vorhalten eines berufsbegleitenden Dienstes (Integrationsfachdienst) im Auftrag 

des Inklusionsamtes 

•  Finanzielle Zuschüsse im Rahmen der begleitenden Hilfe an Arbeitgeber, insbe-

sondere Beschäftigungssicherungszuschüsse, Persönliche Unterstützungsleistun-

gen und Investitionskostenzuschüsse 

•  Finanzielle Zuschüsse im Rahmen der begleitende Hilfe an Arbeitnehmer, 

z.B. für eine Arbeitsassistenz 

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden neben den oben aufgeführten Aufgaben 

verstärkt zur Schaffung neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze eingesetzt.36   

In den Jahren 2012 bis 2016 lagen die Ausgaben des Inklusionsamtes höher als die 

erhaltene Ausgleichsabgabe, seit 2017 übersteigen die Einnahmen die Ausgaben 

deutlich. 

 

36 Siehe die im Aktionsplan ausgewiesenen Förderprogramme Kapitel 3.5.2   



 

182 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Abbildung 25 Ausgleichsabgabe: Aufkommen und Ausgaben, 2012-2019 

 
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Das Inklusionsamt muss von Arbeitgebenden ausgesprochenen Kündigungen schwer-

behinderter Beschäftigter vorab zustimmen. Die Anzahl der zu bearbeitenden Kündi-

gungsverfahren ging von 2012 bis 2018 stetig zurück, um dann im Jahr 2019 wieder 

anzusteigen (siehe Abbildung 26): 2019 wurden 298 Verfahren bearbeitet. Es lagen 

jeweils überwiegend Anträge in ordentlichen Kündigungsverfahren vor. 

Abbildung 26 Inklusionsamt: Zahl der Kündigungsverfahren, 2012-2019 

 
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

4,6  Mio  5,2  Mio  5,1  Mio  5,0  Mio  5,4  Mio  

5,8  Mio  5,8  Mio  6,0  Mio  

5,4  Mio  5,4  Mio  5,3  Mio  

6,3  Mio  

5,6  Mio  

5,0  Mio  
4,5  Mio  4,7  Mio  

€-

€1  

€2  

€3  

€4  

€5  

€6  

€7  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
ill

io
ne

n

Aufkommen  in  Mio  € Ausgaben  in  Mio  €

372 360

277
264

221
203 196

298

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

183 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Zu den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben heißt es in § 185 Abs. 2 SGB IX: „Die 

begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundesagen-

tur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern durchgeführt. Sie soll dahinge-

hend wirken, dass die schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht 

absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und 

Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können sowie durch Leistungen der 

Rehabilitationsträger und Maßnahmen der Arbeitgeber befähigt werden, sich am Ar-

beitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten.“ Hierzu 

können unterschiedliche Leistungen sowohl an die schwerbehinderten Menschen als 

auch an Arbeitgebende als auch an Träger von Integrationsfachdiensten oder Träger 

von Inklusionsbetrieben (zu Inklusionsbetriebe siehe 4.3.2.5.4) erbracht werden. 

Mit Blick auf die Verteilung der finanziellen Mittel zeigt sich, dass der mit Abstand 

größte Anteil (ca. 1,4 Mio. Euro bzw. 83 % der Ausgaben für begleitende Hilfen) im 

Jahr 2019 auf Leistungen an Arbeitgebende entfiel – insbesondere für Beschäftigungs-

sicherungszuschuss und personelle Unterstützung. Die Leistungen an schwerbehin-

derte Menschen hatten im Jahr 2019 ein Volumen von rund 120.000 Euro (7 % der 

Ausgaben für begleitende Hilfen). 

Abbildung 27 Begleitende Hilfen im Arbeitsleben: Ausgabenverteilung, 2019 

 
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Im Zeitverlauf unterlagen die Ausgaben insbesondere auf Grund der Höhe institutio-

neller Förderungen größeren Schwankungen. 
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Abbildung 28 Inklusionsamt: Ausgaben für begleitende Hilfen im Arbeitsleben, 2012-2019 

 

Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Der Integrationsfachdienst begleitete im Jahr 2019 insgesamt 819 Arbeitnehmende mit 

Behinderung, die Zahl hat sich von jeweils rund 900 begleiteten Arbeitnehmenden in 

den Jahren 2012 bis 2014 verringert.  

Abbildung 29 Integrationsfachdienst: Begleitete Arbeitnehmende, 2012-2019 

 

Quelle: Landesamt für Soziales, Darstellung transfer 

Die Ausgaben des Integrationsfachdienstes sind seit 2018 angestiegen und lagen zu-

letzt im Jahr 2019 um rund 110.000 Euro höher als im Jahr 2012. 
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4.3.2.5.4 Inklusionsbetriebe 

„Inklusionsbetriebe sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen oder 

[…] geführte Betriebe oder Abteilungen zur Beschäftigung schwerbehinderter Men 

schen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäf 

tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Behin 

derung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller För 

dermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere 

Schwierigkeiten stößt“ 

-

-

-

-

(§ 215 Abs. 1 SGB IX). In den Inklusionsbetrieben soll der Anteil 

der beschriebenen schwerbehinderten Menschen bei mindestens 30 Prozent der Be 

schäftigten liegen und in der Regel 50 Prozent nicht überschreiten (§ 215 Abs. 3 SGB 

IX). Inklusionsbetriebe werden auch als Brücke zwischen der WfbM und dem allge 

meinen Arbeitsmarkt angesehen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

2021, S. 313). 

-

-

Seit 2014 gibt es im Saarland elf Inklusionsbetriebe (vgl. 2012 und 2013: zehn Be-

triebe), die zuletzt insgesamt 248 Beschäftigte hatten – hiervon zählten 111 Beschäf-

tigte zum Personenkreis schwerbehinderter Menschen, dies ist ein Anteil von 45 Pro-

zent.  

Abbildung 30 Beschäftigte in Inklusionsbetrieben, 2012 bis 2019 

 

Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Daten zu Alters- oder Geschlechterverteilung liegen nicht vor. 
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4.3.2.5.5 Leistungen der Eingliederungshilfe 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben über den Träger der Eingliederungshilfe wer-

den im SGB IX geregelt und beinhalten die Leistungen im Arbeitsbereich einer Werk-

statt für Menschen mit Behinderungen (§ 58 SGB IX) sowie seit 2018 bei anderen 

Leistungsanbietern (§ 60 SGB IX) und das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX).  

Andere Leistungsanbieter stellen eine mögliche Alternative zur Beschäftigung in einer 

Werkstatt dar. Diese müssen nicht alle Voraussetzungen einer WfbM erfüllen, so gibt 

es beispielsweise keine Mindestplatzzahl, keine Aufnahmeverpflichtung und auch 

nicht die Verpflichtung sowohl Leistungen zur beruflichen Bildung als auch zur Be-

schäftigung anzubieten. Hierdurch sollen auch kleinere Leistungsanbieter und solche, 

die die Maßnahmen in Form von „ausgelagerten Arbeitsplätzen“ durchführen, möglich 

sein (Deutscher Bundestag 05.09.2016, S. 254). 

Das Budget für Arbeit können Menschen mit Behinderungen erhalten, die Anspruch 

auf Leistungen im Arbeitsbereich einer WfbM haben und denen von einem privaten 

oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit 

einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird. Es beinhaltet ei-

nen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber sowie die Aufwendungen für die erfor-

derliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz (§ 61 SGB IX). 

Im Mai 2021 gab es im Saarland zehn anerkannte Werkstätten mit insgesamt 31 Be-

triebsstätten.  

Seit 2018 kamen im Saarland drei andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX hinzu. 

Hierzu wird nun die seit 2004 bestehende „Virtuelle Werkstatt“ der Saarland Heilstätten 

GmbH, die landesweit 72 Plätze für Menschen mit seelischer Behinderung vorhält (vgl. 

MSGFuF: Medieninfo vom 24.09.2020) gezählt, zwei neue Anbieter sind Ende 2021 

hinzugekommen: die WVS inklusiv gGmbH und die BeBiz Saar gGmbH (LAS 2021). 

Im Dezember 2019 erhielten 3.340 Personen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

im Arbeitsbereich einer WfbM. Dies sind 203 bewilligte Hilfen mehr als noch im De-

zember 2013 (+6 %).  
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Abbildung 31 LE von Eingliederungshilfe in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, 2013-2019 

 

Quelle: Landesamt für Soziales, Darstellung transfer 

Im Jahr 2019 wechselten insgesamt zwölf Menschen aus einer WfbM auf den Allge-

meinen Arbeitsmarkt (0,4 %) (Landesamt für Soziales, 2020). 

Zu den weiteren teilstationären Leistungen für anspruchsberechtigte Menschen mit 

Behinderungen zählt unter anderem der Besuch einer Tagesförderstätte. Diese gehö-

ren nicht originär zur Teilhabe am Arbeitsleben, sondern sind eine Leistung zur sozia-

len Teilhabe, gleichwohl werden sie häufig im Kontext der Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderungen diskutiert und werden dahin in diesem Kapitel behandelt. 

Sie sind überwiegend für Menschen „(…) die nach Erfüllen der Schulpflicht aus Grün-

den ihrer Behinderung nicht oder nicht mehr in der Lage sind, einer regelmäßigen Ar-

beit, z.B. in einer Werkstatt für behinderte Menschen, nachzugehen“ 

(https://www.saarland.de/las/DE/themen/egh_neu/2_leistungen_egh/egh_erwach-

sene/tafoe/tafoe_artikel.html; letzter Aufruf 13.01.2022). 

Im Saarland gibt es nach aktuellem Verzeichnis 18 Tagesförderstätten mit 511 Plät-

zen. 2010 gab es 532 Plätze. 

Im Dezember 2019 nahmen 569 Personen im Saarland eine entsprechende Hilfe in 

Anspruch, die Anzahl dieser Personen liegt seit 2013 zwischen 559 und 569 Personen 

auf einem gleichbleibenden Niveau. 
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Nähere Angaben zu den Leistungsbeziehenden von teilstationären Leistungen der 

Eingliederungshilfe wie z.B. zu Geschlecht, Alter oder Staatsangehörigkeit liegen nicht 

vor. 

4.3.3 GESUNDHEIT UND PFLEGE 

Dieser Lebensbereich beschäftigt sich mit dem Zugang zu Unterstützungsangeboten 

im Bereich Gesundheit und Pflege für Menschen mit Behinderungen. Hierzu gehören 

neben Krankenhäusern (Kapitel 4.3.3.1) auch Leistungen der medizinischen Rehabili-

tation (Kapitel 4.3.3.1.1) und Leistungen der Pflegeversicherung (Kapitel 4.3.3.2). Ka-

pitel 4.3.3.3 beinhaltet Angaben zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und beson-

deren Gesundheitsdiensten für Menschen mit Behinderungen.  

Überblick 

UN-BRK: Artikel 25; Artikel 26 

•  Im Jahr 2019 gab es im Saarland 24 Krankenhäuser37 , drei mehr als beim letzten 

Berichtszeitpunkt. Die gesamte Bettenkapazität je 100.000 Einwohnerinnen und 

Einwohner liegt mit 686 Betten im Saarland über der Anzahl in Deutschland mit 595 

Betten. Es wurden knapp 290.000 entlassene Patientinnen und Patienten in den 

Krankenhäusern erfasst, 2012 war es 17.657 Fälle weniger. Insgesamt lagen die 

saarländischen Fallzahlen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner über den 

gesamtdeutschen Vergleichswerten (s. Kapitel 4.3.3.1). 

•  Im Jahr 2019 wurden insgesamt 21.120 Fälle von Personen mit Wohnsitz im Saar-

land in den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gezählt. Dies waren insge-

samt 631 Fälle weniger als im Jahr 2012. Im Vergleich zu Deutschland gab es im 

Saarland insgesamt mehr stationäre Rehabilitationsfälle je 1.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner, es gibt jedoch Unterschiede bezüglich der Altersgruppen und Di-

agnosen (s. Kapitel 4.3.3.1.2). 

•  Im Jahr 2019 schlossen insgesamt 12.388 Personen mit Wohnsitz im Saarland 

12.697 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur 

Teilhabe der Deutschen Rentenversicherung ab. 2012 wurden für 12.125 Personen 

 

37 Quelle: Krankenhausstatistik 2019; nach Angaben des MSGFuF gibt es zum 01.01.2021 20 Krankenhäuser. 
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mit Wohnsitz im Saarland mit 12.588 Leistungen verschiedener Maßnahmenarten 

durchgeführt. Je 1.000 versicherter Personen wurden im Saarland insgesamt 29 

Maßnahmen durchgeführt, bezogen auf die BRD waren es 26,9 Maßnahmen (s. 

Kapitel 4.3.3.1.3). 

•  Ende 2019 waren 55.318 Personen im Saarland pflegebedürftig, 2011 waren es 

32.793 Personen. Die Pflegequote lag 2019 im Saarland bei 5,6 Prozent, bundes-

weit bei fünf Prozent (s. Kapitel 4.3.3.2). 

•  2019 waren insgesamt rund 2.100 niedergelassene Ärzte im Saarland angesiedelt. 

Gemäß dem Portal zur Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigung sind die meis-

ten Praxen nicht oder nur teilweise barrierefrei erreich- und nutzbar. Es gibt im 

Saarland verschiedene besondere Gesundheitsdienste für Menschen mit Behinde-

rungen, hierzu gehören neben sieben Landesärzten auch die Psychiatrischen In-

stitutsambulanzen (PIA) und das sozialpädiatrische Zentrum (s. Kapitel 4.3.3.3). 

4.3.3.1 Zugang zu Krankenhausbehandlungen 

Eine Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V kann sowohl vollstationär, stations-

äquivalent, teilstationär, vor- und nachstationär sowie ambulant erfolgen.  

Die jährlich erhobene Krankenhausstatistik38  beinhaltet unter anderem Daten zur Inf-

rastruktur, den vollstationären Fallzahlen (entlassene Personen inkl. Sterbefälle und 

Stundenfälle), zudem können anhand der Diagnosestatistik die Häufigkeiten medizini-

scher Diagnosen, die hauptsächlich für einen Krankenhausaufenthalt verantwortlich 

waren („Hauptdiagnose“), nachvollzogen werden. Eine Differenzierung der Daten in 

Menschen mit und ohne Behinderungen ist nicht möglich. Gleichwohl dienen die Daten 

einer grundsätzlichen Darstellung eines bedeutsamen Teils der medizinischen Versor-

gung im Saarland und ermöglichen eine Gegenüberstellung mit der deutschlandweiten 

Situation. 

Die 1. Fortschreibung des Krankenhausplans für das Saarland 2018-2025 wurde am 

14. September 2021 von der Saarländischen Landesregierung beschlossen und am 

30. September 2021 im Amtsblatt des Saarlandes veröffentlicht. 

 

38 Abrufbar unter www.gbe-bund.de 
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Zum 01.01.2021 sind 20 Krankenhäuser an 28 Standorten mit 6.769 Betten und 510 

Plätzen für die akutstationäre somatische und psychiatrische/psychotherapeutische 

Versorgung der Bevölkerung verzeichnet. Zum letzten Berichtszeitpunkt 2012 waren 

es 21 Krankenhäuser. 

Im Jahr 2021 werden für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen im somati-

schen Bereich vier pädiatrische Fachabteilungen mit 202 Planbetten und eine Tages-

klinik mit fünf Plätzen sowie zwei kinderchirurgische Abteilungen bzw. Schwerpunkte 

mit insgesamt 14 Betten vorgehalten. Darüber hinaus gibt es ein sozialpädiatrisches 

Zentrum mit 30 Betten. Am Universitätsklinikum werden je 14 Betten für die Kinderkar-

diologie und die Kinderonkologie vorgehalten. 

Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden im Jahr 2021 71 Betten und 73 

Plätze vorgehalten. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Anhebung auf 73 Betten und 77 

Plätze (MSGFuF 2021). 

Die Krankenhausstatistik kann für das Jahr 2019 ausgewertet werden. 

Die aktuelle Krankenhausstatistik weist für das Jahr 2019 insgesamt 24 Krankenhäu-

ser mit 6.782 Betten im Saarland aus. Die gesamte Bettenkapazität je 100.000 EW 

liegt mit 686 Betten über der Anzahl in Deutschland mit 595 Betten. 

Tabelle 5 Krankenhausanzahl und Bettenanzahl je 100.000 EW 

Quelle: Statistisches Bundesamt39 , Darstellung transfer 

In diesen Krankenhäusern wurde im Jahr 2019 eine Fallzahl von insgesamt 289.046 

Patientinnen und Patienten (entlassene Personen inkl. Sterbefälle und Stundenfälle, 

 

39 www.gbe-bund.de 

Krankenhäuser insgesamt Einrichtungen Anzahl Betten je 100.000 EW 
Jahr 2012 
Saarland 21 649 
Deutschland 2.017 624 
Jahr 2019 
Saarland 24 686 
Deutschland 1.914 595 

https://www.gbe-bund.de
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unabhängig vom Wohnort40 ) erfasst, 45 Prozent davon waren sogenannte Kurzlie-

gende mit einem Aufenthalt von ein bis drei Tagen. Die Fallzahl hat sich von 2012 bis 

2016 um rund sieben Prozent erhöht und ist seitdem wieder leicht gesunken. Die Ge-

schlechterverteilung blieb im Zeitverlauf konstant, in allen Jahren waren rund 52 Pro-

zent der entlassenen Fälle weiblich, rund 48 Prozent waren männlich. 

Abbildung 32 Krankenhausstatistik: Fallzahlen im Saarland (Behandlungsort), 2012-2019 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen, die einen stationären Krankenhausaufenthalt er-

forderlich machen, nehmen im Alter zu. So lag die Fallzahl in der Altersgruppe der 65 

Jahre und älteren Menschen im Saarland zuletzt bei etwa 55.000 Fällen je 100.000 

Einwohnende (EW) dieser Altersgruppe, während bei Kindern und Jugendlichen bis 

15 Jahre die altersspezifische Fallzahl bei rund 17.000 Fällen je 100.000 EW liegt. 

Insgesamt lagen die saarländischen Fallzahlen je 100.000 EW in allen Altersgruppen 

über den gesamtdeutschen Vergleichswerten, seit 2012 ist der Abstand größer gewor-

den. 

 

 

40 Das bedeutet, dass auch Personen mit einem Wohnsitz außerhalb des Saarlandes gezählt werden, wenn sie in einem saar-

ländischen Krankenhaus behandelt wurden. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
? ? ? ? Fallzahl  insgesamt 271.389274.876279.114283.639291.476289.261289.366289.046
Anteil  Kurzlieger  (1-3  Tage)  in  % 37% 38% 39% 40% 42% 43% 44% 45%
Anteil  Stundenfälle  in  % 2,6% 2,8% 2,6% 2,9% 3,0% 2,9% 2,8% 2,6%
Anteil  Sterbefälle  in  % 2,2% 2,3% 2,2% 2,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4%
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Tabelle 6 Altersspezifische Fallzahl je 100.000 Einwohnende; 2012 und 2019 
 

2012 2019 
Saarland Deutschland Diff. Saarland Deutschland Diff. 

unter 15 Jahren 16.978 16.296 +4 % 17.020 15.916 +7 % 
15 bis unter 45 Jahre 15.263 14.201 +7 % 16.066 13.917 +15 % 
45 bis unter 65 Jahre 22.228 20.555 +8 % 23.229 20.340 +14 % 
65 Jahre und älter 54.357 49.204 +10 % 54.872 49.479 +11 % 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Die Verweildauer der im Saarland behandelten Krankenhauspatientinnen und -patien-

ten lag 2019 im Schnitt bei sieben Tagen (vgl. 2012: 7,7 Tage), bundesweit waren es 

7,2 Tage (vgl. 2012: 7,6 Tage). Entlassene Fälle mit Hauptdiagnosen der Gruppe 

ICD10 F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen hatten dabei die mit Abstand 

längste durchschnittliche Verweildauer, diese lag zuletzt bei 19,1 Tagen (vgl. 2012: 

16,5 Tage), aber immer noch unter dem bundesweiten Durchschnitt von 23 Tagen (vgl. 

2012: 20,1 Tage). 

In Bezug auf die Personen mit einem Wohnsitz im Saarland können – unabhängig von 

dem Behandlungsort – die Hauptdiagnosen, die für einen Krankenhausaufenthalt ver-

antwortlich waren, ausgewertet werden. 

Für das Jahr 2019 weist die Statistik 273.816 Entlassungen (inkl. Sterbefälle und Stun-

denfälle) von Personen mit einem Wohnsitz im Saarland aus. Das bedeutet, dass in 

den saarländischen Krankenhäusern 15.230 Fälle mit Wohnsitz außerhalb des Saar-

landes behandelt wurden. 

Im Jahr 2012 wurden mit 262.166 erfassten Entlassungen saarländischer Bürgerinnen 

und Bürger knapp 12.000 Fälle weniger gezählt. 

Die mit Abstand häufigste Ursache für einen stationären Krankenhausaufenthalt waren 

Erkrankungen des Kreislaufsystems mit 16 Prozent, gefolgt von Krankheiten des Ver-

dauungssystems, Neubildungen und Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte an-

dere Folgen äußerer Ursachen mit jeweils zehn Prozent. In diesen Diagnosegruppen 

gab es jeweils einen Anstieg der Fallzahlen zum Vergleichsjahr 2012. Fälle mit der 

Hauptdiagnose einer psychischen und Verhaltensstörung machten einen Anteil von 

sechs Prozent aller Fälle aus, allerdings gab es hier einen Fallzahlrückgang gegenüber 

2012. 
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Abbildung 33 Krankenhausstatistik: Fallzahlen nach häufigsten ICD10-Diagnosegruppen, 2012 und 2019  

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Darstellung transfer 

4.3.3.1.1 Zugang zur medizinischen Rehabilitation 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation haben die Zielsetzung 

•  Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseiti-

gen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder 

•  Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 

überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen 

Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu min-

dern (§ 42 SGB IX). 

Kennzeichen der medizinischen Rehabilitation ist „(..) ihr ganzheitlich-integrativer und 

damit komplexer Behandlungsansatz“ sowie die Festlegung individueller Rehabilitati-

onsziele41  (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) 2018, S. 198). 

 

41 Das Teilhabestärkungsgesetz (02.06.21 verabschiedet) sieht die Aufnahme digitaler Gesundheitsanwendungen in den Leis-

tungskatalog der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation vor. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2020 
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Die Inanspruchnahme von Leistungen medizinischer Rehabilitation setzt voraus, dass 

Rehabilitationsbedürftigkeit besteht, Rehabilitationsfähigkeit vorliegt und eine positive 

Rehabilitationsprognose gestellt werden kann. 

1.  Rehabilitationsbedürftigkeit bezüglich medizinischer Rehabilitation liegt vor, wenn 

Beeinträchtigungen bzw. Schädigungen der Körperfunktionen bzw. Strukturen so-

wie der Leistungsfähigkeit in den Lebensbereichen der ICF vorliegen und diese 

unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren zu einer Beeinträchtigung gesellschaft-

licher Teilhabe führen oder zu führen drohen. 

2.  Der Begriff der Rehabilitationsfähigkeit bezieht sich auf die somatische und/oder 

psychische Belastbarkeit des behinderten Patienten bzw. der behinderten Patientin 

im Hinblick auf die Durchführung der Rehabilitationsmaßnahme. 

3.  Eine Rehabilitationsprognose beinhaltet die medizinisch begründete Wahrschein-

lichkeitsaussage, dass die Rehabilitationsziele mit den interdisziplinär erbrachten 

Rehabilitationsleistungen voraussichtlich erreicht werden können 

(Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) 2018, S. 536). 

Rehabilitationsträger für die Leistungen der medizinischen Rehabilitation sind nach § 

6 SGB IX die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung, 

die gesetzliche Unfallversicherung, die Träger der Kriegsopferversorgung und -für-

sorge sowie die Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe.  

Leistungsdaten der Träger medizinischer Rehabilitation liegen überwiegend nur auf 

Bundesebene vor. Für das Saarland kann auf unterschiedliche Datenquellen zurück-

gegriffen werden: 

Im Rahmen der Krankenhausstatistik werden Daten bei den Vorsorge- und Rehabili-

tationseinrichtungen erhoben und im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes veröffentlicht42 . Die Veröffentlichung beinhaltet Angaben zu den Fallzahlen 

von Vorsorge – und Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten; Angebote 

und Leistungen ambulanter Rehabilitation sind darin nicht enthalten. Für die Vorsorge- 

 

42  https://www.gbe-bund.de/gbe/!pkg_olap_tables.prc_set_page?p_uid=gastd&p_aid=3608200&p_sprache=D&p_help=2&p_in-

dnr=593&p_ansnr=49232793&p_ver-

sion=8&D.000=3740&D.001=1000001&D.002=1337&D.003=1000004&D.972=1000619&D.011=44302, zuletzt geprüft am 

11.02.2021 

https://www.gbe-bund.de/gbe/!pkg_olap_tables.prc_set_page?p_uid=gastd&p_aid=3608200&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=593&p_ansnr=49232793&p_version=8&D.000=3740&D.001=1000001&D.002=1337&D.003=1000004&D.972=1000619&D.011=44302
https://www.gbe-bund.de/gbe/!pkg_olap_tables.prc_set_page?p_uid=gastd&p_aid=3608200&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=593&p_ansnr=49232793&p_version=8&D.000=3740&D.001=1000001&D.002=1337&D.003=1000004&D.972=1000619&D.011=44302
https://www.gbe-bund.de/gbe/!pkg_olap_tables.prc_set_page?p_uid=gastd&p_aid=3608200&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=593&p_ansnr=49232793&p_version=8&D.000=3740&D.001=1000001&D.002=1337&D.003=1000004&D.972=1000619&D.011=44302
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und Rehabilitationseinrichtungen (mit mehr als 100 Betten) sind Auswertungen sowohl 

auf Ebene des Bundes als auch auf Ebene des Saarlandes möglich43 . Dies ermöglicht 

die Darstellung der Rehabilitationssituation im Saarland im Vergleich zu Deutschland. 

Neben der vorgenannten Statistik halten die einzelnen Leistungsträger Angaben vor. 

Im Einzelnen sind dies 

1.  die Rehabilitationsstatistik der Deutschen Rentenversicherung. Diese Statistik für 

die Leistungen im Zuständigkeitsbereich der DRV können sowohl auf Bundes-

ebene als auch auf der Ebene des Saarlandes ausgewertet werden.44  

2.  die Sozialhilfestatistik für die Leistungen medizinischer Rehabilitation im Rahmen 

der Eingliederungshilfe im Saarland und auf Ebene des Bundes und 

3.  die Kinder – und Jugendhilfestatistik für die Leistungen medizinischer Rehabilita-

tion für Kinder bzw. Jugendliche mit einer seelischen Störung im Saarland und auf 

der Ebene des Bundes. 

Angaben zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung liegen für die 

Ebene des Bundes vor; Datenquellen zu den Leistungen der gesetzlichen Kranken-

versicherung für Versicherte aus dem Saarland konnten für den vorliegenden Bericht 

nicht erschlossen werden. Ebenso verhält es sich mit den Daten der Unfallversiche-

rungsträger und der Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge. Dies ist insofern 

bedauerlich, als beispielsweise Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behin-

derung keinen Anspruch auf Leistungen der medizinisch/beruflichen Rehabilitation zu-

lasten der Rentenversicherung haben, jedoch Leistungen der medizinischen Rehabili-

tation in Zuständigkeit der Krankenversicherung in Anspruch nehmen könnten. Erfah-

rungsgemäß sind Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung und in 

Tagesstätten bzw. Tagesfördergruppen in Maßnahmen medizinischer Rehabilitation 

unterrepräsentiert; eine valide Datenbasis hierzu steht nach vorliegenden Kenntnissen 

nicht zur Verfügung. 

 

43 Nach der KG 5 Statistik, welche die bundesweiten Daten der medizinischen Rehabilitation der gesetzlichen Krankenkassen 

insgesamt abbildet, wurden im Jahr 2018 88 Prozent aller Rehabilitationsmaßnahmen stationär, 12 Prozent ambulant durchge-

führt 

44 Abrufbar unter www.statistik-rente.de  

http://www.statistik-rente.de/
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4.3.3.1.2 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 

In der Krankenhausstatistik sind Angaben zu den Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

richtungen nach § 107 Abs. 2 SGB V enthalten. Dargestellt werden die Fälle mit Wohn-

sitz im Saarland, unabhängig vom Ort der Rehabilitation. Zum ambulanten Rehabilita-

tionsgeschehen liegen auf Ebene des Saarlandes keine Daten vor. Nach der KG 5 

Statistik, welche die bundesweiten Daten der medizinischen Rehabilitation der gesetz-

lichen Krankenkassen insgesamt abbildet, wurden im Jahr 2019 88 Prozent aller Re-

habilitationsmaßnahmen stationär, zwölf Prozent ambulant durchgeführt45 .   

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 21.120 Fälle von Personen mit Wohnsitz im Saarland 

in den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gezählt. Dies waren insgesamt 631 

Fälle weniger als im Jahr 2012. 

Rund 40 Prozent der Fälle bezogen sich in den beiden Vergleichsjahren auf Personen 

über 65 Jahren, 57 Prozent auf Personen zwischen 15 und 65 Jahren, rund vier Pro-

zent auf die Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren. 

Bezogen auf die Einwohnerzahl gleicht sich das stationäre Rehabilitationsgeschehen 

im Saarland den Entwicklungen in Deutschland an. Gab es in 2012 im Saarland noch 

1,56 Fälle je 1.000 Einwohnende mehr als in Deutschland, waren es 2019 nur noch 

1,06 Fälle mehr. Dies hatte seine Ursache darin, dass für Rehabilitandinnen und Re-

habilitanden aus dem Saarland zwischen 2012 und 2019 je 1.000 EW 0,55 Rehabili-

tationsmaßnahmen weniger durchgeführt wurden. Auf Bundesebene betrug der Rück-

gang 0,05 Rehabilitationsmaßnahmen je 1.000 EW. Ob mit dem Rückgang der statio-

nären Rehabilitationsmaßnahmen ein Anstieg an ambulanten Rehabilitationsmaßnah-

men verbunden war, kann auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials nicht 

ausgesagt werden. 

 

 

 

45 Siehe online unter: https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=8251797&p_spra-

che=D&p_help=3&p_indnr=886&p_indsp=&p_ityp=H&p_fid=; letzter Aufruf 05.02.2021 

https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=8251797&p_sprache=D&p_help=3&p_indnr=886&p_indsp=&p_ityp=H&p_fid=
https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_isgbe5.prc_menu_olap?p_uid=gast&p_aid=8251797&p_sprache=D&p_help=3&p_indnr=886&p_indsp=&p_ityp=H&p_fid=
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Tabelle 7 Fallzahlen der Rehabilitation je 1.000 EW, SL-BRD; 2012 und 2019 

Je 1.000 EW 2012 2019 2019 - 2012 

Saarland 21,88 21,32 -0,55 

BRD 20,32 20,27 -0,05 

Abweichung +1,56 +1,06 -0,50 

Quelle: Krankenhausstatistik46 , 2018, Berechnung und Darstellung transfer 

Die vorgenannte Veränderung verteilt sich unterschiedlich auf die einzelnen Alters-

gruppen. Im Jahr 2019 erhielten 692 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren eine 

medizinische Rehabilitation (vgl. 2012: 804), in der Altersgruppe 15 bis 65 Jahre gab 

es 12.055 Fälle (vgl. 2012: 12.461) und in der Altersgruppe der über 65-Jährigen 8.373 

Fälle (vgl. 2012: 8.479).  

In der Altersgruppe der unter 15-Jährigen vergrößert sich der Abstand zwischen den 

Fallzahlen im Saarland und der BRD: Im Jahr 2012 lag er in dieser Altersgruppe aus 

Sicht des Saarlandes bei -1,3 Fälle je 1.000 altersgleiche Einwohnende, 2019 sind es 

-1,59 Fälle. Gleichzeitig ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen, dass der gerin-

geren Anzahl von Rehabilitationsmaßnahmen von unter 15-Jährigen eine höhere An-

zahl von Rehabilitationsmaßnahmen bei Rehabilitanden im Alter von 65 Jahren und 

älter gegenüberstand. 

 

46 www.gbe-bund.de 
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Abbildung 34 stationäre Rehabilitationsfälle je 1.000 altersgleiche EW, Abweichungen SL gegenüber BRD, 2019 

 

Quelle: Krankenhausstatistik, Berechnung und Darstellung transfer  

Anders als bei den Krankenbehandlungen (siehe 4.3.3.1) stehen im Bereich der me-

dizinischen Rehabilitation Krankheiten des Kreislaufsystems nicht an erster Stelle der 

Häufigkeiten. Am häufigsten werden Maßnahmen medizinischer Rehabilitation wegen 

Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems in Anspruch genommen (31,1 %), gefolgt 

von Krankheiten des Kreislaufsystems (19,7 %). An dritter Stelle stehen psychische 

und Verhaltensstörungen (15,9 %), an vierter Stelle die Neubildungen (9,3 %). 

Untenstehende Abbildung zeigt die Entwicklung dieser vier Diagnosegruppen je 1.000 

EW im Vergleich Saarland- Deutschland für die Jahre 2012 bis 2019. 

Die Diagnosegruppen der Krankheiten des Kreislaufsystems liegen auch im Jahr 2019 

mit 1,16 mehr Fällen je 1.000 EW im Saarland deutlich über den Fallzahlen Deutsch-

lands. 
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Abbildung 35 Rehabilitationsmaßnahmen in den vier häufigsten Diagnosegruppen je 1.000 EW , Abweichungen SL ge-
genüber BRD, 2012-2019 

 

Quelle: Krankenhausstatistik, Berechnung und Darstellung transfer 

In den vier häufigsten Diagnosegruppen ist auch altersbezogen eine unterschiedliche 

Inanspruchnahme der Leistungen festzustellen. Die Fallzahl mit Diagnosen im F00-

F99- Bereich liegen je 1.000 altersgleiche Einwohnende im Saarland bei den unter 15-

Jährigen 0,57 Fälle unter den Fallzahlen in Deutschland, während Fälle mit Krankhei-

ten des Kreislaufsystems insbesondere bei den 65-Jährigen und Älteren deutlich über 

den anteiligen Fällen in Deutschland liegen (+2,28 je 1.000 altersgleiche EW). 

Abbildung 36 Rehabilitationsmaßnahmen in den vier häufigsten Diagnosegruppen nach Alter , Abweichungen SL gegen-
über BRD, 2019 

 

Quelle: Krankenhausstatistik, Berechnung und Darstellung transfer 
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4.3.3.1.3 Deutsche Rentenversicherung 

Durch die Leistungen der Gesetzlichen Rentenversicherung soll ein vorzeitiges Aus-

scheiden aus dem Erwerbsleben verhindert sowie die dauerhafte berufliche Wieder-

eingliederung ermöglicht werden. Hierzu werden auch Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation für die Versicherten erbracht, die die entsprechenden persönlichen und 

versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen (Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation e.V. (BAR) 2018, S. 415). 

Im Jahr 2019 schlossen insgesamt 12.388 Personen mit Wohnsitz im Saarland 12.697 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe der 

Deutschen Rentenversicherung ab. Das bedeutet, dass einige Personen zwei oder 

mehrere Leistungen in Anspruch genommen haben. 2012 waren wurden für12.125 

Personen mit Wohnsitz im Saarland mit 12.588 Leistungen verschiedener Maßnahme-

arten durchgeführt.47  In beiden Vergleichsjahren wurden 51 Prozent der Leistungen 

von Männern abgeschlossen, dies entspricht exakt dem Anteil der männlich Versicher-

ten. Die Versicherten hatten zu 95 (2019) bzw. 96 Prozent (2012) die deutsche Staats-

angehörigkeit. 

Untenstehende Abbildung zeigt die Verteilung nach Altersgruppen. Während es bei  

den Rehabilitandinnen und Rehabilitanden in den unteren Altersgruppen bis unter 40 

Jahren keine größeren Unterschiede in den Vergleichsjahren gab, haben die Anteile 

der über 55-jährigen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden 2019 im Vergleich zu 2012 

deutlich zugenommen. 

 

47 Für das Jahr 2020 liegen zum Berichtszeitpunkt Daten zu den abgeschlossenen Leistungen allerdings noch nicht zu der An-

zahl der Versicherten vor. Daher wird auf das Berichtsjahr 2019 zurückgegriffen Hier können im weiteren Verlauf Bezüge zur 

Anzahl der Versicherten hergestellt und damit eine valide Auswertung zu den Daten aus 2012 und Gesamtdeutschland vorge-

nommen werden. Die Leistungsdaten 2020 deuten darauf hin, dass es zu einem deutlichen Rückgang von medizinischen Reha-

bilitationsleistungen der DRV gekommen ist (-23 % gegenüber 2019), welcher vermutlich in den Auswirkungen der Corona-Pan-

demie begründet liegt. 
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Abbildung 37 Rehabilitationsfälle der DRV mit Wohnsitz Saarland nach Altersgruppen, 2012 und 2019 

 

Quelle: Dt. Rentenversicherung48 , Berechnung und Darstellung transfer 

Bei der anteiligen Verteilung der Maßnahmenarten gibt es zwischen den beiden Ver-

gleichsjahren keine größeren Unterschiede. 

7.961 der Fälle (63 %) erhielten im Jahr 2019 normale Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation (vgl. 2012: 62 %), 2.344 (18 %) normale Leistungen wegen psychiatri-

scher Krankheiten (vgl. 2012:17 %). Die Rehabilitation psychisch Kranker (RPK) wurde 

2019 21 mal (0,2 %) in Anspruch genommen (vgl. 2012: 0,2 %), Entwöhnungsbehand-

lungen wegen verschiedener Abhängigkeiten 721 mal (6 %) (vgl. 2012: 7 %). 

In Bezug auf die Anzahl der aktiv Versicherten der DRV wurden 2019 im Saarland 

mehr Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teil-

habe erbracht als in Deutschland. 

Je 1.000 versicherter Personen wurden im Saarland insgesamt 29 Maßnahmen durch-

geführt, bezogen auf die BRD waren es 26,9 Maßnahmen. Für die normale Leistung 

wegen Psychiatrischer Krankheiten ist die größte positive Abweichung von 1,2 Fällen 

je 1.000 versicherter Personen festzustellen. Ca-Reha-Leistungen49  wurden dagegen 

im Saarland anteilig etwas weniger häufig in Anspruch genommen (-0,3 Fälle). 

 

48 www.statistik-rente.de 

49 Ca-Reha-Leistungen sind diagnostische und therapeutische Leistungen nach einer Krebserkrankung (A.d.V.). 
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Abbildung 38 Rehabilitationsmaßnahmen nach Maßnahmearten der DRV je 1.000 aktiv Versicherter, Abweichungen SL 
gegenüber BRD, 2019 

 

Quelle: Dt. Rentenversicherung, Berechnung und Darstellung transfer 

Im Jahr 2019 wurden die meisten Leistungen von Personen mit Wohnort Saarland 

aufgrund von Krankheiten des Muskel-, Skelettsystems und des Bindegewebes in An-

spruch genommen (4.869 Fälle), gefolgt von psychischen Erkrankungen ohne Sucht 

(2.468 Fälle) und Neubildungen (1.690 Fälle). Die in der Statistik der Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtung mit 20,4 Prozent an zweiter Stelle kommenden Krankheiten 

des Kreislaufsystems (siehe 4.3.3.1.2) sind bei den Fällen der DRV mit 1.390 Fällen50  

an vierter Stelle angesiedelt. 

 

50 Inklusive der zerebrovaskulären Krankheiten und ischämischen Herzkrankheiten. 
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Abbildung 39 Rehabilitationsfälle der DRV anteilig nach den vier häufigsten Diagnosegrundgruppen, SL und BRD, 2019 

 

Quelle: Dt. Rentenversicherung, Berechnung und Darstellung transfer 

Für rehabilitationsbedürftige Kinder von Versicherten kann die sogenannte Kinderre-

habilitation der DRV in Frage kommen. Im Jahr 2019 wurden 328 Leistungen der Kin-

derrehabilitation im Saarland abgeschlossen, im Jahr 2012 waren es 355 Fälle. Bezo-

gen auf die Anzahl der Versicherten waren dies im Jahr 2019 0,75 Fälle je 1.000 Ver-

sicherter, deutschlandweit etwa 0,85 Fälle. 

Die am häufigsten zugrundeliegende Diagnose war für die Fälle mit Wohnsitz im Saar-

land mit 25 Prozent Asthma bronchiale (vgl. 2012: 2 7%), gefolgt von psychischen und 

Verhaltensstörungen mit 18 Prozent (vgl. 2012: 17 %) und Adipositas und sonstige 

Überernährung mit 17 Prozent (vgl. 2012: 16 %). Die Verteilung dieser drei häufigsten 

Diagnosegruppen weicht deutlich von der bundesweiten Verteilung bei der Kinderre-

habilitation ab, wie die untenstehende Abbildung zeigt. 

38%

11%
13%

19%

39%

10%
15% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Krankheiten  des
Muskel-,

Skelettsystems  und
des  Bindegewebes

Krankheiten  des
Kreislaufsystems

Neubildungen Psychische
Erkrankungen  ohne

Sucht

Saarland  % BRD  %



 

204 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

Abbildung 40 Anteilige Verteilung der Diagnosegrundgruppen bei der Kinderrehabilitation, SL und BRD, 2019 

 

Quelle: Dt. Rentenversicherung, Berechnung und Darstellung transfer 

4.3.3.2 Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung 

„Pflegebedürftig […] sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen 

der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch an-

dere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder 

psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anfor-

derungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürf-

tigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate […] bestehen“ (§ 

14 Abs. 1 SGB XI). 

Seit 2013 gibt es einen saarländischen Pflegebeauftragten, der in Zusammenarbeit mit 

den Trägern der Pflege und den die Pflegetätigkeit im Saarland überwachenden Or-

ganen für eine Weiterentwicklung und Optimierung der Pflege zuständig ist 

(https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensozia-

les/pflege/pflegebeauftragter/pflegebeauftragter_node.html). 

Nach § 7c SGB IX können Pflegekassen und Krankenkassen zur wohnortnahen Bera-

tung, Versorgung und Betreuung ihrer Versicherten Pflegestützpunkte einrichten, so-

fern die zuständige oberste Landesbehörde dies bestimmt. Im Saarland gibt es acht 

flächendeckende Pflegestützpunkte, pflegebedürftige Personen und ihre Angehörige 

kostenlos zu allen pflegerischen Belangen beraten, regionale Versorgungs- und Un-
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terstützungsangebote koordinieren und auf eine Vernetzung der verschiedenen Ange-

bote hinwirken (https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistun-

gensoziales/pflege/pflegestuetzpunkte/pflegestuetzpunkte_node.html). 

Angaben zu den Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten sowie zu den pflegebedürf-

tigen Personen im Saarland lassen sich anhand der zweijährig geführten Pflegestatis-

tik nachvollziehen. 

In Bezug auf die pflegerische Infrastruktur ist seit 2009 ein Anstieg sowohl bei den 

Einrichtungen und Diensten als auch bei den Pflegeplätzen festzustellen. 

200951  gab es in 137 voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen 11.182 vollstationäre 

Plätze in der Dauerpflege und 460 Plätze für die Tagespflege. 2019 sind 197 Pflege-

einrichtungen52  aufgeführt, 158 davon mit vollstationärer Dauerpflege.53  Insgesamt 

gab es im Saarland 12.687 Dauerpflegeplätzen (+13 %) und 1.111 Tagespflegeplätze 

(142 %). 

Die Zahl der ambulanten Pflegedienste hat sich von 114 Diensten im Jahr 2009 auf 

124 Dienste im Jahr 2019 erhöht. 

 

51 Für eine bessere Anschlussfähigkeit an den 5. Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderungen wird Bezug auf 
die dort verwendeten Daten aus dem Jahr 2009 genommen. 
52 Statistisch erfasst werden die Pflegeheime, die durch Versorgungsvertrag nach  
§ 72 SGB XI zur Pflege zugelassen sind oder Bestandsschutz nach § 73 Abs. 3 und 4 SGB XI genießen und danach als zuge-
lassen gelten. (Glossar zur Pflegestatistik, Stat. Bundesamt, 2020) 
53 Das Angebot der anderen Heime setzt sich aus Kurzzeit-, Tages- und/oder Nachtpflege zusammen. (Pflegestatistik, Stat. 
Bundesamt, 2020) 

 

https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/pflege/pflegestuetzpunkte/pflegestuetzpunkte_node.html
https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/pflege/pflegestuetzpunkte/pflegestuetzpunkte_node.html
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Abbildung 41 Pflegedienste und Einrichtungen im Saarland, Einrichtungen, Dienste und Plätze, 2009 - 2019 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt54 , Berechnung und Darstellung transfer 

Zum Jahresende 2009 gab es im Saarland rund 30.000 Pflegebedürftige; ein Jahr-

zehnt später zum Jahresende 2019 liegt die Zahl bei gut 55.000 – dies entspricht ei-

nem Anstieg um 82 Prozent. Zu beachten ist, dass sich dies nicht nur auf den demo-

grafischen Wandel zurückführen lässt, sondern insbesondere auf die Anpassung des 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Jahr 2017 und damit einem anderen Zugang zu den 

Leistungen der Pflegeversicherung. 

Von den 55.318 Pflegebedürftigen im Saarland waren knapp zwei Drittel weiblich, 37 

Prozent männlich. 

 

54 www.gbe-bund.de 
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Abbildung 42 Pflegebedürftige im Saarland, absolut, 2009 - 2019 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Damit waren Ende 2019 5,6 Prozent der saarländischen Bevölkerung pflegebedürftig, 

bundesweit lag die Pflegequote bei fünf  Prozent. Wie viele der Pflegebedürftigen zu-

gleich eine nach SGB IX festgestellte Behinderung haben, kann anhand der geführten 

Statistiken nicht nachvollzogen werden. 

Mit 37.875 Personen waren gut 68 Prozent der Pflegebedürftigen 75 Jahre oder älter. 

7.088 Personen waren zwischen 65 und 75 Jahre (13 %). 

In der Altersgruppe der unter 20-Jährigen erhielten 2.374 Personen Pflegeleistungen 

(4 % aller pflegebedürftiger Personen), in der Altersgruppe der 20 bis 65-Jährigen 

7.981 Personen (14 %). 
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Abbildung 43 Pflegebedürftige nach Altersgruppen, absolut, 2019 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Untenstehende Abbildung zeigt die Anzahl der pflegebedürftigen Personen je 1.000 

altersgleiche Einwohnende im Saarland und in Deutschland im Vergleich. 

Demnach wies das Saarland in allen Altersgruppen eine höhere Anzahl pflegebedürf-

tiger Personen auf als in Deutschland. 

Abbildung 44: Pflegebedürftige Personen je 1.000 altersgleiche Einwohnende, SL – BRD, 2019 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Im Saarland hatten 44 Prozent der pflegebedürftigen Personen einen Pflegegrad 2 und 

dementsprechend eine „erhebliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der 

Fähigkeiten“ (§ 15 Abs. 3 SGB XI). Rund fünf Prozent aller Pflegebedürftigen bzw. 
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knapp 3.000 Personen waren dem höchsten Pflegegrad 5 zugeordnet, mit dem 

„schwerste Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonde-

ren Anforderungen an die pflegerische Versorgung“ (ebenda) verbunden sind. 

Tabelle 8 Pflegebedürftigen nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit, absolut und prozentual, 2019 

Pfle-
ge-
grad 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder 
der Fähigkeiten Anzahl 

Pflegebedürftige Anteil 

1 geringe Beeinträchtigungen 4.312 7,8 % 
2 erhebliche Beeinträchtigungen 24.093 43,7 % 
3 schwere Beeinträchtigungen  16.275 29,5 % 
4 schwerste Beeinträchtigungen 7.466 13,5 % 

5 schwerste Beeinträchtigungen mit besonderen 
Anforderungen an die pflegerische Versorgung 3.040 5,5 % 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Die Art der Versorgung gibt zugleich Auskunft über den Ort der Pflege. 43.454 Perso-

nen wurden in der eigenen Häuslichkeit gepflegt (79 %), 11.405 in der vollstationären 

Dauerpflege (21 %; ohne Kurzzeitpflege). Bei den Personen, die in der eigenen Häus-

lichkeit wohnten, nahmen knapp 30.000 Personen ausschließlich Pflegegeld in An-

spruch, knapp 11.000 Personen wurden von einem ambulanten Pflegedienst gepflegt. 

3.132 in der eigenen Wohnung lebende Personen hatten den Pflegegrad 1. Diesen 

Personen erhalten kein Pflegegeld oder Pflegesachleistungen, ihnen stehen aber ver-

schiedene einmalige oder monatliche Geldleistungen bspw. für eine Wohnraumanpas-

sung, für Betreuungs- und Entlastungsleistungen oder ein Wohngruppenzuschuss zu. 

Abbildung 45 Pflegebedürftige nach Art der Versorgung, absolut, 2019 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 
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Die Zunahme an pflegebedürftigen Personen schlägt sich insbesondere bei den Pfle-

gegeldempfängerinnen und -empfänger55  nieder. Nahmen im Jahr 2009 noch 14.354 

Personen diese Leistung in Anspruch sind es 2019 über 29.000 Personen gewesen 

(+105 %). Bei der vollstationären Dauerpflege gab es einen Anstieg von 24 Prozent, 

bei den Pflegebedürftigen mit ambulantem Pflegedienst 63 Prozent. 

Abbildung 46 Pflegebedürftige nach Leistungsarten, absolut, 2009-2019 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Im Vergleich zu der Pflegesituation in Deutschland gab es im Saarland über alle Leis-

tungsarten hinweg höhere Pflegequoten – mit Ausnahme der ambulanten Pflege. Hier 

wurden je 100.000 Einwohnende etwas weniger Personen gepflegt. 

Tabelle 9 Pflegebedürftige je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nach Leistungsart, SL und BRD, 2019 

2019 
Pflegebedürftige je 100.000 EW 

Saarland Deutschland 
Pflegebedürftige insgesamt 5.605 4.963 
ambulante Pflege 1.097 1.181 
vollstationäre Pflege insgesamt 1.202 984 
vollstationäre Dauerpflege 1.156 956 
vollstationäre Kurzzeitpflege 47 28 
Pflegegeld 2.989 2.545 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

 

55 Entspricht den Empfängerinnen und Empfängern von ausschließlich Pflegegeld nach § 37 Abs. 1 SGB XI. Empfängerinnen 
und Empfänger von Kombinationsleistungen nach § 38 Satz 1 SGB XI sind dagegen bei den ambulanten Diensten enthalten. 
(Stat. Bundesamt; 2020) 
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In der vollstationären Dauerpflege liegen die Pflegequoten bei den unter 75-Jährigen 

deutlich über den bundesweiten Quoten. Der Anteil der 20 bis 44Jährigen in der voll-

stationären Dauerpflege liegt im Saarland mit sechs Prozent doppelt so hoch wie in 

Deutschland. 

Abbildung 47 Anteil an vollstationärer Dauerpflege in den Altersgruppen, SL – BRD, 2019 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass 19 Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene unter 20 Jahren, 131 Erwachsene zwischen 20 bis 44 Jahren und 1.124 Erwach-

sene zwischen 45 bis 64 Jahren in einer Einrichtung der vollstationären Dauerpflege 

versorgt werden (ohne Kurzzeitpflege). 

4.3.3.3 Dienste des Gesundheitswesens 

Dieses Kapitel enthält Angaben zu niedergelassenen Ärzten und barrierefreien Praxen 

(s. Kapitel 4.3.3.3.1) sowie zu den besonderen Gesundheitsdiensten für Menschen mit 

Behinderungen (s. Kapitel 4.3.3.3.2).  

4.3.3.3.1 Ärztliche Versorgung im Saarland 

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland (KV Saarland) waren zum 

01.10.2021 insgesamt 2.107 Ärztinnen und Ärzte an der haus- und fachärztlichen Ver-
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sorgung beteiligt. 35 Prozent waren der Arztgruppe der Hausärzte zugeordnet, 49 Pro-

zent waren Fachärzte, weitere 17 Prozent entfielen auf Psychotherapeutinnen und - 

therapeuten (Email KV Saarland 21.10.2021). 

Das Portal der KV Saarland ermöglicht eine Arztsuche, welche auch Angaben zu Merk-

malen der Barrierefreiheit beinhaltet. Die Angaben beruhen auf freiwilligen Meldungen 

der Ärzte, einige Kriterien zu den Merkmalen sind in dem Fragebogen hinterlegt und 

beziehen sich auf die DIN 18040-1  

(https://www.kvsaarland.de/documents/10184/42/Angaben+zur+Arztsu 

che/b0bb1dd2-2d4c-4b69-89e2-e002ea6b0ab3

-

; letzter Aufruf 05.02.2021). 

Die abgefragten Merkmale zur Barrierefreiheit sind: 

•  Stufenloser Eingang/Zugang (Vorgaben zu Türbreite, Türschwellen, Rampen 

u.a.m.) 

•  Behindertenparkplatz (Vorgabe zur Stellfläche) 

•  Barrierefreier Aufzug (Vorgabe zu den Maßen und Bewegungsflächen) 

•  Untersuchungsmöbel (höhenverstellbar) 

•  Sanitäranlagen (Vorgabe zu Bewegungsflächen, Höhe der Sanitäranlagen und 

Türbreite) 

•  Umkleidekabinen (mind. 150x150 cm) 

•  Treppen (beidseitiger Handlauf, Stufenvorderkantenmarkierung) 

•  Orientierungshilfen für Sehbehinderte (taktile Bodenelemente, markierte Treppen-

stufen, kontrastreiche Glasflächen u.a.m.) 

Insgesamt sind in der Arztsuche 2.123 im Saarland tätige Ärzte gelistet (Stand: 

10.01.2022).  

Für landesweit sechs Ärztinnen und Ärzte in drei Praxen wird angegeben, dass dort 

alle Merkmale der Barrierefreiheit erfüllt sind. In der folgenden Tabelle wird dargestellt 

wie viele Ärztinnen und Ärzte zu den einzelnen Merkmalen der Barrierefreiheit ausge-

wiesen werden. 

 

 

https://www.kvsaarland.de/documents/10184/42/Angaben+zur+Arztsuche/b0bb1dd2-2d4c-4b69-89e2-e002ea6b0ab3
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Tabelle 10 Anzahl der Haus- und Fachärzte in Praxen, die einzelne Merkmale der Barrierefreiheit erfüllen, Stand 
10.01.2022 

Stufenloser Eingang/Zugang 556 
Behindertenparkplatz 478 
Barrierefreier Aufzug 390 
Untersuchungsmöbel 390 
Sanitäranlagen 307 
Umkleidekabinen 199 
Treppen 135 
Orientierungshilfen für Sehbehinderte 46 

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Saarland, Berechnung und Darstellung transfer 

Mit Blick auf die Fachgebiete Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Frauen-

heilkunde und Geburtshilfe sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten wurde zu-

sammengestellt, wie viele Ärztinnen und Ärzte in einer weitestgehend räumlich barrie-

refreien Praxis praktizieren. Hierfür wurden die Aspekte „stufenloser Eingang/Zugang“, 

„Untersuchungsmöbel“ und „Sanitäranlagen“ betrachtet. Es zeigt sich, dass Men-

schen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung auf einen stufenlosen Zu-

gang zu einer Praxis angewiesen sind, zahlenmäßig weniger Auswahlmöglichkeiten 

bei der Arztwahl haben als Menschen ohne eine solche Beeinträchtigung. Wer dazu 

barrierefreie Untersuchungsmöbel und Sanitäranlagen benötigt, ist in seiner Arztwahl 

noch deutlicher eingeschränkt. So sind bspw. nur 22 von 410 verzeichneten Allge-

meinmedizinerinnen und -mediziner in einer Praxis tätig, die alle drei ausgewählten 

Merkmale der Barrierefreiheit erfüllt. 
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Abbildung 48 Ärztinnen und Ärzte nach Fachgebiet und Barrierefreiheit in den Praxen, Stand 10.01.2022 

 
Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Saarland, Berechnung und Darstellung transfer 

Orientierungshilfen für Sehbehinderte wurden von 46 der 2.123 im KV-Portal gelisteten 

Ärztinnen und Ärzte angegeben; darunter sind sechs Allgemeinmedizinerinnen und -

mediziner, vier Kinder- und Jugendmedizinerinnen und -mediziner, drei Ärztinnen und 

Ärzte im Fachgebiet der Frauenheilkunde sowie eine psychotherapeutische Praxis.  

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Saarland bietet auf ihrer Homepage 

ebenfalls eine Funktion „Zahnarztsuche“ an, wobei verschiedene Kategorien der (aus-

schließlich) räumlichen Barrierefreiheit in der Suche berücksichtigt werden können. 

Insgesamt ließen sich 223 gelistete Ärztinnen und Ärzte der Fachrichtungen allge-

meine Zahnmedizin, Kieferchirurgie, Kieferorthopädie und Oralchirurgie ermitteln, 

Allgemeinmedizi
n

Kinder-u.
Jugendmedizin

Frauenheilkunde
und  Geburtshilfe

Psychotherapie
(inkl.

Kinder/Jugendl.)
Anzahl  Ärztinnen  und  Ärzte 410 82 133 363
davon  mit    stufenlosem  Zugang 109 30 33 14
davon  mit    barrierefreien

Untersuchungsmöbel 52 10 55 0

davon  mit    barrierefreien
Sanitäranlagen 43 13 12 12

davon  mit    o.g.  Merkmale
zusammen 22 6 6 4
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nicht zu allen lagen Angaben zur Barrierefreiheit in den jeweiligen Praxen vor. Im Fol-

genden ist jeweils die Zahl der Ärztinnen und Ärzte angegeben, die zu den einzelnen 

Kriterien der Barrierefreiheit ausgewiesen wird:56  

Tabelle 11 Anzahl der Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Angabe zur Kategorie „behindertengerechte Praxis“ , 10.01.2021 

Für gehbehinderte Personen zugängig 67 

Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer weitgehend barrierefrei 26 

Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer uneingeschränkt barrierefrei 36 

Quelle: Kassenzahnärztliche Vereinigung Saarland, Berechnung und Darstellung transfer 

4.3.3.3.2 Besondere Gesundheitsdienste für Menschen mit Behinderung 

Nach § 35 SGB IX können in den Ländern „(…) Landesärzte bestellt werden, die über 

besondere Erfahrungen in der Hilfe für Menschen mit Behinderungen und von Behin-

derung bedrohte Menschen verfügen. 

(2) Die Landesärzte haben insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheitswesen, die Sozialhilfe 

und Eingliederungshilfe zuständig sind, sowie für die zuständigen Träger der Sozial-

hilfe und Eingliederungshilfe in besonders schwierig gelagerten Einzelfällen oder in 

Fällen von grundsätzlicher Bedeutung zu erstatten, 

2. die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörden beim Erstel-

len von Konzeptionen, Situations- und Bedarfsanalysen und bei der Landesplanung 

zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Men-

schen zu beraten und zu unterstützen sowie selbst entsprechende Initiativen zu ergrei-

fen und 

3. die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden über Art und Ursachen 

von Behinderungen und notwendige Hilfen sowie über den Erfolg von Leistungen zur 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Men-

schen regelmäßig zu unterrichten.“  

 

56 Das Portal listet die Kriterien der Barrierefreiheit nach Ärztinnen und Ärzten auf, nicht nach Praxen, so kann eine Gemein-
schaftspraxis mit zwei Ärzten zwei Einträge aufweisen. Zugleich gibt es mitunter Überschneidungen: So kann bspw.  eine Ärz-
tin/ein Arzt unter zwei Kriterien zur Barrierefreiheit gleichzeitig gelistet sein. Das heißt, die Zahl der insgesamt beschriebenen 
Praxen ist niedriger als die Zahl der aufgelisteten Ärztinnen und Ärzte. 
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Im Saarland gibt es seit vielen Jahren Landesärztinnen und Landesärzte 

•  für Menschen mit körperlichen Behinderungen, 

•  für blinde Menschen bzw. Menschen mit Sehbehinderungen, 

•  für Erwachsene mit geistiger oder seelischer Behinderung, 

•  für Kinder mit geistiger oder seelischer Behinderung sowie  

•  für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen. 

2019 wurde eine weitere Landesärztin, die Landesärztin für Menschen mit Demenz  

(Landesfachstelle Demenz Saarland 2019) und im Januar 2022 ein Landesarzt für 

Menschen mit chronischen Suchtmittelabhängigkeiten berufen. 

Das SGB V beinhaltet Regelungen zu speziellen Versorgungangeboten für ausge-

wählte Zielgruppen, bei denen ein erschwerter Zugang zu allgemeinen Versorgungs-

angeboten bzw. ein spezialisierter Behandlungsbedarf angenommen werden kann. 

Hierzu gehören unter anderem 

•  Psychiatrische Institutsambulanzen 

Diese sind auf die Behandlung der Versicherten auszurichten, die „wegen Art, 

Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung oder wegen zu großer Entfernung zu geeig-

neten Ärzten auf die Behandlung durch diese Krankenhäuser angewiesen sind“ (§ 

118 SGB V). 

Aktuell gibt es im Bereich Erwachsene sieben Institutsambulanzen und eine Spe-

zialambulanz „Gedächtnisambulanz“ im Universitätsklinikum des Saarlandes 

(UKS). In der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es zwei Institutsambulanzen. Das 

UKS hält sieben Spezialambulanzen vor (MSGFuF 2021). 

•  Sozialpädiatrische Zentren 

„Die Behandlung durch sozialpädiatrische Zentren ist auf diejenigen Kinder auszu-

richten, die wegen der Art, Schwere oder Dauer ihrer Krankheit oder einer drohen-

den Krankheit nicht von geeigneten Ärzten oder in geeigneten Frühförderstellen 

behandelt werden können. Die Zentren sollen mit den Ärzten und Frühförderstellen 

eng zusammenarbeiten“ (§ 119 SGB V). 

Im Saarland gibt es ein Sozialpädiatrisches Zentrum in der Marienhausklinik St. 

Josef Kohlhof. Die Bettenkapazität wurde zum 01. Januar 2019 um 10 Betten auf 
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30 Betten erhöht (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Saarland 2018, S. 204). 

•  Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder 

schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) 

„Die Behandlung durch medizinische Behandlungszentren ist auf diejenigen Er-

wachsenen auszurichten, die wegen der Art, Schwere oder Komplexität ihrer Be-

hinderung auf die ambulante Behandlung in diesen Einrichtungen angewiesen 

sind“ (§ 119c SGB V). 

Für das Saarland ist zum Berichtszeitpunkt kein MZEB aufgeführt (www.bagm-

zeb.de; letzter Aufruf 10.01.2021). 

4.3.4 BAUEN, WOHNEN UND DAS HÄUSLICHE LEBEN 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Situation im Bereich des Bauens, Wohnens und 

des häuslichen Lebens von Menschen mit Behinderungen. Für ein Wohnen in der ei-

genen Häuslichkeit benötigen viele Menschen mit Behinderungen barrierefreien 

Wohnraum – diesem Aspekt des Wohnen widmet sich das Kapitel 4.3.4.1. Kapitel 

4.3.4.2 greift mit dem Saarländischen Heimgesetz die Rahmenbedingungen für Per-

sonen auf, die in Einrichtungen leben, die weiteren Kapitel beschäftigen sich mit der 

Situation von leistungsbeziehenden Personen der Eingliederungshilfe (Kapitel 4.3.4.3) 

und der Pflege (Kapitel 4.3.4.4).  

Überblick 

UN-BRK: Artikel 19; Artikel 22 

•  Es liegen keine Angaben über die Anzahl oder den Anteil barrierefreier Eigentums- 

oder Mietwohnungen im Saarland vor. Die Landesbauordnung, die zentrale Vorga-

ben für den barrierefreien Wohnungsbau beinhaltet, wurde im Dezember 2019 ak-

tualisiert. Ein Bericht zur Umsetzung des § 50 Abs. 1 LBO muss bis zum 01. Januar 

2023 dem Landtag vorgelegt werden (s. Kapitel 4.3.4.1). 

•  Das Saarländische Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetz (HeimG SL) re-

gelt ordnungsrechtliche Aspekte bestimmter Wohn- und Betreuungsformen. Im Juli 

2021 wurde die neue Saarländische Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsmin-

destbauverordnung verabschiedet, diese gilt jedoch nicht für die Einrichtungen er-

wachsener Menschen mit Behinderungen (s. Kapitel 4.3.4.2). 

http://www.bagmzeb.de/
http://www.bagmzeb.de/
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•  Das Bundesteilhabegesetz hat die Leistungen der Eingliederungshilfe auch im Be-

reich des Wohnens grundlegend reformiert. Die sich hieraus ergebenden Änderun-

gen lassen sich im vorliegenden Bericht noch nicht statistisch abbilden (s. Kapitel 

4.3.4.3.1). 

•  Im Januar 2020 gab es im Saarland insgesamt 2.250 Plätze in stationären Einrich-

tungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen. 2011 waren es 2.200 Plätze. 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gab es 2020 sechs Wohnstätten 

und 100 vollstationäre Plätze, 2010 gab es zehn Wohnheime mit insgesamt 217 

Plätzen (s. Kapitel 4.3.4.3.2). 

•  Im Dezember 2019 erhielten im Saarland insgesamt 4.337 erwachsene Personen 

Hilfen zum Wohnen im Rahmen der Eingliederungshilfe. Dies sind 19 Prozent mehr 

als 2013. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt erhielten im Saarland anteilig we-

niger Personen entsprechende Hilfen zum Wohnen durch die Eingliederungshilfe 

(s. Kapitel 4.3.4.3.3). 

•  In Bezug auf pflegebedürftige Personen ist mit Fokus auf das häusliche Leben fest-

zuhalten, dass die Pflegequoten in der vollstationären Dauerpflege bei den Alters-

gruppen unter 75 Jahren im Saarland deutlich über den bundesdeutschen Pflege-

quoten liegen (s. Kapitel 4.3.4.4). 

4.3.4.1 Barrierefreier Wohnraum 

Es liegen keine Angaben über die Anzahl oder den Anteil barrierefreier Eigentums- 

oder Mietwohnungen im Saarland vor. An dieser Stelle werden daher aktuelle Entwick-

lungen und Vorgaben zum barrierefreien Wohnungsbau skizziert. 

Die Landesbauordnung, die zentrale Vorgaben für den barrierefreien Wohnungsbau 

beinhaltet, wurde im Dezember 2019 aktualisiert. 

In § 2 Abs. 11 LBO wurde folgende Definition von Barrierefreiheit aufgenommen (Ge-

setz Nr. 1864 vom 15.07.2015, Amtsbl. I S. 632): 

„Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit Behinderungen, alte 

Menschen und Personen mit Kleinkindern in der allgemein üblichen Weise, ohne be-

sondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar 

sind.“ 
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Für den Wohnraum wurden folgende Regelungen getroffen und dabei zwischen „bar-

rierefrei erreichbar“ (B-Standard) und „uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar“ (R-

Standard) eingeführt. 

•  Bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Ge-

schosses (oder über mehrere Geschosse) barrierefrei erreichbar sein. Barrierefrei 

erreichbar bedeutet aber keine uneingeschränkte Nutzbarkeit mit dem Rollstuhl (§ 

50 Abs. 1 LBO). 

•  In Gebäuden, die errichtet werden und die einen Aufzug haben müssen (Gebäude 

mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 LBO von mehr als 13 m), müssen alle Woh-

nungen barrierefrei erreichbar sein. Auch hier bedeutet barrierefreie Erreichbarkeit 

keine uneingeschränkte Nutzbarkeit mit dem Rollstuhl (ebd.). 

•  Bei Gebäuden mit mehr als 6 Wohnungen muss eine Wohnung, bei Gebäuden mit 

mehr als zwölf Wohnungen müssen zwei Wohnungen uneingeschränkt mit dem 

Rollstuhl nutzbar sein (ebd.). 

•  Stellplätze für uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen müssen 

barrierefrei sein (§ 47 Abs. 5 Satz 3 LBO). 

Gemäß § 50 Abs. 5 LBO können von den Regelungen des § 50 Abs. 1-3 LBO Abwei-

chungen zugelassen werden, „(…) soweit die Anforderungen wegen schwieriger Ge-

ländeverhältnisse, wegen ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die 

Sicherheit der Menschen mit Behinderung und der alten Menschen nur mit einem un-

verhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. (…)“. Die Zulassung entspre-

chender Abweichungen müssen in Textform beantragt und begründet werden (§ 68 

Abs. 2 LBO). 

Bis zum 01. Januar 2023 muss die Landesregierung dem Landtag über die Umsetzung 

des § 50 Abs. 1 LBO berichten.  

Gemäß dem Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetz (SBGG) gehört es zu 

den Aufgaben des Landesbeauftragten bei der Erstellung von Rechtsvorschriften, die 

den Bereich von Menschen mit Behinderungen berühren, beratend mitzuwirken. Ex-

plizit ist die Mitwirkung an der Landesbauordnung benannt (§ 19 SBGG). 
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Das Saarland fördert seit 01. April 2017 bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von 

Barrieren in Bestandswohnungen für Menschen ab der Vollendung des 60. Lebens-

jahres und für Menschen mit einer erheblichen oder außergewöhnlichen Gehbehinde-

rung (Merkzeichen G oder aG) oder eine Pflegegrad nach SGB IX. Es gelten entspre-

chende Einkommensgrenzen. Mit Stand Oktober 2021 wurden etwa 2.500 Förderan-

träge eingereicht, über 1.600 Maßnahmen konnten gefördert werden (MSGFuF Okto-

ber 2021). 

Die entsprechende Förderrichtlinie wurde vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 

2022 verlängert.57  

4.3.4.2 Saarländisches Heimgesetz 

Das Saarländisches Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetz (HeimG SL) regelt 

ordnungsrechtliche Aspekte bestimmter Wohn- und Betreuungsformen. Es gilt für  

•  stationäre Einrichtungen: Zentrales Merkmal ist die Kopplung von Wohnraum und 

Betreuungs-, Pflege- und Verpflegungsleistungen, 

•  Einrichtungen des ambulant betreuten Wohnens: Zentrales Merkmal ist die struk-

turelle Abhängigkeit gegenüber einem Träger, das bedeutet, dass die freie Wähl-

barkeit der Betreuung- und Pflegeleistungen rechtlich oder tatsächlich einge-

schränkt ist sowie 

•  ambulante Pflegedienste. 

Das Gesetz ist damit sowohl für Einrichtungen der Pflege als auch der Eingliederungs-

hilfe gültig. 

Am 22. Juli 2021 wurde die Verordnung über bauliche Anforderungen für Einrichtun-

gen nach dem HeimG SL aktualisiert. Nach § 1 Abs. 2 WoBetr.QV SL muss die bauli-

che und räumliche Gestaltung von stationären Einrichtungen darauf ausgerichtet sein, 

der Bewohnerschaft entsprechend ihren Bedürfnissen ein selbstbestimmtes Leben er-

möglichen sowie ein Höchstmaß an Mobilität erhalten und fördern. Entsprechende An-

 

57 Ausführliche Informationen unter https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/wohn-
raum/wohnraum.html; letzter Aufruf 31.01.2021 

https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/wohnraum/wohnraum.html
https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/wohnraum/wohnraum.html
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forderungen werden für die Gebäude an sich, die Größe der Bewohnerzimmer, sani-

täre Anlagen, Gemeinschafts- und Funktionsräume sowie Anschlüsse für Rundfunk, 

Fernsehen, Telefon und Internet in den Bewohnerzimmern benannt. Diese Mindestan-

forderungen gelten jedoch gemäß § 6 WoBetr. QV SL nicht für Einrichtungen für voll-

jährige Menschen mit Behinderungen nach § 1a HeimG SL. Für diese Einrichtungen 

gilt weiterhin die Heimmindestbauverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 3. Mai 1983 (BGBl. I S. 550), geändert durch Art. 5 der Verordnung vom 25. No-

vember 2003 (BGBI. I S. 2346).  

Die hierin festgehaltene Mindestgröße der Bewohnerzimmer liegt unter den Anforde-

rungen der neuen Verordnung. Während in der neuen Verordnung ein Sanitärraum für 

maximal zwei Bewohnerinnen und Bewohner als zulässig formuliert wird und die Be-

wohnerzimmer über einen Telekommunikationsanschluss für Rundfunk, Fernsehen, 

Telefon und Internet verfügen müssen, sieht die Heimmindestbauverordnung für die 

Einrichtungen für volljährige Menschen mit Behinderungen mindestens eine Toilette 

für bis zu acht Bewohnerinnen und Bewohner vor, eine Badewanne oder Dusche muss 

für jeweils bis zu 20 Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stehen. Telekom-

munikationsanschlüsse in den Bewohnerzimmern sind nicht als Mindestanforderung 

vorgesehen.58  

Die Beratungs- und Prüfbehörde prüft die Einhaltung des Gesetzes und der Verord-

nungen und berät unter anderem Bewohnerinnen- und Bewohnervertretungen sowie 

Angehörige und rechtliche Betreuerinnen und Betreuer (weitere Informationen: 

 

58Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Pflegequalitätsmindestbauverordnung nur die Mindeststandards aus heimbaurechtli-

cher Sicht für Bauten nach § 1a HeimG SL festgelegt. Die wirkliche Ausgestaltung des Baus wird individuell mit dem Kostenträ-

ger verhandelt und ist nach oben offen. 

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden die überwiegend einrichtungszentrierten Leistungen der Eingliederungshilfe 

zu einer personenzentrierten Leistung hin neu ausgerichtet. Die fachlichen Leistungen der Eingliederungshilfe sind daher zu-

künftig von den existenzsichernden Leistungen zu trennen. Dieser Umstellungsprozess wird im Saarland durch das Projekt zur 

modellhaften Erprobung der zum 01. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen nach Art. 1 Teil 2 des BTHG 

einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung nach Art. 25 Absatz 3 BTHG wissenschaftlich beglei-

tet. Dieses Projekt läuft noch bis zum 31. Dezember 2021 und wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales finan-

ziell gefördert. Unter Berücksichtigung der durch das Modellprojekt vorgelegten Ergebnisse, werden die Leistungen der Einglie-

derungshilfe in der Folge neu definiert. Vor diesem Hintergrund sollte mit einer Anpassung der für die Eingliederungshilfe gel-

tenden Regelung bis zur Beendigung des Modellprojektes abgewartet werden, damit die dort gewonnenen Erkenntnisse in die 

Verordnung einfließen können. (Email, MSGFuF 02/2022) 
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https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/heimauf-

sicht/heimaufsicht_node.html). 

Für stationäre Einrichtungen nach § 1a Abs. 1 HeimG SL gilt die 2017 angepasste 

Mitwirkungsverordnung, welche der Stärkung der Partizipation und dem Schutz der 

Bewohnerschaft dienen soll (Schnittstelle zu Kapitel 4.3.7.1 Selbstbestimmung und 

Schutz der Person). So wirken die zu bildenden Mitwirkungsgremien in folgenden An-

gelegenheiten mit: 

•  Aufstellung und Änderung der Musterverträge 

•  Erlass und Änderung einer Hausordnung 

•  Planung und Durchführung der Alltags- und Freizeitgestaltung 

•  In Angelegenheiten der Unterkunft, Betreuung und Verpflegung, 

•  Baulichen und strukturellen Veränderungen der Einrichtung 

•  Maßnahmen zur Förderung und zur Sicherstellung einer angemessenen Qualität 

der Betreuung, Erarbeitung und Veränderung der Beschreibung des Leistungska-

talogs und der Vereinbarung der Vergütung der Leistungen der Einrichtung durch 

Information, Anhörung und schriftlicher Stellungnahme (HeimMitwV SL). 

4.3.4.3 Leistungen der Eingliederungshilfe zum selbstbestimmten Leben und Wohnen 

Leistungen der Eingliederungshilfe wurden im Bereich des Wohnens als „Hilfen zu 

selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten“ erbracht (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 

SGB IX in der Fassung vom 19. Juni 2001). Unterschieden wurde hierbei in stationäre 

und ambulante Leistungen. Mit Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes wurde 

diese Unterscheidung hinfällig, Kapitel 4.3.4.3.1 greift die grundlegenden Änderungen 

auf. Diese lassen sich noch nicht statistisch abbilden, daher beziehen sich die in Ka-

pitel 4.3.4.3.2 und 4.3.4.3.3 dargestellten Zahlen zu den Leistungsangeboten und Leis-

tungsberechtigten noch auf die bisherigen Leistungen und unterscheiden stationäre 

und ambulante Hilfen.  

4.3.4.3.1 Einführung Bundesteilhabegesetz 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden die Eingliederungshilfe (EGH) für Menschen 

mit Behinderungen aus der Sozialhilfe, dem SGB XII, in das Rehabilitationsrecht SGB 

IX überführt. Der Gesetzgeber intendierte hiermit grundlegende Veränderungen für die 

https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/heimaufsicht/heimaufsicht_node.html
https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/heimaufsicht/heimaufsicht_node.html
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leistungsbeziehenden Personen mit einer wesentlichen Behinderung im Sinne des § 

99 SGB IX [ehemals § 53 SGB XII]59  mit der Zielsetzung, die volle, wirksame und 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Der Fokus liegt 

hierbei auf einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebenspla-

nung und -führung. (vgl. § 90 SGB IX) Dem folgend wurden die Informations-, Beteili-

gungs- und Entscheidungsrechte der Menschen mit Behinderungen grundlegend ge-

stärkt60 : 

•  Bereitstellung von barrierefreien Informationsangeboten aller Reha-Träger (§ 12 

SGB IX), 

•  umfassende Beratung und Unterstützung durch die Träger der Eingliederungshilfe 

(§ 106 SGB IX), 

•  Beteiligung an allen Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung (§ 117 SGB 

IX), 

•  Entscheidungsbefugnis über eine zu beteiligende Vertrauensperson (§ 117 SGB 

IX), 

•  Veto-Recht gegen die Durchführung einer Teilhabe-/Gesamtplankonferenz (§ 21 

bzw. § 119 SGB IX), 

•  Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten bei der Entscheidung über die 

Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe. (§ 8 SGB IX), 

•  Bestimmung der Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalls unter Berück-

sichtigung der gewünschten Wohnform (§ 104 SGB IX) sowie eine 

•  Entscheidungsbefugnis über die konkrete Gestaltung der Assistenzleistungen hin-

sichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme auf Grundlage des Teil-

habeplans (§ 78 SGB IX). 

 

59 Die Definition des leistungsberechtigten Personenkreises wird neu gefasst, siehe Regierungsentwurf Teilhabestärkungsge-

setz https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/teilhabestaerkungsgesetz.html. Bezug genommen wird 

weiterhin auf die „wesentliche Behinderung“. 

60 Diese Rechte beziehen sich nicht ausschließlich auf den Bereich des Wohnens, werden hier aber als besonders bedeutsam 

bei der Frage der Entscheidungsmöglichkeiten gesehen. 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/teilhabestaerkungsgesetz.html
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In Bezug auf die konkrete Wohnsituation von Menschen mit Behinderungen wurden 

die im folgenden skizzierten Änderungen für die bisherigen stationären Einrichtungen 

vorgenommen. 

Trennung Fachleistungen und existenzsichernde Leistungen 

Mit der Trennung der Fachleistungen der EGH von den existenzsichernden Leistungen 

(seit 01.01.2020) orientiert sich die Unterstützung von erwachsenen Menschen mit Be-

hinderungen nicht mehr an der Wohnform. Die bisherigen Komplexleistungen in stati-

onären Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind damit entfallen. Der individuelle 

Teilhabebedarf muss im Rahmen des Gesamtplan- und Teilhabeplanverfahrens um-

fassend ermittelt und Leistungen entsprechend dem Leistungsrecht der Eingliede-

rungshilfe (bzw. anderer Leistungsträger) erbracht werden.  

Notwendige existenzsichernde Leistungen werden nach den Vorschriften des SGB XII 

erbracht, ebenfalls unabhängig von der Wohnform der leistungsberechtigten Person. 

Die existenzsichernden Leistungen werden vom SGB XII-Träger „(…) auf ein von der 

oder für die leistungsberechtigte Person bestimmtes Bankkonto [überwiesen]. Die leis-

tungsberechtigte Person entscheidet selbständig über die Verwendung des zur Verfü-

gung stehenden Geldbetrags“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

2018). 

Für Personen, die in Wohneinrichtungen des Leistungserbringers der EGH wohnen, 

kann dies bedeuten, dass bestimmte Verträge mit diesem abgeschlossen werden 

müssen (z.B. Wohnraumüberlassung, Versorgungsvertrag…). 

Zentrale Bedeutung bekommt das Gesamtplanverfahren nach § 117 SGB IX, da hier 

sowohl der Teilhabebedarf der Person ermittelt wird als auch über Fragen des Lebens-

unterhaltes und des Anteils des Regelsatzes, der der leistungsberechtigten Person als 

Barmittel verbleibt, beraten wird. Der Träger der Lebensunterhaltungsleistungen ist 

entsprechend am Verfahren zu beteiligen (ebenda). 

§ 106 SGB IX sieht umfassende Beratungs- und Unterstützungspflichten seitens der 

Träger der Eingliederungshilfe gegenüber der leistungsberechtigten Person vor, unter 

anderem zu Beratung und Information zu den Leistungen (auch anderer Leistungsträ-

ger), den Verwaltungsabläufen sowie Hilfe bei der Entscheidung über Leistungserbrin-

ger sowie bei der Aushandlung und dem Abschluss von Verträgen mit diesen. 
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Zugang zu Leistungen der Pflege nach § 103 SGB IX 

Auch wenn es seit dem 01.01.2020 leistungsrechtlich keine stationären Einrichtungen 

in der Eingliederungshilfe mehr gibt, gibt es in Bezug auf den selbstbestimmten Zu-

gang zu Pflegeleistungen der Pflegeversicherung weiterhin an die Wohnform gekop-

pelte Unterschiede: 

§ 103 SGB IX legt fest, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen 

oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a SGB XI i.V. mit § 71 Abs. 4 SGB XI61  erbracht 

werden, auch die Pflegeleistungen umfassen. Die grundsätzlichen Ansprüche der 

Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigkeit auf Leistungen der Eingliede-

rungshilfe und Leistungen der Pflege werden hiervon nicht berührt, allerdings ist das 

Leistungsspektrum der Pflege in der eigenen Häuslichkeit erheblich differenzierter: 

hier kann sich eine Person für Pflegegeld oder eine Kombination von Pflegesachleis-

tung und Pflegegeld entscheiden oder einen Pflegedienst auswählen wie andere Men-

schen in der Gemeinde auch. Dies ist in den oben genannten Einrichtungen nach wie 

vor nicht möglich. 

4.3.4.3.2 Leistungsangebote zum selbstbestimmten Wohnen im Saarland 

Für erwachsene Menschen mit Behinderung, die Anspruch auf Leistungen der Einglie-

derungshilfe haben, wurden im Januar 2020 insgesamt 2.250 Plätze in Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderungen vorgehalten. Der Landesplan zur Situation von Men-

schen mit Behinderungen 2012 weist 2.200 Plätze in Wohnheimen für Menschen mit 

Behinderungen aus, also 50 Plätze weniger. 

Die große Mehrheit der 2.250 Plätze (87 %) entfiel auf „Wohnheim-Plätze“. In deutlich 

geringerem Ausmaß wurden Plätze in Außenwohngruppen, im Trainingswohnen oder 

 

61  Das sind Einrichtungen, „(…) in der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Aus-

bildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen (…)“. (§ 71 Abs. 

4 SGB XI) 
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therapeutische Wohngruppenplätze (TWG) angeboten (zusammen rund 11 % aller 

Plätze). Landesweit gab es zudem 31 Plätze im Kurzzeitwohnen. 

Tabelle 12 Plätze in Einrichtungen für Behinderte gemäß § HeimG SL Saarland, Stand: 07.01.2020 
 

Wohnheim Außen-
wohngruppe 

Kurzzeit-
wohnen 

Trainings-
wohnen TWG Gesamt 

LK Merzig-Wadern 368 43 2  8 421 
LK Neunkirchen 357 25 3 12 16 413 
LK Saarlouis 296 47 7 3 8 361 
LK St. Wendel 152  1 2 9 164 
Regionalverband 
Saarbrücken 548 36 16 3 18 621 

Saarpfalz-Kreis 242 24 2 2  270 
Saarland 1.963 175 31 22 59 2.250 

Quelle: MSGFuF Saarland, Darstellung transfer 

Außerhalb von Einrichtungen stehen im Rahmen der Eingliederungshilfe verschiedene 

Leistungsangebote für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. So gibt es bspw. 

saarlandweit an 49 Standorten „Fachdienste Selbstbestimmtes Wohnen“ (FSW), die 

für die Zielgruppe der Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung Un-

terstützungsleistungen in der eigenen Wohnung oder auch in Wohngemeinschaften 

erbringen. 2015/16 waren fünf Anbieter von Wohngemeinschaften verzeichnet. Dar-

über hinaus enthält das Verzeichnis „Ambulante Dienste Begleitetes Wohnen in Gast-

familien“ vier Anbieter, die diese Leistungsform für Menschen mit geistiger und/oder 

körperlicher Behinderung erbringen (https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozia-

lesleben/leistungensoziales/menschenmitbehinderungen/kontaktadressen/kontaktad-

ressen.html?nn=1e00b323-e016-4f5a-a4d4-ee4ece1b2490; letzter Aufruf 

10.02.2021). 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung gibt es im Saarland 

sechs Wohnstätten, die zusammen 100 vollstationäre Plätze und sieben Plätze zum 

Kurzzeitwohnen vorhalten (MSGFuF Stand Juni 2020). 2010 gab es zehn Wohnheime 

mit insgesamt 217 Plätzen (Landesplan zur Situation von Menschen mit Behinderun-

gen 2012). 

4.3.4.3.3 Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe 

https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/menschenmitbehinderungen/kontaktadressen/kontaktadressen.html?nn=1e00b323-e016-4f5a-a4d4-ee4ece1b2490
https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/menschenmitbehinderungen/kontaktadressen/kontaktadressen.html?nn=1e00b323-e016-4f5a-a4d4-ee4ece1b2490
https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/menschenmitbehinderungen/kontaktadressen/kontaktadressen.html?nn=1e00b323-e016-4f5a-a4d4-ee4ece1b2490
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Im Dezember 2019 erhielten insgesamt 4.337 erwachsene Personen Leistungen zum 

selbstbestimmten Leben und Wohnen. Es liegen keine Angaben zu Geschlecht, Al-

tersstruktur und Staatsangehörigkeit vor. 

Im Folgenden ist zu beachten, dass im Text nach wie vor zwischen stationären und 

ambulanten Leistungen unterschieden wird – die Änderungen der unter 4.3.4.3.10 

skizzierten Rahmenbedingungen werden sich erst zukünftig in der Statistik abbilden 

lassen. 

Im Vergleich zu Dezember 2013 ist die Zahl der Leistungsempfängerinnen und -emp-

fängern um 19 Prozent gestiegen. Untenstehende Abbildung zeigt aber auch, dass der 

Anstieg seit Dezember 2017 abgeflacht ist. 

Abbildung 49 Anzahl volljähriger LE der Eingliederungshilfe, Hilfen zum Wohnen, 2012-2019 

 
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Deutlich wird, dass der Anstieg auf einer Zunahme ambulanter Hilfen beruht: Während 

im Dezember 2013 noch 1.392 Leistungsempfängerinnen und -empfänger verzeichnet 

wurden, sind es im Dezember 2019 2.111 Personen, ein Anstieg von über 50 Prozent. 

Dem gegenüber gab es bei den stationären Hilfen keine Veränderung: die 2.237 Leis-

tungsempfängerinnen und -empfänger im Jahr 2013 sind nahezu konstant geblieben 

(vgl. Dez 2019: 2.226 Personen; -11 %). Hieraus resultiert eine erhöhte Ambulantisie-

rungsquote: Lag diese 2013 bei 38 Prozent ist sie 2019 auf 49 Prozent angestiegen.  
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Abbildung 50 Verteilung Leistungen der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe im Bereich Wohnen; 2013 und 
2019 

  
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

In Bezug auf die verschiedenen Behinderungen reduzierte sich die Fallzahl stationärer 

Hilfen für erwachsene Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung im 

Zeitraum Dez. 2013 – Dez. 2019 um 21 Fälle (1 %), die Hilfen für suchtkranke Perso-

nen um 40 Fälle (25 %). Bei den stationären Hilfen für Menschen mit einer seelischen 

Behinderung gab es eine Fallzahlerhöhung um 48 Fälle (9 %). 

Abbildung 51 LE in stat. Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach Art der Behinderung, absolut,  2013-2019 

 
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Bei den ambulanten Leistungen zeigt die untenstehende Abbildung eine Zunahme bei 

dem Personenkreis der Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung 
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von 457 Fälle auf 700 Fälle im Dez. 2019 (+53 %), bei den Menschen mit einer seeli-

schen Behinderung von 862 auf 1.319 Fälle (ebenfalls +53 %). 

Abbildung 52 LE mit ambulanten Hilfen zum Leben und Wohnen nach Art der Behinderung, absolut, 2013-2019 

 
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Der Ausbau ambulanter Angebote bezog sich sowohl auf Angebote für Menschen mit 

einer körperlichen oder geistigen Behinderung als auch auf Angebote für Menschen 

mit einer seelischen Behinderung. Somit kommt es in beiden Bereichen zu einer Er-

höhung der Ambulantisierungsquote, diese ist bei Menschen mit einer geistigen oder 

körperlichen Behinderung mit nur 33 Prozent allerdings deutlich geringer als bei Men-

schen mit einer seelischen Behinderung mit 64 Prozent. 
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Abbildung 53 Ambulantisierungsquote nach Art der Behinderung, 2013-2019 

 
Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

Im Vergleich zu Deutschland erhalten im Saarland insgesamt weniger Erwachsene je 

1.000 volljährige Einwohnerinnen und Einwohner Leistungen der Eingliederungshilfe 

im Bereich des Wohnens: zum 31.12.2018 waren dies im Saarland 5,1, in Deutschland 

5,9 Personen.  

Die Leistungen wurden im Saarland häufiger in einer stationären als in einer ambulan-

ten Form in Anspruch genommen, in Deutschland war dies umgekehrt. 

Abbildung 54 Erwachsene im Leistungsbezug der Eingliederungshilfe im Bereich Wohnen je 1.000 EW, SL-BRD, 
31.12.2018 

 

Quelle: BAGüS, Berechnung und Darstellung transfer 
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Im Bereich der Kinder und Jugendlichen mit einer körperlichen oder geistigen Behin-

derung erhielten im Dezember zehn Personen stationäre Hilfen (ohne Schulausbil-

dung), 17 Kinder und Jugendliche wurden mit ambulanten Leistungen in einer Pflege-

familie betreut.  

Tabelle 13 Kinder und Jugendliche mit stat. und amb. Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX, absolut, 2013-
2019 

 
Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Dez 18 Dez 19 

Stat. Hilfen für Kinder und Ju-
gendliche mit einer körperli-
chen oder geistigen Behinde-
rung (ohne Schulausbildung) 

13 12 10 10 14 10 10 

Amb. Betreuung in einer Pfle-
gefamilie (Kinder, Jugendli-
che) 

0 1 2 3 5 7 17 

Quelle: Landesamt für Soziales, Berechnung und Darstellung transfer 

4.3.4.4 Leistungen der Pflegeversicherung 

Zum Jahresende 2009 gab es im Saarland rund 30.000 Pflegebedürftige; ein Jahr-

zehnt später zum Jahresende 2019 liegt die Zahl bei gut 55.000 – dies entspricht ei-

nem Anstieg um 82 Prozent. Zu beachten ist, dass sich der Anstieg nicht nur auf den 

demografischen Wandel zurückführen lässt, sondern insbesondere auf die Anpassung 

des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und damit auf einen niedrigschwelligeren Zugang zu 

den Leistungen der Pflegeversicherung. 

Mit Fokus auf das häusliche Leben ist festzuhalten, dass die Pflegequoten in der voll-

stationären Dauerpflege bei den Altersgruppen unter 75 Jahren im Saarland deutlich 

über den bundesdeutschen Pflegequoten liegen. 

Ausführlichere Informationen zu pflegebedürftigen Personen sind in Kapitel 4.3.4.4 

enthalten. 

4.3.5 MOBILITÄT 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Bereich der Mobilität von Menschen mit Be-

hinderungen. Kapitel 4.3.5.1 gibt Auskunft über Menschen mit einem Schwerbehinder-

tenausweis und mobilitätsbezogenen Behinderungen sowie über die durch die Einglie-

derungshilfe geleisteten Hilfen zur Mobilität. Kapitel 4.3.5.2 greift zentrale, mobilitäts-

bezogene Entwicklungen und Angebote im Saarland auf. 
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Überblick 

UN-BRK: Artikel 9; Artikel 20 

•  Zum 31.12.2019 gab es rund 5.700 blinde oder sehbeeinträchtigte Personen (vgl. 

2011: 4.778), 3.782 Personen mit Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, 

Schwerhörigkeit oder Gleichgewichtsstörungen (vgl. 2011: 3.838) und mindestens 

35.000 Personen mit körperlichen Behinderungen (vgl. 2011: 27.229) (s. Kapitel 

4.3.5.1). 

•  Im Juli 2021 wurde der neue Verkehrsentwicklungsplan ÖPNV vom saarländischen 

Ministerrat beschlossen. Das darin enthaltene Handlungsfeld 11 beinhaltet expli-

zite Strategien zu Barrierefreiheit. Es gibt im Saarland verschiedene Projekte im 

Bereich der Mobilität von Menschen mit Behinderungen, bspw. der Lotsendienst 

von mobisaar oder das Mobilitätstraining und das Projekt „Blindenapp“ der Saar-

bahn (s. Kapitel 4.3.5.2). 

4.3.5.1 Menschen mit mobilitätsbezogenen Behinderungen 

Zum 31.12.2019 gab es im Saarland 103.028 Menschen mit einem Schwerbehinder-

tenausweis. Ausführliche Informationen zu diesem Personenkreis finden sich in Kapi-

tel 4.2. 

Die Schwerbehindertenstatistik liefert Informationen zu der Art der schwersten Behin-

derung. Die aufgeführten Kategorien sind nicht trennscharf, so werden beispielsweise 

geistig-seelische Behinderungen in einer Kategorie mit Querschnittslähmungen ge-

zählt (insgesamt 16.728 Personen). Trotzdem geben die Daten Hinweise auf die An-

zahl von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die in Bezug auf die 

Mobilität von Bedeutung sein können. So gab es zum Stichtag 31.12.2019 5.701 blinde 

oder sehbeeinträchtigte Personen, 3.782 mit Sprach- oder Sprechstörungen, Taub-

heit, Schwerhörigkeit oder Gleichgewichtsstörungen. Personen mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung können in verschiedenen Kategorien gefasst sein, für über 20.000 

Personen wurde eine Funktionseinschränkung der Wirbelsäule oder des Rumpfes 

oder einer Deformierung des Brustkorbs angegeben, bei knapp 14.000 Personen 

Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen und bei 967 Personen ein (Teil-)Verlust 

von Gliedmaßen. Im Vergleich zum Zeitpunkt des letzten Berichts 2011 gab es bei den 
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einzelnen Arten der schwersten Behinderung anteilige Unterschiede, wie die unten-

stehende Abbildung verdeutlicht. 

Abbildung 55 Anteile der Personen mit einem Schwerbehindertenausweis nach Art der schwersten Behinderung, 2011-
2019 

 

Quelle: Stat. Bundesamt, Berechnung und Darstellung transfer 

Anhand der vorliegenden Datenquellen ist nicht bekannt, wie viele Personen Hilfen zur 

Mobilität erhalten. Die entsprechenden Leistungen der Eingliederungshilfe wurden bis-

her in der einschlägigen Statistik nicht ausgewiesen, sondern finden sich in unter-

schiedlichen Kategorien wieder. 

Im Dezember 2019 wurde für 329 Fälle die sonstige ambulante Leistung „Mobilität 

(Fahrtkosten)“ ausgewiesen, eine Person erhielt Kfz-Hilfen. 2013 waren es 349 Per-

sonen, Kfz-Hilfen waren nicht aufgeführt. In der weiteren Kategorie ambulante Hilfen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben (Fahrtkosten) sind 2019 keine Fälle verzeichnet, 2013 

erhielten 13 Personen diese Leistung. 

Es ist davon auszugehen, dass die leistungsbeziehenden Personen der Eingliede-

rungshilfe auch bisher in größerem Umfang Unterstützung bei der Mobilität erhalten, 

zum Beispiel über die Fahrdienste zur WfbM oder Tagesförderstätte, hierzu liegen je-

doch keine Daten vor. Es ist zu erwarten, dass sich die Datenlage perspektivisch ver-
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bessern wird: Mit dem Bundesteilhabegesetz gehören nun auch Leistungen zur Mobi-

lität zu dem ausgewiesenen Leistungsspektrum der Träger der Eingliederungshilfe (§ 

114 SGB IX). 

Bundesweit wurde mit dem Teilhabestärkungsgesetz ein Rechtsanspruch für Men-

schen mit Behinderungen verankert, „(…) der ihnen die Begleitung durch einen Assis-

tenzhund zu typischerweise der Allgemeinheit zugänglichen Anlagen und Einrichtun-

gen ermöglicht“. Die Gesetzesbegründung im Referentenentwurf nimmt hierbei explizit 

Bezug zu Artikel 20 UN-BRK (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

2020, S. 3). 

4.3.5.2 Mobilität im Saarland 

Der bestehende Verkehrsentwicklungsplan (VEP) ÖPNV des Saarlands stammt aus 

dem Jahr 1998 und wurde von 2018 - 2021 unter Einbeziehung der Bürgerschaft über-

arbeitet. Als wesentliches Ziel wurde formuliert, dass der VEP „nicht nur das ÖPNV-

Angebot in Landeszuständigkeit [berücksichtigt], sondern dass das Planwerk einen 

Rahmen für den gesamten ÖPNV im Saarland vorgibt“ (Julian Scheer et al. 2020, S. 

6). 

Für die Neuentwicklung wurde ein Zielsystem mit Qualitätsindikatoren definiert. Hierzu 

zählte ein einfacher Systemzugang (unter anderem Verständlichkeit des Angebots, der 

Informationen und des Tarifsystems) sowie das barrierefreie Reisen. Das Oberziel 

Gleichberechtigte Teilhabe für alle für Menschen mit Beeinträchtigungen beinhaltet 

eine anzustrebende durchgehende Barrierefreiheit. Ebenso soll ein flächendeckendes 

ÖPNV-Angebot entstehen (https://www.vep.saarland/aktuell/aktuelle-meldun-

gen/?L=0; letzter Aufruf 06.08.2021). 

Am 13.07.2021 wurde im saarländischen Ministerrat die finale Version des VEP ÖPNV 

beschlossen. Das Handlungsfeld 11 beinhaltet explizite Strategien zur Barrierefreiheit. 

Der VEP ÖPNV sowie umfangreiche Informationen zu seiner Entstehung sind abrufbar 

unter www.vep.saarland.de. 

http://www.vep.saarland.de/
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Im Schienenverkehr waren zum Zeitpunkt des zweiten Bürgerdialogs am 22.03.2019 

von 77 Stationen Bahnhöfen 22 vollumfänglich (26 %) und 25 eingeschränkt (32 %) 

barrierefrei. 14 Stationen (18 %) befanden sich in Planung oder Umsetzung.62  

Für die barrierefreie Gestaltung der rund 7.000 Bushaltestellen im Saarland sind in der 

Regel die Kommunen zuständig. Im Rahmen des Sonderprogramms zum barriere-

freien Umbau von Haltestellen und der Nachfolgerichtlinie NMOB Barrierefreiheit 

wurde seit 2016 der barrierefreie Umbau von rund 800 Haltestellen gefördert. 

Neben der barrierefreien Gestaltung der Haltestellen und Stationen gibt es weitere 

Maßnahmen: 

•  Lotsendienst mobisaar, 

•  Anforderungen an Fahrzeuge (z.B. behindertengerechte Toilette in Zügen, Nieder-

flur-Busse), 

•  Schulung und Sensibilisierung aller Akteure, 

•  bessere Informationen für Reisende (z.B. kontrastreiche Darstellung, Echtzeitinfor-

mationen, zielgruppenspezifische Informationen; visuelle und akustische Informa-

tionen währen der Fahrt) und die 

•  Beteiligung von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bei absehbaren Neuan-

schaffungen von Fahrzeugen. 

(Simson 2019, o.S.) 

„mobisaar“, welches 2015 als Projekt im Regionalverband Saarbrücken gestartet ist, 

hat die Zielsetzung, mobilitätseingeschränkten Menschen die Nutzung des ÖPNV im 

Saarland zu erleichtern. Dies geschieht insbesondere über die mehr als 60 hauptamt-

lichen Mobilitätslotsen, welche kostenfrei über App, Telefon oder Email angefragt wer-

den können. In ländlichen Regionen findet eine Unterstützung über ehrenamtliche Lot-

sinnen und Lotsen statt. Das Projekt war ursprünglich bis zum 31.12.2020 befristet, 

läuft nun aber über eine Anschlussfinanzierung durch das saarländische Ministerium 

 

62 Die Anzahl der Haltestellen sei abhängig von der jeweiligen Definition, so Teilnehmende des Workshops Mobilität und häusli-

ches Leben (24.02.2021) 
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für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr im Regelbetrieb (www.mobisaar.de; letzter 

Aufruf 09.02.2021). 

Die Saarbahn bietet auf Anfrage Mobilitätstrainings für ältere oder mobilitätseinge-

schränkte Menschen zur sicheren Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs an.63  Das 

sichere Verhalten am und im Fahrzeug wird unter Anleitung von qualifiziertem Perso-

nal praktisch geübt, auch Fragen zum Fahrkartenkauf oder der Fahrgastinformation 

werden beantwortet. 

Im September 2020 hat die Saarbahn ein mehrstufiges Pilotprojekt gestartet, um den 

Einsatz eines "Barrierefreien Informations- und Orientierungssystems" in der Busflotte 

der Saarbahn zu testen. Es soll insbesondere blinden und seheingeschränkten Fahr-

gästen die Nutzung des ÖPNV erleichtern und ihre selbstbestimmte Mobilität fördern. 

„Intros“ nennt sich die Anwendung. Es handelt sich um eine innovative Kombination 

von APP-Lösung und Fahrzeug-Lösung, die dem Nutzer neben Echtzeit-Fahrgastin-

formation auch Fahrtassistenz – Türfindeton, Serviceruf, HandsFree-Funktion – bietet 

und eine digitale Interaktion mit Fahrer und Fahrzeug erlaubt.  

Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern – der Trapeze Group und dem Schweize-

rischen Blinden- und Sehbehindertenverband – hat die Saarbahn in Zusammenarbeit 

mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein für das Saarland e. V., der hauptamtlichen 

Behindertenbeauftragten und dem Behindertenbeirat der Landeshauptstadt Saarbrü-

cken von Januar bis Mai 2021 die Beta-Version des "barrierefreien Informations- und 

Orientierungssystems" auf der Buslinie 105 unter Einbindung von blinden und sehein-

geschränkten Testnutzern erprobt und weiterentwickelt. Aufgrund der einheitlichen 

Schnittstelle zum Bordrechner könnte die Technik auch auf weitere Regionen des 

Saarlandes übertragen werden. Nach den positiven Erfahrungen der Pilotphase wird 

die Saarbahn das >>Intros-System<< mit Unterstützung einer Landesförderung flä-

chendeckend in der Busflotte der Saarbahn einführen. Von den Gesamtkosten von 

457.000 Euro werden 355.000 Euro durch eine Förderung des MWAEV übernommen. 

 

63 Die Mobilitätstrainings pausieren zum Berichtszeitpunkt aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation (Email Saarbahn Juli 

2021) 

http://www.mobisaar.de/
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4.3.6 SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit sozialen und kulturellen Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen. Es gibt nur wenige Daten zu diesem Bereich, Kapitel 4.3.6.1 stellt 

über verschiedene Bezüge eine Annäherung her. Kapitel 4.3.6.2 greift die Leistungen 

zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft auf. 

Überblick 

UN-BRK: Artikel 30 

•  Es liegen keine Angaben über die Anzahl oder den Anteil barrierefreier Eigentums- 

oder Mietwohnungen im Saarland vor. Die Landesbauordnung, die zentrale Vorga-

ben für den barrierefreien Wohnungsbau beinhaltet, wurde im Dezember 2019 ak-

tualisiert. Ein Bericht zur Umsetzung des § 50 LBO muss bis zum 01. Januar 2023 

dem Landtag vorgelegt werden (s. Kapitel 4.3.4.1). 

•  Das Saarländische Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetz (HeimG SL) re-

gelt ordnungsrechtliche Aspekte bestimmter Wohn- und Betreuungsformen. Im Juli 

2021 wurde die neue Saarländische Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsmin-

destbauverordnung verabschiedet, diese gilt jedoch nicht für die Einrichtungen er-

wachsener Menschen mit Behinderungen (s. Kapitel 4.3.4.2). 

•  Das Bundesteilhabegesetz hat die Leistungen der Eingliederungshilfe auch im Be-

reich des Wohnens grundlegend reformiert. Die sich hieraus ergebenden Änderun-

gen lassen sich im vorliegenden Bericht noch nicht statistisch abbilden (s. Kapitel 

4.3.4.3.1). 

•  Im Januar 2020 gab es im Saarland insgesamt 2.250 Plätze in stationären Einrich-

tungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen. 2011 waren es 2.200 Plätze. 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gab es 2020 sechs Wohnstätten 

und 100 vollstationäre Plätze, 2010 gab es zehn Wohnheime mit insgesamt 217 

Plätzen (s. Kapitel 4.3.4.3.2). 

•  Im Dezember 2019 erhielten im Saarland insgesamt 4.337 erwachsene Personen 

Hilfen zum Wohnen im Rahmen der Eingliederungshilfe. Dies sind 19 Prozent mehr 

als 2013. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt erhielten im Saarland anteilig we-

niger Personen entsprechende Hilfen zum Wohnen durch die Eingliederungshilfe 

(s. Kapitel 4.3.4.3.3). 
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•  In Bezug auf pflegebedürftige Personen ist mit Fokus auf das häusliche Leben fest-

zuhalten, dass die Pflegequoten in der vollstationären Dauerpflege bei den Alters-

gruppen unter 75 Jahren im Saarland deutlich über den bundesdeutschen Pflege-

quoten liegen (s. Kapitel 4.3.4.4). 

4.3.6.1 Soziale und kulturelle Teilhabe - eine Annäherung 

Es liegen keine Daten vor, inwieweit Menschen mit Behinderungen im Saarland in den 

vielfältigen Vereinen, Vereinigungen oder Verbänden Mitglied sind, sich aktiv beteili-

gen oder verschiedene Funktionen in diesen übernehmen. 

Es sind auch keine systematischen Daten zur Barrierefreiheit von Kultur- oder Sport-

stätten im Saarland bekannt. 

Im dritten Teilhabebericht der Bundesregierung wird auf Grundlage des Sozio-oeko-

nomischen Panels (SOEP) festgehalten, dass im Vergleich zu Menschen ohne Behin-

derungen ein größerer Anteil unter den Menschen mit Behinderungen die vorhande-

nen Angebote zur Freizeitgestaltung nicht nutzen würde beziehungsweise nicht nutzen 

könne. Dies betreffe alle untersuchten Bereiche – seien es Ausflüge, Veranstaltungen, 

Urlaubsreisen, musische oder künstlerische Aktivitäten oder Sport (Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2021, S. 607 ff.). 

Als mögliche Barriere wurde die weniger zur Freizeitgestaltung zur Verfügung ste-

hende Zeit angeführt, da mehr Zeit für gesundheitliche Belange oder Alltagsaktivitäten 

benötigt würde. Weitere Barrieren könnten in der fehlenden Barrierefreiheit von Infor-

mationen zu Freizeitmöglichkeiten oder den Veranstaltungsorten an sich liegen, 

ebenso wie in fehlenden finanziellen Mitteln oder einer benötigten Assistenz (ebenda). 

Von der Seitens des BMAS in Auftrag gegebenen Repräsentativbefragung zur Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen“ (Teilhabesurvey) werden konkretere Daten 

zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen erwartet. 

Hinweise, inwieweit Menschen mit Behinderungen im Saarland Zugang zum öffentli-

chen, kulturellen und sozialen Leben haben und sich dort einbringen können, können 

an dieser Stelle nur indirekt und unvollständig erschlossen werden. 

4.3.6.1.1 Inklusionslandkarte  
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Das Projekt Inklusionslandkarte, welche vom Beauftragten der Bundesregierung für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen initiiert wurde, stellt eine Plattform zum 

Mitmachen und Vernetzen zur Verfügung. Hier können Projekte eingetragen und hin-

sichtlich Inklusion bewertet, Vorträge, Seminare und Sachkenntnisse angeboten sowie 

Sportangebote von Vereinen und Verbänden eingestellt werden. Die Seite wird unter 

dem Motto betrieben: Das Wissen von allen ist gefragt.  

Für das Saarland wurden zum 17.02.2021 fünf Projekte, sieben Sportangebote und 

drei Ansprechpartner bzw. Referenten angegeben (www.inklusionslandkarte.de; letz-

ter Aufruf 17.02.2021). 

4.3.6.1.2 Behinderten- und Rehabilitations-Sport 

Nach einer Erhebung des Deutschen Behindertensportverbands gab es im Saarland 

im Jahr 2018 82 Mitgliedsvereine und 310 Reha-Sport-Gruppen. 

In den Mitgliedsvereinen wurden 3.574 Mitglieder gezählt, 65 Prozent davon waren 

Mädchen oder Frauen. Die Mitglieder waren zu 60 Prozent älter als 60 Jahre. 

Abbildung 56 Mitgliederbestandserhebung des Dt. Behindertensportverbands nach Altersgruppen, absolut, SL, 2018 

 

Quelle: Dt. Behindertensportverband, Berechnung und Darstellung transfer  

Auf der Seite des Behinderten- und Rehabilitationssportverbands Saarland e.V. sind 

13 aktive Sportvereine aufgelistet. Eine Sichtung der auf der Homepage angebotenen 
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http://www.inklusionslandkarte.de/
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(https://brs-saarland.de/index.php?id=90&no_cache=1&L=498; letzter Aufruf 

17.02.2021). 

4.3.6.1.3 Urlaub im Saarland 

Die Homepage der Tourismus Zentrale Saarland bietet Informationen und vor allem 

eine Vernetzung rund um Themen des barrierefreien Reisens  

(www.barrierefreies.saarland; letzter Aufruf 18.02.2021). 

Über Links kommt der Nutzer auf die Homepage von Reisen für Alle. Das Kennzeich-

nungssystem „Reisen für Alle“ soll Ausflüge und Reisen für behinderte Menschen und 

Komfortliebende sicher und gut planbar machen, indem Zugänglichkeiten zu barriere-

freien Angeboten anhand von Symbolen ausgewiesen werden. Diese werden nach 

Erfüllung festgelegter Qualitätskriterien vergeben. Auch gibt es eine Suchmaske mit 

vielfältigen Filtermöglichkeiten. Zum 18.02.2021 gab es für das Saarland in der Kate-

gorie „Beherbergungsbetriebe“ sieben und in der Kategorie „Freizeit und Sport“ vier 

Eintragungen (www.reisen-fuer-alle.de; letzter Aufruf 18.02.2021)64 . 

Die Initiative „Netzwerk hören“ hat es sich zum Ziel gesetzt, den Medizin- und Gesund-

heitstourismus im Saarland auszubauen. Dies soll durch eine Belebung des barriere-

freien Reiseangebots; Beratungen, Veranstaltungen und Seminare geschehen, zudem 

soll die medizinische Versorgung bzgl. Hörschädigung optimiert werden. Die Home-

page bietet einen Veranstaltungskalender mit Filtermöglichkeiten (www.hoeren.saar-

land; letzter Aufruf 9.02.2021). 

4.3.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Bundesteilhabegesetz 

Die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft waren bereits bisher Teil 

der Eingliederungshilfe für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung. In ihrem 

Umfang und in ihrer Ausgestaltung waren diese aber nicht immer konkret beschrieben. 

„Im Rahmen pflichtgemäßer Ermessensausübung hat jeder Träger in gewissem Um-

 

64 Aktualisierung: Zum 25.3.2022 gibt es in der Kategorie Beherbergung & Gastronomie 14 Betriebe und in der Kategorie "Frei-

zeit & Sport", "Stadtführungen" sowie Touristinformation 16 Eintragungen. (MWAEV, 03/2022) 

https://brs-saarland.de/index.php?id=90&no_cache=1&L=498
http://www.barrierefreies.saarland/
http://www.reisen-fuer-alle.de/
http://www.hoeren.saarland/
http://www.hoeren.saarland/
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fang bestimmen können, welche Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft erforderlich sind und welche nicht. Art und Umfang der Leistungen weisen zum 

Teil Unterschiede auf“ (https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/beteiligen/fd-soziale-

teilhabe/; letzter Aufruf 10.02.2021). 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden diese Leistungen in Teil 2 SGB IX zusammen-

gefasst und neu strukturiert. Sie werden somit „deutlich differenzierter beschrieben als 

in den bisherigen Regelungen zur Eingliederungshilfe“ (Engel in https://umsetzungs-

begleitung-bthg.de/beteiligen/fd-soziale-teilhabe/; letzter Aufruf 10.02.2021). 

Zu den Leistungen der sozialen Teilhabe gehören die für dieses Handlungsfeld beson-

ders bedeutsam erscheinenden Assistenzleistungen (§ 78 SGB IX). Diese umfassen 

unter anderem Leistungen „(…) für die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persön-

liche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die 

Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten (…) [und] sie beinhalten die 

Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen“ (§ 78 Abs. SGB IX). 

Abschnitt 5 regelt, dass leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, 

angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu erstatten sind, 

„(…) soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann. Die 

notwendige Unterstützung soll hierbei vorrangig im Rahmen familiärer, freundschaftli-

cher, nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen erbracht werden“ (§ 

78 Abs. 5 SGB IX).  

In § 78 SGB IX erhält die leistungsberechtigte Person weitreichende Entscheidungs-

befugnisse: 

„Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 

19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt 

der Inanspruchnahme“ (§ 78 Abs. 2 SGB IX). Dieser Passus scheint auch für die sozi-

ale und kulturelle Teilhabe von besonderer Bedeutung zu sein. 

4.3.6.2.1 Leistungen der Eingliederungshilfe 

Die bisherigen Leistungsdaten der Eingliederungshilfe erlauben nur sehr einge-

schränkt Aussagen über die bewilligte Unterstützung im Bereich des sozialen und kul-

turellen Lebens, da die Hilfen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Bestandteile 

https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/beteiligen/fd-soziale-teilhabe/
https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/beteiligen/fd-soziale-teilhabe/
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der bisherigen Leistungstypen (LT) des ambulanten oder stationären Wohnens waren 

und nicht differenziert ausgewiesen werden können (siehe Landesrahmenvertrag 

Saarland nach § 79 Abs. 1 SGB XII (LRV-SAL)).  

Im Dezember 2019 erhielten insgesamt 4.347 Personen Leistungen im Bereich des 

Wohnens, 2.236 Personen davon stationäre Hilfen, 2.111 Personen ambulante Hilfen. 

Im Dezember 2013 waren es 3.642 Personen, 1.392 davon erhielten ambulante Hilfen. 

Bei den „Ambulanten Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 

für erwachsene Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung“ (LT 4) 

ohne Inanspruchnahme eines stationären Wohnangebots oder ambulante Hilfen zum 

Wohnen gab es im Dezember 2019 46 Fälle (vgl. Dez. 2013: 47 Personen). Ein ent-

sprechender Leistungstyp für Menschen mit einer seelischen Behinderung ist im Lan-

desrahmenvertrag vom 01.07.2015 nicht enthalten. 

4.3.7 SELBSTBESTIMMUNG UND SCHUTZ DER PERSON 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Selbstbestimmung und dem Schutz der Person 

von Menschen mit Behinderungen. Kapitel 4.3.7.1 führt unter Bezug zur UN-Behinder-

tenrechtskonvention in den Begriff der Selbstbestimmung ein, Kapitel 4.3.7.1.1 skiz-

ziert die Ausrichtung des reformierten Betreuungsgesetzes. Die Neuerungen durch 

das Bundesteilhabegesetz im Hinblick auf die Leistungen der Eingliederungshilfe wer-

den in Kapitel 4.3.7.1.2 aufgegriffen. Dem Schutz der Person ist Kapitel 4.3.7.2 gewid-

met, in dem übergreifende Angebote und Strukturen im Saarland dargestellt werden. 

Kapitel 4.3.7.3 beschäftigt sich mit freiheitsentziehenden Maßnahmen und Zwangsbe-

handlung. 

Überblick 

UN-BRK: Artikel 10 – 19; Artikel 28 

•  Selbstbestimmung ist ein zentraler Begriff des SGB IX – Rehabilitation und Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen sowie des reformierten Betreuungsrechts 

und beinhaltet die gleichberechtigten Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behin-

derungen. Im Saarland gibt es aktuell 14 Betreuungsvereine und sechs örtliche 

Betreuungsbehörden. Das Persönliche Budget als Leistungsform der Eingliede-

rungshilfe soll speziell die Wahlmöglichkeiten und die Selbstbestimmung fördern. 
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Zum 31.05.2020 bezogen im Saarland 251 leistungsberechtigte Personen ein Per-

sönliches Budget (vgl. 2010: 183 Personen) (s. Kapitel 4.3.7.1). 

•  Es gibt im Saarland verschiedene Angebote und Mechanismen, welche (auch) 

Menschen mit Behinderungen vor körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt 

schützen sollen. Hierzu gehören unter anderem die Koordinierungsstelle gegen 

häusliche Gewalt, verschiedene Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen für ge-

waltbetroffene Frauen und verpflichtende Schutzkonzepte seitens der Leistungser-

bringer der Eingliederungshilfe (s. Kapitel 4.3.7.2). 

•  Die Datenlage zu freiheitsentziehenden Maßnahmen und/oder Zwangsmaßnah-

men ist bundesweit gering. Mit dem am 13.10.2021 in erster Lesung durch den 

saarländischen Landtag einstimmig angenommenem Gesetz über Hilfen bei psy-

chischen Erkrankungen soll unter anderem ein Melderegister über Unterbringun-

gen, Zwangs- und Sicherungsmaßnahmen geschaffen werden (s. Kapitel 4.3.7.3). 

4.3.7.1 Selbstbestimmung 

In der amtlichen deutschen Übersetzung der UN-BRK ist der Begriff der Selbstbestim-

mung nicht enthalten. Es wird die wörtliche Übersetzung des englischen Originals ver-

wendet: „Unabhängigkeit“ bzw. „unabhängige Lebensführung“. In Artikel 19 heißt es 

hierzu, dass Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht haben, mit gleichen 

Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben. Die Vertrags-

staaten gewährleisten hierfür den Zugang zu entsprechenden Unterstützungsdiensten 

(Art. 19 UN-BRK). Damit werde deutlich, dass diese Unabhängigkeit nicht als „Unab-

hängigkeit von Unterstützung“ gelesen werden darf, sondern es vielmehr darum gehe, 

sein eigenes Leben und seinen Alltag gestalten, sprich Entscheidungen für sich treffen 

zu können. Zur Umsetzung dieses Rechts konstatierte bereits der erste Teilhabebe-

richt (Bundesanzeiger 2020) der Bundesregierung, dass diese „(…) wesentlich von Art 

und Umfang vorhandener Beeinträchtigungen bzw. der erforderlichen Unterstützung 
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ab(hänge) und davon, welche Unterstützungsmöglichkeiten (…) verfügbar und nutzbar 

sind“65  (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2013). 

Die aktuelle deutsche Gesetzgebung nutzt den Begriff der Selbstbestimmung. So ist 

es die Zielsetzung der Leistungen des SGB IX „(…) ihre Selbstbestimmung und ihre 

volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu för-

dern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken“ (§ 1 SGB IX).  

Auch das am 04.05.2021 beschlossene, reformierte Betreuungsrecht greift die Fragen 

der Selbstbestimmung konsequent im Hinblick auf die unterstützte Entscheidungsfin-

dung auf („Unterstützen vor Vertreten“).66  (Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz (BMJV) 04.05.2021).67   

Zu der eigentlichen Frage, wie sich die Selbstbestimmung für Menschen mit Behinde-

rungen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überhaupt darstellt, gibt es bislang aller-

dings keine systematischen Daten. 

Bundesweite Daten des SOEP weisen darauf hin, dass im Jahr 2015 gut 15 Prozent 

der Menschen mit Beeinträchtigungen von Erfahrungen der Fremdbestimmung berich-

teten. Bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen waren es lediglich 8,6 Prozent68  

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2021). 

Die aktuell durchgeführte Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen, in die auch Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen einbezogen 

sind, verspricht hier eine neue Datenlage zur Beschreibung der Lebensbedingungen 

von Menschen mit Behinderungen. Der im März 2021 veröffentlichte 4. Zwischenbe-

 

65 Die Europäische Kommission hat im März 2021 eine Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorgelegt. Zu 

den drei Hauptthemen gehört ein Europäischer Behindertenausweis, die Unabhängige Lebensführung und Autonomie, welche 

auch auf die Verbesserung sozialer Dienste zielt, sowie die Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit. https://ec.eu-
ropa.eu/germany/news/20210303-strategie-menschen-mit-behinderung_de  

66 Informationen in leichter Sprache unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Reform_Betreu-
ungsrecht_Vormundschaft.html ;letzter Aufruf 04.08.2021. 

67 Zur Diskussion und Begründung siehe auch Gesetzesentwurf (Bundesanzeiger 2020. 

68 In der SOEP-Befragung sind nur Personen einbezogen, die in Privathaushalten leben. Menschen in Wohnheimen werden 

nicht berücksichtigt. 2015 war die aktuellste Befragungswelle, in der die Frage nach der Selbstbestimmung gestellt wurde. 

https://ec.europa.eu/germany/news/20210303-strategie-menschen-mit-behinderung_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20210303-strategie-menschen-mit-behinderung_de
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Reform_Betreuungsrecht_Vormundschaft.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Reform_Betreuungsrecht_Vormundschaft.html
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richt beinhaltet erste deskriptive Befunde – allerdings erst für Menschen in Privathaus-

halten und nicht spezifisch zu den hier aufgegriffenen Themen. Daher wird auf einen 

Bezug auf die Ergebnisse an dieser Stelle verzichtet.69  

Um sich der Frage der Selbstbestimmung zu nähern, wird in den folgenden Kapiteln 

das reformierte Betreuungsrecht, die Regelungen des SGB IX, in denen die Selbstbe-

stimmung der Menschen mit Behinderungen besonders zu Geltung kommen sowie 

Leistungsdaten aus der Eingliederungshilfe skizziert. 

4.3.7.1.1 Rechtliche Betreuung 

„Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise 

nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts 

wegen für ihn einen Betreuer (…)“ (§ 1896 Abs. 1 BGB). 

Die genauen Regelungen werden im Betreuungsgesetz (BtG) festgehalten, dieses 

wurde aktuell reformiert, im Mai 2021 verabschiedet und wird am 01.01.2023 in Kraft 

treten. Ausgangspunkt der Reform waren zwei im Auftrag des Bundesministeriums der 

Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) durchgeführten Studien. Diese haben erge-

ben, dass das Gebot der größtmöglichen Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-

derungen im Sinne des Artikel 12 der UN-BRK nicht durchgängig zufriedenstellend 

verwirklicht sei und es Qualitätsmängel bei der praktischen Umsetzung gebe.70   

Mit der nun abgeschlossenen Reform wird daher der Vorrang sozialrechtlicher Hilfen, 

die Qualität der Betreuung, die Auswahl und Kontrolle von Betreuerinnen und Be-

treuer, sowie die Finanzierung der Arbeit der Betreuungsvereine in Zusammenarbeit 

mit den Ländern gestärkt werden. Ziel ist dabei auch die Stärkung des Selbstbestim-

mungsrechts der Betroffenen, unter dem Schlagwort „Unterstützen vor Vertreten“ 

 

69 Der 4. Zwischenbericht ist abrufbar unter:  https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsbe-

richte/fb-571-repraesentativbefragung-teilhabe.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

70 https://www.bmjv.de/DE/Service/Fachpublikationen/Bericht_Qualitaet_rechtliche_Betreuung.html 

 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-571-repraesentativbefragung-teilhabe.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/DE/Service/Fachpublikationen/Bericht_Qualitaet_rechtliche_Betreuung.html
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(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 04.05.2021). Im Re-

gierungsentwurf des Gesetzes wird explizit die deutlichere Verankerung der Vorgaben 

von Artikel 12 UN-BRK aufgenommen und in diesem Zuge auf die „so weit wie möglich“ 

unterstützte Entscheidungsfindung und -umsetzung abgestellt (Bundesanzeiger 

2020). 

Welche Auswirkungen das reformierte Betreuungsgesetz für die Selbstbestimmung 

von Menschen mit einer rechtlichen Betreuung haben wird, wird zu prüfen sein.  

Im Saarland gibt es 14 Betreuungsvereine und sechs örtliche Betreuungsbehörden 

(https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_soziales/down-

load_rechtl.betreuung_adressen.pdf?__blob=publicationFile&v=1, letzter Aufruf: 

22.02.2022). 

Saarlandspezifische Daten in Bezug auf die Anzahl der aktuell betreuten Personen 

und die Entwicklung dieser Zahlen in den letzten Jahren liegen nicht vor. 

4.3.7.1.2 Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX) 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde die Eingliederungshilfe (EGH) für Menschen mit 

Behinderungen aus der Sozialhilfe, dem SGB XII, in das Rehabilitationsrecht SGB IX 

überführt. Der Gesetzgeber intendierte hiermit grundlegende Veränderungen für die 

leistungsbeziehenden Personen mit einer wesentlichen Behinderung im Sinne des § 

99 SGB IX [ehemals § 53 SGB XII]71  mit der Zielsetzung, die volle, wirksame und 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Der Fokus liegt 

hierbei auf einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebenspla-

nung und -führung. (vgl. § 90 SGB IX) Dem folgend wurden die Beteiligungs- und Ent-

scheidungsrechte der Menschen mit Behinderungen grundlegend gestärkt: 

•  Umfassende Beratung und Unterstützung durch die Träger der Eingliederungshilfe 

(§ 106 SGB IX), 

 

71 Die Definition des leistungsberechtigten Personenkreises wurde mit dem Teilhabestärkungsgesetz (Juni 2021) neu gefasst. 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/teilhabestaerkungsgesetz.html; letzter Aufruf 
15.09.2021 

https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_soziales/download_rechtl.betreuung_adressen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_soziales/download_rechtl.betreuung_adressen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/teilhabestaerkungsgesetz.html
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•  Beteiligung an allen Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung (§ 117 SGB 

IX), 

•  Entscheidungsbefugnis über eine zu beteiligende Vertrauensperson (§ 117 SGB 

IX), 

•  Veto-Recht gegen die Durchführung einer Teilhabe-/Gesamtplankonferenz (§ 21 

bzw. § 119 SGB IX), 

•  Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten bei der Entscheidung über die 

Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe (§ 8 SGB IX), 

•  Bestimmung der Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalls unter Berück-

sichtigung der gewünschten Wohnform (§ 104 SGB IX) und die 

•  Entscheidungsbefugnis über die konkrete Gestaltung der Assistenzleistungen hin-

sichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme auf Grundlage des Teil-

habeplans (§ 78 SGB IX). 

4.3.7.1.2.1 Persönliches Budget und Budget für Arbeit 

Die Leistungsform des persönlichen Budgets wurde bereits 2001 in das SGB IX ein-

geführt, seit 2008 gibt es einen Rechtsanspruch. Das Persönliche Budget soll die 

Wahlmöglichkeiten und die Selbstbestimmung der leistungsberechtigten Personen för-

dern, indem die leistungsberechtigte Person selbst mit dem Budget die Aufwendungen 

zur Deckung ihres Hilfebedarfs bezahlt. 

Die Leistungsform des persönlichen Budgets wird auf Antrag bewilligt. Es gibt keine 

Pflicht, die erforderliche Leistung in Form eines persönlichen Budgets in Anspruch zu 

nehmen.  

Zum 31.05.2020 bezogen im Saarland 251 Leistungsberechtigte ein Persönliches 

Budget, 29 davon ein trägerübergreifendes Budget. Das Persönliche Budget hatte da-

mit einen Anteil von etwa 2,1 Prozent der Leistungen der Eingliederungshilfe. Die Be-

deutung dieser Leistungsform hat sich somit gegenüber den Daten im letzten Landes-

plan zur Situation von Menschen mit Behinderungen nicht verändert (2,2 %): Im Jahr 

2010 gab es im Saarland 183 persönliche Budgets, drei davon trägerübergreifend. Al-

lerdings scheint das persönliche Budget im Saarland einen höheren Anteil am Leis-

tungsgeschehen zu haben als in Deutschland gesamt: Der Zweite Teilhabeverfahrens-

bericht nach § 41 SGB IX enthält für das Berichtsjahr 2019 Angaben zu beantragten 
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und bewilligten persönlichen Budgets bei den einzelnen Rehabilitationsträgern. Dem-

nach wurden in der Eingliederungshilfe bundesweit in 1,7 Prozent der Anträge ein trä-

gerspezifisches persönliches Budget beantragt und 1,2 Prozent entsprechend bewilligt 

72  (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) 2019). 

Das Budget für Arbeit wurde mit dem Bundesteilhabegesetz zum 01.01.2018 bundes-

weit eingeführt. Im Dezember 2019 wurde es im Rahmen der Eingliederungshilfe 

sechsmal in Anspruch genommen (LAS, 2020).  

4.3.7.2 Schutz der Person 

Spätestens seit der Studie zur Gewalterfahrung von in Einrichtungen lebenden Frauen 

mit Behinderungen aus dem Jahr 2014 hat der Schutz vor Gewalt für Menschen mit 

Behinderungen eine größere Aufmerksamkeit erfahren (Dr. Monika Schröttle und Prof. 

Dr. Claudia Hornberg 2014). 

Seit dem wurden verschiedene Angebote und Mechanismen installiert, um die Sicher-

heit von Menschen mit Behinderungen vor körperlicher, sexueller und psychischer Ge-

walt zu gewährleisten. 

Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes wurde beispielsweise die Regelung aufge-

nommen, dass geeignete Leistungserbringer der Eingliederungshilfe oder der Sozial-

hilfe keine Personen beschäftigen dürfen, die rechtskräftig wegen einer Straftrat gegen 

die sexuelle und persönliche Selbstbestimmung verurteilt worden sind (§ 124 Abs. 2 

SGB IX; § 75 Abs. 2 SGB XII). Die Einrichtung von Frauenbeauftragten in allen Werk-

stätten für behinderte Menschen nach § 39 ff. WMVO seit 01.01.2017 hat unter ande-

rem ebenfalls eine Schutzfunktion. 

In Bezug auf das Saarland ist insbesondere die Koordinierungsstelle gegen häusliche 

Gewalt zu benennen. Diese hat die Aufgabe, ein integriertes Gesamtkonzept zum 

Schutz vor häuslicher Gewalt mit beteiligten Institutionen wie Justiz, Polizei, Gesund-

heitswesen und Jugendämtern zu entwickeln und fortzuschreiben. Sie leitet den saar-

 

72 Bei der Unfallversicherung bezogen sich 10,4 % der Anträge auf ein persönliches Budget, 10,7 % wurden als solche bewilligt. 

Bei der Bundesagentur für Arbeit waren es 1,2 % (1,2 % bewilligt).  
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ländischen Runden Tisch gegen häusliche Gewalt und ist für die Umsetzung der Akti-

onspläne gegen häusliche Gewalt zuständig. Der Aktionsplan II aus dem Jahr 2011 

berücksichtigt auch die Situation von Menschen mit Behinderungen. Schutzräume für 

gewaltbettoffene Frauen und ihre minderjährigen Kinder gibt es in drei saarländischen 

Frauenhäusern mit insgesamt 55 Plätzen. Ein Zimmer wird als „barrierearm“ bezeich-

net. Eine weitere Schutzeinrichtung unterstützt als Einrichtung der Eingliederungshilfe 

und der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) 

insbesondere Frauen mit (seelischer) Behinderung. Hier stehen 16 stationäre und fünf 

ambulante Plätze im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie-

rigkeiten nach § 67 SGB XII, zehn stationäre und fünf ambulante Plätze im Rahmen 

der Eingliederungshilfe nach SGB IX und zwei Plätze für Mädchen ab 14 Jahren im 

Rahmen einer Jugendschutzstelle nach § 42 SGB VII zur Verfügung. 

Es liegen keine Daten zur Inanspruchnahme des barrierearmen Zimmers vor. Von Sei-

ten der Träger seien die Kapazitäten insgesamt als ausreichend eingeschätzt worden. 

Die Träger der Schutzeinrichtungen planen im Jahr 2021 im Rahmen des Bundesför-

derprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ und mit Unterstützung des Mi-

nisteriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie eine Reihe baulicher Maß-

nahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit (MSGFuF Jan. 2021). 

Schutzräume für Männer (mit oder ohne Behinderung) gibt es im Saarland bislang 

nicht. 

4.3.7.2.1 Spezialisierte Beratungsstellen für gewaltbetroffene Frauen 

Im Saarland gibt es mit dem Frauennotruf, der Beratungs- und Interventionsstelle für 

Opfer von häuslicher Gewalt, der Beratungsstelle für Migrantinnen ALDONA e.V., der 

Beratung Interkulturell und der Beratung gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen 

Nele verschiedene Beratungsstellen für gewaltbetroffene Frauen. Es liegen keine Da-

ten dazu vor, inwieweit diese Angebote von Mädchen und Frauen mit Behinderungen 

genutzt werden (MSGFuF Jan. 2021). 

4.3.7.2.2 Schutzkonzepte in der Eingliederungshilfe 
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2020 wurde der neue Landesrahmenvertrag gemäß § 131 SGB IX unterzeichnet 

(LRVEGH-SAL). Nach § 14 LRVEGH-SAL müssen die Leistungserbringer der Einglie-

derungshilfe ein Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch vorhalten. 

Der Landesrahmenertrag kam damit der entsprechenden Anpassung des SGB IX im 

Rahmen des Teilhabestärkungsgesetzes (Juni 2021) zuvor.  

In Anlage 5 des Landesrahmenvertrags werden entsprechende Mindeststandards für 

die Schutzkonzepte aufgeführt, wie die Aufnahme von Präventionsmaßnahmen (ins-

besondere Schulungen von Mitarbeitenden und Leistungsberechtigten sowie der Ko-

operation mit externen Fachberatungsstellen) und Prozessbeschreibungen für den 

Verdachtsfall und bei bestätigten Vorkommnissen (insbesondere Festlegung der Zu-

ständigkeit und Abläufe, Auflistung der Meldepflichten und Dokumentationsvorgaben). 

Die Menschen mit Behinderungen sind an der Umsetzung von Schutzkonzepten zu 

beteiligen (Landesrahmenvertrag Eingliederungshilfe Saarland (LRVEGH-SAL) 

gemäß § 131 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 2020). 

Die bei den Leistungserbringern angeforderten Schutzkonzepte liegen dem Landes-

amt für Soziales vor. Es kann aber noch keine Aussage darüber getroffen werden, 

welche Wirkung sie entfalten. 

4.3.7.2.3 Barrierefreier Notruf 

Entsprechend den Angaben im zweiten und dritten Staatenbericht zur Umsetzung der 

UN-BRK gibt es für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen bundesweit die 

Möglichkeit, über einen Relayservice einen barriere- und kostenfreien 24h-Notruf ab-

zusetzen. Darüber hinaus wurde eine bundesweite digitale Notruf-App 

(https://www.salus-notruf.de/) zu den Notrufdiensten 110 und 112 eingeführt.  

Das 24h-Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist ein bundesweites anonymes barriere- 

und kostenfreies Angebot der (Erst-)Beratung und Weitervermittlung an Unterstüt-

zungseinrichtungen. Die Beratung erfolge mehrsprachig und vertraulich per Telefon, 

via barrierefreier Webseite und über Gebärdensprachdolmetschung 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2019). 
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Es liegen keine Informationen dazu vor, inwieweit diese Notrufmöglichkeiten den 

Menschen mit Behinderungen im Saarland bekannt sind und von diesen genutzt 

werden. 

4.3.7.2.4 Zugang zur Justiz 

Artikel 13 der UN – BRK sieht verfahrensbezogene und altersgemäße Vorkehrungen 

vor, um Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten und wirksamen 

Zugang zur Justiz zu ermöglichen. Hierzu gehört auch die Förderung geeigneter 

Schulungen für die im Justizwesen tätigen Personen, einschließlich des Personals von 

Polizei und Strafvollzug. 

Im Saarland gibt es zehn Amtsgerichte, sechs von ihnen machen auf ihrer Homepage 

Angaben zur Barrierefreiheit (Homepages der Amtsgerichte; letzter Aufruf 30. 

September 2020). 

Fortbildungen für Polizeibedienstete und Bedienstete der Justiz und Richterinnen und 

Richter finden insbesondere in Federführung beziehungsweise unter Beteiligung der 

Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt statt, die hohe Prävalenz unter 

Menschen mit Behinderungen und spezifische Anforderungen werden hier thematisiert 

(Ressortumfrage Juni 2020). 

4.3.7.3 Freiheitsentziehende Maßnahmen und Zwangsbehandlung 

Die Frage, ob freiheitsentziehende Maßnahmen und Zwangsbehandlung im Einklang 

mit der UN-Behindertenrechtskonvention stehen, ist umstritten. Der von den Vereinten 

Nationen eingesetzte Ausschuss hat in seinem „General Comment“ zu Art. 12 der UN-

BRK 2014 unter anderem eine völlige Abschaffung von ersetzenden Entscheidungen 

durch rechtliche Betreuer sowie die vollständige Abschaffung von Unterbringungen 

und Zwangsmaßnahmen gefordert (CRPD 2014). Nach Müller wird dieser Auslegung 

des Art. 12 international scharf widersprochen und auch die Bundesregierung erkennt 

diese nicht an. Die Forderungen des Ausschusses reflektierten nicht die Vorausset-

zungen der Autonomiefähigkeit und könnten dazu führen, dass sich Betroffene, deren 

Wille offensichtlich krankheitsbedingt verzerrt sei, selbst erheblichen Schaden zufüg-

ten (Mueller 2018, S. 485 ff.). 
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Unterschiedliche Grundrechte wie das Selbstbestimmungsrecht und das Grundrecht 

auf Leben und körperliche Unversehrtheit müssten gegeneinander abgewogen wer-

den, so das Bundesverfassungsgericht 2016. Die staatliche Gemeinschaft dürfe den 

hilflosen Menschen nicht einfach sich selbst überlassen und so müssten ärztliche Un-

tersuchungs- und Heilmaßnahmen auch unter Überwindung des entgegenstehenden 

natürlichen Willens als ultima ratio vorgenommen werden dürfen (ebenda, Hervorhe-

bung im Original). 

Dementsprechend gelten freiheitsentziehende Maßnahmen zunächst als Schutzmaß-

nahme zur Abwendung einer Gefahr für die Person selbst oder für andere, welche 

allerdings nur unter engen verfahrensrechtlichen Regeln durchgeführt werden dürfen.  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für zulässige Zwangsmaßnahmen finden sich 

einmal im Betreuungsrecht (zum Schutz einer Person vor sich selbst), in den Psy-

chisch-Kranken-Gesetzen (PsychKG) und im Maßregelvollzug (zusätzlich zum Schutz 

anderer Personen und ihrer Rechtsgüter).  

In Bezug auf Unterbringungsverfahren sind im Jahr 2015 in Deutschland durchschnitt-

lich 1,03 von 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner von dem PsychKG-Unterbrin-

gungsverfahren und 0,39 Personen von einer betreuungsrechtlichen Unterbringungs-

genehmigung betroffen gewesen. Im Saarland lag dieser Wert bei 0,85 bzw. 0,64 

(Engelmann et al. 2018, S. 72 ff.). Weitere oder aktuellere Daten liegen für das Saar-

land bisher nicht vor. 

Im Jahr 2018 hat sich das Bundesverfassungsgericht mit entsprechenden bayrischen 

und baden-württembergischen Regelungen zur Freiheitsentziehung in den PsychKG 

beschäftigt und diese als teilweise verfassungswidrig erklärt. Gefordert wurde eine hin-

reichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, die eine Fixierung als letztes Mittel 

ansehe. Außerdem müssten Verfahrensanforderungen zum Schutz der Grundrechte 

der untergebrachten Person getroffen werden. 

Das Saarländische Unterbringungsgesetz wurde unter Bezug zu diesem Urteil im Jahr 

2020 angepasst und wird aktuell zu einem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (Psych-

KHG) weiterentwickelt: Am 13.10.2021 hat der Saarländische Landtag in erster Le-

sung das von der CDU-Landtagsfraktion und SPD-Landtagsfraktion eingebrachte Ge-



 

253 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

setz einstimmig angenommen (Landtag des Saarlandes 07.10.2021). Das weitere Ge-

setzgebungsgefahren ist zum Zeitpunkt des vorliegenden Berichtes noch nicht abge-

schlossen, die dargestellten Inhalte sind dementsprechend vorbehaltlich eventueller 

Änderungen im Gesetzgebungsverfahren. 

„Ziel des Gesetzes ist es, Unterbringungen und Zwangsmaßnahmen so weit wie irgend 

möglich zu vermeiden, die Prävention zu stärken und Menschen in psychischen Krisen 

noch stärker als bislang wirksam zu unterstützen“ (ebenda).  

Hierzu enthält das Gesetz Regelungen zur Stärkung der psychiatrischen Versorgung 

im Saarland, unter anderem 

•  Stärkung sowie bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrischen 

Dienste, 

•  Stärkung der Zusammenarbeit der Versorgungsverpflichteten Akteure, 

•  Stärkung präventiver Maßnahmen, 

•  Verpflichtende Einbindung der Selbsthilfe der Psychiatrieerfahrenen und deren An-

gehörigen in die Versorgungsplanung und Weiterentwicklung und die 

•  Einführung einer regelmäßigen saarländischen Psychiatrieberichterstattung alle 5 

Jahre (Teil 2 PsychKHG). 

Teil 3 des Gesetzes regelt die Voraussetzungen und die Gestaltung der öffentlich-

rechtlichen Unterbringung psychisch kranker Menschen sowie die Anwendung von 

Zwangsmaßnahmen. 

Eine Unterbringung gegen oder ohne den Willen einer psychisch kranken Person ist 

demnach nur zulässig, „(…) wenn und solange sie durch ihr krankheitsbedingtes Ver-

halten in ihrer Einsichts- und Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt ist und gegenwärtig 

ihr Leben, ihre Gesundheit oder andere eigene bedeutende Rechtsgüter oder bedeu-

tende Rechtsgüter Dritter erheblich gefährdet und diese Gefahr nicht durch weniger 

einschneidende Mittel abgewendet werden kann“ (§ 10 PsychKHG). 

Besondere Sicherungsmaßnahmen, wie bspw. eine Fixierung als letztes Mittel der Ge-

fahrenabwehr werden in dem Gesetz neu geregelt. Es enthält nun Regelungen bspw. 

zu einer ärztlichen und richterlichen Anordnung, zur Sicherstellung einer Überwachung 

und Gewährleistung der ärztlichen Kontrolle sowie zu einer Nachbesprechung der 

Maßnahmen und Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung der Maßnahmen. 
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Um die Transparenz in diesem grundrechtlich sensiblen Bereich zu erhöhen, soll ein 

anonymisiertes Melderegister über Unterbringungen, Zwangs- und Sicherungsmaß-

nahmen geschaffen werden (§ 33 PsychKHG).  

Darüber hinaus ist die Einrichtung sogenannter Besuchskommissionen vorgesehen. 

Diese sollen die Einhaltung der Vorschriften des Gesetztes überprüfen, den Kommis-

sionen muss auch eine psychiatrieerfahrene Person angehören (§ 15 PsychKHG). 

Unterbringungen nach dem Betreuungsrecht, die mit einer Freiheitsentziehung ver-

bunden sind, haben ihre juristische Verankerung in § 1906 BGB. Für entsprechende 

Freiheitsbeschränkungen ist eine richterliche Genehmigung notwendig, sie kommen 

nur dann in Betracht, wenn sich die Person selbst und konkret gefährdet und keine 

milderen Mittel zur Gefahrenabwendung möglich sind. 

Diese Freiheitsentziehenden bzw. – beschränkenden Maßnahmen (FeM) werden auch 

im Kontext der Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen der Eingliederungshilfe 

angewandt und diskutiert. Die Arbeit von Theunissen und Kulig deutet an, dass FeM 

in Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Volljährige häufiger angewandt werden 

und dies seltener als problematisch angesehen wird, als nach Zielsetzung der Einglie-

derungshilfe (Selbstbestimmung fördern und ermöglichen) zu fordern wäre. (Theunis-

sen und Kulig 2019) Insgesamt zeigt jedoch der Forschungsstand, dass empirische 

Daten für Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Erwachsene weitestgehend fehlen. 

Die jüngste Veröffentlichung aus der bundesweit angelegten Studie ZIPHER verweist 

ebenfalls auf die mangelnde Datenlage im Bereich stationärer Wohneinrichtungen 

(Jenderny et al. 2020, S. 260 ff.). 

In den Jahren 2013-2014 wurden im Auftrag des Ministeriums für Soziales, Gesund-

heit, Frauen und Familie in allen Einrichtungen der stationären Alten- und Behinder-

tenhilfe im Saarland eine Schulung zum Thema „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ 

angeboten und in dem Praxisleitfaden „Mehr Freiheit wagen – Alternativen zu Frei-

heitsentziehenden Maßnahmen“ zusammengefasst. 

4.3.8 POLITISCHE UND RECHTLICHE TEILHABE 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der politischen und rechtlichen Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen. Kapitel 4.3.8.1 beschäftigt sich mit der politischen Teilhabe 
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und hier insbesondere mit dem Zugang zu Informationen und den Wahlen. Kapitel 

4.3.8.2 beschäftigt sich mit der Interessensvertretung und den hierfür im Saarland exis-

tierenden Institutionen und Organisationen. 

Überblick 

UN-BRK: Artikel 4, Artikel 29 

•  Der Zugang zu Informationen über das politische System und Geschehen sind eine 

Voraussetzung für eine wirksame politische und rechtliche Teilhabe. Auf Bundes-

ebene gibt es zahlreiche Informationen auch in leichter Sprache oder Gebärden-

sprache. Für das Saarland sind grundlegende Informationen bspw. zur Arbeit der 

Landesregierung oder eines Ministeriums auf der Homepage www.saarland.de 

auch in leichter Sprache hinterlegt. Das SBGG beinhaltet verschiedene Regelun-

gen im Hinblick auf eine barrierefreie Information und Kommunikation, die leichte 

Sprache wird gestärkt. Ein Schwerpunkt im SBGG bildet die Barrierefreie Informa-

tionstechnik, die für alle öffentlichen Stellen des Landes verpflichtend gilt. Eine Be-

richtspflicht wurde eingeführt, eine Überwachungsstelle eingerichtet (s. Kapitel 

4.3.8.1.1). 

•  Im August 2020 hat der saarländische Landtag das Gesetz zur Schaffung eines 

inklusiven Wahlrechts beschlossen. Bisherige Wahlrechtsausschlüsse sind damit 

aufgehoben, die Stimmabgabe unter Hilfestellung einer anderen Person wurden 

geregelt. Bei der Landtagswahl 2017 waren 82 Prozent der Wahlräume barrierefrei 

zugänglich (s. Kapitel 4.3.8.1.2). 

•  Im Saarland gibt es auf unterschiedlichen Ebenen Beauftragte und Beiräte für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen. Hierzu gehören der Landesbeauf-

tragte, der Landesbeirat sowie Beauftragte auf kommunaler Eben. Der Landesbei-

rat wurde per Verordnung zur maßgeblichen Interessenvertretung der Menschen 

mit Behinderungen nach § 131 Abs.2 SGB IX benannt. Darüber hinaus gibt es im 

Saarland sehr zahlreiche und vielfältige Organisationen, die sich mit und für Men-

schen mit Behinderungen engagieren und deren Interessen vertreten (s. Kapitel 

4.3.8.2). 

http://www.saarland.de/
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4.3.8.1 Politische Teilhabe 

4.3.8.1.1 Zugang zu Information 

Der Zugang zu Informationen über das politische System und Geschehen sind eine 

Voraussetzung für eine wirksame politische und rechtliche Teilhabe.  

Bundeslandübergreifend sind mittlerweile zahlreiche Informationen hierzu auch in 

leichter Sprache oder Gebärdensprache abrufbar, siehe beispielsweise das Angebot 

der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de). Für die Bundestagswahl 2021 

veröffentlichte die BpB die Broschüre „einfach Politik: Bundestagswahlen“. Verschie-

dene Parteien veröffentlichen ihr Wahlprogramm mittlerweile auch in leichter Sprache.  

Für das Saarland sind grundlegende Informationen bspw. zur Arbeit der Landesregie-

rung oder eines Ministeriums auf der Homepage www.saarland.de in leichter Sprache 

hinterlegt. 

4.3.8.1.1.1 Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz (SBGG) 

Das Saarländische Behindertengleichstellungsgesetz hat das Ziel, „(…) Benachteili-

gungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie die 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesell-

schaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermögli-

chen“ (§ 1 SBGG). Hierfür werden die Träger öffentlicher Gewalt in die Verantwortung 

genommen. 

•  § 9 SBGG verankert den Anspruch von Menschen mit Hör- und/oder Sprachbehin-

derungen auf die Verwendung der deutschen Gebärdensprache, lautsprachbeglei-

tender Gebärden oder anderer geeigneter Kommunikationshilfen zur Ausübung ih-

rer bürgerlichen Rechte und Pflichten. Näheres hierzu wird in einer Rechtsverord-

nung geregelt (§ 9 SBGG). 

•  Die Gestaltung von bspw. Bescheiden und Vordrucken muss eine Behinderung von 

Menschen berücksichtigen. Diese müssen entsprechend einer Rechtsverordnung 

blinden und sehbehinderten Menschen in einer für sie wahrnehmbaren Form zu-

gänglich gemacht werden (§ 10 SBGG). 

•  Informationen sollen vermehrt in Leichter Sprache bereitgestellt werden (§ 11 

SBGG). 

http://www.bpb.de/
http://www.saarland.de/
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Ein Schwerpunkt bildet die Barrierefreie Informationstechnik (Abschnitt 2a SBGG). 

Die Barrierefreie Informationstechnik wird für alle öffentlichen Stellen des Landes ver-

pflichtend und betrifft beispielsweise Websites, elektronisch unterstützte Verwaltungs-

abläufe oder die elektronische Aktenführung. Ausnahmen gelten für die öffentlichen 

Stellen, die keine für die Öffentlichkeit wesentlichen Dienstleistungen oder speziell auf 

die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgerichtete oder für diese konzi-

pierten Dienstleistungen anbieten. Ausnahmen gelten ebenfalls bei einer unverhältnis-

mäßigen Belastung. In jedem Fall müssen Erklärungen zur Barrierefreiheit der Web-

sites oder mobilen Anwendungen veröffentlicht werden. Das SBGG beinhaltet eine 

Berichtspflicht zum Stand der Barrierefreien Informationstechnik, erstmals zum 01. Ja-

nuar 2021, dann alle drei Jahre. Die Berichtspflicht gilt gegenüber der neu eingerich-

teten Überwachungsstelle des Landes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (§ 

12 ff. SBGG). 

Der öffentlich-rechtliche und der private Rundfunk soll entsprechend angehalten wer-

den, die Ziele des SBGG zu fördern und bei der Planung von Maßnahmen zu beachten 

(§ 13 SBGG). 

4.3.8.1.1.2 Mainzer Erklärung 

Bei der 60. Konferenz der Beauftragten von Bund und Ländern für Menschen mit Be-
hinderungen im November 2020 war die Barrierefreiheit bei der Mediennutzung zent-

rales Thema. Die dort verabschiedete Mainzer Erklärung beinhaltet ein 10-Punkte-Pro-

gramm für barrierefreie und inklusive Medien, unter anderem wird eine Vertretung der 

Organisationen der Menschen mit Behinderungen in allen Rundfunkräten und Gremien 

der Landesmedienanstalten gefordert (https://www.landtag-saar.de/media/1721/main-

zer-erklaerung-behindertenbeauftragte-bund-laender-60-konferenz.pdf; letzter Aufruf 

10.08.2021). 

4.3.8.1.1.3 Öffentlicher Rundfunk 

Der Saarländische Rundfunk bietet auf seiner Homepage zahlreiche Informationen 
rund um barrierefreie Inhalte, namentlich Nachrichten in einfacher Sprache, Untertite-

lung und Audiodeskription, an.  

https://www.landtag-saar.de/media/1721/mainzer-erklaerung-behindertenbeauftragte-bund-laender-60-konferenz.pdf
https://www.landtag-saar.de/media/1721/mainzer-erklaerung-behindertenbeauftragte-bund-laender-60-konferenz.pdf
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Die ARD gibt an, dass 2018 knapp 98 Prozent des Angebots mit Untertiteln versehen 

war. Eine Audiodeskription habe es für 52 Prozent des Hauptabendprogramms gege-

ben (https://www.daserste.de/specials/service/barrierefreie-angebote-ard100.html; 

letzter Aufruf 10.08.2021).  

Auf der Seite des ZDF gibt es verschiedenste barrierefreie Angebote über Hörfilme, 

Videos mit Gebärdensprache oder Untertiteln sowie Informationen in einfacher Spra-

che (https://www.zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf; letzter Aufruf 10.08.2021). 

4.3.8.1.2 Wahlen 

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2019 ist der generelle 

Wahlrechtsausschluss für Personen, die in allen Angelegenheiten rechtlich betreut 

werden oder sich für wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus 

untergebrachte Straftäter aufhalten, verfassungswidrig. Diesem Urteil folgend passte 

der Deutsche Bundestag die entsprechenden Gesetze an und ergänzte Regelungen 

zur (rein praktischen) Hilfestellung bei der Stimmabgabe. 

Am 26. August 2020 hat der saarländische Landtag das Gesetz zur Schaffung eines 

inklusiven Wahlrechts beschlossen, welches Änderungen des Landtagswahlgesetzes, 

der Landeswahlordnung (LWO), des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunal-

wahlordnung beinhaltet. Damit ist der bisherige Wahlausschluss von Personen, die in 

allen Angelegenheiten rechtlich betreut werden oder die sich aufgrund einer Anord-

nung nach § 63 in Verbindung mit § 29 Strafgesetzbuch (StGB) in einem psychiatri-

schen Krankenhaus befinden, aufgehoben. Darüber hinaus enthalten die entsprechen-

den Gesetze und Verordnungen nun ebenfalls Regelungen zur Stimmabgabe unter 

Hilfestellung einer anderen Person. Die Verwendung von Stimmzettelschablonen für 

blinde oder sehbehinderte Wählerinnen und Wähler ist weiterhin zulässig. 

In der Landeswahlordnung sind verschiedene Regelungen für eine barrierefreie Wahl-

teilnahme enthalten, welche sich entsprechend der Bundeswahlordnung (§19 BWO) 

insbesondere auf die Kommunikation über die Barrierefreiheit beziehen:  

Nach § 31 LWO sollen die Wahlräume „(…) nach den örtlichen Verhältnissen so aus-

gewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlberechtigten, insbesondere Men-

schen mit Behinderungen und anderen Menschen mit Mobilitätsbehinderungen, die 

https://www.daserste.de/specials/service/barrierefreie-angebote-ard100.html
https://www.zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf
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Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird.“ Welche Wahlräume barrierefrei 

sind, soll frühzeitig und in geeigneter Weise kommuniziert werden. Zur Einsichtnahme 

in das Wählerverzeichnis muss angegeben werden, ob der Ort der Einsichtnahme bar-

rierefrei ist. 

Bei der persönlichen schriftlichen Wahlbenachrichtigung muss angegeben werden  

•  ob der entsprechende Wahlraum barrierefrei ist und 

•  wo Informationen über barrierefreie Wahlräume und Hilfsmittel erhalten werden 

können. 

In einer kleinen Anfrage aus dem Jahr 2018 lassen sich Daten zu barrierefreien Wahl-

lokalen im Saarland entnehmen. Demnach waren zur Landtagswahl 2017 insgesamt 

82 Prozent der Wahlräume barrierefrei zugänglich. In den einzelnen Gemeindeverbän-

den lag der Anteil zwischen 73 und 87 Prozent. 

Abbildung 57 Anteil barrierefreier Wahllokale bei der Landtagswahl 2017 

 

Quelle: Drucksache 16/408, Berechnung und Darstellung transfer 

Es liegen keine Daten in Bezug auf die Wahlbeteiligung von Menschen mit Behinde-

rungen im Saarland vor. 
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4.3.8.1.3 Weitere politische Teilhabe 

Zu einer politischen Teilhabe auf den unterschiedlichen politischen Ebenen gehören 

auch die Möglichkeiten, an öffentlichen Gemeinderats- oder Ausschusssitzungen teil-

zunehmen, der Besuch von Bürgerversammlungen oder natürlich die aktive Mitglied-

schaft in einer Partei. Es liegen keine Daten vor, inwieweit die hierfür notwendigen 

Voraussetzungen der Barrierefreiheit gegeben sind und inwieweit sich Menschen mit 

Behinderungen im Saarland politisch engagieren. 

4.3.8.2 Interessensvertretung 

Die UN-BRK sieht die Einbeziehung und Mitwirkung von Organisationen, die Men-

schen mit Behinderungen vertreten, in der Ausarbeitung relevanter rechtlicher Rege-

lungen oder Konzepte vor. Im Folgenden werden daher die im Saarland verankerten 

Strukturen und Gremien der Interessensvertretung skizziert – wohl wissend, dass die 

Vielzahl und Vielfalt an engagierten Akteuren im Saarland hier nicht umfassend abzu-

bilden ist. 

4.3.8.2.1 Beauftragte oder Beauftragter der Landesregierung 

§ 18 ff SBGG regelt die Wahl und Ernennung des oder der Landesbeauftragten für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen. Eine Geschäftsstelle bei der Landtagsver-

waltung unterstützt diesen bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 

Aufgabe des Landesbeauftragten ist es, darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung 

des Landes, für gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behin-

derungen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird. 

Hierzu gehört insbesondere (Auswahl) 

•  die Einhaltung des SBGG, 

•  die Beratung der Landesregierung und des Landtags in Grundsatzangelegenhei-

ten, 

•  die beratende Mitwirkung bei relevanten Rechtsvorschriften, insbesondere bei der 

Fortschreibung des Landesplans zur Situation von Menschen mit Behinderungen 

und der Landesbauordnung, 
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•  Anlaufstation zu sein von Menschen mit Behinderungen, ihren Angehörigen und 

Organisationen von Menschen mit Behinderungen sowie die 

•  Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation. 

Die Landesministerien müssen den Landesbeauftragten bei relevanten Gesetzes-, 

Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben beteiligen, ebenso sind die Landes-

behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Landes verpflichtet, den 

Landesbeauftragten bei der Erfüllung der Aufgabe zu unterstützen (§ 19 SBGG). 

4.3.8.2.2 Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

§ 20 SBGG regelt die Bildung eines Landesbeirats für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen unter Vorsitz des Landesbeauftragten. Der Beirat soll mehrheitlich aus 

Vertretenden der Organisationen und Selbsthilfegruppen der Menschen mit Behinde-

rungen zusammengesetzt sein. 

Die Aufgaben und Befugnisse des Landesbeirats bestehen in der Beratung des Land-

tags und der Landesregierung in allen grundsätzlichen Fragen der Politik von Men-

schen mit Behinderungen. Er kann Empfehlungen aussprechen und ist insbesondere 

vor dem Erlass von einschlägigen Gesetzen, Verordnungen etc. zu hören. Darüber 

hinaus soll er die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Verbänden fördern und 

Initiativen erarbeiten. Welche Themen beraten werden, liegt in Verantwortung des Bei-

rats, seine Sitzungen sind öffentlich (§ 21 SBGG). 

Der Landesbeirat wurde per Verordnung zur maßgeblichen Interessenvertretung der 

Menschen mit Behinderungen nach §131 Abs. 2 SGB IX zur Mitwirkung bei der Erar-

beitung und Beschlussfassung des Rahmenvertrags des Trägers der Eingliederungs-

hilfe mit den Vereinigungen der Leistungserbringer benannt (SGB9§131VtrMitwV SL). 

Zum 03. März 2021 waren 29 Organisationen im Landesbeirat für die Belange behin-

derter Menschen vertreten. 

4.3.8.2.3 Beauftragte auf kommunaler Ebene 

§ 22 SBGG regelt die Bestellung von kommunalen Beauftragten für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen, welche die Gemeinden und Gemeindeverbände in al-
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len Angelegenheiten, die behinderte Bürger betreffen, beraten. Zu den Aufgaben ge-

hört auch die Zusammenarbeit mit den Organisationen der örtlichen Behinderten-

selbsthilfe.  

Zweimal im Jahr soll es unter der Leitung des Landesbeauftragten zu einem Erfah-

rungsaustausch aller Beauftragten kommen. 

Neben den kommunalen Beauftragten können die Gemeinden und Gemeindever-

bände auch kommunale Beiräte für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

bilden. 

Mit Stand 11. Januar 2021 wurden für die sechs Landkreise/Gemeindeverbände, die 

17 Städte und 35 Gemeinden des Saarlandes 63 kommunale Beauftragte verzeich-

net.73  In vier Gemeinden/Städten gab es zu diesem Zeitpunkt keine Beauftragte bzw. 

Beauftragten (MSGFuF Januar 2021). 

4.3.8.2.4 Organisationen von Menschen mit Behinderungen 

Die in Artikel 4 der UN-Behindertenrechtskonvention verankerte Partizipation für Men-

schen mit Behinderungen sowie für „die sie repräsentierenden Organisationen“ wer-

den im Rahmen der Allgemeinen Bemerkung Nr. 7 des UN-Ausschusses für die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen näher beschrieben und ausgeführt. Dort 

wird zwischen Organisationen von Menschen mit Behinderungen und Organisationen 

für Menschen mit Behinderungen unterschieden. 

Es werden Kriterien für die Organisationen von Menschen mit Behinderungen aufge-

führt. Hierzu gehört, dass die Leitung und Verwaltung durch Menschen mit Behinde-

rungen wahrgenommen wird und dass eine deutliche Mehrheit ihrer Mitglieder selbst 

Menschen mit Behinderungen sind. Drittens besteht der Organisationszweck in erster 

Linie darin, für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einzutreten (Schulz 

2019). 

Welche Organisationen und Gruppen im Saarland diesen Kriterien entsprechen, ist 

nicht bekannt. Gleichwohl gibt es sehr zahlreiche und vielfältige Organisationen, die 

 

73 In einigen Gemeinden und insbesondere in der Landeshauptstadt Saarbrücken wurden mehrere Beauftragte verzeichnet. 

(A.d.V.) 
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sich mit und für Menschen mit Behinderungen engagieren und deren Interessen ver-

treten. 

In der Landesvereinigung Selbsthilfe e.V., dem Spitzenverband der chronisch kranken 

und behinderten Menschen im Saarland, haben sich 26 Selbsthilfeorganisationen und 

-verbände zusammengeschlossen. Sie setzen sich „(…) für die Gleichstellung, Teil-

habe und Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankun-

gen in allen gesellschaftlichen Bereichen ein“ (http://selbsthilfe-im-saarland.de/, letzter 

Aufruf: 22.02.2022). 

Die Landesvereinigung Selbsthilfe e.V. ist u.a. Träger der EUTB – Ergänzende unab-

hängige Teilhabeberatung und der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im 

Saarland (KISS).  

Die EUTB ist ein kostenloses Beratungsangebot für alle Menschen mit Behinderungen 

und deren Angehörige bzw. Personen, die von Behinderung bedroht und in ihrer Teil-

habe eingeschränkt sind. 

Gemäß Internetauftritt der EUTB soll die Beratung möglichst durch Menschen mit ei-

gener Erfahrung oder Betroffenheit geleistet werden (Peer Counseling). Wenn ge-

wünscht können zu einer Beratung Gebärden- oder Schriftdolmetscher hinzugezogen 

werden (https://www.teilhabeberatung-saarland.de, letzter Aufruf: 22.02.2022). 

Die KISS ist die zentrale Informations- und Beratungsstelle im Saarland für alle Fragen 

zum Thema Selbsthilfe. Auf ihrer Internetseite werden ca. 700 Selbsthilfegruppen an-

gegeben, wobei sich nicht alle Selbsthilfegruppen auf chronische Erkrankungen oder 

Beeinträchtigungen beziehen. Die KISS ist Ansprechpartner in allen Fragen der 

Selbsthilfe und bietet Beratung, Unterstützung, Vermittlung für Interessierte, Selbsthil-

fegruppen und Profis. Sie begleitet die Selbsthilfegruppen auch in regionalen Arbeits-

kreisen (https://www.selbsthilfe-saar.de, letzter Aufruf: 22.02.2022). 

Die Landesvereinigung Selbsthilfe e.V. und die KISS werden finanziell unter anderem 

durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie gefördert. 

https://www.teilhabeberatung-saarland.de/
http://www.selbsthilfe-saar.de/
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4.3.9 VULNERABLE PERSONENGRUPPEN / MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN VULNERABLEN LE-

BENSLAGEN 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Situation vulnerabler Personengruppen / Men-

schen mit Behinderungen in vulnerablen Lebenslagen. Kapitel 4.3.9.1 beinhaltet eine 

einführende Erläuterung zu den Personengruppen. Zu diesen gehören Menschen mit 

Mehrfachbehinderungen (Kapitel 4.3.9.2), Menschen mit Behinderungen in Einrichtun-

gen (Kapitel 4.3.9.3), Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund (Kapi-

tel 4.3.9.4), Menschen mit Behinderungen in Armut (Kapitel 4.3.9.5), wohnungslose 

Menschen mit Behinderungen (Kapitel 4.3.9.6) und Frauen und Mädchen mit Behin-

derungen (Kapitel 4.3.9.7). 

Überblick 

•  Zu den vulnerablen Personengruppen bzw. Personen in potentiell vulnerablen Le-

benslagen gehören Menschen mit Mehrfachbehinderungen, Menschen mit Behin-

derungen in Einrichtungen, Menschen mit Behinderungen mit Migrationshinter-

grund, in Armut und in Wohnungslosigkeit. Für den Bericht wurden Frauen mit Be-

hinderungen als weitere potentiell vulnerable Gruppe berücksichtigt. Die Datenlage 

ist insgesamt sehr lückenhaft (s. Kapitel 4.3.9.1). 

•  In Bezug auf die Situation von Menschen mit Mehrfachbehinderungen wird auf den 

Zweiten Teilhabebericht der Bundesregierung abgestellt. Spezifische Daten für das 

Saarland liegen nicht vor (s. Kapitel 4.3.9.2). 

•  In Bezug auf die Situation von Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen wer-

den die zentralen Merkmale von Einrichtungen dargestellt und auf die Leistungs-

daten der Eingliederungshilfe und der Pflege im Saarland verwiesen. Im Dezember 

2019 erhielten 2.226 erwachsene Personen und zehn Kinder und Jugendliche sta-

tionäre Hilfen der Eingliederungshilfe in einer Einrichtung. 2013 waren es 3.629 

Erwachsene und 13 Kinder und Jugendliche. In Einrichtungen der vollstationären 

Dauerpflege wohnten 11.405 Personen, 1.274 davon waren unter 65 Jahre alt (s. 

Kapitel 4.3.9.3). 

•  Für die Menschen mit Behinderung und einem Migrationshintergrund identifiziert 

der Dritte Bundesteilhabebericht eine besondere Vulnerabilität in den Bereichen 

Familie und Soziales Netz, Bildung und Ausbildung, Erwerbstätigkeit und materielle 
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Lebenssituation, Freizeit, Kultur und Sport. Spezifische Daten liegen keine vor (s. 

Kapitel 4.3.9.4). 

•  In Bezug auf Menschen mit Behinderungen in Armut liegen ebenfalls keine spezi-

fischen Daten vor. Es wird insbesondere auf die Teilhabeberichte des Bundes ver-

weisen. Im Saarland berücksichtigt der zweite Aktionsplan zur Armutsbekämpfung 

die Situation von Menschen mit Behinderungen (s. Kapitel 4.3.9.5). 

•  Auch zu wohnungslosen Menschen mit Behinderungen liegen keine spezifischen 

Daten vor. Mit der Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung zum 01. Ja-

nuar 2022 ist eine Verbesserung der Datenlage zu erwarten (s. Kapitel 4.3.9.6). 

•  Zum 31.12.2019 hatten 99.769 Mädchen und Frauen im Saarland eine anerkannte 

Behinderung, 59.164 waren schwerbehindert. 2011 waren es 57.526 Mädchen und 

Frauen mit Schwerbehinderung (s. Kapitel 4.3.9.7). 

4.3.9.1 Einführung 

Unter vulnerablen Personengruppen bzw. Personen in potentiell vulnerablen Lebens-

lagen werden im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention Personen mit Behin-

derungen verstanden, die aufgrund ihrer speziellen Lebenslage einem besonders ho-

hen Risiko der Benachteiligung oder der Verwehrung ihrer Menschenrechte ausge-

setzt sein können. Gründe hierfür können sein, dass sie sich in hoher Abhängigkeit 

von anderen Personen befinden, in ihrer Kommunikation oder Mobilität besonders ein-

geschränkt sind oder nicht über genügend Ressourcen verfügen, um ihre Rechte 

selbst einzufordern (Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR) 2020, S. 41 ff.). 

Die Monitoringstelle zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutsch-

land nennt folgende potenziell vulnerablen Personengruppen: 

•  Menschen mit Mehrfachbehinderungen, 

•  Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen, 

•  behinderte Menschen mit Migrationshintergrund, 

•  arme Menschen mit Behinderungen und  

•  wohnungslose Menschen mit Behinderungen 

Im Rahmen des Projektes Saarland inklusiv wird auch die Situation von Mädchen und 

Frauen mit Behinderungen besonders betrachtet. Deren Situation wurde im zweiten 
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und dritten Staatenbericht gezielt nachgefragt, ebenso gibt es eine Schnittstelle zur 

2018 ratifizierten Istanbul-Konvention. 

In der UN-Behindertenrechtskonvention selbst werden die Begriffe der „vulnerablen 

Personengruppen“ oder „vulnerable Lebenslagen“ nicht verwendet. In Deutschland ist 

er über die Weiterentwicklung und Evaluation von Aktionsplänen zur Umsetzung der 

UN-BRK zunehmend in den Fokus gerückt. Aichele bezeichnet die Einbeziehung von 

Menschen mit Behinderungen, die bisher nie Gehör gefunden haben, die in Einrich-

tungen leben oder keine sie vertretenden Organisationen haben, als Aufgabe für die 

kommende Dekade (Valentin Aichele 2021, S. 8). 

Die Situation der einzelnen Gruppen im Saarland kann in diesem Bericht nur angeris-

sen werden: in den verwendeten Statistiken werden die entsprechenden Merkmale 

nicht regelhaft abgebildet, zu einzelnen Gruppen liegen keinerlei gesicherten Daten 

vor. Vorliegend wird daher insbesondere auf Ergebnisse des Zweiten und des Dritten 

Teilhabeberichts des Bundes verwiesen, um die Situation dieser Personengruppen zu-

künftig stärker in den Fokus zu rücken. 

4.3.9.2 Menschen mit Mehrfachbehinderungen 

Der Begriff Menschen mit Mehrfachbehinderungen ist einer von verschiedenen Ober-

begriffen für eine durchaus heterogene Personengruppe (vgl. komplexe Behinderung, 

schwerst-mehrfache Behinderung und andere mehr).  

Schmidt-Ohlemann beschreibt Mehrfachbehinderungen als das Vorliegen mehrerer 

Einschränkungen auf der Struktur- und der Funktionsebene und zugleich bestehenden 

Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Teilhabe im Sinne der ICF. In der Sonder- und 

Heilpädagogik sowie der Eingliederungshilfe werde mit der Verwendung des Begriffes 

„schwere Mehrfachbehinderung“ das Vorliegen einer komplexen körperlichen und 

geistigen Behinderung zum Ausdruck gebracht, die eine umfassende und speziali-

sierte Förderung und Unterstützung erforderlich mache und in der Regel mit Pflegebe-

dürftigkeit verbunden sei (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR) 

2018, S. 165). 

Die Rahmenkonzeption der Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit 

geistiger oder mehrfacher Behinderung (MZEB) bezieht sich dagegen wiederum auf 
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die Beeinträchtigungen verschiedener Funktionen. Das Vorliegen einer kognitiven Be-

einträchtigung sei für die Feststellung einer Mehrfachbehinderung nicht zwingend not-

wendig (Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung 2015, S. 4). 

Gemein scheint diesem Personenkreis jedoch zu sein, dass ihre Lebenssituation 

dadurch charakterisiert ist, „(…) dass sie in besonderem Maße von Ausgrenzung, Aus-

schluss, Sonderbehandlung und Nichtwahrgenommenwerden bedroht sind (…)“ 

(Klauß 2002, S. 2) 

Der Zweite Teilhabeberichts der Bundesregierung scheint dies zu bestätigen: So leb-

ten beispielsweise im Jahr 2000 90 Prozent der geistig mehrfach beeinträchtigten Per-

sonen, die Unterstützung im Wohnalltag benötigten, in stationären Einrichtungen. Bei 

einer Befragung des Dt. Jugendinstituts (2011) gaben 60 Prozent der befragten Ju-

gendzentren an, dass ihre Angebote von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchti-

gungen genutzt werden. Für Kinder und Jugendliche mit Sinnes-, psychischen- oder 

Mehrfachbeeinträchtigungen gaben dies lediglich zehn Prozent an (Engels et al. 2016, 

S. 270). 

Im Rahmen der Routineberichterstattung liegen keine Daten zu Menschen mit Mehr-

fachbehinderungen vor. Bei den einschlägigen Haushaltsbefragungen (bspw. SOEP 

oder Mikrozensus) werden nur Personen in Privatwohnungen befragt. Davon ausge-

hend, dass Menschen mit Mehrfachbehinderungen überwiegend in Einrichtungen le-

ben (s. obenstehender Absatz), bleibt diese Personengruppe in den Befragungen au-

ßen vor. Die Datenlage wird sich voraussichtlich mit dem Teilhabesurvey ändern: in 

der ersten Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

werden auch Personen einbezogen, die in Einrichtungen leben oder Kommunikations-

beeinträchtigungen haben. Der Abschlussbericht war für Dezember 2021 angekündigt, 

liegt bei Vorlage dieses Berichts aber noch nicht vor. 

Davon ausgehend, dass Besuchende der Tagesförderstätten (TAF) überwiegend zu 

dem Personenkreis der Menschen mit Mehrfachbehinderungen gehören, kann gesagt 

werden, dass im Dezember 2019 569 Personen im Saarland eine TAF besuchten. 
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4.3.9.3 Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen 

Mit der Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichern-

den Leistungen (seit 01.01.2020) orientiert sich die Unterstützung von erwachsenen 

Menschen mit Behinderungen nicht mehr an der Wohnform. Die bisherigen Komplex-

leistungen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind damit entfallen. 

Nichtsdestotrotz wohnen weiterhin Menschen mit Behinderungen gemeinschaftlich mit 

anderen Menschen mit Behinderungen – das SGB IX führt den Begriff der besonderen 

Wohnformen ein (§ 104 SGB IX), es gibt gemeinschaftliche Wohnformen nach § 42a 

SGB XII oder Räumlichkeiten nach § 71 Abs. 4 SGB IX sowie persönlicher Wohnraum 

in gemeinschaftsbezogenen Wohnangeboten nach § 42a Abs. 1 SGB XII.  

Die Definition von „Einrichtungen“ kann demnach nicht mehr wie im Bericht 2012 unter 

Bezug auf das Leistungsrecht der Eingliederungshilfe erfolgen.  

Denkbar erscheint zukünftig eine Bezugnahme auf das Saarländische Wohn-, Betreu-

ung- und Pflegequalitätsgesetz, welches unabhängig von der leistungsrechtlichen 

Klassifizierung ordnungsrechtliche Aspekte bestimmter Wohn- und Betreuungsformen 

regelt (s. Kapitel 4.3.4.2). Das Gesetz unterscheidet hierbei (ambulante oder statio-

näre) Einrichtungen hinsichtlich der strukturellen Abhängigkeit der Bewohnerinnen und 

Bewohner von einem Träger. Eine strukturelle Abhängigkeit wird bei einer rechtlichen 

oder tatsächlichen Kopplung von Wohnraumüberlassung und Betreuungs- und Pfle-

geleistungen gesehen (s. § 1a und §1 b HeimG SL) 

Die gleiche Argumentation findet sich in den Richtlinien nach § 71 Abs. 5 Satz 1 SGB 

IX des Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen74  mit dem Verband der Priva-

ten Krankenversicherung e.V.: der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Trä-

ger der Sozialhilfe und der kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene von No-

vember 2019. Diese dienen einer Bestimmung der Einrichtungen im Sinne des § 71 

Abs. 4 SGB XI, also einer stationären Einrichtung mit vorrangig anderer Zielsetzung 

als die der Pflege. „Die Abgrenzung solcher Einrichtungen ist maßgeblich sowohl für 

die Anwendung der vertragsrechtlichen Regelungen des SGB XI als auch für den leis-

tungsrechtlichen Anspruch des Versicherten“ (GKV-Spitzenverband 2019, S. 2). 

 

74 Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Pflegekassen nach § 53 SGB XI. 
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Die Richtlinien führen Merkmale einer Gesamtversorgung in einer vollstationären 

Einrichtung auf, die insbesondere auf eine Kopplung verschiedener Leistungen, 

insbesondere der Überlassung von Wohnraum und die Inanspruchnahme von 

Unterstützungsleistungen abzielen. Es sind demnach „(…) Räumlichkeiten, die 

dadurch geprägt sind, dass die Bewohnerinnen und Bewohner die Überlassung des 

Wohnraums sowie die Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe und 

gegebenenfalls darüber hinaus erfoderliche Leistungen zur Pflege oder Betreuung in 

einer Weise erhalten, die sich im Rahmen einer Gesamtbetrachtung so darstellt, dass 

die Versorgung durch Leistungserbringer umfassend organisiert wird und die 

Mitbestimmungsmöglichkeiten vergleichbar wie in einer stationären Einrichtung 

eingeschränkt sind“ (ebenda). 

Daten zu Menschen in Einrichtungen können zum Zeitpunkt der Berichtslegung über 

die Eingliederungshilfestatistik, die Kinder- und Jugendhilfestatistik sowie die Pflege-

statistik gewonnen werden.  

Im Dezember 2019 erhielten im Saarland insgesamt 4.337 erwachsene Personen 

Leistungen zum selbstbestimmten Leben und Wohnen im Rahmen der Eingliede-

rungshilfe, 2013 waren es 3.629 Personen. 2.226 dieser Personen erhielten stationäre 

Hilfen in einer Einrichtung (vgl. 2013: 2.237).75  65 Prozent der Bewohnerschaft hatten 

eine geistige oder körperliche Behinderung, 27 Prozent eine seelische Behinderung, 

fünf Prozent eine seelische Behinderung in Folge von Sucht (s. Kapitel 4.3.4.3). 

Der Zweite Teilhabebericht der Bundesregierung wies darauf hin, dass insbesondere 

Menschen mit geistiger Behinderung häufiger in stationären Wohnformen leben, ob-

wohl dies oft nicht ihre bevorzugte Wohnform ist76  (Engels et al. 2016, S. 260). Im 

Saarland erhielten im Dez. 2019 zehn Kinder und Jugendlichen mit einer körperlichen 

oder geistigen Behinderung stationäre Hilfen (ohne Schulausbildung), 2013 waren es 

13 Kinder und Jugendliche (ebenda).  

 

75 Im Zuge des BTHG ist die Unterscheidung ambulant und stationär aufgehoben werden. Die daraus resultierenden Änderun-

gen werden sich erst zukünftig in der Statistik abbilden lassen. 

76 Siehe hierzu auch Kapitel 5.3.4 
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Für seelisch behinderte junge Menschen wurden 2019 49 Hilfen nach § 35a SGB VIII 

in stationären Einrichtungen begonnen (Statistisches Amt Saarland; 2021). 

2019 wohnten im Saarland 11.405 pflegebedürftige Personen in Einrichtungen der 

vollstationären Dauerpflege (+13 % seit 2009). Der Anteil der jüngeren Bewohner-

schaft (unter 75 Jahren) ist deutlich höher als im bundesweiten Durchschnitt. So lebten 

20 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 20 Jahren, 131 Erwachsene zwi-

schen 20 bis 44 Jahren und 1.124 Erwachsene zwischen 45 bis 64 Jahren in einer 

Einrichtung der vollstationären Dauerpflege (s. Kapitel 4.3.3.2). 

4.3.9.4 Behinderte Menschen mit Migrationshintergrund 

„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein 

Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde“ (Statistisches Bun-

desamt, www.destatis.de; letzter Aufruf 22.02.2022). 

Die vorliegenden Daten weisen regelhaft nicht den Migrationshintergrund aus, sondern 

beziehen sich auf die Staatsangehörigkeit. Somit ist lediglich ein kleiner Teilbereich 

der Menschen mit Migrationshintergrund erfasst. Die Daten geben auch nur Auf-

schluss über die Personen, die Zugang zu verschiedenen Leistungen erhalten haben. 

2019 lebten im Saarland 111.336 Personen mit einer ausländischen Staatsangehörig-

keit (11 %), 47 Prozent davon waren Frauen (s. Kapitel 4.2.2). 

Im Jahr 2019 hatten 5.927 ausländische Personen im Saarland eine anerkannte 

Schwerbehinderung, dies entspricht einem Anteil von fünf Prozent. Demgegenüber 

waren 14 Prozent der deutschen Bevölkerung im Saarland schwerbehindert. 

Im Bereich der schulischen Bildung lag der Anteil ausländischer Schülerinnen und 

Schülern an Förderschulen im Jahr 2019 im Saarland bei 14 Prozent, dies entsprach 

in etwa dem Ausländeranteil der Gesamtschülerzahl (15 %).77  

Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete im Jahr 2019 im Saarland 9.339 ausländi-

sche Arbeitslose. Davon hatten 187 Personen eine Schwerbehinderung (einschließlich 

 

77 Angaben zu Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen ist mit dem Inkrafttreten der Schulrecht-

sänderung nicht mehr möglich. (KMK: 2019; siehe Bericht Bildung, Betreuung, Erziehung). 

http://www.destatis.de/
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gleichgestellter Personen) (2 %). Bei den deutschen Arbeitslosen lag der Anteil 

schwerbehinderter Personen mit 7,6 Prozent deutlich höher (BA 2021). 

Im Jahr 2019 erhielten im Saarland 15.764 Personen Leistungen nach dem 5.-9. Ka-

pitel des SGB XII.78  Davon hatten 967 Personen nicht die deutsche Staatsangehörig-

keit. Ausländische Leistungsbeziehende erhielten die Leistungen in 68 Prozent der 

Fälle außerhalb von Einrichtungen. Bei den deutschen Leistungsbeziehenden war dies 

in 34 Prozent der Fall. 

Bei den Hilfen zur Gesundheit lag der Ausländeranteil mit 24 Personen bei 67 Prozent 

– dies deutet auf einen schwierigeren Zugang zu Leistungen der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung hin (Statistisches Amt Saarland 2021). 

Der Zweite Bundesteilhabebericht berücksichtigt die Situation von Menschen mit Be-

hinderungen und Migrationshintergrund in einem separaten Kapitel über alle Lebens-

bereiche hinweg. Er nutzte hierfür insbesondere Daten des SOEP und des Mikrozen-

sus, welche für das Saarland aufgrund fehlender Stichprobengröße nicht sinnvoll aus-

gewertet werden können. Auch mit dieser Datenlage wurde darauf hingewiesen, dass 

diese insgesamt unbefriedigend sei, da die Berichterstattung in Bezug auf Menschen 

mit Behinderungen und in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund traditionell 

getrennt sei und so eine wechselseitige Berücksichtigung fehle (Engels et al. 2016, S. 

452 ff.). 

Der Dritte Bundesteilhabebericht berücksichtigt die Personengruppe nicht mehr in ei-

nem eigenen Kapitel, sondern über alle Handlungsfelder hinweg. In folgenden Berei-

chen wird die Personengruppe der Menschen mit einer Behinderung und einem Mig-

rationshintergrund als besonders vulnerabel identifiziert: Familie und Soziales Netz, 

Bildung und Ausbildung, Erwerbstätigkeit und materielle Lebenssituation, Freizeit, Kul-

tur und Sport (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2021). 

 

78 Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

und in anderen Lebenslagen. 
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4.3.9.5 Menschen mit Behinderungen in Armut 

Die Armutsgefährdungsschwelle ist definiert als 60 Prozent des Median aller Netto-

äquivalenteinkommen.79  Im Jahr 2019 lag sie für einen Einpersonenhaushalt bei 1.074 

Euro/Monat. Das Statistische Bundesamt berechnet auf Basis des Mikrozensus die 

Armutsgefährdungsquote. Im Jahr 2019 lag diese deutschlandweit bei 15,9 Prozent, 

im Saarland mit 17 Prozent etwas darüber.80   

Der Zweite Teilhabebericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2015 greift auf die Mik-

rozensusdaten aus dem Jahr 2013 zurück: Demnach lag die Armutsrisikoquote von 

Menschen mit Behinderungen im Jahr 2013 bei 20 Prozent (Menschen ohne Behinde-

rungen: 13 %). Besonders betroffen seien chronisch kranke Menschen ohne aner-

kannte Behinderung. Diese haben demnach ein Armutsrisiko von 26 Prozent, während 

es bei Personen mit einem GdB unter 50 bei 17 Prozent und bei Menschen mit einer 

Schwerbehinderung bei 19 Prozent liege (Engels et al. 2016, S. 218). 

Der Dritte Teilhabebericht der Bundesregierung bestätigt dieses Ergebnis. Demnach 

seien insbesondere chronisch kranke Menschen mit Behinderungen materiellen Risi-

ken ausgesetzt. Zudem verfügen Menschen im jüngeren Erwachsenenalter über ein 

unterdurchschnittliches Vermögen und ein überdurchschnittliches Armutsrisiko unter 

den Menschen mit Behinderungen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) 2021, 268 ff.). 

Arnade und Scheytt beziehen dieses höhere Armutsrisiko für Menschen mit Behinde-

rungen auf eine strukturelle Benachteiligung und Diskriminierung „(…) bei den Schlüs-

selfaktoren für Wohlstand und Einkommensarmut – Bildung und Arbeit (…)“. Men-

schen mit Behinderungen erreichten in der Regel geringere Schulabschlüsse und 

seien deutlich häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als Menschen ohne (Schwer-)Be-

hinderung (Der Paritätische Gesamtverband 2017, S. 79) (siehe hierzu auch Kapitel 

4.3.1 und 4.3.2.4). 

 

79 Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf Basis des Haushaltsnettoeinkommens berechnetes bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Ein-

kommen je Haushaltsmitglied (Stat. Bundesamt). 

80 Der niedrigste Wert lag bei 11,9 % in Bayern, der höchste Wert mit 24,9 % in Bremen. (ebenda) 
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In Bezug auf die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel gab es mit dem Bundes-

teilhabegesetz für die leistungsbeziehenden Personen der Eingliederungshilfe eine 

Anpassung: 

Bisher durften diese bei zentralen Leistungen nur über ein geringes Einkommen (2x 

Regelbedarfsstufe I + Aufwendungen für die Unterkunft + ggf. Familienzuschlag) und 

Vermögen (2.600 €) verfügen.81  Mit der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der 

Sozialhilfe wurden die Einkommens- und Vermögensfreigrenzen deutlich erhöht auf 

60 – 85 Prozent der jährlichen Bezugsgröße als Einkommen (2020 etwa 32.500 €) und 

150 Prozent der jährlichen Bezugsgröße als Vermögen (2020 etwa 57.300 €). Zudem 

wird seit dem 01.01.2020 ein Partnereinkommen bzw. -vermögen nicht mehr herange-

zogen.  

Im Saarland erhielten zum 31.12.2018 4.538 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach Kapitel 3 SGB XII, 16.124 Personen erhielten Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung. Grundsicherung nach dem SGB II erhielten im November 2020 

80.348 Personen (Statistisches Amt Saarland, Bundesagentur für Arbeit 2021). Wie 

viele dieser Personen eine Behinderung hatten, ist nicht bekannt. 

Der 2020 veröffentlichte zweite Aktionsplan zur Armutsbekämpfung im Saarland be-

nennt Ansätze zur Bekämpfung von Armut sowie zur Verbesserung der Situation ar-

mer Personen in den Bereichen bezahlbarer Wohnraum, Kinderarmut und Bildung, 

Langzeitarbeitslosigkeit sowie Mobilität und Infrastruktur. In allen Maßnahmen der Ar-

mutsbekämpfung sind auch Menschen mit Behinderungen eingebunden.  

Im Saarland tritt die Saarländische Armutskonferenz für die Interessen aller armer Bür-

gerinnen und Bürger ein (https://saararmut.wordpress.com/; letzter Aufruf: 

22.02.2022). Die Bekämpfung von Armut und ihrer negativen Folgen wird als gemein-

same Aufgabe verstanden, um das Wohl der Einzelnen sowie den sozialen Frieden im 

Saarland zu sichern – unabhängig von Alter, besonderen Bedürfnissen oder temporä-

ren bzw. dauerhaften Einschränkungen (MSGFuF 10/2021). 

 

81 Der aktuelle Regelsatz beträgt für eine alleinstehende Person 446 Euro /Monat (Stand 01.01.2021). 

https://saararmut.wordpress.com/
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4.3.9.6 Wohnungslose Menschen mit Behinderungen 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAGW) definiert Woh-

nungsnotfälle als „Haushalte und Personen mit einem Wohnungsbedarf von hoher 

Dringlichkeit, die aufgrund von besonderen Zugangsproblemen (finanzieller und/oder 

nicht-finanzieller Art) zum Wohnungsmarkt der besonderen institutionellen Unterstüt-

zung zur Erlangung und zum Erhalt von angemessenem Wohnraum bedürfen.“ Hierzu 

gehören Haushalte und Personen, die aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind, 

ebenso wie Haushalte und Personen, die beispielsweise in Behelfsunterkünften oder 

Übergangseinrichtungen untergebracht sind, in sogenannten „Schlicht- oder Substan-

dardwohnungen“ leben oder denen unmittelbar die Wohnungslosigkeit droht (Oelber-

mann 2005, S. 16 ff.). 

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung definiert als wohnungslos, 

„wer nicht über einen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügt oder Eigentür-

mer eines solchen ist und ihn selbst nutzt“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) 2017, S. 571). 

Es gibt bislang keine bundesweite Statistik zur Zahl der wohnungslosen Menschen. 

Die Jahresgesamtzahl der wohnungslosen Menschen wurde im Jahr 2018 von der 

BAGW auf ca. 678.000 Menschen geschätzt, ca. 441.000 davon waren wohnungslose 

anerkannte Geflüchtete. Am Stichtag 30.06.2018 waren nach Schätzungen der BAG 

W etwa 542.000 Menschen wohnungslos, davon ca.140.000 Wohnungslose im kom-

munalen und frei-gemeinnützigen Hilfesystem und ca. 402.000 wohnungslose aner-

kannte Geflüchtete in zentralen Gemeinschaftsunterkünften oder in dezentraler Unter-

bringung (https://www.bagw.de/de/themen/zahl-der-wohnungslosen/index.htm; letzter 

Aufruf: 22.02.2022). 

Eine Studie der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. 

(GISS schätzt die Gesamtzahl der Wohnungslosen am Stichtag 31. Mai 2018 auf 

313.00 – 337.000 Menschen ein (Facius 2020, S. 204). 

Die „Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ nach § 67 ff. SGB 

XII werden auch im Zusammenhang fehlender oder nicht ausreichender Wohnung ge-
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leistet. Entsprechend der Sozialhilfestatistik erhielten 2019 1.142 Personen im Saar-

land diese Leistungen, 994 davon außerhalb von Einrichtungen (87 %) (Statistisches 

Amt Saarland 2019). 

Der Zweite Teilhabebericht der Bundesregierung weist auf die mangelnde Datenlage 

und einen grundlegenden und breiten Forschungsbedarf zum Thema Wohnungsnot-

fälle und Wohnungslosigkeit auf und bezieht sich dabei überwiegend auf die Angaben 

der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (Engels et al. 2016, S. 501). 

Am 04. März 2020 wurde das Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenberichter-

stattung sowie einer Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen und zur Ände-

rung weiterer Gesetze verkündet (WoBerichtsG). Zum Stichtag 31. Januar 2022 wer-

den erstmals Daten zu Personen erhoben, denen aufgrund von Maßnahmen der Ge-

meinden und Gemeindeverbände oder mit Kostenerstattung durch andere Träger von 

Sozialleistungen wegen Wohnungslosigkeit Räume zu Wohnzwecken überlassen oder 

Übernachtungsgelegenheiten zur Verfügung gestellt worden sind. Das Vorliegen einer 

Behinderung wird allerdings nicht berücksichtigt (ebenda).82   

4.3.9.7 Frauen und Mädchen mit Behinderungen 

Die UN-BRK benennt in ihrer Präambel die „(…) Erkenntnis, dass Frauen und Mäd-

chen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres häuslichen Um-

felds oft in stärkerem Maße durch Gewalt, Verletzung oder Missbrauch, Nichtbeach-

tung oder Vernachlässigung, Misshandlung oder Ausbeutung gefährdet sind (Beauf-

tragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 2009, S. 5). 

In Bezug auf den Schutz von Mädchen und Frauen gibt es im Saarland verschiedene 

Beratungsstellen und Einrichtungen – die entsprechenden Angaben befinden sich im 

Kapitel 4.3.7.24.3.7 Selbstbestimmung und Schutz der Person. 

Zum 31.12.2019 lebten im Saarland 502.468 Mädchen und Frauen (51 % der Gesamt-

bevölkerung). 99.769 der Mädchen und Frauen hatten eine anerkannte Behinderung, 

 

82 Einzelne Bundesländer verfügen über differenziertere Erhebungen, inwieweit hier Behinderung berücksichtigt wird, ist unbe-

kannt. 



 

276 
t rans fer  -  Un te rnehmen für  soz ia le  Innovat ion 

Bahnhofstr. 23, 54516 Wittlich;  www.t ransfer-net .de   

 

59.154 waren schwerbehindert (46 % aller schwerbehinderter Personen) (s. Kapitel 

4.2). 

Im Bereich der schulischen Bildung werden Mädchen deutlich seltener verspätet oder 

zurückgestellt eingeschult als Jungen. Ihr Anteil an Förderschulen ist mit 34 Prozent 

unterrepräsentiert (siehe Kapitel 4.3.1). 

Im Bereich Arbeit ist der Anteil weiblicher, schwerbehinderter Beschäftigter von 37 

Prozent in 2012 auf 41 Prozent in 2018 gestiegen. Fördermaßnahmen wurden häufiger 

von Männern als von Frauen genutzt. Dem gegenüber waren mehr schwerbehinderte 

Männer als Frauen arbeitslos gemeldet (40 % Frauen). 

Bei der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach § 43 SGB VI war das Ge-

schlechterverhältnis dagegen eher ausgeglichen: von den knapp 25.500 Leistungsbe-

ziehenden zum 31.12.2019 waren 48 Prozent Frauen (siehe Kapitel 4.3.2). 

Leistungen der Eingliederungshilfe erhielten 2019 insgesamt 9.553 Personen, 40 Pro-

zent davon Mädchen und Frauen. Diese erhielten in 46 Prozent der Fälle die Leistun-

gen außerhalb von Einrichtungen, bei den Männern war es 42 Prozent (siehe Kapitel 

4.2.3.2 Leistungsbeziehende der Eingliederungshilfe). 
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BERICHT ZUR UMSETZUNG DES SAARLÄNDISCHEN BEHINDERTENGLEICH-

STELLUNGSGESETZES (SBGG) 

Stand: März 2022 

Das Saarland kommt hiermit seiner Berichtspflicht nach § 24 Saarländisches Behin-

dertengleichstellungsgesetz (SBGG) nach.  

Am 19. Dezember 2003 ist im Saarland das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen (Saarländisches. Behindertengleichstellungsgesetz – SBGG, 

Amtsbl. S. 2987) in Kraft getreten. Mit diesem Landesgesetz und der dazugehörigen 

Verordnung (Saarländische Behindertengleichstellungsverordnung – SBGVO vom 19. 

November 2006) setzte das Saarland die Gleichstellung auf Landesebene um.  

Im Wesentlichen geht es darum, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 

zu beseitigen, zu verhindern sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu er-

möglichen. Dazu enthält das Gesetz spezielle Regelungen für den Bereich der öffent-

lichen Verwaltung im Saarland – darunter konkrete Pflichten und Benachteiligungsver-

bote für öffentliche Stellen.  

Novellierung des Gesetzes Nr. 1541 zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen im Saarland (Saarländisches Behindertengleichstellungsgesetz – 
SBGG)  

Das Saarländische Behindertengleichstellungsgesetz (SBGG) wurde zum 05.09.2019 

nach langen Vorarbeiten und einer umfangreichen Beteiligung der Betroffenen, ihrer 

Verbände und Vertretern der Wirtschaft novelliert. Damit wurden die Gedanken der 

Inklusion und der Barrierefreiheit im Land gestärkt.  

Mit der Gesetzesnovelle wurde auf Landesebene umgesetzt, was der Bund auf der 

Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch das Bundesbehin-

dertengleichstellungsgesetz (BGG) im Jahr 2016 geregelt hat. Unter Berücksichtigung 

der zwischenzeitlich von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten und seit dem 26. 

März 2009 innerstaatlich verbindlichen UN-Behindertenrechtskonvention wurden ins-

besondere der Behinderungsbegriff und das Benachteiligungsverbot für Träger der öf-

fentlichen Gewalt präzisiert.  

https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SBGGSL2003V4IVZ
https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SBGGSL2003V4IVZ
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Die Notwendigkeit einer Novellierung ergab sich darüber hinaus aus dem Koalitions-

vertrag. Wichtige Änderungen der Rechtslage betrafen die Verbesserung der Barrie-

refreiheit im Bereich Bau, Verkehr und Informationstechnik sowie den verpflichtenden 

Einsatz Leichter Sprache als Form der barrierefreien Kommunikation in der öffentli-

chen Verwaltung.  

Darüber hinaus wurde die Position der oder des Landesbeauftragten für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen aufgewertet.  

Zudem wurde zur erfolgreichen Umsetzung der UN-BRK im Saarland die Beauftra-

gung einer unabhängigen Monitoringstelle festgeschrieben.  

Weitere wichtige Neuerungen betrafen die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2021 

über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentli-

cher Stellen, die Einrichtung einer Schlichtungsstelle und die Einführung eines außer-

gerichtlichen kostenfreien Schlichtungsverfahrens sowie die Durchführung einer Eva-

luierung des Gesetzes. 

Außerdem wurde die Verpflichtung zur Errichtung barrierefreier Wohnungen erweitert 

um die Einführung einer Quote für uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Woh-

nungen mittels einer Änderung der Landesbauordnung. Dies entspricht dem Wohnbe-

darf nicht nur der Menschen mit Behinderungen, sondern auch dem älterer Menschen. 

Umsetzung des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes (SBGG) im 
Einzelnen:  

Kommunikationshilfen für hör- oder sprachbehinderte Eltern 

Im neuen SBGG wurde erstmals ein Rechtsanspruch geschaffen, um hör- oder 

sprachbehinderten Eltern die notwendigen Aufwendungen für die Kommunikation mit 

der Schule in deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder 

über andere geeignete Kommunikationshilfen zu ermöglichen und die Kosten hierfür 

zu erstatten. Damit können nun auch die betroffenen Eltern im Kontakt mit der Schule 

ihre elterlichen Rechte ausüben, und über die Entwicklung und den Bildungsweg ihres 

Kindes wirksam im Sinne der Barrierefreiheit mitbestimmen.   

Die Einzelheiten und Voraussetzungen des neuen Anspruches wurden im dritten Ab-

schnitt der Saarländischen Behindertengleichstellungsverordnung geregelt. Dabei 

https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SBGVSL2006rahmen
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wurden die Vorgaben, die für den Anspruch auf Kommunikationshilfen im Verwaltungs-

verfahren gelten, entsprechend übernommen.  Die geänderte Verordnung ist am 01. 

Januar 2021 in Kraft getreten.   

Einsatz Leichter Sprache 

Mit der Novellierung des SBGG wurde auch ein Fokus auf den Einsatz Leichter Spra-

che in der Verwaltung gelegt. Leichte Sprache ist ein wichtiges Instrument, um im 

Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention die Zugänglichkeit von Information und 

Kommunikation herzustellen. Einen besonderen Bedarf haben hier Menschen etwa mit 

kognitiven Beeinträchtigungen, aber auch Fremdsprachler, ältere Menschen oder 

Menschen mit Leseschwierigkeiten. Schon seit September 2019 sollen die Behörden 

die Leichte Sprache generell mehr nutzen und ihre Kompetenzen für das Verfassen 

von Texten in Leichter Sprache auf- und ausbauen. Seit 2021 müssen darüber hinaus 

behördliche Informationen und Bescheide auf Verlangen in Leichter Sprache erläutert 

werden. Auch bei der Gestaltung von Webseiten müssen zentrale Inhalte in Leichter 

Sprache zur Verfügung gestellt werden.  

Um die öffentliche Verwaltung dafür zu sensibilisieren und bei der Umsetzung von 

Leichter Sprache, barrierefreier Kommunikation und verständlicher Informationen und 

Bescheide zu unterstützen, wurden die Grundlagen hierzu allen saarländischen Ver-

waltungen auf Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene durch das Sozialministerium in 

speziell konzipierten Seminaren vermittelt.  

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat in den vergangenen 

Jahren vielfach Leichte Sprache eingesetzt. Aktuelle Beispiele: Broschüre (in Leichter 

Sprache) „Die Novellierung des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes“. 

Bereitstellung der wichtigsten Informationen für betroffene Patientinnen und Patienten 

auch in Leichter Sprache auf der Homepage des Krebsregisters - Krebsregister Saar-

land .  

Seit Mai 2021 hat das Landesamt für Soziales (LAS) sein Informationsangebot für 

Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen ausgebaut: Auf der Homepage 

(www.las.saarland.de) des Landesamtes finden Interessierte wichtige Informationen 

jetzt auch in Leichter Sprache zum Inklusionsamt und dessen Leistungen oder auch 

zum Thema Schwerbehinderung. Ebenfalls in Leichter Sprache sind die wichtigsten 

https://www.saarland.de/msgff/DE/service/publikationen/publikationen_msgff_einzeln/SBGG_LeichteSprache.html
https://www.saarland.de/msgff/DE/service/publikationen/publikationen_msgff_einzeln/SBGG_LeichteSprache.html
https://www.saarland.de/msgff/DE/service/publikationen/publikationen_msgff_einzeln/SBGG_LeichteSprache.html
https://krebsregister.saarland.de/leichte-sprache/
https://krebsregister.saarland.de/leichte-sprache/
http://www.las.saarland.de/
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Informationen zu den Themen Elterngeld und Elternzeit in Leichter Sprache aufberei-

tet.  

Beratungsstrukturen für den Einsatz Leichter Sprache gibt es im Saarland derzeit noch 

nicht. Hier kann zukünftig eine Landesfachstelle für Barrierefreiheit als zentrale Anlauf-

stelle für die öffentlichen Stellen fungieren.  

Überwachung der barrierefreien Informationstechnik der öffentlichen Stellen 

Durch das SBGG wurde eine Überwachungsstelle des Landes für Barrierefreiheit ein-

geführt. Damit wurden zwingende europarechtliche Vorgaben der EU-Richtlinie 2016 

/ 2102 (Richtlinie über  den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen An-

wendungen  öffentlicher Stellen) umgesetzt.  

Das Saarland hat zum 1. April 2020 das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) 

(Berlin) beauftragt, die Aufgaben der Überwachungsstelle wahrzunehmen.  

Dazu führt die Überwachungsstelle regelmäßige Stichproben von Webseiten und mo-

bilen Anwendungen der öffentlichen Stellen durch. Die geprüften Stellen werden, so-

weit erforderlich, zu den Prüfergebnissen beraten. Über die durchgeführten Prüfungen 

berichtet die Überwachungsstelle regelmäßig dem Bund, der wiederum die Länderbe-

richte zusammenfasst und der europäischen Ebene berichtet. Das DIMR hat im Juli 

2021 den ersten Länderbericht für den Überwachungszeitraum 2020/2021 vorgelegt. 

Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 12c SBGG wird von der Überwachungs-

stelle auch erfasst, welchen Umsetzungsstand die digitale Barrierefreiheit bei den 

obersten Landesbehörden hat. Die Berichte der obersten Landesbehörden wurden 

2021 erstmals ausgewertet.  

Unabhängige Schlichtungsstelle 

Durch das neue SBGG wurde eine unabhängige Schlichtungsstelle eingeführt. Wer 

sich durch eine öffentliche Stelle in einem Recht aus dem SBGG auf barrierefreie Ge-

staltung verletzt sieht, kann sich mit seinem Anliegen an die Schlichtungsstelle wen-

den. Diese versucht dann, eine einvernehmliche Lösung zwischen den Beteiligten her-

beizuführen. Die Schlichtungsstelle soll das gerichtliche Verfahren nicht ersetzen, son-

dern eine schnelle und kostengünstige Alternative bieten. Grundlage der Schlichtung 

ist eine freiwillige Einigung der Beteiligten.    

https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SBGGSL2003V3P12e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/bundeslaender/saarland/
https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SBGGSL2003V3P17
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Die Schlichtungsstelle ist im Sozialministerium angesiedelt. 

Das Verfahren der Schlichtungsstelle ist in der Schlichtungsverordnung (Verordnung 

zur Regelung der Schlichtungsstelle nach dem Saarländischen Behindertengleichstel-

lungsgesetz) geregelt. Die entsprechende Verordnung wurde am 22. Oktober 2020 im 

Amtsblatt (Amtsblatt I 2020, 1029) veröffentlicht.   

Stärkung des Amtes der oder des Landesbeauftragten für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen 

Mit dem neuen SBGG wurde das Amt der oder des Landesbeauftragten für die Be-

lange von Menschen mit Behinderungen nachhaltig gestärkt und in seiner Bedeutung 

aufgewertet. Die Funktion ist seither beim Saarländischen Landtag angesiedelt und 

als hauptamtliche Tätigkeit ausgestaltet. Damit nimmt die oder der Landesbeauftragte 

beim Landtag eine zentrale, unabhängige und beratende Stellung ein. Mit dieser 

neuen Regelung wurde auch die Geschäftsstelle, die bisher im Sozialministerium an-

gesiedelt war, der/dem Landesbeauftragten selbst zugeordnet. Dazu wurde die Lan-

desbehindertenbeiratsverordnung angepasst, die entsprechende Änderung wurde am 

22. Oktober 2020 im Amtsblatt (Amtsbl. I S. 1032) veröffentlicht. 

Prof. Dr. Daniel Bieber wurde vom Landtag des Saarlandes am 12.2.2020 zum Beauf-

tragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen gewählt und ist seit dem 

15.3.2020 im Amt.  

Erweiterung des Landesbeirates für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen  

Der Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen sprach sich um 

Juni 2020 einstimmig dafür aus, den Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter 

e.V. (BSK) Landesverband Saarland e.V. aufzunehmen. Daraufhin wurde im zustän-

digen Sozialministerium das förmliche Verfahren umgesetzt und die Landesbehinder-

tenbeiratsverordnung entsprechend angepasst. Die geänderte Verordnung wurde am 

22. Oktober 2020 im Amtsblatt (s.o.) veröffentlicht.

https://www.saarland.de/msgff/DE/portale/sozialesleben/leistungensoziales/menschenmitbehinderungen/behindertenpolitik/behindertenpolitik_node.html#doce9b5e56d-f6e7-4062-bc42-b5922db3dcaabodyText15
https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SchlichtVSLrahmen
http://www.amtsblatt.saarland.de/jportal/portal/t/11l0/page/bsverkslprod.psml?doc.hl=1&amp;doc.id=VB-SL-ABlI20201027-G&amp;documentnumber=1&amp;numberofresults=1&amp;doctyp=Verkuendungsblatt:sl-abl-i-ges&amp;showdoccase=1&amp;doc.part=D&amp;paramfromHL=true#focuspoint
http://www.amtsblatt.saarland.de/jportal/portal/t/11l0/page/bsverkslprod.psml?doc.hl=1&amp;doc.id=VB-SL-ABlI20201027-G&amp;documentnumber=1&amp;numberofresults=1&amp;doctyp=Verkuendungsblatt:sl-abl-i-ges&amp;showdoccase=1&amp;doc.part=D&amp;paramfromHL=true#focuspoint
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Unabhängige Monitoringstelle 

Die Bundesrepublik Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention und 

deren Zusatzprotokoll ratifiziert und sich damit zur Einhaltung der Rechte von Men-

schen mit Behinderungen verpflichtet. Artikel 33 Absatz 2 der UN-Konvention fordert 

die unterzeichnenden Staaten auf, eine unabhängige Stelle einzurichten, die die Um-

setzung der Konvention im eigenen Land kritisch begleitet und überwacht. Hierzu 

wurde am Deutschen Institut für Menschenrechte die Monitoring-Stelle UN-Behinder-

tenrechtskonvention eingerichtet.   

Das Saarland hat mit dem neuen SBGG als zweites Bundesland eine eigene unabhän-

gige Monitoringstelle auf Landesebene eingerichtet und nach Ausschreibung das Deut-

sche Institut für Menschenrechte (Berlin) zum 1. April 2020 damit beauftragt. Damit 

sichert sich das Saarland eine neutrale und fundierte Analyse seiner behindertenpoli-

tischen Anstrengungen. 

Zu den Aufgaben der Monitoringstelle gehören unter anderem:   

• die fachliche Beratung und Begleitung der Landesregierung und anderer zuständi-

ger Stellen und Gremien bei der Umsetzung der UN-BRK, 

• die Zusammenarbeit mit der Kompetenz- und Koordinierungsstelle der Landesre-

gierung (Focal Point Saarland angesiedelt im Sozialministerium) sowie nichtstaatli-

chen Akteuren sowie 

• die Mitwirkung in politischen Prozessen und die Abgabe von Stellungnahmen in 

ausgewählten Verfahren / Gesetzgebungsverfahren. 

Teilhabe am Arbeitsleben 

Ein wesentliches Ziel der saarländischen Landesregierung ist es, für Menschen mit 

Behinderungen die gleichen Chancen und die gleichen Teilhaberechte zu verwirkli-

chen, die alle Menschen als selbstverständlich in Anspruch nehmen. Der Teilhabe am 

Arbeitsleben kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Kampf gegen Diskriminierung 

umfasst hier gerade auch den Einsatz für ein inklusives Arbeitsumfeld, das Menschen 

mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.  

Um möglichst vielen Menschen mit Behinderungen eine Chance auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu geben, wurden und werden im Saarland seit vielen Jahren neue Fach-

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/bundeslaender/saarland/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/bundeslaender/saarland/
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programme geschaffen und Förderprojekte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe entwi-

ckelt. Insbesondere hat das Sozialministerium zur Schaffung neuer Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zum 26. Februar 2020 ein „Sonderpro-

gramm zur Förderung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für schwer-

behinderte Menschen“ in Kooperation mit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saar-

land der Bundesagentur für Arbeit und dem Landkreistag aufgelegt. Hierfür stellt das 

Inklusionsamt beim Landesamt für Soziales Mittel aus dem Sondervermögen Aus-

gleichsabgabe in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung. Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber erhalten für die Schaffung eines neuen Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes 

für einen schwerbehinderten Menschen im Rahmen des Programmes eine zusätzliche 

Prämie bis zu einer Höhe von 10.000 Euro.    

Ergänzt wird dieses Programm durch das neue Sonderförderprogramm „Beschäfti-

gung von behinderten Menschen mit multiplen oder gravierenden Vermittlungshemm-

nissen auf dem ersten Arbeitsmarkt", das ebenfalls in Kooperation mit der Bunde-

sagentur für Arbeit – Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland und dem Landkreis-

tag Saarland am 28. Juni 2021 gestartet ist. Das Inklusionsamt beim Landesamt für 

Soziales stellt hierfür Mittel aus dem Sondervermögen Ausgleichsabgabe in Höhe von 

bis zu 5 Millionen Euro zur Verfügung, die zusätzlich zum bestehenden Förderinstru-

mentarium der Arbeitsverwaltung für die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 

Arbeitsleben verausgabt werden können. Gefördert werden Lohnkostenzuschüsse für 

den Arbeitgeber durch Erhöhung des Eingliederungszuschusses der Agentur für Arbeit 

bzw. des Jobcenters bis zu 90 % bzw. soweit eine Eingliederung auf den Arbeitsmarkt 

nicht anders zu erreichen ist bis zu 100 %. Zusätzlich können behinderungsbedingt 

anfallende Kosten des Beschäftigten bewilligt werden.   

Das große Potenzial von Menschen mit Behinderungen für Unternehmen und ihr Bei-

trag zur Fachkräftesicherung will der saarländische Inklusionspreis sichtbar machen: 

Mit dem Inklusionspreis der Landesregierung „Chance für Alle im Arbeitsleben“ werden 

jedes Jahr Unternehmen, Betriebe und Dienststellen im Land öffentlich ausgezeichnet, 

die mit Engagement und Ideen gute Arbeitsbedingungen und ein gutes Miteinander 

behinderter und nichtbehinderter Menschen geschaffen haben. Bereits zum 18. Mal 

wurde der Inklusionspreis am 9. Juli 2021 an fünf saarländische Unternehmen für ihr 

soziales Engagement verliehen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 
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1.500 Euro dotiert. Alle Preisträger erhalten Urkunden sowie das Recht, für den Zeit 

raum von drei Kalenderjahren öffentlich mit dem Preis zu werben.   

-

Ausblick 

Mit der Novellierung des Saarländischen Behindertengleichstellungsgesetzes sind um 

fangreiche neue Aufgaben entstanden, insbesondere auch ein umfassendes Berichts 

wesen. Die erfolgreiche Umsetzung des Gesetzes bedarf einer Evaluierung, um Lü 

cken zu erkennen und schließen zu können. Die Landesregierung berichtet dem Land 

tag des Saarlandes erstmals zum 1. Januar 2025. Bis zu diesem Zeitpunkt werden 

Erfahrungen mit den wesentlichen Neuregelungen und deren Wirkungen gesammelt 

worden sein. Dazu gehören u.a. die Bereiche: Einführung von Erläuterungen in Leich 

ter Sprache, barrierefreie Gestaltung der Bestandsbauten des Landes sowie barriere 

freie Gestaltung des Intranets und elektronischer Verwaltungsabläufe. 

-

-

-

-

-

-
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ANHANG: STELLUNGNAHME DER MONITORINGSTELLE 



Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention 

Stellungnahme 

„Saarland inklusiv - Unser Land für alle“; 
2. Landesaktionsplan zur Umsetzung der 
UN-BRK und 6. Landesplan zur Lebenssi-
tuation von Menschen mit Behinderungen 
Anmerkungen zum Entwurf (Stand Februar 2022) 

März 2022 
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1 Vorbemerkungen 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige Nationale Menschen 
rechtsinstitution Deutschlands (§ 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung und Aufga 
ben des Deutschen Instituts für Menschenrechte – DIMRG). Es ist gemäß den Pariser 
Prinzipien der Vereinten Nationen mit A-Status akkreditiert. Zu den Aufgaben des In 
stituts gehören Politikberatung, Menschenrechtsbildung, Information und Dokumenta 
tion, anwendungsorientierte Forschung zu menschenrechtlichen Themen sowie die 
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Es wird vom Deutschen Bundes 
tag finanziert. Das Institut ist gesetzlich zudem mit dem Monitoring der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, Konvention) beauftragt und hat hierfür die 
Monitoring-Stelle UN-BRK eingerichtet. Diese hat den gemäß Artikel 33 Absatz 2 UN 
BRK definierten Auftrag, die Umsetzung der seit März 2009 verbindlichen Konvention 
in Deutschland zu befördern und deren Einhaltung in Bund und Ländern zu überwa 
chen (§ 1 Absatz 2 DIMRG). 

-
-

-
-

-

-
 

-

Im März 2020 hat das Saarland die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonven 
tion des Deutschen Instituts für Menschenrechte damit beauftragt, auf Grundlage des 
§ 24 Absatz 2 SBGG die Funktion einer unabhängigen Monitoring-Stelle für das Bun 
desland zu übernehmen. Seit Auftragserteilung hat die Monitoring-Stelle den Prozess 
„Saarland inklusiv“ beobachtend begleitet, soweit es die Umstände der COVID-19-
Pandemie zugelassen haben. 

-

-

Die Monitoring-Stelle bedankt sich für die erhaltene Gelegenheit zu grundlegenden 
Anmerkungen zum übersandten Entwurfsdokument „Saarland inklusiv - Unser Land 
für alle; 2. Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK und 6. Landesplan zur Le 
benssituation von Menschen mit Behinderungen“ vor dessen Finalisierung und Veröf 
fentlichung. Innerhalb der kurzen zur Verfügung stehenden Frist war mit den vorhan 
denen Personalressourcen keine umfassende Bewertung im Rahmen einer struktu 
rierten Prüfung und Evaluation in einem geordneten Referenzrahmen möglich, so 
dass sich unsere Anmerkungen auf einzelne uns bei kursorischer Durchsicht des Do 
kuments aufgefallene Punkte beschränken müssen; sie erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 

 

-
-

-
-

-

2 Anmerkungen zum Entwurf 

Mit dem vorliegenden Entwurf wurde der 2. Landesaktionsplan und der 6. Landesplan 
zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Saarland zu einem gemein 
samen Dokument „Saarland inklusiv – Unser Land für alle“ zusammengeführt. Die nach 
folgenden Ausführungen in einer Zusammenschau unserer Beobachtungen auf Basis 
der UN-Behindertenrechtskonvention thematisieren den Prozess der Fortschreibung 
des Landesaktionsplans und den Inhalt des vorliegenden Dokuments. Unsere datenbe 
zogenen methodischen Anmerkungen sind grundsätzlicher Natur und zielen auf einen 
systematischen Aufbau und Auswertung zuverlässiger Datenbestände.  

-
-

-
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2.1 Allgemeines 

Das Land Saarland hat den 2. Landesaktionsplan gemeinsam mit dem 6. Landesbe 
hindertenplan vorgelegt. Der Landesaktionsplan stellt das zentrale Steuerungsinstru 
ment der Landespolitik bzw. -verwaltung dar, um die gleichberechtigte Teilhabe und 
selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen im Land Saarland 
zu verwirklichen. Der Plan benennt ausdrücklich die menschenrechtlichen Verpflich 
tungen aus der UN-BRK als handlungsleitend. Eine solche Orientierung ist zu begrü 
ßen. 

-
-

-
-

Die Monitoring-Stelle Saarland begrüßt ebenso die umfangreiche Verarbeitung vorlie 
gender empirischer Erkenntnisse im 6. Landesbehindertenplan. Mit einer kontinuierli 
chen erweiterten Datenerfassung zur Schließung von Datenlücken sowie Beachtung 
von Personengruppen, die außerhalb amtlicher Statistiken ebenfalls ausfindig zu ma 
chen sind, kann die Gestaltung zukünftiger Inklusionspolitik des Landes stärker noch 
an den Bedarfen von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet werden.  

-
-
 
-

Eine menschenrechtlich orientierte Datenerhebung dient dem Zweck, über den Fort 
schritt der Verwirklichung der Rechte Auskunft zu geben sowie die diesbezügliche 
Wirkung von Politik abzuschätzen, und damit eine Grundlage für zukünftige politische 
Planung – etwa im Rahmen der Erstellung von Aktionsplänen – zu liefern. 1 Perspekti 
visch können aktuelle Datenbestände zu Lebenslagen von Menschen mit Behinderun 
gen eine Übersicht zur bedarfsorientieren Ausrichtung politischer Konzepte vermitteln 
und eine Konkretisierung der Gestaltung von Inklusionspolitik auslösen. Der 6. Lan 
desplan zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen ist insoweit ein wichti 
ger, wenn auch nicht der letzte notwendige Schritt in Richtung der Erfüllung des Arti 
kels 31 UN-BRK. Einige Datenlücken und Dunkelfelder bleiben, und es fehlen an ver 
schiedenen Stellen noch Informationen zum Umsetzungsstand der Rechte von Men 
schen mit Behinderungen. Insofern ist die Datenlage in Bezug auf eine Messung der 
Umsetzung der UN-BRK und des Standes der Verwirklichung der in ihr verankerten 
Rechte weiterhin verbesserungsbedürftig (dazu näher unten 2.3.). 

-

-
-
 

-
-

-
-

-

 

Bezogen auf den Erarbeitungsprozess des 2. Landesaktionsplans ist das flexible Han 
deln der Landesregierung im Saarland im Umfeld pandemiebedingter Herausforderun 
gen zu würdigen. Es gelang für die Durchführung der Workshopreihen zu einzelnen 
Handlungsfeldern ein nahtloser Wechsel von Präsenzveranstaltungen zu Online-Vi 
deoschalten für den Projektbeirat. Zusätzlich wurde für weitere am Prozess interes 
sierte saarländische Bürger*innen eine virtuelle zugängliche Projektwebseite 
www.saarland-inklusiv.de mit dem Aufruf zur aktiven Mitarbeit geschaffen. Dort sind 
die jeweiligen Protokolle der durchgeführten Workshops im Projektbeirat transparent 
hinterlegt, Hintergrundanalysen wurden im Nachgang zur Themenvertiefung verfügbar 
gemacht. 

-
-

-
-

Unabhängig davon, ob die Beteiligungsformen auch wahrgenommen werden konnten: 
Die Monitoring-Stelle Saarland hebt den partizipativen Charakter im Vorfeld bei der 
Entstehung des Aktionsplans hervor. Trotz fehlender Erfahrungen wurde infolge der 
__ 
1   Zur Bedeutung menschenrechtsbasierter Datenerhebung für die Umsetzung der UN-BRK kürzlich grundlegend: 

UN, Human Rights Council (2021): Statistics and data collection under article 31 of the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights. UN-Doc. A/HRC/49/60 vom 28.12.2021. 

http://www.saarland-inklusiv.de/
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Pandemie, auf die niemand vorbereitet war, ein virtueller Rahmen für eine aktive Mit 
wirkung für alle am Thema Interessierten im Saarland geschaffen und der Schnellle 
bigkeit des digitalen Transformationsprozesses Rechnung getragen. Anstatt der ur 
sprünglich geplanten Präsenzveranstaltungen traf sich der Projektbeirat ausnahmslos 
in digitalen Räumen. In Zukunft ist davon auszugehen, dass durch die Erweiterung auf 
solche Formate eine aktive Beteiligung für einen immer größeren Teil von Menschen 
mit Behinderungen möglich wird. Neben der individuellen Ausstattung von Technik 
und Fertigkeiten wird es hierfür darauf ankommen, dass Veranstaltungen auch künftig 
im digitalen Raum barrierefrei ausgerichtet werden. 

-
-

-

Im Hinblick auf die Verankerung, Umsetzung und Evaluation des Landesaktionsplans 
ist zu begrüßen, dass eine interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) durch eine Minis 
terratsvorlage neu aufgestellt werden und durch regelhafte Sitzungen das Thema In 
klusion in allen Ressorts verankern soll. Ein konsequentes Mainstreaming der UN-
BRK in allen Ministerien und deren nachgeordneten Behörden ist essenziell für ihre 
erfolgreiche Umsetzung in der gesamten Breite ihrer Rechte. Positiv hervorzuheben 
ist auch, dass der Landesaktionsplan in regelhaftem Turnus und unter Einbeziehung 
der Organisationen von und für Menschen mit Behinderungen, der Zivilgesellschaft 
und anderen Akteuren fortgeschrieben werden soll. Die Monitoring-Stelle unterstützt 
ein gutes und transparentes Verfahren in kürzeren Zeitabständen, bei dem von Be 
ginn an eine gleichberechtigte und wirksame Beteiligung von behindertenpolitischen 
Verbänden und breit aufgestellte wie vielfältige Selbsthilfeorganisationen (auch durch 
Menschen von Behinderungen selbst) gewährleistet ist. Der digitale Transformations 
prozess schafft hierfür neue Möglichkeitsräume. 

-
-

-

 
-

2.2 Inhaltliche Würdigung 

Generell ist positiv zu vermerken, dass Anmerkungen und Empfehlungen verschiede 
ner Seiten, auch der Monitoring-Stelle Saarland - etwa aus dem Bericht „Selbstbe 
stimmtes Wohnen mit Behinderung“ - beim Prozess der Fortschreibung des saarländi 
schen Aktionsplans Widerhall gefunden haben. So fanden auch die in den Workshops 
zu den einzelnen Handlungsfeldern vorgetragenen Anliegen der Teilnehmenden des 
Projektbeirats an verschiedenen Stellen Niederschlag (z.B. Fahrgast-Beirat, Fokus auf 
Angebote der Eingliederungshilfe im ländlichen Raum, jeweilig dokumentierte Hilfe 
und Förderpläne, bewohnerbezogene Gespräche in Einrichtungen mit Blick auf Sozi 
ale Teilhabe). 

-
-

-

- 
-

Der Landesaktionsplan reagiert mit Blick auf Katastrophenschutz, Assistenz im Kran 
kenhaus sowie die Pandemie auf aktuelle Ereignisse – dies ist ebenfalls positiv zu 
vermerken. So sind beispielsweise Impfzentren barrierefrei zugänglich, für Gehörlose 
wird dort Gebärdensprache angeboten, aber darüber hinaus auch ihr Wunsch- und 
Wahlrecht beachtet. Gerade zu pandemischen Zeiten ist die Ausbildung von Pflege 
fachkräften in Krankenhäusern mit Blick auf deren Sensibilisierung für die Belange 
von Patient*innen mit Behinderungen als Zielformulierung sinnvoll. Zudem werden zu 
künftig Fehlbelegungen in Altenheimen gegengeprüft. Es ist hervorzuheben, dass sich 
das Land Saarland offen gegenüber Ergebnissen des Teilhabe-Surveys zeigt, diese 
prüft und berät.  

-

-

-
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Ausdrücklich zu begrüßen ist die geplante Einrichtung einer Landesfachstelle für Bar 
rierefreiheit als zentraler Anlaufstelle für die öffentlichen Stellen des Saarlandes. 

-

Der Aktionsplan enthält zudem sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen 
Barrierefreiheit. Es ist zu begrüßen, dass bei der Umsetzung der digitalen Barrierefrei 
heit zentrale Dienste für Menschen mit Behinderungen wie die elektronische Antrag 
stellung für Feststellung einer Schwerbehinderung und Eingliederungshilfe auf der 
Website des Landesamtes für Soziales in naher Zukunft barrierefrei überarbeitet wer 
den sollen. 

-
-

-

Herausgestellt werden soll auch, dass im Bildungsbereich bei Übergängen auf Ge 
meinschaftsschulen die Anwendung der Inklusionsverordnung besondere Evidenz er 
fährt, und dass auf möglichst bruchlose Wechselmöglichkeiten in die Regelschule hin 
gearbeitet wird. 

-
-
-

Neben diesen grundsätzlichen bzw. übergreifenden Anmerkungen zum vorliegenden 
Entwurf des 2. Landesaktionsplans sollen im Folgenden einige spezifische Dinge im 
Hinblick auf konkrete Ziele bzw. Maßnahmen angesprochen werden, die bei der in An 
betracht der kurzen zur Verfügung stehenden Frist nur kursorisch möglichen Durch 
sicht des Entwurfs aufgefallen sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Systematik 
oder Repräsentativität: 

 

-
-

- Für das übergeordnete Ziel „Die IT der öffentlichen Stellen des Landes 
Saarlands ist barrierefrei gestaltet“ (Abschnitt 3.3.1.2) darf die Überwa 
chungsstelle – insbesondere durch ihren limitierten Beratungsauftrag – nicht 
als Umsetzungsverantwortliche missverstanden werden. Für eine flächende 
ckende Umsetzung sind weitere Maßnahmen (Informationsangebote, Schu 
lungen) notwendig, die perspektivisch von der einzurichtenden Landesfach 
stelle abgedeckt werden sollten. Als Umsetzungsinstrument der barrierefreien 
Gestaltung ist ebenso das eingerichtete Schlichtungsverfahren nach § 17 
SBGG anzuführen. 

-

-
-
-

 

- Das übergeordnete Ziel „Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
können möglichst bruchlos zwischen verschiedenen Schulformen wech 
seln“ (Abschnitt 3.4.2.2) ist sehr zu unterstützen. Um jedoch Fehlinterpretati 
onen zu vermeiden, sollte – entweder im übergeordneten Ziel selbst oder bei 
den Zielen und Maßnahmen zu Nrn. 15-17 – ergänzend klargestellt werden, 
dass es hauptsächlich um einen bruchlosen Wechsel in die Regelschule ge 
hen muss, nicht umgekehrt. 

-
-
 

 
-

- Betreffend das übergeordnete Ziel „Chancengerechte Bedingungen von 
Studierenden mit Behinderungen werden realisiert“ (Abschnitt 3.4.2.4) re 
gen wir eine Verschiebung nach Abschnitt 3.5.2 an. 

-

- In Abschnitt 3.5.2 begrüßen wir die im übergeordneten Ziel „Arbeitgeber und 
Betriebe sind für die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behin 
derungen sensibilisiert und über die Möglichkeiten informiert“ formulier 
ten und teils mit konkreten Zahlen unterlegten, gut messbaren Ziele, auch 
wenn bei den zugehörigen Maßnahmen mancherorts nicht klar beschrieben 
wird, um welche Art Arbeitsplätze es sich handeln soll (Befristung, Teilzeit, 
Vollzeit, usw.). 

-
-
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- Im Bereich des übergeordneten Ziels „Es sind mehr Menschen mit Behin 
derungen im öffentlichen Sektor beschäftigt“ (Abschnitt 3.5.2) weisen wir 
ergänzend auf die Möglichkeit der verstärkten Konsultation der Zentralen Aus 
lands- und Fachvermittlung in Bonn hin, ein Service für Arbeitgeber ebenso 
wie für schwerbehinderte Akademiker*innen. 

-

-

- Die Schaffung und Erhaltung einer zugänglichen Mobilitätsinfrastruktur ist von 
grundsätzlicher Bedeutung für das Leben von Menschen mit Behinderungen 
(Artikel 9 UN-BRK). Die UN-BRK verpflichtet dazu, Maßnahmen zu treffen, die 
für Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Un 
abhängigkeit sicherstellen (Artikel 20 UN-BRK). Im übergeordneten Ziel 
„Menschen mit Behinderungen haben im Saarland gleichberechtigten 
Zugang zu Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs-, ihrer Nutzung und 
dafür notwendige Informationen“ (Abschnitt 3.8.2) sollte im Lichte von Art. 
19 UN-BRK beim zugehörigen Ziel Nr. 4 der Passus „in Abwägung der er 
reichbaren Reisenden“ gestrichen werden. Jeder betriebene Bahnhof hat bar 
rierefrei zugänglich zu sein und sollte damit für alle Reisenden selbst erreich 
bar sein, unabhängig von ihrer Anzahl. Positiv zu notieren ist bei der unter 
Nr. 4 beschriebenen Maßnahme der Verweis auf den Grundsatz des Univer 
sellen Design. Wir begrüßen in diesem Abschnitt auch den Verweis auf das 
Bundesteilhabegesetz, wonach nun auch die Leistung zur Mobilität zu dem 
ausgewiesenen Leistungsspektrum der Träger der Eingliederungshilfe (§ 114 
SGB IX) gehört. 

-

-
-

-

-

- Im übergeordneten Ziel „Die Perspektive von Mädchen und Frauen mit Be 
hinderungen wird gestärkt und bei der Entwicklung von Unterstützungs 
strukturen berücksichtigt“ (Abschnitt 3.12.2) vermissen wir konkrete Unter 
stützungsstrukturen im Sinne von Art. 23 für Eltern mit Behinderungen (Elter 
nassistenz, unterstützte Elternschaft). Wenn es bei dem unter Nr. 5 genann-
ten Bereich der Kinderwunschbehandlung um den Aspekt der barrierefreien 
Zugänglichkeit solcher Angebotsstrukturen gehen sollte - was bislang nicht er 
sichtlich ist und weshalb sich die Aufnahme dieses Aspekts in einen Aktions 
plan zur Umsetzung der UN-BRK aus dem Text nicht erschließt -, sollte dies 
auch so formuliert werden. 

-
-
-
-

-
-
 

- Bei dem darauffolgenden übergeordneten Ziel „Wohnungslose Menschen 
mit Behinderungen erhalten Unterstützung“ (Abschnitt 3.12.2) sollte das 
dazugehörige Ziel Nr. 6 ausdrücklich benennen, dass es bei der Zielgruppe 
der wohnungslosen Menschen mit Behinderungen um ein Angebot an barrie 
refreiem Wohnraum und weiterführende Maßnahmen einschließlich passen 
der behinderungsbezogener Unterstützungsleistungen geht. Die Intention des 
Projektes „Housing First“ ist die Lösung der Schnittstellenproblematik zwi 
schen Sucht-, Eingliederungs- und Wohnungslosenhilfe. Diese Erprobung ist 
in ihren Ergebnissen zu beobachten und zu evaluieren. Die Angebote weiter 
führender Maßnahmen (wie z.B. Betreuung, Tagesstrukturierung) sollten auf 
freiwilliger Ebene erfolgen, Wahlmöglichkeiten offengehalten werden. Damit 
dies gelingen kann, sind barrierefreie Obdachlosen- bzw. Wohnungslosenun 
terkünfte als Ziel zu konkretisieren. 

-
-

-

-
 

-
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2.3 Datenbezogene Anmerkungen 

Der punktuell erfolgte Bezug auf die Abschließenden Bemerkungen des UN-Fachaus 
schusses zum Ersten Staatenbericht Deutschlands ist im Grundsatz sehr zu begrü 
ßen. Da die Abschließenden Bemerkungen fast alle Artikel der Konvention thematisie 
ren, sollten sie konsequenterweise auch in die übrigen Themenbereiche des Landes 
behindertenplans eingeflochten werden. 

-
-

-
-

Wenn Menschen – aus welchen Gründen auch immer – in den Schatten amtlicher 
Statistiken fallen, sind diese möglichst aufzufächern. Denn dies erlaubt eine bessere 
Gesamteinordnung der Zahlen. Daten im Bereich der Schwerbehindertenstatistik des 
Landesamtes für Soziales spiegeln beispielsweise einen differenzierten Blick auf die 
Kinder und Jugendliche mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Aber Kinder und 
Jugendliche, die eben nicht über eine solche Anerkennung der Schwerbehinderung 
verfügen, fallen damit aus dem empirischen Raster. Es ist somit von einem Anteil an 
Kindern und Jugendlichen mit in der Statistik unsichtbaren Funktionsbeeinträchtigun 
gen auszugehen. Die Gründe sind vielfältig: Eltern können etwa aus Schamgründen 
oder fehlender Motivation eine Anerkennung der Schwerbehinderung für ihr Kind 
scheuen, oder es ergibt aus ihrer subjektiven Sicht keinen Sinn, wenn trotz einer er 
folgreichen Antragstellung Nachteilsausgleiche ausbleiben oder Ausgrenzung ihres 
Kindes befürchtet werden. Solche möglichen Umstände sind zu bedenken und sollten 
daher Berücksichtigung finden.  

-

-
 

Ein weiteres Beispiel für ein Dunkelfeld der Statistik ist Abschnitt 4.2.3.2, wo ebenfalls 
diejenigen außer Blick geraten, die erst gar keine Anträge auf Leistungen der Einglie 
derungshilfe auf den Weg bringen, zum einen aus Unkenntnis über diese Möglichkeit 
oder weil sie ihr Vermögen und Einkommen nicht offenlegen wollen. Auch diese fallen 
außerhalb der öffentlichen Statistik des Landesamtes für Soziales.  

-

Im Bericht fehlen außerdem statistische Daten zu Bezieher*innen von Blindengeld. 
Vor dem Hintergrund des Themas Gewaltschutz vermissen wir ferner statistische Fall 
zahlen und Personengruppen im Bereich der Opferentschädigung und Nutzung von 
Trauma-Ambulanzen. 

-

Begrüßenswert ist, dass im sechsten Landesplan zur Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderungen das Parallelsystem der Schulformen für Kinder und Jugendliche 
klar benannt wird. Tatsächlich spiegelt eine Ausweisung der Schüler*innen mit aner 
kannten Förderbedarf nicht mehr die Anzahl der tatsächlich geförderten Schüler*in 
nen. Um perspektivisch die Entwicklung an den Regelschulen im Zeitverlauf beurteilen 
zu können, bedarf es einer Erfassung auf einer geänderten Grundlage. Wir regen an, 
dass z.B. Fallzahlen der geleisteten besonderen pädagogischen Unterstützung erho 
ben und damit in der Statistik abgebildet werden (statt eines festgestellten Förderbe 
darfs).  

-
-

-
-

Der Plan benennt die Anzahl bzw. den Anteil der Schüler*innen von Förderschulen 
vor, die diese mit einem Hauptschulabschluss verlassen. Für die Beurteilung einer in 
klusiven Inklusionspolitik wäre jedoch ergänzend eine zahlenmäßige Information dar

-
-
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über, mit welchen Abschlüssen Schüler*innen mit Behinderungen die (inklusive) Re 
gelschule verlassen, enorm hilfreich. Erst mit solchen Parametern sind Fortschritte in 
der Qualität der inklusiven Beschulung empirisch beobachtbar.  

-

Dies gilt ebenfalls für Beratungsangebote für gewaltbetroffene Frauen (z.B. Frauen 
notruf, der Beratungs- und Interventionsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt, der Be 
ratungsstelle für Migrantinnen ALDONA e.V. usw.), die auch von Mädchen und 
Frauen mit Behinderungen genutzt werden – Daten liegen diesbezüglich nicht vor. Es 
wäre wichtig zu wissen, inwieweit diese Angebote von Mädchen und Frauen mit Be 
hinderungen tatsächlich genutzt werden oder zumindest von ihnen in zugänglicher 
Form genutzt werden können. Für die Beantwortung solcher Fragestellungen sollten 
Daten in einem fortlaufenden Prozess erhoben werden. 

-
-

 
-

 

Als letztes Beispiel sei die Beschäftigungspflicht für Arbeitgeber genannt; bei den 
diesbezüglichen Zahlen zur Erfüllung der Beschäftigungspflichtquote wird nicht dahin 
gehend differenziert, ob es sich um neu eingestellte Menschen mit Behinderungen 
handelt oder um Angestellte, die erst im Laufe ihres Beschäftigungsverhältnisses eine 
Behinderung erworben haben. 

-

Die vorstehenden exemplarischen Ausführungen sollen eine noch weitergehende 
Sensibilisierung für umfassende und kontinuierliche, menschenrechtlich orientierte 
Datenerhebungen innerhalb eines komprimierten saarländischen Teilhabeberichtswe 
sens bezwecken. Dadurch könnte eine noch zuverlässigere Grundlage für zukünftige 
politische Planung, einschließlich der Fortschreibung des Landesaktionsplans, ge 
schaffen werden. Alle wichtigen Lebensbereiche sollten mit der zentralen Fragestel 
lung untersucht werden, inwiefern Teilhabe gelingt und wo wir auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention stehen. 

-
 

-
-
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